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Vorblatt 

Entwurf eines Ersten Gesetzes 

zur Reform des Strafverfahrensrechts 

(1. StVRG) 

A. Zielsetzung 

Der vorliegende Entwurf ist der erste Schritt auf dem Wege 
zu einer umfassenden Reform des Strafverfahrensrechts. Er 
bezweckt 

1. im Interesse des Beschuldigten und zur Verbesserung der 
Verbrechensbekämpfung die Strafverfahren zu beschleu-
nigen und zu straffen, 

2. die verfahrensrechtliche Stellung des Verurteilten im Wie-
deraufnahmeverfahren zu verbessern und 

3. die Vorschriften über die Organisation und Besetzung des 
Schwurgerichts und die Auswahl der Schöffen den verän-
derten Bedürfnissen anzupassen. 

B. Lösung 

Der Entwurf verwirklicht diese Ziele durch zahlreiche Einzel-
maßnahmen in allen Verfahrensabschnitten. 

1. Im Ermittlungsverfahren sieht er vorzugsweise 
folgende Änderungen vor: 

— Abschaffung der gerichtlichen Voruntersuchung, 

— Verpflichtung der Zeugen und Sachverständigen, vor 
dem Staatsanwalt zu erscheinen und wahrheitsgemäß 
auszusagen, 

— Berechtigung der Staatsanwaltschaft zur Durchsicht der 
Papiere des von einer Durchsuchung Betroffenen, 

— richterliche Kontrolle, soweit die Staatsanwaltschaft 
neue Eingriffsbefugnisse erhält, 
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— Erweiterung der Belehrungspflichten gegenüber dem Be-
schuldigten und Erweiterung seiner Anwesenheitsrechte 
bei richterlichen Vernehmungen, 

— Konzentration der richterlichen Maßnahmen bei einem 
Amtsrichter in Fällen der überörtlichen Kriminalität, 

— Einschränkung von Schlußanhörung und Schlußgehör, 

— Schaffung der Möglichkeit, bei der kleineren Kriminali-
tät das Verfahren nach Erfüllung von Auflagen und 
Weisungen einzustellen, 

— gesetzliche Regelung der Ausübung von Zeugnis- und 
Untersuchungsverweigerungsrechten bei Kindern, 

— Ermöglichung der Überwachung des Fernmeldeverkehrs 
bei Verdacht schwerwiegender Straftaten nach dem Be-
täubungsmittelgesetz sowie weitere Maßnahmen zur Er-
leichterung ihrer Bekämpfung. 

2. Von den vom Entwurf vorgesehenen Änderungen im ge

-

richtlichen Verfahren sind folgende hervorzu-
heben: 

— Beschleunigung von Sachverständigengutachten, 

— Einschränkung der Vereidigung, 

— Neuregelung der Höchstfrist zur Unterbrechung der 
Hauptverhandlung für Großverfahren, 

— Erweiterung der Möglichkeit, schriftliche Urteile abzu-
kürzen, 

— Bestimmung einer neuen, zwingenden Frist zur Abset-
zung der schriftlichen Urteile, 

— Einschränkung der Nebenklagebefugnis. 

3. Im Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsver-
fahr en  werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

— Erweiterung der Möglichkeit, Berufung und Einspruch 
bei unentschuldigtem Ausbleiben des Angeklagten zu 
verwerfen, 

— Erweiterung der Möglichkeit, den Einspruch zurückzu-
nehmen, 

— Verbesserungen bei der Wiedereinsetzung in den vori

-

gen Stand. 

4. Im Wiederaufnahmeverfahren sollen folgende 
Änderungen vorgenommen werden: 

— Verbesserung der verfahrensrechtlichen Situation des-
jenigen, der beabsichtigt, ein Wiederaufnahmeverfahren 
zu betreiben, 
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— Bestellung eines Verteidigers für jeden Verurteilten, der 
im Wiederaufnahmeverfahren eines solchen bedarf, 

— in bestimmten Fällen die Zuständigkeit eines anderen 
Spruchkörpers oder Gerichts für das Wiederaufnahme-
verfahren. 

5. In der Strafgerichtsverfassung soll 

— das periodisch tagende Schwurgericht in einen ständig 
tagenden Spruchkörper des Landgerichts umgewandelt 
und die Zahl seiner ehrenamtlichen Richter neu be-
stimmt sowie 

— bei der Auswahl der Schöffen eine engere Verknüpfung 
der Bevölkerung mit der Strafrechtspflege angestrebt 
und soziologischen Veränderungen Rechnung getragen 
werden. 

C. Alternativen 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates zu einem Gesetz zur Ände-
rung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungsge-
setzes (Drucksache VI/ 1954) enthält zu einem Teil der auch in 
diesem Entwurf enthaltenen Änderungen in Einzelheiten sach-
lich abweichende Vorschläge. 

D. Kosten 

Durch die Ausführung des Gesetzes entstehen keine Kosten. 
Den durch einzelne Vorschläge zu erwartenden Mehrausgaben 
werden durch andere Maßnahmen Einsparungen in voraussicht-
lich gleicher Höhe gegenüberstehen. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

1/4 (I/3) — 440 01 — Str 21/72 

Bonn, den 7. Juni 1972 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Ersten Gesetzes 

zur Reform des Strafverfahrensrechts 

(1. StVRG) 

mit Begründung (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages her-
beizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 381. Sitzung am 19. Mai 1972 ge-
mäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu 
nehmen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Gegenäußerung (Anlage 3) dargelegt. 

Brandt 



Drucksache VI /3478 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode  

Anlage 1 

Entwurf eines Ersten Gesetzes 

zur Reform des Strafverfahrensrechts 

(1. StVRG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 werden die Worte „der Vorunter-
suchung oder" gestrichen. 

2. § 16 erhält folgende Fassung: 

„§ 16 

Der Angeschuldigte muß den Einwand der 
Unzuständigkeit spätestens in der Hauptver-
handlung bis zum Beginn der Vernehmung zur 
Sache geltend machen." 

3. § 17 entfällt. 

4. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Mitwirkung bei Entscheidungen zur 
Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfah-
rens." 

b) Absatz 3 entfällt. 

5. In § 26 a Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „der 
Untersuchungsrichter," gestrichen. 

6. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 entfällt. 

b) Absatz 3 Satz 1 entfällt. 

7. § 36 erhält folgende Fassung: 

„§ 36 

(1) Die Zustellung von Entscheidungen 
ordnet der Vorsitzende an. Die Geschäftsstelle 
sorgt dafür, daß die Zustellung bewirkt wird. 

(2) Entscheidungen, die der Vollstreckung 
bedürfen, sind der Staatsanwaltschaft zu über- 

geben, die das Erforderliche veranlaßt. Dies 
gilt nicht für Entscheidungen, welche die Ord-
nung in den Sitzungen betreffen." 

8. § 44 erhält folgende Fassung: 

„§ 44 

War jemand ohne Verschulden verhindert, 
eine Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen. Die Versäumung einer Rechtsmittel-
frist ist als unverschuldet anzusehen, wenn die 
Belehrung nach §§ 35 a, 319 Abs. 2 Satz 3 oder 
nach § 346 Abs. 2 Satz 3 unterblieben ist." 

9. § 45 erhält folgende Fassung: 

„§ 45 

(1) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ist binnen einer Woche nach 
Wegfall des Hindernisses bei dem Gericht zu 
stellen, bei dem die Frist wahrzunehmen ge-
wesen wäre. Zur Wahrung der Frist genügt es, 
wenn der Antrag rechtzeitig bei dem Gericht 
gestellt wird, das über den Antrag entscheidet. 

(2) Die Tatsachen zur Begründung des An-
trags sind bei der Antragstellung oder im Ver-
fahren über den Antrag glaubhaft zu machen. 
Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte 
Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so 
kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag ge-
währt werden." 

10. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 3 werden jeweils 
die Worte „das Gesuch" durch die Worte 
„den Antrag" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Gesuch" durch 
das Wort „Antrag" ersetzt. 

11. § 47 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden die Worte „das Gesuch" 
durch die Worte „den Antrag" ersetzt. 

12. In § 51 Abs. 3 werden die Worte „dem Unter-
suchungsrichter," gestrichen. 
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13. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 
und 3 eingefügt: 

„ (2) Haben Minderjährige oder wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ent-
mündigte Personen wegen fehlender Ver-
standesreife von der Bedeutung des Zeugnis-
verweigerungsrechts keine genügende Vor-
stellung, so dürfen sie nur vernommen wer-
den, wenn sie selbst von dem Zeugnisver-
weigerungsrecht keinen Gebrauch machen 
und ihr gesetzlicher Vertreter in die Ver-
nehmung einwilligt. 

(3) Ein gesetzlicher Vertreter ist von 
der Entscheidung über die Ausübung des 
Zeugnisverweigerungsrechts ausgeschlossen, 
wenn er selbst Beschuldigter ist. Das gleiche 
gilt auch für die Eltern als gesetzliche Ver-
treter, wenn nur ein Elternteil Beschuldigter 
ist. ,,  

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4; 
Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die zur Verweigerung des Zeugnisses be-
rechtigten Personen, in den Fällen der Ab-
sätze 2 und 3 auch deren zur Entscheidung 
über die Ausübung ,des Zeugnisverweige-
rungsrechts befugte Vertreter, sind vor 
jeder Vernehmung über ihr Recht zu be-
lehren." 

14. in § 61 wird nach Nummer 4 der  Punkt durch 
einen Strichpunktersetzt und folgende Num-
mer 5 angefügt: 

„5. wenn die Staatsanwaltschaft, der Verteidi-
ger und der Angeklagte auf die Vereidi-
gung verzichten." 

15. § 65 Abs. 1 *) erhält folgende Fassung: 

„(1) Im vorbereitenden Verfahren ist die Ver-
eidigung nur zulässig, wenn 

1. Gefahr im Verzug ist, 

2. der Eid als Mittel zur Herbeiführungeiner 
wahren Aussage über einen für das weitere 
Verfahren erheblichen Punkt erforderlich er-
scheint oder 

3. der Zeuge voraussichtlich ,am Erscheinen in 
der Hauptverhandlung verhindert sein 
wind."  

16. § 66 entfällt. 

17. In § 70 Abs. 3 werden  die  Worte „dem Unter-
suchungsrichter," gestrichen. 

I  Die Angabe „Abs. 1" muß nach Inkrafttreten des Arti-
kels 19 Nr. 7 des Entwurfs eines Einführungsgesetzes 
zum Strafgesetzbuch (Bundesratsdrucksache 1/72), der 
die Streichung des Absatzes 2 vorsieht, entfallen. 

18. In § 73 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Er  :soll mit diesen eine Absprache treffen, in-
nerhalb welcher Frist die Gutachten erstattet 
werden können." 

19. In § 77 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Weigert sich ein zur Erstattung des 
Gutachtens verpflichteter Sachverständiger, 
nach § 73 Abs. 1 Satz 2 eine angemessene Frist 
abzusprechen oder versäumt er die abgespro-
chene Frist, 'so kann gegen ihn ein Ordnungs-
geld festgesetzt werden. Der Festsetzung des 
Ordnungsgeldes muß eine Androhung unter 
Setzung einer Nachfrist vorausgehen. Im Falle 
wiederholter Fristversäumnis kann das Ord-
nungsgeld noch einmal festgesetzt wenden." 

20. § 81 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 Satz 3 
entfallen. 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 
und 4 eingefügt: 

„ (3) Untersuchungen oder Entnahmen 
von Blutproben können aus 'den gleichen 
Gründen wie das Zeugnis verweigert wer-
den. Haben Minderjährige oder wegen Gel-
steskrankheit oder Geistesschwäche ent-
mündigte Personen wegen fehlender Ver-
standesreife von der Bedeutung ihres Wei-
gerungsrechts keine genügende Vorstellung, 
so entscheidet ,der gesetzliche Vertreter; § 52 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Ist der ge-
setzliche Vertreter von der Entscheidung 
ausgeschlossen (§ 52 Abs. 3) oder aus son-
stigen Gründen an einer rechtzeitigen Ent-
scheidung gehindert und erscheint die so-
fortige Untersuchung oder Entnahme von 
Blutproben zur Beweissicherung erforderlich, 
so sind diese Maßnahmen nur auf besondere 
Anordnung des Richters zulässig. Der die 
Maßnahmen anordnende Beschluß ist unan-
fechtbar. Die nach Satz 3 erhobenen Be weise 
dürfen im weiteren Verfahren nur mit Ein-
willigung des hierzu befugten gesetzlichen 
Vertreters verwertet wenden. 

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
sind unzulässig, wenn sie dem Betroffenen 
bei Würdigung aller Umstände nicht zuge-
mutet werden können." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5; je-
doch werden nach dem Wort „Verzögerung" 
ein Beistrich und die Worte „von den Fällen 
des Absatzes 3 Satz 3 abgesehen," einge-
fügt. 

d) Der 'bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

21. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) Als neuer Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1) Die  Leichenschau wird von der Staats-
anwaltschaft, .auf Antrag der Staatsanwalt- 
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schaft auch vom Richter, unter Zuziehung 
eines Arztes vorgenommen. Ein Arzt wird 
nicht zugezogen, wenn dies zur Aufklärung 
des Sachverhalts offensichtlich entbehrlich 
ist." 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2, je-
doch werden in Satz 1 die  Worte „Die rich-
terliche Leichenschau wird unter Zuziehung
eines Arztes, die Leichenöffnung im Beisein 
des Richters" durch die Worte „Die Leichen-
öffnung wird im Beisein der Staatsanwalt-
schaft, auf deren Antrag im Beisein auch des 
Richters," ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 2 entfällt. 

d) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Wird die Ausgrabung angeordnet, so ist 
zugleich die Benachrichtigung eines Ange-
hörigen des Toten anzuordnen, wenn der 
Angehörige ohne besondere Schwierigkei-
ten ermittelt werden kann und der Unter-
suchungszweck durch d ie Benachrichtigung 
nicht gefährdet wird." 

e) Als Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die Leichenöffnung und die  Ausgra-
bung einer beerdigten Leiche werden vom 
Richter angeordnet; die Staatsanwaltschaft 
ist zu der Anordnung befugt, wenn der  Un

-

tersuchungserfolg durch Verzögerung ge-
fährdet würde:" 

22. In § 91 Abs. 2 werden  die  Worte „Der Richter 
kann anordnen" durch die Worte „Es kann an 
geordnet werden" ersetzt. 

23. § 98 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort 
„nachsuchen" durch das Wort „beantragen" 
ersetzt. 

b) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 'bis 7 
angefügt: 
„Hat bereits eine Beschlagnahme, Post-
beschlagnahme oder Durchsuchung in einem 
anderen Bezirk stattgefunden, so ent-
scheidet der Amtsrichter, in dessen Bezirk 
die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, die 
das Ermittlungsverfahren führt. Der Betrof-
fene kann den Antrag auch in diesem Fall 
bei dem Amtsrichter 'einreichen, in dessen 
Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden hat. 
Ist dieser Amtsrichter nach Satz 4 unzustän-
dig, so leitet er den Antrag dem zuständigen 
Amtsrichter zu. Der Betroffene ist über seine 
Rechte zu belehren." 

24. § 100 wird wie folgt geändert: 

.a) Absatz 1 Satz .2 entfällt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) Die Öffnung der 'ausgelieferten Ge-
genstände steht idem Richter zu. Er kann 
diese Befugnis der Staatsanwaltschaft über-
tragen,soweit dies erforderlich ist, um den 
Untersuchungserfolg nicht durch Verzöge-
rung zu gefährden. Die Übertragung ist nicht 
anfechtbar; sie kann jederzeit widerrufen 
werden. Solange eine Anordnung nach 
Satz 2 nicht ergangen ist, legt die Staatsan-
waltschaft die ihr 'ausgelieferten Gegen-
stände sofort, 'und zwar verschlossene Post-
sendungen ungeöffnet, dem Richter vor." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und 
erhält folgende Fassung: 

„ (4) Über eine von der Staatsanwalt-
schaft verfügte Beschlagnahme entscheidet 
der nach § 98 zuständige Richter. Über die 
Öffnung eines ausgelieferten Gegenstandes 
entscheidet der Richter, der die Beschlag-
nahme angeordnet oder bestätigt hat." 

25. In § 100 a  Nr. 2 werden nach der Angabe „ § 138 
des Strafgesetzbuches" das Wort „oder" durch 
einen Beistrich ersetzt und nach idem Wort  „Er-
pressung" die Worte „oder gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande ein Vergehen nach § 11 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 6 des Betäubungsmittel-
gesetzes" eingefügt. 

26. ,§ 101 a wird wie folgt 'geändert*): 

a) Absatz 2 erhält folgende. Fassung: 

„(2) Im vorbereitenden Verfahren wird 
die Notveräußerung durch die Staatsanwalt-
schaft angeordnet. Ihren Hilfsbeamten (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) steht diese 
Befugnis zu, wenn der Gegenstand zu ver-
derben droht, bevor die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft herbeigeführt werden 
kann." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) Nach Erhebung der öffentlichen Klage 
trifft die Anordnung das mit der Hauptsache 
befaßte Gericht. Der Staatsanwaltschaft steht 
diese Befugnis zu, wenn der Gegenstand zu 
verderben droht, bevor die Entscheidung des 
Gerichts herbeigeführt werden kann; Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

*) Nach Inkrafttreten des Artikels 19 Nr. 18 und 27 
des Entwurfs eines Einführungsgesetzes zum Strafge-
setzbuch (Bundesratsdrucksache 1/72), der § 101 a auf-
hebt und durch einen § 111 1 ersetzt, muß § 111 1 in der 
oben vorgeschlagenen Weise geändert werden. 
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5; die 
Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„An die Stelle des Vollstreckungsgerichts 
(§ 764 der Zivilprozeßordnung) tritt in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 Satz 2 die 
Staatsanwaltschaft, in den Fällen des Ab-
satzes 3 Satz 1 das mit der Hauptsache be-
faßte Gericht. Die nach § 825 der Zivilpro-
zeßordnung zulässige Verwertung kann von 
Amts wegen oder auf Antrag der in Absatz 4 
genannten Personen, im Falle des Absatzes 3 
Satz 1 auch auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft gleichzeitig mit der Notveräußerung 
oder nachträglich angeordnet werden." 

e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 an-
gefügt: 

„ (6) Gegen Anordnungen der Staatsan-
waltschaft oder ihrer Hilfsbeamten im vor-
bereitenden Verfahren (Absätze 2 und 5) 
kann der Betroffene gerichtliche Entschei-
dung nach Maßgabe des § 161 a Abs. 3 bean-
tragen. Gegen Anordnungen der Staatsan-
waltschaft oder ihrer Hilfsbeamten nach Er-
hebung der öffentlichen Klage (Absatz 3 
Satz 2, Absatz 5) kann der Betroffene die 
Entscheidung des mit der Hauptsache be-
faßten Gerichts (Absatz 3 Satz 1) beantra-
gen. Das Gericht, in dringenden Fällen der 
Vorsitzende, kann die Aussetzung der Ver-
äußerung anordnen." 

27. In § 104 Abs. 2 werden nach dem Wort „Glücks-
spiels" ein Beistrich und die Worte „des Be-
täubungsmittelhandels" eingefügt. 

28. § 110 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Die Durchsicht der Papiere des von 
der Durchsuchung Betroffenen steht der 
Staatsanwaltschaft zu." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „den 
Richter oder" gestrichen. 

c) Absatz 4 entfällt. 

29. In § 120 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „außer 
Verfolgung gesetzt wird oder wenn" durch die 
Worte „die Eröffnung des Hauptverfahrens ab-
gelehnt oder" ersetzt. 

30. § 125 Abs. 3 entfällt. 

31. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 entfällt. 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 

32. In § 129 werden die Worte „oder dem Unter-
suchungsrichter" gestrichen und die Worte 

„diese haben" durch die Worte „dieses hat" 
ersetzt. 

33. § 136 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
„Er ist ferner darüber zu belehren, daß er 
zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhe-
bungen beantragen kann." 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

34. § 141 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Die Staatsanwaltschaft beantragt dies, 
wenn nach ihrer Auffassung in dem gericht-
lichen Verfahren die Mitwirkung eines Ver-
teidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 notwen-
dig sein wird." 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

c) Der bisherige Satz 3 entfällt. 

35. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 werden die Worte „vor Ein-
reichung der Anklageschrift die Staatsan-
waltschaft, während der Voruntersuchung 
der Untersuchungsrichter" durch die Worte 
„während des vorbereitenden Verfahrens 
die Staatsanwaltschaft" ersetzt. 

b) In Absatz 6 werden der Beistrich und die 
Worte „der Untersuchungsrichter spätestens 
mit dem Schluß der Voruntersuchung" ge-
strichen. 

36. Nach § 153 wird folgender § 153 a eingefügt: 

„§ 153 a 

(1) Mit Zustimmung des für die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des 
Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei 
einem Vergehen vorläufig von der Erhebung 
der öffentlichen Klage absehen und zugleich 
dem Beschuldigten auferlegen, 

1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat 
verursachten Schadens eine bestimmte Lei-
stung zu erbringen, 

2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemein-
nützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu 
zahlen, 

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbrin-
gen oder 

4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten 
Höhe nachzukommen, 

wenn diese Auflagen und Weisungen geeignet 
sind, das öffentliche Interesse an der Strafver-
folgung zu beseitigen. Zur Erfüllung der Auf-
lagen und Weisungen setzt die Staatsanwalt- 
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schaft dem Beschuldigten eine Frist, die in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 höchstens sechs 
Monate, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 höch-
stens ein Jahr beträgt. Erfüllt der Beschuldigte 
die Auflagen und Weisungen, so kann die Tat 
nicht mehr als Vergehen verfolgt werden. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das 
Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft 
und des Angeschuldigten das Verfahren bis zum 
Ende der Hauptverhandlung, in der die tat-
sächlichen Feststellungen letztmals geprüft wer-
den können, vorläufig einstellen und zugleich 
dem Angeschuldigten die in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Auflagen und Weisungen erteilen. 
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die 
Entscheidung nach Satz 1 ergeht durch Beschluß. 
Der Beschluß ist nicht anfechtbar. 

(3) Während des Laufes der für die Erfüllung 
der Auflagen und Weisungen gesetzten Frist 
ruht die Verjährung." 

37. Die bisherigen §§ 153 a bis 153 d werden 
§§ 153b bis 153 e. 

38. Nach § 153 e wird folgender § 153 f eingefügt: 

„§ 153 f 

(1) Hat das Verfahren Straftaten nach § 11 
Abs. 1 bis 3 des Betäubungsmittelgesetzes zum 
Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft von 
der Verfolgung einer solchen Tat absehen, 
wenn der Täter nach der Tat zur Aufdeckung 
oder Verfolgung eines besonders schweren Fal-
les im Sinne des § 11 Abs. 4 des Betäubungs-
mittelgesetzes beigetragen hat. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das 
Gericht unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 mit Zustimmung der Staatsanwalt-
schaft das Verfahren einstellen." . 

39. § 154 a Abs. 4 entfällt. 

40. In § 156 werden die Worte „der Vorunter-
suchung oder" gestrichen. 

41. In § 159 Abs. 2 werden die Worte „oder des 
Amtsrichters" gestrichen. 

42. In § 161 *) Satz 1 werden der Beistrich und die 
Worte „mit Ausschluß eidlicher Vernehmun-
gen," gestrichen. 

*) Nach Inkrafttreten des Artikels 19 Nr. 51 des Entwurfs 
eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bun-
desratsdrucksache 1/72), der die Anfügung eines zwei-
ten Absatzes vorsieht, muß „Abs. 1" eingefügt wer-
den. 

43. Nach § 161 wird folgender § 161 a eingefügt: 

„§ 161 a 

(1) Zeugen und Sachverständige sind ver-
pflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft 
zu erscheinen und zur Sache auszusagen oder 
ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichts an-
deres bestimmt ist, gelten die Vorschriften des 
Sechsten und Siebenten Abschnitts des Ersten 
Buches über Zeugen und Sachverständige ent-
sprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt dem 
Richter vorbehalten. 

(2) Bei unberechtigtem Ausbleiben oder un-
berechtigter Weigerung eines Zeugen oder 
Sachverständigen steht die Befugnis zu den in 
den §* 51, 70 und 77 vorgesehenen Maßregeln 
der Staatsanwaltschaft zu. Jedoch bleibt die 
Festsetzung der Haft dem Richter vorbehalten; 
zuständig ist der Amtsrichter, in dessen Bezirk 
die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, welche 
die Festsetzung beantragt. 

(3) Gegen die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gericht-
liche Entscheidung beantragt werden. Über den 
Antrag entscheidet, soweit nicht in § 120 Abs. 3 
Satz 1 und § 135 Abs. 2 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes etwas anderes bestimmt ist, das 
Landgericht, in dessen Bezirk die Staatsanwalt-
schaft ihren Sitz hat. Die §§ 29'7 bis 300, 302, 
306 bis 309, 311 a sowie die Vorschriften über 
die Auferlegung der Kosten des Beschwerde-
verfahrens gelten entsprechend. Die Entschei-
dung des Gerichts ist nicht anfechtbar. 

(4) Ersucht eine Staatsanwaltschaft eine an-
dere Staatsanwaltschaft um die Vernehmung 
eines Zeugen oder Sachverständigen, so stehen 
die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch der 
ersuchten Staatsanwaltschaft zu." 

44. § 162 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

„Hält sie richterliche Anordnungen für die 
Vornahme von Untersuchungshandlungen in 
mehr als einem Bezirk für erforderlich, so 
stellt sie ihre Anträge bei dem Amtsrichter, 
in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat. Satz 2 
gilt nicht für richterliche Vernehmungen so-
wie dann, wenn die Staatsanwaltschaft den 
Untersuchungserfolg durch eine Verzöge-
rung für gefährdet erachtet, die durch einen 
Antrag bei dem nach Satz 2 zuständigen 
Amtsrichter eintreten würde." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

„ (2) Die Zuständigkeit des Amtsrichters 
wird durch eine nach der Antragstellung 
eintretende Veränderung der sie begrün

-

denden Umstände nicht berührt." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
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45. § 163 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf 
Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu er-
scheinen. Die §§ 133, 134, 135 Satz 1, §§ 136 
und 136 a gelten entsprechend. Über die 
Rechtmäßigkeit der Vorführung entscheidet 
auf Antrag des Beschuldigten das Gericht; 
§ 161 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden. 
Kann ein Beschuldigter, der vorgeführt wird, 
nicht sofort von der Staatsanwaltschaft ver-
nommen werden, so ist er zu entlassen, es 
sei denn, daß er vorläufig festgenommen 
oder verhaftet wird." 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „und 3" 
durch die Angabe „bis 4" ersetzt. 

c) In Absatz 5 werden die Worte „durch die 
Staatsanwaltschaft oder" gestrichen und die 
Verweisung „§ 52 Abs. 2, § 55 Abs. 2 und 
§ 136 a" durch die Verweisung „§ 52 Abs. 4, 
§ 55 Abs. 2, § 81 c Abs. 3 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 52 Abs. 4, § 136 a" ersetzt. 

46. Nach § 167 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„§ 168 

Bei der Vernehmung des Beschuldigten, der 
Zeugen und Sachverständigen sowie bei der 
Einnahme des Augenscheins hat der Amtsrich-
ter einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zuzuziehen. In dringenden Fällen kann der 
Amtsrichter eine von ihm zu vereidigende Per-
son als Protokollführer zuziehen. 

§ 168 a 

(1) Über jede richterliche Untersuchungs-
handlung ist ein Protokoll aufzunehmen. Das 
Protokoll ist von dem Amtsrichter sowie dem 
Protokollführer zu unterschreiben. 

(2) Das Protokoll muß Ort und Tag der Ver-
handlung sowie die Namen der mitwirkenden 
oder beteiligten Personen angeben und ersehen 
lassen, ob die wesentlichen Förmlichkeiten des 
Verfahrens beobachtet sind. 

(3) Das Protokoll ist den bei der Verhand-
lung beteiligten Personen, soweit es sie betrifft, 
zur Genehmigung vorzulesen oder zur Durch-
sicht vorzulegen. Die Genehmigung ist zu ver-
merken. Das Protokoll wird von den Beteiligten 
unterschrieben, oder es wird darin angegeben, 
weshalb die Unterschrift unterblieben ist. 

(4) Niederschriften über die Erklärung des 
Beschuldigten, über die Angaben von Zeugen 
und Sachverständigen und über das Ergebnis 
eines Augenscheins können in einer gebräuch-
lichen Kurzschrift als Anlage des Protokolls 
aufgenommen werden. Die Anlage ist den 

Beteiligten vorzulesen und allein von dem 
Protokollführer zu unterschreiben. In dem Pro-
tokoll ist zu vermerken, daß die Anlage ver-
lesen und genehmigt worden ist oder welche 
Einwendungen erhoben worden sind. Nach Be-
endigung der Verhandlung ist unverzüglich 
eine Übertragung der Anlage des Protokolls in 
die gewöhnliche Schrift anzufertigen und von 
dem Protokollführer zu beglaubigen. Die Über-
tragung tritt für das weitere Verfahren an die 
Stelle der Anlage. Der Nachweis der Unrichtig-
keit der Übertragung ist zulässig. 

§ 168 b 

(1) Das Ergebnis staatsanwaltschaftlicher 
Untersuchungshandlungen ist aktenkundig zu 
machen. 

(2) Über die Vernehmung des Beschuldig-
ten, 'der Zeugen und Sachverständigen soll ein 
Protokoll nach den §§ 168, 168 aufgenommen 
werden, soweit dies ohne erhebliche Verzöge-
rung der Ermittlungen geschehen kann. 

§ 168 c 

(1) Bei der  richterlichen Vernehmung des 
Beschuldigten ist der Staatsanwaltschaft und 
dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet. 

(2) Bei der richterlichen Vernehmung eines 
Zeugen oder Sachverständigen ist der  Staatsan-
waltschaft, dem Beschuldigten und dem Vertei-
diger die Anwesenheitgestattet. 

(3) Der Richter kann einen Beschuldigten 
von der Anwesenheit bei der  Verhandlung aus-
schließen, wenn dessen Anwesenheit den  Un-
tersuchungszweck gefährden würde. Dies gilt 
namentlich dann, wenn zu befürchten ist, daß 
ein Zeuge in Gegenwart des Beschuldigten nicht 
die Wahrheit sagen werde. 

(4) Hat ein nicht in Freiheit befindlicher Be-
schuldigter einen Verteidiger, so steht ihm ein 
Anspruch auf Anwesenheit nur bei solchen 
Terminen zu, die an der Gerichtsstelle des Or-
tes abgehalten werden, wo er in Haft ist. 

(5) Von den Terminen sind die zur Anwesen-
heit Berechtigten vorher zu benachrichtigen, so-
weit dies ohne Gefährdung des Untersuchungs-
erfolges geschehen kann. Auf die Verlegung 
'eines Termins wegen Verhinderung haben die 
zur Anwesenheit Berechtigten keinen Anspruch. 

§ 168 d  

(1) Bei der  Einnahme eines richterlichen Au-
genscheins ist der  Staatsanwaltschaft, dem Be-
schuldigten und idem Verteidiger die Anwesen-
heit bei der  Verhandlung gestattet. § 168 c 
Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

(2) Werden bei der  Einnahme eines richter-
lichen Augenscheins Sachverständige zugezo- 
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gen, so  kann der Beschuldigte beantragten, daß 
die von ihm für 'die Hauptverhandlung vorzu-
schlagenden Sachverständigen zu dem Termin
geladen werden, und, wenn der Richter den 
Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen. Den 
vom Beschuldigten benannten Sachverständigen 
ist die Teilnahme 'am Augenschein 'und an den 
erforderlichen Untersuchungen insoweit ge-
stattet, als dadurch die  Tätigkeit der  vom Rich-
ter bestellten Sachverständigen nicht behindert 
wird." 

47. Die bisherigen §§ 168 und 169 werden aufgeho

-

ben. 	 t 

48. Der bisherige § 168 ,a wird § 169. 

49. § 169a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „durch Ein-
reichung einer Anklageschrift" gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Hält die Staatsanwaltschaft die Zu-
ständigkeit des Oberlandesgerichts im ersten 
Rechtszug oder des Schwurgerichts für be-
gründet, so teilt sie dem Beschuldigten und 
seinem Verteidiger den  Abschluß der Ermitt-
lungen mit. In der Mitteilung ist anzugeben, 
wegen welcher Tat erwogen wird, Anklage 
zu erheben und welche Strafvorschriften in 
Betracht kommen. In der Mitteilung wird 
idem Beschuldigten und seinem Verteidiger 
ferner anheimgestellt, binneneiner zu be-
stimmenden Frist zu erklären, ob sie ein-
zelne Beweiserhebungen beantragen oder 
Einwendungen gegen die Einreichung der 
Anklageschrift vorbringen wollen." 

50. § 169 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 entfällt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die  Worte „Hat 
der Beschuldigte einen Verteidiger, so ist 
auch dieser" durch die Worte „Der Verteidi-
ger des Beschuldigten ist" ersetzt. 

51. § 169 c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte „wegen 
großer Entfernung" gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 
wird das Schlußgehör dem Verteidiger ge-
währt." 

52. In § 170 Abs. 1 werden die Worte „entweder 
durch einen Antrag auf gerichtliche Vorunter-
suchung oder" gestrichen. 

53. In § 172 Abs. 2 Satz 3 werden nach der Verwei-
sung „§ 153 Abs. 2" das Wort „oder" durch 
einen Beistrich und die Verweisung „§ 153 a 
Abs. 1" durch die Verweisung „§ 153 a Abs. 1 
Satz 1 oder § 153 b Abs. 1" sowie die Verwei-
sung „§ 153 b" durch die Verweisung „§§ 153 c" 
ersetzt. 

54. In § 173 Abs. 3 werden der Beistrich und die 
Worte „den Untersuchungsrichter" gestrichen. 

55. Der Dritte Abschnitt des Zweiten Buches „Ge-
richtliche Voruntersuchung" wird aufgehoben. 

56. § 198 entfällt. 

57. In § 199 Abs. 1 werden die Worte „Hat keine 
Voruntersuchung stattgefunden, so entscheidet 
das Gericht, das für die Hauptverhandlung zu-
ständig ist," durch die Worte „Das für die 
Hauptverhandlung zuständige Gericht ent-
scheidet" ersetzt. 

58. § 201 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 entfällt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 2 und 3 entfallen. 

bb) Satz 4 wird durch folgende Sätze 2 und 3 
ersetzt: 

„Wird der vom Angeschuldigten erho-
bene Einwand der Unzuständigkeit 
(§ 16) verworfen, so steht dem Ange-
schuldigten sofortige Beschwerde zu. Im 
übrigen kann der Beschluß des Gerichts 
nicht angefochten werden." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1" durch die 
Worte „Die Absätze 1 und 2" ersetzt. 

bb) Satz 2 entfällt. 

59, § 202 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Ab-
satz; ihm wird folgender Satz angefügt: 

„Der Beschluß ist nicht anfechtbar." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 entfallen. 

60. In § 203 werden die Worte „nach den Ergeb-
nissen der Voruntersuchung oder, falls eine 
solche nicht stattgefunden hat," gestrichen. 

61. § 204 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 entfällt. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
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62. § 208 entfällt. 

63. § 212 Abs. 2 entfällt. 

64. § 214 erhält folgende Fassung: 

„§ 214 

(1) Die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen ordnet der Vorsitzende an. Die Ge-
schäftsstelle sorgt dafür, daß die Ladungen be-
wirkt werden. 

(2) Ist anzunehmen, daß sich die Hauptver-
handlung auf längere Zeit erstreckt, so kann 
der Vorsitzende die Ladung sämtlicher oder 
einzelner Zeugen und Sachverständigen zu 
einem späteren Zeitpunkt als dem Beginn der 
Hauptverhandlung anordnen. 

(3) Der Staatsanwaltschaft steht das Recht 
der unmittelbaren Ladung weiterer Personen 
zu. 

(4) Die Staatsanwaltschaft bewirkt die Her-
beischaffung der als Beweismittel dienenden 
Gegenstände. Diese kann auch vom Gericht be-
wirkt werden." 

65. In ,§ 215 werden die Worte „und des § 208 
Abs. 2" gestrichen. 

66. § 221 erhält folgende Fassung: 

„§ 221 

Der Vorsitzende des Gerichts kann auch von 
Amts wegen die Herbeischaffung weiterer als 
Beweismittel dienender Gegenstände anord-
nen." 

67. § 222 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Das Gericht hat die geladenen Zeugen 
und Sachverständigen der Staatsanwaltschaft 
und dem Angeklagten rechtzeitig namhaft zu 
machen und ihren Wohn- oder Aufenthaltsort 
anzugeben. Macht die Staatsanwaltschaft von 
ihrem Recht nach § 214 Abs. 3 Gebrauch, so 
hat sie die geladenen Zeugen und Sachverstän-
digen dem Gericht und dem Angeklagten recht-
zeitig namhaft zu machen und deren Wohn-
oder Aufenthaltsort anzugeben." 

68. § 224 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Hat ein nicht in Freiheit befindlicher 
Angeklagter einen Verteidiger, so steht ihm 
ein Anspruch auf Anwesenheit nur bei solchen 
Terminen zu, die an der Gerichtsstelle des 
Ortes abgehalten werden, wo er in Haft ist." 

69. § 228 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Über die Aussetzung einer Hauptverhandlung 
oder deren Unterbrechung nach § 229 Abs. 2 
entscheidet das Gericht." 

70. § 229 erhält folgende Fassung: 

„§ 229 

(1) Eine Hauptverhandlung darf bis zu zehn 
Tagen unterbrochen werden. 

(2) Hat die Hauptverhandlung bereits an 
mindestens zehn Tagen stattgefunden, so darf 
sie unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 1 
einmal auch bis zu dreißig Tagen unterbrochen 
werden. Ist die Hauptverhandlung sodann an 
mindestens zehn Tagen fortgesetzt worden, so 
darf sie ein zweites Mal nach Satz 1 unter-
brochen werden. 

(3) Wird die Hauptverhandlung nicht spä-
testens am Tage nach Ablauf der in Absatz 1 
oder 2 bezeichneten Frist fortgesetzt, so ist mit 
ihr von neuem zu beginnen. Ist der Tag nach 
Ablauf der Frist ein Sonntag, ein allgemeiner 
Feiertag oder ein Sonnabend, so kann die 
Hauptverhandlung am nächsten Werktag fort-
gesetzt werden." 

71. In § 256 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Dasselbe gilt für Gutachten über die Aus-
wertung eines Fahrtschreibers, die Bestimmung 
der Blutgruppe oder des Blutalkoholgehalts 
einschließlich seiner Rückrechnung sowie für 
ärztliche Berichte zur Entnahme von Blut-
proben." 

72. § 267 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Verzichten alle zur Anfechtung Be-
rechtigten auf Rechtsmittel oder wird inner-
halb der Frist kein Rechtsmittel eingelegt, 
so müssen die erwiesenen Tatsachen, in 
denen die gesetzlichen Merkmale der Straf-
tat gefunden werden, und das angewendete 
Strafgesetz angegeben werden. Den wei-
teren Inhalt der Urteilsgründe bestimmt das 
Gericht unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach seinem Ermessen. Die 
Urteilsgründe können innerhalb der in § 275 
Abs. 1 Satz 2 vorgesehenen Frist ergänzt 
werden, wenn gegen die Versäumung der 
Frist zur Einlegung des Rechtsmittels Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
wird." 

b) In Absatz 5 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

„Verzichten alle zur Anfechtung Berechtig

-

ten auf Rechtsmittel oder wird innerhalb der 
Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so braucht 
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nur angegeben zu werden, ob die dem An-
geklagten zur Last gelegte Straftat aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
festgestellt worden ist. Absatz 4 Satz 3 ist 
anzuwenden." 

73. § 268 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Das Urteil wird durch Verlesung der Ur-
teilsformel und Eröffnung der Urteilsgründe 
verkündet." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) Das Urteil soll am Schluß der Ver-
handlung verkündet werden. Es muß 
spätestens am elften Tage danach verkündet 
werden, andernfalls mit der Hauptverhand-
lung von neuem zu beginnen ist. § 229 Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

74. In § 270 Abs. 4 Satz 1 werden der Beistrich und 
die Worte „falls nicht eine Voruntersuchung 
stattgefunden hat," gestrichen. 

75. In § 273 Abs. 2 werden nach dem Wort „Haupt-
verhandlung" die Worte „vor dem Amtsrichter 
und dem Schöffengericht" eingefügt. 

76. § 275 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist das Urteil mit den Gründen nicht 
bereits vollständig in das Protokoll aufge-
nommen worden, so ist es unverzüglich zu 
den Akten zu bringen. Dies muß spätestens 
fünf Wochen nach der Verkündung gesche-
hen; diese Frist verlängert sich für jeden 
begonnenen Abschnitt von zehn Hauptver-
handlungstagen um zwei Wochen, wenn die 
Hauptverhandlung an mehr als drei Tagen 
stattgefunden hat. Nach Ablauf der Frist 
dürfen die Urteilsgründe nicht mehr ge-
ändert werden. Die Frist darf nur über-
schritten werden, wenn und solange das 
Gericht durch einen im Einzelfall nicht vor-
aussehbaren unabwendbaren Umstand an 
ihrer Einhaltung gehindert worden ist. Der 
Zeitpunkt des Eingangs und einer Ände-
rung der Gründe ist von der Geschäfts-
stelle zu vermerken." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Es" durch die 
Worte „Das Urteil" ersetzt. 

77. § 294 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „über die 
Voruntersuchung" durch die Worte „über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „ (§ 198) " 
durch die Verweisung „(§ 199) " ersetzt. 

78. In § 303 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Zurücknahme eines Rechtsmittels des An-
geklagten bedarf jedoch nicht der Zustimmung 
des Nebenklägers." 

79. § 304 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „des Unter-
suchungsrichters," gestrichen. 

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden der Beistrich und 
die Worte „den Angeschuldigten außer 
Verfolgung setzen" gestrichen. 

bb) In Nummer 5 werden nach der Verwei-
sung „(§ 453 Abs. 3 Satz 3)," die Worte 
„die Anordnung vorläufiger Maßnah-
men zur Sicherung des Widerrufs 
(§ 453 c)," eingefügt. 

80. In § 306 Abs. 3 werden der Beistrich durch 'das 
Wort „und" ersetzt ,sowie die Worte „und des 
Untersuchungsrichters" gestrichen. 

81. § 329 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist bei Beginn einer Hauptverhand-
lung weder der Angeklagte noch in den Fäl-
len, in denen dies zulässig ist, ein Vertreter 
des Angeklagten erschienen und das Aus-
bleiben nichtgenügend entschuldigt, so hat 
das Gericht eine Berufung des Angeklagten 
ohne Verhandlung zur Sache zu verwerfen. 
Diesgilt nicht, wenn das Berufungsgericht 
erneut verhandelt, nachdem die Sache vom 
Revisionsgericht zurückverwiesen worden 
ist.  Ist die Verurteilung wegen einzelner 
von mehreren Taten weggefallen, so ist bei 
der Verwerfung der Berufung der Inhalt des 
aufrechterhaltenen Urteils klarzustellen; die 
erkannten Strafen können vom Berufungs-
gericht .auf eine neue Gesamtstrafe zurück-
geführt werden." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

„ (2) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 kann auf eine Berufung der 
Staatsanwaltschaft auch ohne den Angeklag-
ten verhandelt werden. Eine Berufung der 
Staatsanwaltschaft kann in diesen Fällen 
auch ohne Zustimmung des Angeklagten 
zurückgenommen werden, es sei denn, daß 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 
vorliegen." 
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c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

„(4) Sofern nicht nach Absatz 1 oder 2 
verfahren wird, ist die  Vorführung oder Ver-
haftung des Angeklagten anzuordnen. Hier-
von kann abgesehen werden, wenn zu er-
warten ist, daß er in der neu anzuberaumen-
den Hauptverhandlung ohne Zwangsmaß-
nahmen erscheinen wird." 

82. In § 330 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Bleibt allein der gesetzliche Vertreter 
in der Hauptverhandlung raus, so ist ohne ihn 
zu verhandeln. Ist weder 'der gesetzliche Ver-
treter noch der Angeklagte bei Beginn einer 
Hauptverhandlung erschienen, so gilt § 329 
Abs. 1 entsprechend; ist lediglich der Angeklag-
te nicht erschienen, so gilt § 329 Abs. 2 Satz 1 
entsprechend." 

83. In § 338 Nr. 7 werden vor dem Strichpunkt die 
Worte „oder diese nicht innerhalb des sich aus 
§ 275 Abs. 1 Satz 2 und 4 ergebenden Zeitraums 
zu den Akten gebracht worden sind" eingefügt. 

84. Nach § 364 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„ § 364 a 

Der Vorsitzende des für die Entscheidungen 
im Wiederaufnahmeverfahren zuständigen Ge-
richts bestellt dem Verurteilten, der keinen 
Verteidiger hat, auf Antrag einen Verteidiger 
für das Wiederaufnahmeverfahren, wenn we-
gen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechts-
lage die Mitwirkung eines Verteidigers gebo-
ten erscheint. 

§ 36413 

(1) Der Vorsitzende des für die Entscheidun-
gen im Wiederaufnahmeverfahren zuständigen 
Gerichts bestellt dem Verurteilten, der keinen 
Verteidiger hat, 'auf Antrag einen Verteidiger 
schon für die Vorbereitung eines Antrags auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens, wenn 

1. hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, daß bestimmte Ermittlungen 
zu Tatsachen oder Beweismitteln führen, 
welche die Zulässigkeit des Antrags auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens begrün-
den können, 

2. wegen der Schwierigkeit der Sach- oder 
Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidi-
gers geboten erscheint und 

3. der Verurteilte außerstande ist, ohne Beein-
trächtigung des für ihn und  seine  Familie 
notwendigen Unterhalts auf eigene Kosten 
einen Verteidiger zu beauftragen. 

(2) Für das Verfahren zur Vorbereitung der 
Entscheidung nach Absatz 1 gelten § 118 Abs. 1 
und 2 sowie § 118 a Abs. 1 Satz 3 und 4 der 
Zivilprozeßordnung entsprechend; jedoch kann 
der Vorsitzende auch die Behörden des Polizei-
dienstes ersuchen, Ermittlungen vorzunehmen. 

(3) Fallen die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 3 nachträglich fort, so gelten für 
die Nachzahlung dieselben Vorschriften wie 
für das Armenrecht in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten. 

§ 364 c 

(1) Unbeschadet ihrer allgemeinen Befug-
nisse stellt die Staatsanwaltschaft unter den 
Voraussetzungen des § 364 b Abs. 1 Nr. 1 auf 
Antrag des Verteidigers des Verurteilten zur 
Vorbereitung eines Antrags auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens diejenigen Ermittlungen 
an, die dem Verurteilten oder seinem Vertei-
diger nicht zuzumuten sind. Soweit das Vor-
bringen des Verurteilten zur Bestellung eines 
Verteidigers nach § 364 b Abs. 1 geführt hat, 
kann die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen 
nicht mit der Begründung ablehnen, die Vor-
aussetzungen des § 364 b Abs. 1 Nr. 1 lägen 
nicht vor. 

(2) Die Staatsanwaltschaft kann die Ermitt-
lungen auf alle ihr wesentlich erscheinenden 
Umstände erstrecken. Sie teilt das Ergebnis der 
beantragten Ermittlungen dem Verteidiger mit. 

(3) Gibt die Staatsanwaltschaft dem Antrag 
nach Absatz 1 ganz oder teilweise keine Folge, 
so kann der Verurteilte gerichtliche Entschei-
dung beantragen. Für das Verfahren gelten die 
§§ 171, 172, 173 Abs. 1, §§ 174 und 177 ent-
sprechend." 

85. In § 369 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung 
„Die §§ 194, 224 Abs. 1" durch die Verweisung 
„§ 168 c Abs. 3, § 224 Abs. 1" ersetzt. 

86. In § 372 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„ (2) Wird der Beschwerde gegen einen Be-
schluß stattgegeben, durch den das Gericht den 
Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
als unzulässig oder unbegründet verworfen hat, 
so bestimmt das Beschwerdegericht zugleich, 
daß das weitere Verfahren vor einer anderen 
Abteilung oder Kammer des Gerichts, dessen 
Beschluß aufgehoben wird, oder vor einem zu 
demselben Land gehörenden benachbarten Ge-
richt gleicher Ordnung stattzufinden hat. In 
Verfahren, in denen ein Oberlandesgericht im 
ersten Rechtszug entschieden hat, bestimmt der 
Bundesgerichtshof, daß das weitere Verfahren 
vor einem anderen Senat dieses Gerichts statt-
zufinden hat." 
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87. § 377 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Übernimmt die Staatsanwaltschaft die 
Verfolgung, so erhält der Privatkläger die Stel-
lung eines Nebenklägers." 

88. § 385 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 entfällt. 

b) Die Absätze 3 bis 6 werden Absätze 2 bis 5. 

89. § 395 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Eltern, Kinder, Geschwister und der 
Ehegatte eines durch eine mit Strafe bedrohte 
Handlung Getöteten sowie der Verletzte, der 
durch einen Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung (§ 172) die Erhebung der öffentlichen 
Klage herbeigeführt hat, können sich der er-
hobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger 
anschließen. 

(2) Der Anschluß kann in jeder Lage des 
Verfahrens, zur Einlegung von Rechtsmitteln 
auch nach ergangenem Urteil, geschehen. Im 
Verfahren bei Strafbefehlen ist der Anschluß 
schon mit dem Eingang des Antrags der Staats-
anwaltschaft bei Gericht möglich." 

90. § 396 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Eine vor Erhebung der öffentlichen Klage 
bei der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-
richt eingegangene Anschlußerklärung wird 
mit Erhebung der öffentlichen Klage wirk-
sam." 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung 
„§ 153 Abs. 3" durch die Verweisung „§ 153 
Abs. 3 *) oder § 153 a Abs. 2" ersetzt. 

91. § 397 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

„ (2) Der Beschluß, der das Verfahren nach 
§ 153 Abs. 3 *), § 153 a Abs. 2 oder § 153 b 
Abs. 2 einstellt, kann vom Nebenkläger nicht 
angefochten werden." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

92. In § 399 Abs. 1 werden nach dem Wort „bedür-
fen" die Worte „außer in den Fällen des § 401 
Abs. 1 Satz 2" eingefügt. 

93. § 400 wird aufgehoben. 

*) Nach dem Inkrafttreten des Artikels 19 Nr. 41 des 
Entwurfs eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch (Bundesratsdrucksache 1/72) ist die Verweisung 
„§ 153 Abs. 3" durch die Verweisung „§ 153 Abs. 2" 
zu ersetzen. 

94. § 401 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 2 durch folgende Sätze 
2 und 3 ersetzt: 

„Geschieht der Anschluß nach ergangenem 
Urteil zur Einlegung eines Rechtsmittels, so 
ist dem Nebenkläger das angefochtene Urteil 
sofort zuzustellen. Die Frist zur Begründung 
des Rechtsmittels beginnt mit Ablauf der für 
die Staatsanwaltschaft laufenden Frist zur 
Einlegung des Rechtsmittels oder, wenn das 
Urteil dem Nebenkläger noch nicht zugestellt 
war, mit der Zustellung des Urteils an ihn 
auch dann, wenn eine Entscheidung über die 
Berechtigung des Nebenklägers zum An-
schluß noch nicht ergangen ist." 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 
und 3 eingefügt: 

„ (2) War der Nebenkläger in der Haupt-
verhandlung anwesend oder durch einen An-
walt vertreten, so beginnt für ihn die Frist 
zur Einlegung des Rechtsmittels auch dann 
mit der Verkündung des Urteils, wenn er bei 
dieser nicht mehr zugegen oder vertreten 
war; er kann die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gegen die Versäumung der 
Frist nicht wegen fehlender Rechtsmittelbe-
lehrung beanspruchen. Ist der Nebenkläger 
in der Hauptverhandlung überhaupt nicht 
anwesend oder vertreten gewesen, so be-
ginnt die Frist mit der Zustellung der Ur-
teilsformel an ihn. 

(3) Hat allein der Nebenkläger Berufung 
eingelegt, so ist diese, wenn bei Beginn einer 
Hauptverhandlung weder der Nebenkläger 
noch für ihn ein Rechtsanwalt erschienen ist, 
unbeschadet der Vorschrift des § 301 sofort 
zu verwerfen. Der Nebenkläger kann binnen 
einer Woche nach der Versäumung unter den 
Voraussetzungen der §§ 44 und 45 die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand bean-
spruchen." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

95. § 407 Abs. 4 Satz 1 und 2 entfällt. 

96. § 411 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei rechtzeitigem Einspruch wird Ter-
min zur Hauptverhandlung anberaumt." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„ (3) Die Klage und der Einspruch können 
bis zur Verkündung des Urteils im ersten 
Rechtszug zurückgenommen werden. § 303 
gilt entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
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97. § 412 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz 
und erhält folgende Fassung: 

„Ist bei Beginn einer Hauptverhandlung 
der Angeklagte weder erschienen noch durch 
einen Verteidiger vertreten und ist das Aus-
bleiben nicht genügend entschuldigt, so ist 
§ 329 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend anzuwen-
den. Hat der gesetzliche Vertreter Einspruch 
eingelegt, so ist auch § 330 entsprechend an-
zuwenden." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

98. § 430 Abs. 4 entfällt. 

99. Nach § 453 b wird folgender § 453 c eingefügt: 

„ § 453 c 

(1) Sind hinreichende Gründe für die An-
nahme vorhanden, daß die Aussetzung wider-
rufen wird, so kann das Gericht bis zur Rechts-
kraft des Widerrufsbeschlusses, um sich der 
Person des Verurteilten zu versichern, vorläu-
fige Maßnahmen treffen, notfalls, unter den 
Voraussetzungen des § 112 Abs. 2 Nr. 1 oder 2, 
einen Haftbefehl erlassen. 

(2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Ab-
satz 1 erlittene Haft wird auf die zu voll-
streckende Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 
Abs. 4 Satz 1, §§ 114 bis 115 a, § 119 gelten ent

-

sprechend." 

100. In § 454 Abs. 3 Satz 1 wird nach der Verweisung 
„§,§ 453 b," die Verweisung „§ 453 c," eingefügt. 

101. In § 464 a Abs. 1 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 

„Zu den Kosten eines Antrags auf Wiederauf-
nahme des durch ein rechtskräftiges Urteil ab-
geschlossenen Verfahrens gehören auch die zur 
Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfahrens 
(§§ 364 a bis 364 c) entstandenen Kosten, soweit 
sie durch einen Antrag des Verurteilten verur-
sacht sind." 

102. In § 467 Abs. 1 werden die Worte „außer Ver-
folgung gesetzt oder wird" durch die Worte 
„die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn 
abgelehnt oder" ersetzt. 

103. In § 471 Abs. 2 werden die Worte „der Beschul-
digte außer Verfolgung gesetzt oder" durch die 
Worte „die Klage gegen den Beschuldigten zu-
rückgewiesen oder wird dieser" ersetzt. 

104. In § 472 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „der 
Angeschuldigte außer Verfolgung gesetzt oder" 

durch die Worte „die Eröffnung des Hauptver-
fahrens gegen den Angeschuldigten abgelehnt 
oder wird dieser" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 24 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Verbrechen und Vergehen, wenn nicht die 
Zuständigkeit des Landgerichts nach § 74 
Abs. 2 oder § 74 a oder des Oberlandes-
gerichts nach § 120 begründet, im Einzelfall 
eine höhere Strafe als drei Jahre Freiheits-
strafe oder die Anordnung der Sicherungs-
verwahrung zu erwarten ist oder die 
Staatsanwaltschaft wegen der besonderen 
Bedeutung des Falles Anklage beim Land-
gericht erhebt." 

2. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Personen, die bei Beginn der Amts-
periode das dreißigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben würden;" 

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 
eingefügt: 

„2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr 
vollendet haben oder es bis zum Beginn 
der Amtsperiode vollenden würden;" 

c) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden 
Nummern 3 und 4. 

3. § 34 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. gerichtliche und polizeiliche Voll-
streckungsbeamte, Bedienstete des 
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Be

- währungs- und Gerichtshelfer." 

b) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 
angefügt: 

„7. Personen, die sechs Jahre lang als 
ehrenamtliche Richter in der Strafrechts-
pflege tätig gewesen sind." 

4. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Personen, die in der vorhergehenden 
Amtsperiode die Verpflichtung eines 
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ehrenamtlichen Richters in der Straf-
rechtspflege an dreißig Tagen erfüllt 
haben, sowie Personen, die bereits als 
ehrenamtliche Richter tätig sind;" 

b) Die Nummern 3 bis 6 erhalten folgende 
Fassung: 

„3. Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, 
Kinderkrankenschwestern, Krankenpfle-
ger und Hebammen; 

4. Apothekenleiter, die keinen weiteren 
Apotheker beschäftigen; 

5. Personen, die glaubhaft machen, daß 
ihnen die unmittelbare persönliche 
Fürsorge für ihre Familie die Aus-
übung des Amtes in besonderem Maße 
erschwert; 

6. Personen, die bei Beginn der Amts-
periode das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollendet haben." 

c) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 
angefügt: 

„7. Personen, die während ihrer Amts-
periode das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollenden, für die darauf folgen-
den Geschäftsjahre." 

5. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Gemeinde stellt in jedem dritten 
Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. 
Für die Aufnahme in die Liste ist die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder der Gemeindevertre-
tung erforderlich." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

„ (2) Die Vorschlagsliste soll alle Grup-
pen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, 
Beruf und sozialer Stellung angemessen be-
rücksichtigen. Sie soll außer dem Namen 
auch den Geburtstag, den Geburtsort, die 
Wohnung und den Beruf des Vorgeschla-
genen angeben." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4. 

6. § 39 erhält folgende Fassung: 

„§ 39 

Der Amtsrichter stellt die Vorschlagslisten 
der Gemeinden zur Liste des Bezirks zusammen 
und bereitet den Beschluß über die Einsprüche 
vor. Er hat die Beachtung der Vorschriften des 
§ 36 Abs. 3 zu prüfen und die Abstellung 
etwaiger Mängel zu veranlassen." 

7. In § 40 Abs. 1 wird das Wort „zweite" durch 
das Wort „dritte" ersetzt. 

8. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 1. 
In ihm werden die Worte „zwei Geschäfts-
jahre" durch die Worte „drei Geschäfts-
jahre" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 an-
gefügt: 

„(2) Bei der Wahl soll darauf geachtet 
werden, daß alle Gruppen der Bevölkerung 
nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung angemessen berücksichtigt wer-
den." 

9. In § 51 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Wahl-
periode" durch das Wort „Amtsperiode" er-
setzt. 

10. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

11. § 61 wird aufgehoben. *) 

12. In § 65 werden die Worte „daß einzelne Unter-
suchungen von dem Untersuchungsrichter, des-
sen Bestellung mit dem Ablauf des Geschäfts-
jahres erlischt, zu Ende geführt werden, sowie" 
gestrichen. *) 

13. § 73 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Strafkammern entscheiden über Be-
schwerden gegen Verfügungen des Amtsrich-
ters, gegen Entscheidungen des Amtsrichters 
und der Schöffengerichte sowie über An-
träge auf gerichtliche Entscheidung in den Fäl-
len des § 161 a Abs. 3 der Strafprozeßordnung." 

14. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Amtsgerichts" der Beistrich und die Worte 
„des Schwurgerichts" gestrichen. 

*) Der Wegfall der §§ 61 und 65 GVG wird in dem im 
Gesetzgebungsverfahren befindlichen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Bezeichnungen der Richter 
und ehrenamtlichen Richter und der Präsidialverfas-
sung der Gerichte vorgeschlagen, da diese Bestimmun-
gen durch die in jenem Entwurf vorgesehenen neuen 
§§ 21 e und 60 GVG entbehrlich werden. Die nach 
Inkrafttreten jenes Entwurfs wegen des Wegfalls des 
Amts des Untersuchungsrichters in den neuen §§ 22 e, 
60 und 116 GVG erforderlichen Änderungen wird die 
Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
berücksichtigen. 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt: 

„ (2) Für die Verbrechen *) 

1. der Unzucht und Notzucht mit Todes-
folge (§ 178 des Strafgesetzbuches), 

2. des Mordes (§ 211 des Strafgesetzbu-
ches), 

3. des Totschlags (§ 212 des Strafgesetz-
buches), 

4. der Kindestötung (§ 217 des Strafgesetz-
buches), 

5. der Aussetzung mit Todesfolge (§ 221 
Abs. 3 letzter Halbsatz des Strafgesetz-
buches), 

6. der Körperverletzung mit Todesfolge 
(§ 226 des Strafgesetzbuches), 

7. der Vergiftung mit Todesfolge (§ 229 
Abs. 2 letzter Halbsatz des Strafgesetz-
buches), 

8. der Freiheitsberaubung mit Todesfolge 
(§ 239 Abs. 3 des Strafgesetzbuches), 

9. des erpresserischen Menschenraubes mit 
Todesfolge (§ 239 a Abs. 2 des Straf-
gesetzbuches), 

10. der Geiselnahme mit Todesfolge (§ 239 b 
Abs. 2 in Verbindung mit § 239 a Abs. 2 
des Strafgesetzbuches), 

11. des besonders schweren Raubes (§ 251 
des Strafgesetzbuches), 

12. des räuberischen Diebstahls und der 
räuberischen Erpressung (§§ 252, 255 
des Strafgesetzbuches), wenn die Strafe 
aus § 251 des Strafgesetzbuches zu ent-
nehmen ist, 

13. der besonders schweren Brandstiftung 
(§ 307 des Strafgesetzbuches), 

14. der Herbeiführung einer Explosion mit 
Todesfolge (§ 311 Abs. 1 bis 3 des Straf-
gesetzbuches), 

15. der Überschwemmung mit Todesfolge 
(§ 312 letzter Halbsatz des Strafgesetz-
buches), 

16. des Anschlags auf ein Luftfahrzeug mit 
Todesfolge (§ 316 c Abs. 2 des Strafge-
setzbuches), 

17. der Beschädigung wichtiger Bauten mit 
Todesfolge (§ 321 Abs. 2 letzter Halb-
satz des Strafgesetzbuches), 

18. der gemeingefährlichen Vergiftung mit 
Todesfolge (§ 324 letzter Halbsatz des 
Strafgesetzbuches), 

*) Die Entwürfe eines Vierten Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts (Drucksache VI/ 1552) und eines Einfüh-
rungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundesratsdruck-
sache 1/72) sehen Änderungen im Katalog der zur Zu-
ständigkeit des Schwurgerichts gehörenden Sachen vor. 
Nach Inkrafttreten dieser Gesetze wird Absatz 2 an 
diese Änderungen anzupassen sein. 

19. der Freiheitsberaubung im Amt mit 
Todesfolge (§§ 341, 239 Abs. 3 des Straf-
gesetzbuches), 

20. der Herbeiführung einer Explosion durch 
Kernenergie und des Mißbrauchs ioni-
sierender Strahlen (§§ 40, 41 Abs. 2 des 
Atomgesetzes) 

ist eine Strafkammer als Schwurgericht zu-
ständig. § 120 bleibt unberührt." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

15. Nach § 74 c wird folgender § 74 d eingefügt: 

„§ 74d 

(1) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung einem Landgericht 
für die Bezirke mehrerer Landgerichte die in 
§ 74 Abs. 2 bezeichneten Strafsachen zuzuwei-
sen, sofern dies der sachlichen Förderung der 
Verfahren dient. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigung auf die Landesjustizverwal-
tungen übertragen. 

(2) Die Zahl der erforderlichen Hauptschöffen 
wird auf sämtliche Amtsgerichte des Bezirks 
verteilt." 

16. § 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) In der Hauptverhandlung ist die Straf-
kammer besetzt: 

mit dem Vorsitzenden und zwei Schöffen 
(kleine Strafkammer), wenn sich die Berufung 
gegen ein Urteil des Amtsrichters richtet; 

mit drei Richtern einschließlich des Vorsit-
zenden und zwei Schöffen bei den  in § 74 Abs. 2 
bezeichneten Strafsachen (Schwurgericht) ; 

mit drei Richtern einschließlich des Vorsit-
zenden und zwei Schöffen in allen übrigen Fäl-
len (große Strafkammer)." 

17. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten „Für 
die Schöffen" die Worte „beim Schwurge-
richt und die Schöffen" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Haupt-
schöffen" die Worte „für das Schwurge-
richt und für die Strafkammer" einge-
fügt. 

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Der Präsident des Landgerichts stellt 
die Namen der Hauptschöffen zu den 
Schöffenlisten für das Schwurgericht und 
für die Strafkammer zusammen." 
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c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„An die Stelle des Amtsrichters tritt für die 
Auslosung der Reihenfolge, in der die Haupt-
schöffen an den einzelnen ordentlichen Sit-
zungen des Schwurgerichts und der Straf-
kammern teilnehmen, der  Präsident des 
Landgerichts; § 46 Abs. 1 gilt entsprechend." 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Ein ehrenamtlicher Richter darf für 
dasselbe Geschäftsjahr nur entweder als 
Schöffe für das Schöffengericht oder als 
Schöffe für die Strafkammer oder als Schöffe 
beim Schwurgericht bestimmt werden. Ist 
jemand für dasselbe Geschäftsjahr in einem 
Bezirk zu mehreren idieser Ämter oder in 
mehreren Bezirken zu diesen Ämtern be-
stimmt worden, so hat der Einberufene das 
Amt zu übernehmen, zu dem er zuerst ein-
berufen wird." 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 an-
gefügt: 

„(5) Die Zahl der Hauptschöffen beim 
Schwurgericht ist so zu bemessen, daß vor-
aussichtlich jeder Hauptschöffe nur zu sechs 
Sitzungen im Geschäftsjahr hinzugezogen 
wird." 

18. § 78 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, wegen großer Entfernung zu idem Sitz eines 
Landgerichts durch Rechtsverordnung bei einem 
Amtsgericht für den Bezirk eines oder mehrerer 
Amtsgerichte eine Strafkammer zu bilden und 
ihr für diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit der 
Strafkammer des Landgerichts oder einen Teil 
dieser Tätigkeit zuzuweisen. Die in § 74 Abs. 2 
bezeichneten Verbrechendürfen einer nach 
Satz 1 gebildeten Strafkammer nicht zugewie-
sen werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigung auf die Landesjustizverwal-
tungen übertragen." 

19. Der Sechste Titel „Schwurgerichte" wird auf-
gehoben. 

20. In § 120 Abs. 3 Satz 2 wird das Klammerzitat 
(§ 168a Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung)" 

durch das Klammerzitat „(§ 169 Abs. 1 Satz 1 
der Strafprozeßordnung)" ersetzt. 

21. In § 121 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c werden die 
Worte „der großen Strafkammer und des 
Schwurgerichts" durch die Worte „des Land-
gerichts im ersten Rechtszug" ersetzt. 

22. In § 122 Abs. 2 werden die Worte „oder der 
Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen" 
gestrichen. 

23. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „der Schwur-
gerichte und gegen die Urteile der großen 
Strafkammern" durch die Worte „der Land-
gerichte" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden das Wort „sowie" durch 
einen Beistrich, die Verweisung „(§ 168 a 
Abs. 1 Satz 2 der Strafprozeßordnung)" 
durch die Verweisung „(§ 169 Abs. 1 Satz 2 
der Strafprozeßordnung)" ersetzt und so-
dann die Worte „sowie über Anträge gegen 
Entscheidungen des Generalbundesanwalts 
in den in § 161 a Abs. 3 der Strafprozeß-
ordnung bezeichneten Fällen" angefügt. 

24. § 139 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „mit Ein-
schluß" durch das Wort „einschließlich" er-
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Be-
schwerden" die Worte „und Anträge 
auf gerichtliche Entscheidung (§ 161 a 
Abs. 3 der Strafprozeßordnung) " ein-
gefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „ab-
gelehnt" der Beistrich und die Worte 
„der Angeschuldigte außer Verfolgung 
gesetzt" gestrichen. 

25. § 153 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Gericht" 
die Worte „und jeder Staatsanwaltschaft" 
eingefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Geschäftsstelleneinrichtung bei dem 
Bundesgerichtshof und dem Generalbundes-
anwalt wird durch den Bundesminister der 
Justiz, bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften der Länder durch die Landesjustiz-
verwaltung bestimmt." 

26. § 166 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Dies gilt nicht für die Ermittlungsrichter 
(§ 169 der Strafprozeßordnung)." 

Artikel 3 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 35 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „zwei" durch 
das Wort „drei" ersetzt. 
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2. In § 40 Abs. 3 werden die Worte „oder eine Vor-
untersuchung (§ 178 der Strafprozeßordnung)" 
gestrichen. 

3. Nach § 44 wird folgender § 44 a eingefügt: 

„ § 44 a 

Mitteilung über den Abschluß 
der Ermittlungen und Schlußgehör 

§ 169 a Abs. 2, §§ 169 b und 169 c der Strafpro-
peßordnung sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß an die Stelle des Schwurgerichts die Ju-
gendkammer tritt, soweit sie nach § 41 Abs. 1 
Nr. 1 zuständig ist." 

4. § 61 wird aufgehoben. 

5. In § 69 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „bei dem 
Schlußgehör (§ 169 b der Strafprozeßordnung) 
und" gestrichen. 

6. In § 109 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung 
„§ 43" durch die Verweisung „die §§ 43, 44 a" 
ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wird wie 
folgt geändert: 

1. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ein-
gefügt: 

„(5) Die Anordnung der Vorführung des 
Betroffenen und der Zeugen, die einer La-
dung nicht nachkommen, bleibt dem Richter 
vorbehalten." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

2. In § 48 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Der Grund dafür, daß der Zeuge vereidigt oder 
nicht vereidigt wird, braucht im Protokoll nicht 
angegeben zu werden." 

3. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „Das Gesuch 
um" durch die Worte „Der Antrag auf" er-
setzt; 

b) in Satz 3 werden die Worte „das Gesuch" 
durch die Worte „die Gewährung der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand" er-
setzt. 

4. In § 55 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 136 Abs. 1 Satz 3 der Strafprozeßordnung ist 
nicht anzuwenden." 

5. § 59 erhält folgende Fassung: 

„§ 59 

Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen 

Für die Entschädigung von Zeugen und Sach-
verständigen gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen entsprechend." 

6. In § 72 Abs. 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Kann der Beschluß nicht mit der Rechtsbe-
schwerde angefochten werden, so braucht nur 
angegeben zu werden, ob die dem Betroffenen 
zur Last gelegte Ordnungswidrigkeit aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen nicht fest-
gestellt worden ist." 

7. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „ohne 
Beweisaufnahme" gestrichen, der Punkt am 
Ende des Satzes durch einen Strichpunkt er-
setzt und folgender Halbsatz angefügt: „nach 
Beginn der Hauptverhandlung ist die Ver-
werfung des Einspruchs nur mit Zustimmung 
der Staatsanwaltschaft zulässig." 

b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

8. In § 75 Abs. 2 werden vor dem Wort „und" ein 
Beistrich gesetzt und die Worte „Verwerfung 
des Einspruchs (§ 74 Abs. 2 Satz 1)" eingefügt 
sowie das Klammerzitat „(§ 77 Abs. 2) " ge-
strichen. 

9. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt: 

„ (3) Erwägt die Staatsanwaltschaft, die 
Klage zurückzunehmen, so gilt § 63 Abs. 3 
entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

10. § 77 erhält folgende Fassung: 

„§ 77 

Umfang der Beweisaufnahme 

Das Gericht bestimmt, unbeschadet des § 244 
Abs. 2 der Strafprozeßordnung, den Umfang 
der Beweisaufnahme." 
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11. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 entfällt. 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze 1 bis 3. 

12. § 90 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Absatz 1 gilt für die Vollstreckung eines 
von der Verwaltungsbehörde festgesetzten 
Ordnungsgeldes entsprechend." 

Artikel 5 

Änderung strafrechtlicher Vorschriften 

1. Das Strafgesetzbuch wird wie folgt geändert: 

§ 153 erhält folgende Fassung: 

„§ 153 

Wer vor Gericht, vor einer anderen zur eid-
lichen Vernehmung von Zeugen oder Sachver-
ständigen zuständigen Stelle oder vor der Staats-
anwaltschaft als Zeuge oder Sachverständiger 
uneidlich falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft." 

2. Das Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts 
vom 4. Juli 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 717), zu-
letzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Re-
form des Strafrechts vom 20. Mai 1970 (Bundes-
gesetzbl. I S. 505), wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 Nr. 1 (Allgemeiner Teil) wird wie folgt 
geändert: 

In § 78 c Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
„richterliche" die Worte „oder staatsanwalt-
schaftliche" eingefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz wird wie folgt geän-
dert *) : 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 erhält der Buchtsabe c folgende 
Fassung: 

„c) bei gerichtlichen Entscheidungen im 
Straf- und Bußgeldverfahren sowie im 
Strafvollstreckungsverfahren," 

*) Die Fassung dieses Artikels ist entsprechend anzu-
passen, wenn die in Artikel 84 des Entwurfs eines 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundes-
ratsdrucksache 1/72) vorgesehenen Änderungen des 
Rechtspflegergesetzes Gesetzeskraft erlangen. 

b) In Nummer 4 erhält der Buchstabe c folgende 
Fassung: 

„c) der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren 
sowie der Vollstreckung in Straf- und 
Bußgeldsachen. 

2. Die Überschrift des Dritten Abschnitts erhält 
folgende Fassung: 

„Dritter Abschnitt 

Dem Rechtspfleger übertragene Geschäfte in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Fest-
setzungsverfahren, bei gerichtlichen Entschei-
dungen im Straf- und Bußgeldverfahren sowie im 
Strafvollstreckungsverfahren, in Verfahren vor 
dem Patentgericht und auf dem Gebiet der Auf-
nahme von Erklärungen". 

3. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Gerichtliche Entscheidungen im Straf- und 
Bußgeldverfahren sowie im Strafvollstrek

-

kungsverfahren". 

b) Folgender Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1) Von den gerichtlichen Entscheidungen 
im Straf- und Bußgeldverfahren werden dem 
Rechtspfleger die Anordnung der Notver-
äußerung (§ 101 a der Strafprozeßordnung, 
§ 46 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswi-
drigkeiten) übertragen sowie die weiteren 
Anordnungen, soweit die entsprechenden Ge-
schäfte im Zwangsvollstreckungsverfahren 
dem Rechtspfleger übertragen sind." 

c) Die bisherige Vorschrift wird Absatz 2. 

4. Die Überschrift des Fünften Abschnitts erhält 
folgende Fassung: 

„Fünfter Abschnitt 

Dem Rechtspfleger übertragene Geschäfte im 
internationalen Rechtsverkehr, in Hinterlegungs

-

sachen, der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren 
sowie der Vollstreckung in Straf- und Bußgeld

-

sachen". 

5. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Anordnungen der Staatsanwaltschaft im 
Strafverfahren sowie Vollstreckung in Straf- 

und Bußgeldsachen". 

b) Als neuer Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1) Dem Rechtspfleger werden die der 
Staatsanwaltschaft im Strafverfahren oblie-
gende Anordnung der Notveräußerung nach 
§ 101 a der Strafprozeßordnung übertragen 
sowie die weiteren Anordnungen, soweit die 
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entsprechenden Geschäfte im Zwangsvoll-
streckungsverfahren dem Rechtspfleger über-
tragen sind." 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden Ab-
sätze 2 bis 7, wobei in dem bisherigen Ab-
satz 3 die Zahl „1" durch die Zahl „2" er-
setzt wird. 

6. In § 33 a wird die Zahl „4" durch die Zahl „5" 
ersetzt. 

7. In § 40 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 31 Abs. 1 
Satz 3" durch die Angabe „§ 31 Abs. 2 Satz 3" 
ersetzt. 

Artikel 7 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

Das Bundeszentralregistergesetz vom 18. März 
1971 (Bundesgesetzbl. I S. 243) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt: 

„5. endgültige Einstellungen des Verfahrens 
nach § 153 a der Strafprozeßordnung 
(§ 12 a),".  

b) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 

c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7; die 
Angabe „bis 5" wird durch die Angabe „bis 
4 und 6" ersetzt. 

2. In § 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a werden die 
Worte „außer Verfolgung gesetzt oder" gestri-
chen. 

3. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt: 

„§ 12a 

Einstellungen 

(1) In das Register werden die Verfügungen 
der Staatsanwaltschaft und die Entscheidungen 
des Gerichts eingetragen, durch die ein Verfah-
ren nach § 153 a der Strafprozeßordnung end-
gültig eingestellt wird. 

(2) Nach Ablauf von fünf Jahren seit dem 
Tag der Einstellung werden die Eintragungen 
nach Absatz 1 entfernt. Enthält das Register 
mehrere Eintragungen nach Absatz 1, so ist die 
Entfernung einer Eintragung erst zulässig, wenn 
für alle Eintragungen nach Absatz 1 die Vor-
aussetzungen der Entfernung vorliegen." 

4. In § 23 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 11, 12 
Abs. 1, § 13" durch die Angabe „§§ 11 bis 13" 
ersetzt. 

5. § 30 Abs. 2 Nr. 9 erhält folgende Fassung: 

„9. Eintragungen nach den §§ 11 bis 13." 

6. In § 39 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für die Eintragungen 
über Einstellungen (§ 12 a) ; sie werden auch den 
Finanzbehörden für die zu deren Zuständigkeit 
gehörende Verfolgung des Betroffenen wegen 
einer Straftat mitgeteilt." 

Artikel 8 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, 
der Patentanwaltsordnung 

und des Steuerberatungsgesetzes 

I. Die Bundesrechtsanwaltsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 74 Abs. 2 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

„Eine Rüge darf nicht erteilt werden, wäh-
rend das Verfahren auf den Antrag des 
Rechtsanwalts nach § 123 anhängig ist." 

2. § 115 a Abs. 2 Satz 2 erhält folgende 
Fassung: 

„Die Rüge wird auch unwirksam, wenn 
rechtskräftig die Eröffnung des Hauptver-
fahrens abgelehnt ist, weil eine schuldhafte 
Pflichtverletzung nicht festzustellen ist." 

3. § 121 erhält folgende Fassung: 

„§ 121 

Einleitung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens 

Das ehrengerichtliche Verfahren wird da-
durch eingeleitet, daß die Staatsanwalt-
schaft bei dem Ehrengericht eine Anschul-
digungsschrift einreicht." 

4. § 123 erhält folgende Fassung: 

„§ 123 

Antrag des Rechtsanwalts auf Einleitung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens 

(1) Der Rechtsanwalt kann bei der 
Staatsanwaltschaft beantragen, das ehren- 
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gerichtliche Verfahren gegen ihn einzulei-
ten, damit er sich von dem Verdacht einer 
Pflichtverletzung reinigen kann. Wegen 
eines Verhaltens, wegen dessen Zwangs-
geld angedroht oder festgesetzt worden ist 
(§ 57) oder das der Vorstand der Rechts-
anwaltskammer gerügt hat (§ 74), kann der 
Rechtsanwalt den Antrag nicht stellen. 

(2) Gibt die Staatsanwaltschaft dem An-
trag des Rechtsanwalts keine Folge oder 
verfügt sie die Einstellung des Verfahrens, 
so hat sie ihre Entschließung dem Rechts-
anwalt unter Angabe der Gründe mitzu-
teilen. Wird in den Gründen eine schuld-
hafte Pflichtverletzung festgestellt, das 
ehrengerichtliche Verfahren aber nicht ein-
geleitet, oder wird offengelassen, ob eine 
schuldhafte Pflichtverletzung vorliegt, kann 
der Rechtsanwalt bei dem Ehrengerichts-
hof die gerichtliche Entscheidung beantra-
gen. Der Antrag ist binnen eines Monats 
nach der Bekanntmachung der Entschlie-
ßung der Staatsanwaltschaft zu stellen. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Ehren-
gerichtshof ist § 173 Abs. 1 und 3 der Straf-
prozeßordnung entsprechend anzuwenden. 
Der Ehrengerichtshof entscheidet durch Be-
schluß, ob eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung des Rechtsanwalts festzustellen ist. 
Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. 
Erachtet der Ehrengerichtshof den Rechts-
anwalt einer ehrengerichtlich zu ahndenden 
Pflichtverletzung für hinreichend verdäch-
tig, so beschließt er die Einleitung des 
ehrengerichtlichen Verfahrens. Die Durch-
führung dieses Beschlusses obliegt der 
Staatsanwaltschaft. 

(4) Erachtet der Ehrengerichtshof eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht für ge-
geben, so kann nur auf Grund neuer Tat-
sachen oder Beweismittel wegen desselben 
Verhaltens ein Antrag auf Einleitung des 
ehrengerichtlichen Verfahrens gestellt oder 
eine Rüge durch den Vorstand der Rechts-
anwaltskammer erteilt werden." 

5. Die §§ 124 bis 129 entfallen. 

6. § 130 erhält folgende Fassung: 

„§ 130 

Inhalt der Anschuldigungsschrift 

In der Anschuldigungsschrift (§ 121 die-
ses Gesetzes sowie § 207 Abs. 3 der Straf-
prozeßordnung) ist die dem Rechtsanwalt 
zur Last gelegte Pflichtverletzung unter 
Anführung der sie begründenden Tat-
sachen zu bezeichnen (Anschuldigungssatz). 
Ferner sind die Beweismittel anzugeben, 
wenn in der Hauptverhandlung Beweise 
erhoben werden sollen. Die Anschuldi-
gungsschrift enthält den Antrag, das Haupt

-

verfahren vor dem Ehrengericht zu er-
öffnen." 

7. In § 133 Satz 2 werden die Worte „und 
des § 208 Abs. 2 Satz 2" gestrichen. 

8. In der Überschrift des Dritten Abschnitts 
des Siebenten Teils werden die Worte ;,und 
gegen Verfügungen des Untersuchungsrich-
ters" gestrichen. 

9. In § 142 werden die Worte „und Ver-
fügungen des Untersuchungsrichters" ge-
strichen. 

10. § 148 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Beweise werden von dem 
Ehrengericht aufgenommen. Das Ehren-
gericht kann eines seiner Mitglieder mit 
der Beweisaufnahme beauftragen." 

11. § 149 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 
„Der Untersuchungsrichter" durch die 
Worte „Das Ehrengericht", in Absatz 1 
Satz 2 die Worte „der Untersuchungs-
richter" durch die Worte „das Ehren-
gericht" ersetzt. 

b) Absatz 4 entfällt. 

12. § 150 erhält folgende Fassung: 

„§ 150 

Voraussetzung des Verbotes 

(1) Sind dringende Gründe für die An-
nahme vorhanden, daß gegen einen Rechts-
anwalt auf Ausschließung aus der Rechts-
anwaltschaft erkannt werden wird, so kann 
gegen ihn durch Beschluß ein Berufs- oder 
Vertretungsverbot verhängt werden. 

(2) Die Staatsanwaltschaft kann vor Ein-
leitung des ehrengerichtlichen Verfahrens 
den Antrag auf Verhängung eines Berufs-
oder Vertretungsverbotes stellen. In dem 
Antrag sind die Pflichtverletzung, die dem 
Rechtsanwalt zur Last gelegt wird, sowie 
die Beweismittel anzugeben. 

(3) Für die Verhandlung und Entschei-
dung ist das Gericht zuständig, das über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 
den Rechtsanwalt zu entscheiden hat oder 
vor dem das ehrengerichtliche Verfahren 
anhängig ist." 

13. § 158 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn die Eröffnung des Hauptverfah-
rens vor dem Ehrengericht abgelehnt 
wird." 
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14. § 159 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Über die Aufhebung entscheidet das 
nach § 150 Abs. 3 zuständige Gericht." 

15. § 196 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Einem Rechtsanwalt, der einen An-
trag auf gerichtliche Entscheidung über die 
Entschließung der Staatsanwaltschaft (§ 123 
Abs. 2) zurücknimmt, sind die durch dieses 
Verfahren entstandenen Kosten aufzuer-
legen." 

II. Die Patentanwaltsordnung wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 70 Abs. 2 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

„Eine Rüge darf nicht erteilt werden, wäh-
rend das Verfahren auf den Antrag des 
Patentanwalts nach § 108 anhängig ist." 

2. § 103 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Rüge wird auch unwirksam, wenn 
rechtskräftig die Eröffnung des Hauptver-
fahrens abgelehnt ist, weil eine schuldhafte 
Pflichtverletzung nicht festzustellen ist." 

3. § 106 erhält folgende Fassung: 

„§ 106 

Einleitung des ehrengerichtlichen 
Verfahrens 

Das ehrengerichtliche Verfahren wird da-
durch eingeleitet, daß die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht eine Anschuldi-
gungsschrift einreicht." 

4. § 108 erhält folgende Fassung: 

„§ 108 

Antrag des Patentanwalts auf Einleitung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens 

(1) Der Patentanwalt kann bei der 
Staatsanwaltschaft beantragen, das ehren-
gerichtliche Verfahren gegen ihn einzulei-
ten, damit er sich von dem Verdacht einer 
Pflichtverletzung reinigen kann. Wegen 
eines Verhaltens, wegen dessen Zwangs-
geld angedroht oder festgesetzt worden ist 
(§ 50) oder das der Vorstand der Patent-
anwaltskammer gerügt hat (§ 70), kann der 
Patentanwalt den Antrag nicht stellen. 

(2) Gibt die Staatsanwaltschaft dem An-
trag des Patentanwalts keine Folge oder 
verfügt sie die Einstellung des Verfahrens, 
so hat sie ihre Entschließung dem Patent

-

anwalt unter Angabe der Gründe mitzu-
teilen. Wird in den Gründen eine schuld-
hafte Pflichtverletzung festgestellt, das 
ehrengerichtliche Verfahren aber nicht ein

-

geleitet, oder wird offengelassen, ob eine 
schuldhafte Pflichtverletzung vorliegt, kann 
der Patentanwalt bei dem Oberlandes-
gericht die gerichtliche Entscheidung be-
antragen. Der Antrag ist binnen eines Mo-
nats nach der Bekanntmachung der Ent-
schließung der Staatsanwaltschaft zu 
stellen. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Ober-
landesgericht ist § 173 Abs. 1 und 3 der 
Strafprozeßordnung entsprechend anzu-
wenden. Das Oberlandesgericht entscheidet 
durch Beschluß, ob eine schuldhafte Pflicht-
verletzung des Patentanwalts festzustellen 
ist. Der Beschluß ist mit Gründen zu ver-
sehen. Erachtet das Oberlandesgericht den 
Patentanwalt einer ehrengerichtlich zu ahn-
denden Pflichtverletzung für hinreichend 
verdächtig, so beschließt es die Einleitung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens. Die 
Durchführung dieses Beschlusses obliegt 
der Staatsanwaltschaft. 

(4) Erachtet das Oberlandesgericht eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht für ge-
geben, so kann nur auf Grund neuer Tat-
sachen oder Beweismittel wegen desselben 
Verhaltens ein Antrag auf Einleitung des 
ehrengerichtlichen Verfahrens gestellt oder 
eine Rüge durch den Vorstand der Patent-
anwaltskammer erteilt werden." 

5. Die §§ 109 bis 114 entfallen. 

6. § 115 erhält folgende Fassung: 

„§ 115 

Inhalt der Anschuldigungsschrift 

In der Anschuldigungsschrift (§ 106 die-
ses Gesetzes sowie § 207 Abs. 3 der Straf-
prozeßordnung) ist die dem Patentanwalt 
zur Last gelegte Pflichtverletzung unter 
Anführung der sie begründenden Tatsachen 
zu bezeichnen (Anschuldigungssatz). Ferner 
sind die Beweismittel anzugeben, wenn in 
der Hauptverhandlung Beweise erhoben 
werden sollen. Die Anschuldigungsschrift 
enthält den Antrag, das Hauptverfahren 
vor der Kammer für Patentanwaltssachen 
zu eröffnen." 

7. In § 118 Satz 2 werden die Worte „und 
des § 208 Abs. 2" gestrichen. 

8. In § 124 werden die Worte „des Unter-
suchungsrichters oder" gestrichen. 
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9. § 130 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Beweise werden von der Kam-
mer für Patentanwaltssachen aufgenommen. 
Die Kammer kann eines ihrer Mitglieder 
mit der Beweisaufnahme beauftragen." 

10. § 131 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte 
„Der Untersuchungsrichter" durch die 
Worte „Die Kammer für Patentanwalts-
sachen", in Absatz 1 Satz 2 die Worte 
„der Untersuchungsrichter" durch die 
Worte „die Kammer für Patentanwalts-
sachen" ersetzt. 

b) Absatz 4 entfällt. 

11. § 132 erhält folgende Fassung: 

„§ 132 

Voraussetzung des Verbots 

(1) Sind dringende Gründe für die An-
nahme vorhanden, daß gegen einen Patent-
anwalt auf Ausschließung aus der Patent-
anwaltschaft erkannt werden wird, so kann 
gegen ihn durch Beschluß ein Berufs- oder 
Vertretungsverbot verhängt werden. 

(2) Die Staatsanwaltschaft kann vor Ein-
leitung des ehrengerichtlichen Verfahrens 
den Antrag auf Verhängung eines Berufs-
oder Vertretungsverbots stellen. In dem 
Antrag sind die Pflichtverletzung, die dem 
Patentanwalt zur Last gelegt wird, sowie 
die Beweismittel anzugeben. 

(3) Für die Verhandlung und Entschei-
dung ist das Gericht zuständig, das über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 
den Patentanwalt zu entscheiden hat oder 
vor dem das ehrengerichtliche Verfahren 
anhängig ist." 

12. § 140 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn die Eröffnung des Hauptverfah-
rens vor der Kammer für Patentan-
waltssachen abgelehnt wird." 

13. § 141 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Über  die Aufhebung entscheidet das 
nach § 132 Abs. 3 zuständige Gericht." 

14. § 149 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Einem Patentanwalt, der einen An-
trag auf gerichtliche Entscheidung über die 
Entschließung der Staatsanwaltschaft (§ 108 
Abs. 2) zurücknimmt, ,sind ,die durch dieses 
Verfahren entstandenen Kosten aufzuer-
legen." 

III. Das Steuerberatungsgesetz wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„§ 46 Abs. 2 und 3, §§ 48 a• und 62 
Abs. 2 gelten entsprechend." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Der Vorstand darf eine Rüge 
nicht mehr erteilen, wenn das berufs-
gerichtliche Verfahren gegen das Mit-
glied der Berufskammer eingeleitet ist 
oder wenn seit der Pflichtverletzung 
mehr als drei Jahre vergangen sind. 
Eine Rüge darf nicht erteilt werden, 
während das Verfahren auf den An-
trag des Steuerberaters oder Steuerbe-
vollmächtigten nach § 67 anhängig ist." 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „zwei 
Wochen" durch die Worte „eines 
Monats" ersetzt. 

bb) Satz 3 entfällt. 

2. Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt: 

„§ 39 a 

Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung 

(1) Wird der Einspruch gegen den Rüge

-

bescheid durch den Vorstand der Berufs-
kammer zurückgewiesen, so kann das Mit-
glied der Berufskammer innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung die Entschei-
dung des Landgerichts (Kammer für Steuer-
berater- und Steuerbevollmächtigtensachen) 
beantragen. Zuständig ist das Landgericht, 
in dessen Bezirk die Berufskammer, deren 
Vorstand die Rüge erteilt hat, ihren Sitz 
hat. 

(2) Der Antrag ist bei dem Landgericht 
schriftlich einzureichen. Auf das Verfahren 
sind die Vorschriften der Strafprozeßord-
nung über die Beschwerde sinngemäß an-
zuwenden. Die Gegenerklärung (§ 308 Abs. 
1 der Strafprozeßordnung) wird von dem 
Vorstand der Berufskammer abgegeben. 
Die Staatsanwaltschaft ist ,an dem Verfah-
ren nicht beteiligt. Eine mündliche Ver-
handlung findet statt, wenn sie das Mit-
glied der Berufskammer beantragt oder das 
Landgericht für erforderlich hält. Von Zeit 
und Ort der mündlichen Verhandlung sind 
der Vorstand der Berufskammer, das Mit-
glied der Berufskammer und sein Verteidi-
ger zu benachrichtigen. Art und Umfang 
der Beweisaufnahme bestimmt das Landge-
richt. Es hat jedoch zur Erforschung der 
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Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts 
wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel 
zu erstrecken, die für die Entscheidung von 
Bedeutung sind. 

(3) Der Rügebescheid kann nicht deshalb 
aufgehoben werden, weil der Vorstand der 
Berufskammer zu Unrecht angenommen 
hat, die Schuld des Mitgliedes der Berufs-
kammer ,sei gering und der Antrag auf 
Einleitung des berufsgerichtlichen Verfah-
rens nicht erforderlich. Treten die Voraus-
setzungen, unter denen nach § 48 a von 
einer berufsgerichtlichen Ahndung abzu-
sehen ist oder nach § 62 Abs. 2 ein berufs-
gerichtliches Verfahren nicht eingeleitet 
oder fortgesetzt werden darf, erst ein, nach-
dem der Vorstand die Rüge erteilt hat, so 
hebt das Landgericht den Rügebescheid 
auf. Der Beschluß ist mit Gründen zu ver-
sehen. Er kann nicht angefochten werden. 

(4) Das Landgericht, bei dem ein Antrag 
auf berufsgerichtliche Entscheidung einge-
legt wird, teilt unverzüglich der Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht eine 
Abschrift des Antrags mit. Der Staatsan-
waltschaft ist auch eine Abschrift des Be-
schlusses mitzuteilen, mit dem über den 
Antrag entschieden wird. 

(5) Leitet die Staatsanwaltschaft wegen 
desselben Verhaltens, ,das der Vorstand 
der Berufskammer gerügt hat, ein berufs-
gerichtliches Verfahren gegen das Mitglied 
der Berufskammer ein, bevor die Entschei-
dung über den Antrag auf berufsgerichtli-
che Entscheidung gegen den Rügebescheid 
ergangen ist, so wird das Verfahren über 
den Antrag bis zum rechtskräftigen Ab-
schluß des berufsgerichtlichen Verfahrens 
ausgesetzt. In den Fällen des § 48 Abs. 2 
stellt das Landgericht nach Beendigung der 
Aussetzung fest, daß die Rüge unwirksam 
ist." 

3. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des 
Fünften Teils erhält folgende Fassung: 

„Die berufsgerichtliche Ahndung von 
Pflichtverletzungen". 

4. § 46 erhält folgende Fassung: 

„§ 46 

Ahndung einer Pflichtverletzung 

(1) Gegen einen Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten, der  seine Pflichten 
schuldhaft verletzt, wird eine berufsgericht-
liche Maßnahme verhängt. 

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes 
Verhalten eines Steuerberaters oder 

Steuerbevollmächtigten ist eine berufsge-
richtlich zu ahndende Pflichtverletzung, 
wenn es nach den Umständen des Einzel-
falls in besonderem Maße geeignet ist, 
Achtung und Vertrauen in einer für die 
Ausübung der Berufstätigkeit oder für das 
Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise 
zu beeinträchtigen. 

(3) Eine berufsgerichtliche Maßnahme 
kann nicht verhängt werden, wenn der 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
zur Zeit der Tat der Berufsgerichtsbarkeit 
nicht unterstand." 

5. § 47 erhält folgende Fassung: 

„§ 47 

Berufsgerichtliche Maßnahmen 

(1) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen 
sind 

1. Warnung, 

2. Verweis, 

3. Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
Mark, 

4. Ausschließung aus dem Beruf. 

(2) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen 
des Verweises und der Geldbuße können 
nebeneinander verhängt werden." 

6. § 48 erhält folgende Fassung: 

„§ 48 

Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme 

(1) Der Einleitung eines berufsgerichtli-
chen Verfahrens gegen einen Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigten steht es nicht 
entgegen, ,daß der Vorstand der Berufs-
kammer ihm bereits wegen desselben Ver-
haltens eine Rüge erteilt hat (§ 39). Hat das 
Landgericht den Rügebescheid aufgehoben 
(§ 39 a), weil es eine schuldhafte Pflichtver-
letzung nicht festgestellt hat, so kann ein 
berufsgerichtliches Verfahren wegen des-
selben Verhaltens nur auf Grund solcher 
Tatsachen oder Beweismittel eingeleitet 
werden, die ,dem Landgericht bei seiner 
Entscheidung nicht bekannt waren. 

(2) Die Rüge wird mit der Rechtskraft 
eines berufsgerichtlichen Urteils unwirk-
sam, das wegen desselben Verhaltens ge-
gen den Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten ergeht und auf Freispruch oder 
eine berufsgerichtliche Maßnahme lautet. 
Die Rüge wird auch unwirksam, wenn 
rechtskräftig die Eröffnung des Hauptver-
fahrens abgelehnt ist, weil eine schuldhafte 
Pflichtverletzung nicht festzustellen ist." 
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7. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt: 

„§ 48 a 

Anderweitige Ahndung 

Ist durch ein Gericht oder eine Behörde 
eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine 
ehrengerichtliche Maßnahme, eine ander-
weitige berufsgerichtliche Maßnahme oder 
eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden, 
so ist von einer berufsgerichtlichen Ahn-
dung  wegen desselben Verhaltens abzu-
sehen, wenn nicht eine berufsgerichtliche 
Maßnahme zusätzlicherforderlich ist, um 
den Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten zur Erfüllung seiner Pflichten anzu-
halten und das Ansehen des Berufs zu 
wahren. Der Ausschließung steht eine an-
derweitig verhängte Strafe oder Maßnahme 
nicht entgegen." 

8. § 49 erhält folgende Fassung: 

„§ 49 

Verjährung der  Verfolgung einer Pflicht

-

verletzung 

Die Verfolgung einer Pflichtverletzung, 
die nicht die Ausschließung aus dem Beruf 
rechtfertigt, verjährt in fünf Jahren. §§ 66, 
67 Abs. 4, §§ 68 rund 69 des Strafgesetz-
buches gelten entsprechend." 

9. In § 50 werden die Worte „der §§ 46 bis 
49" durch ,die Worte „des Fünften Teiles 
(Berufsgerichtsbarkeit)" ersetzt. 

10. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Beisitzer aus den Reihen der 
Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten (ehrenamtliche Beisitzer) sind 
ehrenamtliche Richter." 

b) In Absatz 2 werden die Worte „aus den 
Reihen der Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten" gestrichen. 

11. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „alle 
Rechte und Pflichten eines Richters" 
durch die Worte „die Stellung eines Be-
rufsrichters" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

„Die Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigten haben über Angelegenhei-
ten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit als 
ehrenamtliche Beisitzer bekanntwerden, 

Verschwiegenheit gegen jedermann zu 
bewahren." 

12. In § 60 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Ergänzend sind das Gerichtsverfassungs-
gesetz und die Strafprozeßordnung sinnge-
mäß anzuwenden." 

13. In den §§ 61, 63, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 89, 
90, 92, 94, 95, 100, 104, 105 und 106 wird 
die Bezeichnung „Beschuldigter" durch die 
Bezeichnung „Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigte" ersetzt. 

14. Nach § 61 werden folgende §§ 61 a bis 61 c 
eingefügt: 

„§ 61 a 

Verteidigung 

Auf die Verteidigung im berufsgericht-
lichen Verfahren ist § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3, 6 und 7 der Strafprozeßordnung nicht 
anzuwenden. 

§ 61 b 

Abschluß der Ermittlungen 
und Schlußgehör 

Nach Abschluß der Ermittlungen (§ 169 a 
Abs. 1 der Strafprozeßordnung) hat die 
Staatsanwaltschaft dem Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten und seinem Vertei-
diger Gelegenheit zur Äußerung zu geben 
(§ 169 a Abs. 2 der Strafprozeßordnung). 
Das Schlußgehör (§§ 169 b und 169 c der 
Strafprozeßordnung) ist nur zu gewähren, 
wenn es mit Rücksicht auf Art und Umfang 
der Beschuldigung oder aus anderen Grün-
den zweckmäßig erscheint. 

§ 61 c 

' Akteneinsicht des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten 

Der Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigte ist befugt, die Akten, die dem Ge-
richt vorliegen oder diesem im Falle der 
Einreichung einer Anschuldigungsschrift 
vorzulegen wären, einzusehen sowie amt-
lich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen. 
§ 147 Abs. 2, 3, 5 und 6 der Strafprozeß-
ordnung ist insoweit entsprechend anzu-
wenden." 

15. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Das berufsgerichtliche Verfahren kann 
fortgesetzt werden, wenn die Sachauf-
klärung gesichert ist oder wenn im 
strafgerichtlichen Verfahren aus Grün-
den nicht verhandelt werden kann, die 
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in der Person des Steuerberaters oder 
Steuerbevollmächtigten liegen." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Für die Entscheidung im berufs-
gerichtlichen Verfahren sind die tat-
sächlichen Feststellungen des Urteils 
im Strafverfahren oder Bußgeldverfah-
ren bindend, auf denen die Entschei-
dung des Gerichts beruht. In dem be-
rufsgerichtlichen Verfahren kann ein 
Gericht jedoch die nochmalige Prüfung 
solcher Feststellungen beschließen, de-
ren Richtigkeit seine Mitglieder mit 
Stimmenmehrheit bezweifeln; dies ist in 
den Gründen der berufsgerichtlichen 
Entscheidung zum Ausdruck zu brin-
gen." 

16. Nach § 62 werden folgende §§ 62 a und 
62 b eingefügt: 

„§62a 

Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfah

-

rens zu den Verfahren anderer Berufs

-

gerichtsbarkeiten 

(1) Über eine Pflichtverletzung eines 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtig-
ten, der zugleich der Disziplinar-, Ehren-
oder Berufsgerichtsbarkeit eines anderen 
Berufs untersteht, wird im berufsgericht-
lichen Verfahren nur dann entschieden, 
wenn die Pflichtverletzung überwiegend 
mit der Ausübung des Berufs als Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigter im Zu-
sammenhang steht oder wenn wegen der 
Schwere der Pflichtverletzung das berufs-
gerichtliche Verfahren mit dem Ziel der 
Ausschließung aus dem Beruf eingeleitet 
worden ist. 

(2) Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, 
gegen einen solchen Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigten das berufsgericht-
liche Verfahren einzuleiten, so teilt sie dies 
der Staatsanwaltschaft oder Behörde mit, 
die für die Einleitung eines Verfahrens ge-
gen ihn als Angehörigen des anderen Be-
rufs zuständig wäre. Hat die für den ande-
ren Beruf zuständige Staatsanwaltschaft 
oder Einleitungsbehörde die Absicht, gegen 
den Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten ein Verfahren einzuleiten, so unter-
richtet sie die Staatsanwaltschaft, die für die 
Einleitung des berufsgerichtlichen Verfah-
rens zuständig wäre (§ 64). 

(3) Hat das Gericht einer Disziplinar-, 
Ehren- oder Berufsgerichtsbarkeit sich zu-
vor rechtskräftig für zuständig oder unzu-
ständig erklärt, über die Pflichtverletzung 
eines Steuerberaters oder Steuerbevoll-
mächtigten, der zugleich der Disziplinar-, 
Ehren- oder Berufsgerichtsbarkeit eines an

-

deren Berufs untersteht, zu entscheiden, so 
sind die anderen Gerichte an diese Entschei-
dung gebunden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigte, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnis stehen und ihren Beruf als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
nicht ausüben dürfen (§ 23 a), nicht anzu-
wenden. 

§ 62 b 

Aussetzung des berufgerichtlichen Ver

-

fahrens 

Das berufgerichtliche Verfahren kann aus-
gesetzt werden, wenn in einem anderen ge-
setzlich geordneten Verfahren über eine 
Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung 
für die Entscheidung im berufsgerichtlichen 
Verfahren von wesentlicher Bedeutung ist." 

17. In der Überschrift des § 63 wird das Wort 
„Zuständigkeit" durch die Worte „Ört-
liche Zuständigkeit" ersetzt. 

18. § 65 erhält folgende Fassung: 

„§ 65 

Einleitung des berufsgerichtlichen Ver

-

fahrens 

Das berufgerichtliche Verfahren wird da-
durch eingeleitet, daß die Staatsanwalt-
schaft eine Anschuldigungsschrift bei dem 
Landgericht einreicht." 

19. In § 66 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) § 172 der Strafprozeßordnung ist 
nicht anzuwenden." 

20. § 67 erhält folgende Fassung: 

„ § 67 

Antrag des Steuerberaters oder Steuerbe

-
vollmächtigten auf Einleitung des berufs

- gerichtlichen Verfahrens 

(1) Der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte kann bei der Staatsanwaltschaft 
beantragen, das berufsgerichtliche Verfah-
ren gegen ihn einzuleiten, damit er sich 
von dem Verdacht einer Pflichtverletzung 
reinigen kann. Wegen eines Verhaltens, 
das der Vorstand der Berufskammer gerügt 
hat (§ 39), kann der Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigte den Antrag nicht 
stellen. 

(2) Gibt die Staatsanwaltschaft dem An-
trag des Steuerberaters oder Steuerbevoll- 
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die Einstellung des Verfahrens, so hat sie 
mächtigten keine Folge oder verfügt sie 
ihre Entschließung dem Antragsteller unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Wird in 
den Gründen eine schuldhafte Pflichtver-
letzung festgestellt, das berufsgerichtliche 
Verfahren aber nicht eingeleitet, oder wird 
offengelassen, ob eine schuldhafte Pflicht-
verletzung vorliegt, kann der Steuerbera-
ter oder Steuerbevollmächtigte bei dem 
Oberlandesgericht die gerichtliche Entschei-
dung beantragen. Der Antrag ist binnen 
eines Monats nach der Bekanntmachung 
der Entschließung der Staatsanwaltschaft 
zu stellen. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Senat 
für Steuerberater- und Steuerbevollmäch-
tigtensachen beim Oberlandesgericht ist 
§ 173 Abs. 1 und 3 der Strafprozeßordnung 
entsprechend anzuwenden. Das Oberlan-
desgericht entscheidet durch Beschluß, ob 
eine schuldhafte Pflichtverletzung des Steu-
erberaters oder Steuerbevollmächtigten 
festzustellen ist. Der Beschluß ist mit Grün-
den zu versehen. Erachtet das Oberlandes-
gericht den Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten einer berufsgerichtlich zu 
ahndenden Pflichtverletzung für hinrei-
chend verdächtig, so beschließt es die Ein-
leitung des berufsgerichtlichen Verfahrens. 
Die Durchführung dieses Beschlusses ob-
liegt der Staatsanwaltschaft. 

(4) Erachtet das Oberlandesgericht eine 
schuldhafte Pflichtverletzung nicht für ge-
geben, so kann nur auf Grund neuer Tat-
sachen oder Beweismittel wegen dessel-
ben Verhaltens ein Antrag auf Einleitung 
des berufsgerichtlichen Verfahrens gestellt 
oder eine Rüge durch den Vorstand der Be-
rufskammer erteilt werden." 

21. Die §§ 68 bis 73 entfallen. 

22. § 74 erhält folgende Fassung: 

„§ 74 
Inhalt der Anschuldigungsschrift 

In der Anschuldigungsschrift (§ 65 dieses 
Gesetzes sowie § 207 Abs. 3 der Strafpro-
zeßordnung) ist die dem Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigten zur Last ge-
legte Pflichtverletzung unter Anführung 
der sie begründenden Tatsachen zu be-
zeichnen (Anschuldigungssatz). Ferner sind 
die Beweismittel anzugeben, wenn in der 
Hauptverhandlung Beweise erhoben wer-
den sollen. Die Anschuldigungsschrift ent-
hält den Antrag, das Hauptverfahren vor 
der Kammer für Steuerberater- und Steuer-
bevollmächtigtensachen beim Landgericht 
zu eröffnen." 

23. § 75 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) In dem Beschluß, durch den das 
Hauptverfahren eröffnet wird, läßt die Kam-
mer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Landgericht die An-
schuldigung zur Hauptverhandlung zu." 

24. In § 77 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Entsprechendes gilt in den Fällen des 
§ 207 Abs. 3 der Strafprozeßordnung für 
die nachgereichte Anschuldigungsschrift." 

25. § 79 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zu nichtöffentlichen Verhandlungen 
ist Vertretern der Landesjustizverwaltung, 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts 
oder seinem Beauftragten und den Beam-
ten der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht der Zutritt gestattet. Der Zu-
tritt ist ferner Vertretern des Bundesmini-
sters der Finanzen, Vertretern der obersten 
Landesbehörde und Steuerberatern oder 
Steuerbevollmächtigten im Bereich der Be-
rufskammer gestattet. Die Kammer für 
Steuerberater- und Steuerbevollmächtigten-
sachen beim Landgericht kann nach Anhö-
rung der Beteiligten auch andere Personen 
als Zuhörer zulassen." 

26. § 80 wird aufgehoben. 

27. In den §§ 81, 82 und 85 werden jeweils 
hinter den Worten „Kammer für Steuerbe-
rater- und Steuerbevollmächtigtensachen" 
die Worte „beim Landgericht" eingefügt. 

28. § 83 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Das berufsgerichtliche Verfahren 
ist, abgesehen von dem Fall des § 260 
Abs. 3 der Strafprozeßordnung, einzustel-
len, 

1. wenn die Bestellung erloschen oder zu-
rückgenommen ist (§§ 13, 14) ; 

2. wenn nach § 48 a von einer berufsge-
richtlichen Ahndung abzusehen ist." 

29. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden der Punkt am Ende 
der Nummer 2 durch einen Strichpunkt 
ersetzt und folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. wenn der Senat für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen 
beim Oberlandesgericht sie in dem 
Urteil zugelassen hat." 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Senat für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen beim 
Oberlandesgericht darf die Revision nur 
zulassen, wenn er über Rechtsfragen 
oder Fragen der Berufspflichten ent-
schieden hat, die von grundsätzlicher Be-
deutung sind." 

c) Folgende Absätze 3 bis 5 werden ange-
fügt: 

„(3) Die Nichtzulassung der Revision 
kann selbständig durch Beschwerde in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Urteils angefochten werden. Die Be-
schwerde ist bei dem Oberlandesgericht 
einzulegen. In der Beschwerdeschrift 
muß die grundsätzliche Rechtsfrage aus-
drücklich bezeichnet werden. 

(4) Die Beschwerde hemmt die Rechts-
kraft des Urteils. 

(5) Wird der Beschwerde nicht abge-
holfen, so entscheidet der Bundesge-
richtshof durch Beschluß. Der Beschluß 
bedarf keiner Begründung, wenn die 
Beschwerde einstimmig verworfen oder 
zurückgewiesen wird. Mit Ablehnung 
der Beschwerde durch den Bundesge-
richtshof wird das Urteil rechtskräftig. 
Wird der Beschwerde stattgegeben, so 
beginnt mit Zustellung des Beschwerde-
bescheides die Revisionsfrist." 

30. Nach § 87 wird folgender § 87 a eingefügt: 

„§ 87 a 

Einlegung der Revision und Verfahren 

(1) Die Revision ist binnen einer Woche 
bei dem Oberlandesgericht schriftlich ein-
zulegen. Die Frist beginnt mit der Verkün-
dung des Urteils. Ist das Urteil nicht in An-
wesenheit des Steuerberaters oder Steuer-
bevollmächtigten verkündet worden, so be-
ginnt für diesen die Frist mit der Zustel-
lung. 

(2) Für den Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten können die Revisionsan-
träge und deren Begründung nicht zu Proto-
koll der Geschäftsstelle angebracht wer-
den. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Bundes-
gerichtshof sind im übrigen neben den Vor-
schriften der Strafprozeßordnung über die 
Revision §§ 79 und 83 Abs. 3 dieses Ge-
setzes sinngemäß anzuwenden. In den Fäl-
len des § 354 Abs. 2 der Strafprozeßord-
nung kann die Sache auch an das Oberlan-
desgericht eines anderen Landes zurückver-
wiesen werden." 

31. § 89 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Beweise werden von der Kam-
mer für Steuerberater- und Steuerbevoll-
mächtigtensachen beim Landgericht aufge-
nommen. Die Kammer für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen kann 
eines ihrer berufsrichterlichen Mitglieder 
mit der Beweisaufnahme beauftragen." 

32. § 90 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Die Kammer für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen beim 
Landgericht hat von Amts wegen alle 
Beweise zu erheben, die eine Entschei-
dung darüber begründen können, ob das 
eingestellte Verfahren zur Ausschlie-
ßung aus dem Beruf geführt hätte. Den 
Umfang des Verfahrens bestimmt die 
Kammer für Steuerberater- und Steuer-
bevollmächtigtensachen nach pflichtmä-
ßigem Ermessen, ohne an Anträge ge-
bunden zu sein; ihre Verfügungen kön-
nen insoweit nicht angefochten werden." 

b) Absatz 4 entfällt. 

33. § 91 erhält folgende Fassung: 

„§ 91 

Voraussetzung des Verbots 

(1) Sind dringende Gründe für die An-
nahme vorhanden, daß gegen einen Steuer-
berater oder einen Steuerbevollmächtigten 
auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt 
werden wird, so kann gegen ihn durch Be-
schluß ein Berufs- oder Vertretungsverbot 
verhängt werden. 

(2) Die Staatsanwaltschaft kann vor Ein-
leitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 
den Antrag auf Verhängung eines Berufs-
oder Vertretungsverbots stellen. In dem 
Antrag sind die Pflichtverletzung, die dem 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
zur Last gelegt wird, sowie die Beweis-
mittel anzugeben. 

(3) Für die Verhandlung und Entschei-
dung ist das Gericht zuständig, das über die 
Eröffnung des Hauptverfahren gegen den 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
zu entscheiden hat oder vor dem das berufs-
gerichtliche Verfahren anhängig ist." 

34. § 97 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigte, der einem gegen ihn ergan-
genen Berufs- oder Vertretungsverbot 
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wissentlich zuwiderhandelt, wird aus dem 
Beruf ausgeschlossen, sofern nicht wegen 
besonderer Umstände- eine mildere berufs-
gerichtliche Maßnahme ausreichend er-
scheint." 

35. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 werden die 
Worte „die Kammer für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen" je-
weils durch die Worte „das Landgericht 
oder das Oberlandesgericht" ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Über die sofortige Beschwerde 
entscheidet, sofern der angefochtene Be-
schluß von dem Landgericht erlassen ist, 
das Oberlandesgericht und, sofern er von 
dem Oberlandesgericht erlassen ist, der 
Bundesgerichtshof. Für das Verfahren 
gelten neben den Vorschriften der Straf-
prozeßordnung über die Beschwerde § 92 
Abs. 1, 2 und 4 sowie §§ 93 und 95 die-
ses Gesetzes entsprechend." 

36. § 99 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn die Eröffnung des Hauptverfah-
rens vor der Kammer für Steuerbera-
ter- und Steuerbevollmächtigtensachen 
abgelehnt wird." 

37. § 100 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Über die Aufhebung entscheidet 
das nach § 91 Abs. 3 zuständige Gericht." 

38. Nach § 100 wird folgender § 100 a einge-
fügt: 

„§ 100 a 

Mitteilung des Verbots 

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufs-
oder Vertretungsverbot verhängt wird, ist 
alsbald der bestellenden Behörde und dem 
Präsidenten der Berufskammer in beglau-
bigter Abschrift mitzuteilen. 

(2) Tritt das Berufs- oder Vertretungsver-
bot außer Kraft oder wird es aufgehoben 
oder abgeändert, so ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden." 

39. Die Überschrift des Vierten Abschnitts des 
Fünften Teils erhält folgende Fassung: 

„Die Kosten in dem berufsgerichtlichen 
Verfahren und die Vollstreckung der beruf-
lichen Maßnahmen und der Kosten. Die 
Tilgung". 

40. § 102 erhält folgende Fassung: 

„§ 102 

Gebührenfreiheit, Auslagen 

Für das berufsgerichtliche Verfahren und 
das Verfahren bei einem Antrag auf berufs-
gerichtliche Entscheidung über die Rüge 
(§ 39 a) werden keine Gebühren, sondern 
nur die Auslagen nach den Vorschriften 
des Gerichtskostengesetzes erhoben." 

41. § 103 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Einem Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigten, der einen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung über die Entschlie-
ßung der Staatsanwaltschaft (§ 67 Abs. 2) 
zurücknimmt, sind die durch dieses Ver-
fahren entstandenen Kosten aufzuerlegen." 

42. In § '104 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte 
„eine berufsgerichtliche Bestrafung" durch 
die Worte „die Verhängung einer berufs-
gerichtlichen Maßnahme" ersetzt. 

43. Nach § 104 wird folgender § 104 a einge-
fügt: 

„§ 104 a 

Kostenpflicht in dem Verfahren bei An- 
trägen auf berufsgerichtliche Entscheidung 

über die Rüge 

(1) Wird der Antrag auf berufsgericht-
liche Entscheidung über die Rüge als unbe-
gründet zurückgewiesen, so ist § 104 Abs. 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden. Stellt das 
Landgericht fest, daß die Rüge wegen der 
Verhängung einer berufsgerichtlichen Maß-
nahme unwirksam ist (§ 39 a Abs. 5 Satz  2), 
oder hebt es den Rügebescheid gemäß 
§ 39 a Abs. 3 Satz 2 auf, so kann es dem 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
die in dem Verfahren entstandenen Kosten 
ganz oder teilweise auferlegen, wenn es 
dies für angemessen erachtet. 

(2) Nimmt der Steuerberater oder Steu-
erbevollmächtigte den Antrag auf berufs-
gerichtliche Entscheidung zurück oder wird 
der Antrag als unzulässig verworfen, so 
gilt § 104 Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 

(3) Wird der Rügebescheid, den Fall des 
§ 39 a Abs. 3 Satz 2 ausgenommen, aufge-
hoben oder wird die Unwirksamkeit der 
Rüge wegen eines Freispruchs des Steuer-
beraters oder Steuerbevollmächtigten im 
berufsgerichtlichen Verfahren oder aus den 
Gründen des § 48 Abs. 2 Satz 2 festgestellt 
(§ 39 a Abs. 5 Satz 2), so sind die notwen-
digen Auslagen des Steuerberaters oder 
Steuerbevollmächtigten der Berufskammer 
aufzuerlegen." 
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44. In der Überschrift des § 106 wird das Wort 
„Strafen" durch das Wort „Maßnahmen" 
ersetzt. 

45. Nach § 106 wird folgender § 106 a eingefügt: 

„§ 106 a 

Tilgung 

(1) Eintragungen in . den über den Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigten ge-
führten Akten über eine Warnung sind 
nach fünf, über einen Verweis oder eine 
Geldbuße nach zehn Jahren zu tilgen. Die 
über diese berufsgerichtlichen Maßnahmen 
entstandenen Vorgänge sind aus den über 
den Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten geführten Akten zu entfernen und zu 
vernichten. Nach Ablauf der Frist dürfen 
diese Maßnahmen bei weiteren berufsge-
richtlichen Maßnahmen nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an 
dem die berufsgerichtliche Maßnahme un-
anfechtbar geworden ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen 
den Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten ein Strafverfahren, ein ehrengericht-
liches oder berufsgerichtliches Verfahren 
oder ein Disziplinarverfahren schwebt, eine 
andere berufsgerichtliche Maßnahme be-
rücksichtigt werden darf oder ein auf Geld-
buße lautendes Urteil noch nicht vollstreckt 
worden ist. 

(4) Nach Ablauf der Frist gilt der Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigte als von 
berufsgerichtlichen Maßnahmen nicht be-
troffen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rügen 
des Vorstandes der Berufskammer entspre-
chend. Die Frist beträgt fünf Jahre." 

46. Die Überschriften „Fünfter Abschnitt" und 
„Anzuwendende Vorschriften" sowie der 
§ 107 entfallen. 

Artikel 9 

Änderung von Kostengesetzen 

I. Das Gerichtskostengesetz wird wie folgt geän-
dert: S) 

*) Nach Inkrafttreten des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gerichtskostengesetzes, der Bundesge-
bührenordnung für Rechtsanwälte und anderer Vor-
schriften (Drucksache VI/ 2644) wird dessen Anlage 1 
(Kostenverzeichnis zu § 9 Abs. 1) entsprechend zu än-
dern sein. 

1. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
„Klageerzwingungsverfahren, Ermittlungs

-

erzwingungsverfahren, unwahre Anzeige". 

b) In Absatz 1 werden die Worte „im Klage

-

erzwingungsverfahren nach den §§ 177 
oder 472" durch die Worte „im Verfah-
ren zur gerichtlichen Erzwingung der An-
klage oder staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungen nach den §§ 177, 364 c Abs. 3 oder 
§ 472" ersetzt. 

2. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
„Zurückweisung einer Beschwerde oder 
eines Antrags auf gerichtliche Entschei-
dung".  

b) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 
„Für die Zurückweisung eines Antrags auf 
gerichtliche Entscheidung (§ 161 a Abs. 3 
der Strafprozeßordnung) wird eine Ge-
bühr von 10 DM erhoben." 

c) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden 
Sätze 3 und 4. 

II. Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
wird wie folgt geändert: 

1. § 90 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Vorbereitung eines Antrags 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens mit an-
schließendem Abraten von der Stellung eines 
solchen Antrags oder mit anschließender Stel-
lung des Antrags einschließlich der Vertre-
tung im Verfahren zur Entscheidung über den 
Antrag gelten die in § 84 bestimmten Gebüh-
ren." 

2. § 91 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte „bei einer richterlichen Ver-
nehmung" werden durch die Worte „bei 
einer staatsanwaltschaftlichen oder richter-
lichen Vernehmung" ersetzt. 

b) Die Worte „zur gerichtlichen Erzwingung 
der Anklage (§ 172 Abs. 2 bis 4, § 173 der 
Strafprozeßordnung)" werden durch die 
Worte „zur gerichtlichen Erzwingung der 
Anklage oder staatsanwaltschaftlicher Er-
mittlungen (§ 172 Abs. 2 bis 4, §§ 173, 
364 c Abs. 3 der Strafprozeßordnung)" er-
setzt. 

3. § 97 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Auslagen, insbesondere Reisekosten, 
werden nicht vergütet, wenn sie zur sachge- 
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mäßen Wahrnehmung der Interessen des Be-
schuldigten nicht erforderlich waren. Für Aus-
lagen, die ein bestellter Verteidiger für erfor-
derlich hält, für Reisekosten und für den Vor-
schuß gelten § 126 Abs. 2 und § 127 sinnge-
mäß." 

Artikel 10 

Änderung sonstiger Vorschriften 

I. Die Reichsabgabenordnung wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 426 *) Abs. 1 Satz 2 wird nach der An-
gabe „§ 153 Abs. 2" die Angabe „und § 153 a 
Abs. 1" eingefügt. 

2. In § 439 **) Satz 2 erhält der erste Halbsatz 
folgende Fassung: 

„Die in Satz 1 bezeichneten Stellen haben 
die Befugnisse nach § 433 ***) Abs. 2 Satz 2 
sowie die Befugnis zur Durchsicht der Pa-
piere des von der Durchsuchung Betroffenen 
(§ 110 Abs. 1 der Strafprozeßordnung);". 

3. In § 441 Abs. 1 Satz 2 wird nach der Angabe 
„§ 153 Abs. 3" die Angabe „oder § 153 a 
Abs. 2" eingefügt. ****) 

II. Das Gesetz über die Entschädigung für Straf-
verfolgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (Bun-
desgesetzbl. I S. 157) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Wer durch den Vollzug der Unter-
suchungshaft oder einer anderen Strafver-
folgungsmaßnahme einen Schaden erlitten 
hat, wird aus der Staatskasse entschädigt, 
soweit er freigesprochen oder das Verfahren 
gegen ihn eingestellt wird oder soweit das 
Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens 
gegen ihn ablehnt." 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Die Entscheidung über die Ent-
schädigungspflicht tritt außer Kraft, wenn 
zuungunsten des Freigesprochenen die 

Nach Inkrafttreten des Entwurfs einer Abgabenordnung 
(AO 1974, Drucksache VI /1982) : 

1 § 375. 
**) § 388. 

***) § 383. 
****) Diese Änderung entfällt, wenn § 390 Abs. 1 Satz 2 

AO 1974 in Kraft tritt. 

Wiederaufnahme des Verfahrens ange-
ordnet oder wenn gegen den Berechtig-
ten, gegen den das Verfahren eingestellt 
worden war oder gegen den das Gericht 
die Eröffnung des Hauptverfahrens abge-
lehnt hatte, nachträglich wegen derselben 
Tat das Hauptverfahren eröffnet wird." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Ist zuungunsten des Freigesproche

-

nen die Wiederaufnahme beantragt oder 
sind gegen denjenigen, gegen den das 
Verfahren eingestellt worden war oder 
gegen den das Gericht die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt hatte, die Un-
tersuchung oder die Ermittlungen wieder-
aufgenommen worden, so kann die Ent-
scheidung über den Anspruch sowie die 
Zahlung der Entschädigung ausgesetzt 
werden." 

III. Das Gesetz über die Einrichtung eines Bundes-
kriminalpolizeiamtes 	(Bundeskriminalamtes) 
vom 8. März 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 165), ge-
ändert durch das Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes über die Einrichtung eines Bundeskrimi-
nalpolizeiamtes (Bundeskriminalamtes) vom 
19. September 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1717), 
wird wie folgt geändert: 

In § 4 Abs. 2 Buchstabe c werden die Worte 
„oder der Untersuchungsrichter in Verfahren, in 
denen der Generalbundesanwalt die Ermittlun-
gen führt," gestrichen und die Verweisung „(§§ 
161, 189 StPO)" durch die Verweisung „ (§ 161 
StPO)" ersetzt. *) 

IV. Das Atomgesetz vom 23. Dezember 1959 (Bun-
desgesetzbl. I S. 814), zuletzt geändert durch 
das Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz vom 
23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 805), wird 
wie folgt geändert: 

§ 51 Abs. 4 entfällt. 

Artikel 11 

Überleitungsvorschriften 

(1) Die Artikel 1 bis 10 gelten von dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes an auch in den schwebenden 
Verfahren, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) War beim Inkrafttreten dieses Gesetzes eine 
gerichtliche Voruntersuchung bereits eröffnet, so 
gelten für das weitere Verfahren die bisherigen 
Vorschriften. Eine Ergänzung der Voruntersuchung 

*) Nach Inkrafttreten des Artikels 19 Nr. 51 des Entwurfs 
eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bun-
desratsdrucksache 1/72) muß die neue Verweisung 
„(§ 161 Abs. 1 StPO)" heißen (vgl. dessen Artikel 74 
Nr. 2) . 
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findet nicht statt. Die Staatsanwaltschaft ist nach 
Schluß der Voruntersuchung zu ergänzenden Ermitt-
lungen befugt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für ehrengerichtliche und berufsgerichtliche Vor-
untersuchungen nach der Bundesrechtsanwaltsord-
nung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerbe-
ratungsgesetz. 

(3) War beim Inkrafttreten dieses Gesetzes der 
Abschluß der Ermittlungen bereits in den Akten 
vermerkt (§ 169 a Abs. 1 der Strafprozeßordnung), 
so richtet sich die Verpflichtung zur Mitteilung an 
den Beschuldigten und zur Gewährung des Schluß-
gehörs (§ 169 a Abs. 2, §§ 169 b, 169 c der Strafpro-
zeßordnung) nach den bisherigen Vorschriften. 

(4) § 275 Abs. 1 und § 338 Nr. 7 der Strafprozeß-
ordnung in der Fassung dieses Gesetzes gelten erst 
für Urteile, die später als einen Monat nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes verkündet werden. 

(5) Soweit nach § 273 Abs. 2 der Strafprozeßord-
nung in der Fassung dieses Gesetzes die wesent-
lichen Ergebnisse der Vernehmungen nicht mehr in 
das Hauptverhandlungsprotokoll aufgenommen 
werden müssen, gilt diese Vorschrift für das ge-
samte Hauptverhandlungsprotokoll, wenn das Urteil 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verkündet 
wird. 

(6) Ist die öffentliche Klage bereits vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erhoben oder ist vor 
diesem Zeitpunkt der Antrag auf Erlaß eines Straf-
befehls gestellt, so richtet sich die Befugnis zum 
Anschluß als Nebenkläger nach den bisherigen 
Vorschriften. Hat eine Hauptverhandlung vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnen, so 
richtet sich die Zustellung des Urteils an den Ne-
benkläger nach den bisherigen Vorschriften. § 399 
Abs. 1 und § 401 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Strafpro-
zeßordnung in der Fassung dieses Gesetzes gelten 
nur, wenn das angefochtene Urteil nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes verkündet worden ist. 

(7) Hat bei dem Inkrafttreten von Artikel 2 Nr. 14 
und 16 dieses Gesetzes die Hauptverhandlung vor 
einem Schwurgericht bereits begonnen, so verbleibt 
es bei der bisherigen Besetzung des Schwurgerichts. 

(8) Für die erste nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes stattfindende Wahl der Schöffen ist § 34 
Abs. 1 Nr. 7 des Gerichtsverfassungsgesetzes in fol-
gender Fassung anzuwenden: 

„7. Personen, die zehn Jahre lang als ehrenamt-
liche Richter in der Strafrechtspflege tätig ge-
wesen sind." 

Artikel 12 

Ermächtigung an die Landesjustizverwaltungen 

(1) Aus wichtigen Gründen können die Landes-
justizverwaltungen anordnen, daß die durch die 
Neufassung des § 36 Abs. 1 und des § 214 Abs. 1 
der Strafprozeßordnung auf den Vorsitzenden und 
die Geschäftsstelle des Gerichts übertragenen Ge

-

schäfte wie bisher ganz oder teilweise von der 
Staatsanwaltschaft wahrgenommen werden. Die 
Anordnung kann auf einzelne Gerichte und Staats-
anwaltschaften beschränkt werden. 

(2) Derartige Anordnungen treten, soweit sie nicht 
schon vorher widerrufen werden, ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 

Artikel 13 

Verweisungen 

Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften 
verwiesen wird, die durch dieses Gesetz geändert 
werden, treten an deren Stelle die geänderten Vor-
schriften. 

Artikel 14 

Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der persönlichen Freiheit (Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) wird durch 
Artikel 1 Nr. 43, 45 und 99 dieses Gesetzes, das 
Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses (Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes) durch 
Artikel 1 Nr. 24 und 25 dieses Gesetzes sowie das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) durch Arti-
kel 1 Nr. 27 dieses Gesetzes eingeschränkt. 

Artikel 15 

Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, 
den Wortlaut der Strafprozeßordnung in der neuen 
Fassung mit dem Datum der Bekanntmachung 
unter Berücksichtigung etwaiger sonstiger bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangener Anderun-
gen bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten 
der Paragraphenfolge und des Wortlauts zu beseiti-
gen. 

Artikel 16 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf 
seine Verkündung folgenden Monats in Kraft, so-
weit Absatz 2 nichts anderes bestimmt. 

(2) Artikel 1 Nr. 6 Buchstabe a, Artikel 2 Nr. 1, 
14, 16 bis 19, 21 und 23 Buchstabe a sowie Artikel 10 
Nr. IV treten am 1. Januar 1974 in Kraft. 
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ERSTER TEIL 

Allgemeine Begründung 

Vorbemerkung 

Der vorliegende Entwurf ist der erste Schritt auf 
dem Wege zu einer umfassenden Reform des Straf-
verfahrenrechts. Sein Hauptziel ist es, das Verfahren 
zu beschleunigen und zu straffen und damit einer-
seits dem Anspruch des Beschuldigten auf Durch-
führung des Verfahrens in einer angemessenen Zeit 
gerecht zu werden, andererseits einen weiteren 
wirkungsvollen Beitrag zur Verbesserung der Ver-
brechensbekämpfung zu leisten. Die hierzu vorge-
schlagenen zahlreichen einzelnen Maßnahmen sind 
in ihren Grundzügen von einer gemeinsamen Ar-
beitsgruppe ides Bundesministeriums der Justiz und 
der Landesjustizverwaltungen erarbeitet worden. 
Weiterhin schlägt der Entwurf die Verwirklichung 
einiger anderer dringender Reformmaßnahmen vor. 
Hierzu gehören erste Bestimmungen zur Verbesse-
rung des Wiederaufnahmerechts, die Umwandlung 
der bisher periodisch tagenden Schwurgerichte in 
ständig tagende Spruchkörper ides Landgerichts und 
eine Änderung ihrer Besetzung sowie Verbesserun-
gen bèi der Auswahl der Schöffen und Geschwore-
nen. 

A 

Die Grundlagen 
des geltenden Strafverfahrensrechts 

Die Strafprozeßordnung ist als Teil der umfassen-
d en Kodifikation der  Reichsjustizgesetze am 1. Fe-
bruar 1877 verkündet worden und zusammen mit dem 
Gerichtsverfassungsgesetz und der Zivilprozeßord-
nung am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten. Die neue 
einheitliche Strafgerichtsverfassung des  Gerichts-
verfassungsgesetzes und das neue einheitliche Straf-
verfahrensrecht beseitigten einen Zustand großer 
Rechtszersplitterung. Dieser war gekennzeichnet 
durch den in ,den verschiedenen deutschen Ländern 
sich unterschiedlich schnell und in verschiedenen 
Formen vollziehenden Übergang vom alten gemein-
rechtlichen Inquisitionsprozeß zum reformierten 
Strafprozeß, der rdurch Trennung von Ermittlungs-
tätigkeit und richterlicher Tätigkeit, Anklagegrund-
satz, Unmittelbarkeit, Mündlichkeit und Öffentlich-
keit bestimmt wurde. Das Gerichtsverfassungsge-
setz und die Strafprozeßordnung schlossen diesen 
Umwandlungsprozeß unter Aufnahme verschiede-
ner Regelungen ,der einzelnen Landesrechte ab. 

In den nunmehr fast einhundert Jahren ihrer Gel-
tung sind die Strafgerichtsverfassung des Gerichts-
verfassungsgesetzes und die Strafprozeßordnung 
vielfach geändert und mehrfach in neuer Fassung 
bekanntgemacht worden. Eine durchgreifende Re

-

form ist indessen trotz mannigfacher Ansätze dem 
Strafverfahrensrecht und der Strafgerichtsverfas-
sung versagt geblieben. Von ,den zahlreichen Ände-
rungen sind viele nur vorübergehender oder unter-
geordneter Natur gewesen, andere haben lediglich 
die durch Wandlungen des sachlichen Strafrechts 
vorgegebenen Konsequenzen gezogen. Jedoch sind 
beide Gesetze auch tiefergreifenden Änderungen 
ausgesetzt gewesen, die das Strafverfahrensrecht 
und die Strafgerichtsverfassung gegenüber dem 
ursprünglichen Zustand nicht unerheblich verändert 
haben. So ist bei der Strafgerichtsverfassung bereits 
im Jahre 1924 das echte Schwurgericht, ,das durch 

,die Trennung der nur über die Schuldfrage ent-
scheidenden Geschworenenbank von der nur über 
die Straffrage entscheidenden Richterbank gekenn-
zeichnet war, in ein Schöffengericht umgewandelt 
worden, das sich von der großen Strafkammer nur 
durch die größere Zahl der Laienrichter und das 
periodische Tagungssystem unterschied. Auch die 
heutige Zuständigkeitsverteilung zwischen Einzel-
richter, Schöffengericht und Strafkammer sowie die 
Besetzung  der  Strafkammern mit ehrenamtlichen 
Beisitzern ist erst durch Änderungsgesetze erreicht 
worden. Beim Strafverfahrensrecht hat die Zeit 
zwischen ,dem ersten und zweiten Weltkrieg Rege-
lungen gebracht, die das heutige Strafverfahrens-
recht nicht unerheblich prägen, so die Möglichkeit 
der Verfahrenseinstellung wegen geringer Schuld 
im Bereich der kleinen Kriminalität, das obligatori-
sche Haftprüfungsverfahren und den Anspruch auf 
Benachrichtigung eines Angehörigen bei der Ver-
haftung, das gegenwärtige Beweisantragsrecht und 
die gegenwärtigen Möglichkeiten, schriftliche Aus-
sagen in der Hauptverhandlung zu verlesen, sowie 
die Einführung des Nacheides mit Lockerung der 

Regelvereidigung. 

Nach der Konstituierung der Bundesrepublik kam 
es zunächst vordringlich darauf an, die durch den 
Zusammenbruch des Nationalsozialismus und die 
darauf folgende Besatzungszeit eingetretene Rechts-
zersplitterung zu beseitigen und die Rechtseinheit 
wiederherzustellen. Dies geschah durch das Gesetz 
zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem 
Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen 
Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kosten-
rechts vom 12. September 1950 (Bundesgesetzbl. 
S. 455). Mit ihm wurde das Recht wieder so in Kraft 
gesetzt, wie es vor den Eingriffen ides national-
sozialistischen Regimes galt. Spätere Neuregelun-
gen wurden insoweit übernommen, als sie Entwür-
fen oder Anregungen aus der Zeit vor 1933 ent-
sprachen. Neu waren zwar wenige aber gewichtige 
Vorschriften, die dazu dienten, die Stellung des 
Beschuldigten zu verbessern und den Anforderun-
gen des Grundgesetzes zu genügen. Auch die darauf 
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folgende Gesetzgebungstätigkeit der nächsten Jahre 
knüpfte mit zumeist wenig umfangreichen Änderun-
gen an dieses Bestreben an. 

Seit etwa 1959 trat zunehmend das Bedürfnis nach 
einer umfassenderen Reform des Strafverfahrens-
rechts hervor. Ergebnis dieser Reformbestrebungen 
war das Gesetz zur Änderung der  Strafprozeßord-
nung und des Gerichtsverfassungsgesetzes (StPÄG) 
vom 19. Dezember 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 1067), 
das am 1. April 1965 in Kraft trat. Hauptziel der 
durch dieses Gesetz verwirklichten sogenannten 
„kleinen Strafprozeßreform" war die Verbesserung 
der Stellung des Beschuldigten im Strafverfahren. 
Unter den zahlreichen Änderungen verdienen fol-
gende hervorgehoben zu werden: 

— Das Recht der Untersuchungshaft wurde mit dem 
Ziel einer Einschränkung des Umfangs und der 
Dauer der Haft umfassend neu geordnet. 

— Die Stellung des Beschuldigten im Ermittlungs-
verfahren wurde gestärkt, um dadurch Anklagen, 
die nicht zur Eröffnung des Hauptverfahrens oder 
im Hauptverfahren nicht zur Verurteilung führ-
ten, zu verhindern. Hierzu sollten zwei Maßnah-
men dienen, einmal die Begründung umfassen-
der Belehrungspflichten gegenüber dem Beschul-
digten im Ermittlungsverfahren, zum anderen 
die Schaffung einer durch die Staatsanwaltschaft 
nach Abschluß der Ermittlungen zu gewährenden 
Schlußanhörung und eines förmlichen Schluß-
gehörs in der schwereren Kriminalität. 

— Der Umfang der notwendigen Verteidigung wur-
de erweitert, das Recht des Verteidigers auf 
Akteneinsicht und ungehinderten Verkehr mit 
dem Beschuldigten verstärkt. 

— Mehrere Maßnahmen sollten das Vertrauen des 
Beschuldigten in die Objektivität des Richters 
stärken: an die Stelle der  Verlesung des Er-
öffnungsbeschlusses in der Hauptverhandlung 
trat die Verlesung des Anklagesatzes, das Recht 
der Ablehnung eines Richters wegen Befangen-
heit wurde erweitert, im Wiederaufnahmever-
fahren wurde der Ausschluß von Richtern, die 
an der Grundentscheidung mitgewirkt hatten, 
bestimmt und das Revisionsgericht wurde ver-

. pflichtet, das Verfahren bei Aufhebung stets an 
 eine andere Kammer oder ein anderes Gericht 

zurückzuverweisen. 

— Die Gewährung des rechtlichen Gehörs wurde 
durch mehrere Vorschriften weiter und umfas-
send gesichert. 

— Die Einstellungsmöglichkeiten bei geringfügigen 
Straftaten wurden erweitert. 

— Rundfunk-, Fernseh-, Ton- und Filmaufnahmen 
in der Hauptverhandlung wurden untersagt. 

Obwohl dieses Gesetz seit der Schaffung der Straf-
prozeßordnung die umfangreichsten und weitest-
gehenden Änderungen enthielt, verstand es sich 
nicht als ein umfassendes Reformgesetz. In der Be-
gründung zum Regierungsentwurf heißt es hierzu, 
eine Gesamtreform des Strafverfahrensrechts zu 
erarbeiten setze voraus, daß wenigstens die Grund

-

sätze für die Neugestaltung des materiellen Straf-
rechts festgelegt seien, da diese Reform weitgreifen-
de Auswirkungen auf die Erneuerung des Strafver-
fahrens habe. 

Auch nach dem Inkrafttreten ,des Strafprozeßände-
rungsgesetzes sind die Strafprozeßordnung und die 
Strafgerichtsverfassung noch wiederholt geändert 
worden. Hervorzuheben sind die umfassende Neu-
ordnung der verfahrensrechtlichen Stellung der 
Nebenbeteiligten, die  grundsätzliche Überbürdung 
der notwendigen Auslagen des Freigesprochenen 
auf die Staatskasse und die Befugnis des Staatsan-
walts zur Durchsicht der gesetzlich aufzubewahren-
den Geschäftspapiere durch das Einführungsgesetz 
zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. 
Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503), die Befugnis, 
den Fernmeldeverkehr bei Straftaten der schweren 
Kriminalität unter engen Voraussetzungen zu über-
wachen durch das Gesetz zur Beschränkung des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses vom 13. 
August 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 949), die Über-
tragung der erstinstanzlichen Zuständigkeit des 
Bundesgerichtshofes in Staatsschutz-Strafsachen auf 
das Oberlandesgericht und damit die Schaffung 
eines Rechtsmittels auch in diesen Sachen durch das 
Gesetz zur allgemeinen Einführung eines zweiten 
Rechtszuges in Staatsschutz-Strafsachen vom 8. Sep-
tember 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1582) und die 
Ermächtigung zur Schaffung besonderer Wirtschafts-
strafkammern durch das Gesetz zur Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes vom 8. September 1971 
(Bundesgesetzbl. I S. 1513). 

B 

Notwendigkeit einer Gesamtreform 
des Strafverfahrensrechts und Art 

der Durchführung 

I. Reformbedürfnis 

Eine umfassende Reform des Strafverfahrensrechts 
wird heute allgemein als ein dringendes rechts-
politisches Anliegen empfunden. Bereits im Regie-
rungsentwurf des Strafprozeßänderungsgesetzes 
1964 hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, 
daß die Reform des Strafverfahrensrechts eine der 
wichtigsten rechtspolitischen Aufgaben sei (Druck-
sache IV/ 178). Bei der Verabschiedung dieses Ge-
setzes hat der Deutsche Bundestag am 24. Juni 1964 
durch die Vertreter aller in ihm vertretenen Par-
teien die Notwendigkeit betont, die Gesamtreform 
der Strafprozeßordnung alsbald vorzubereiten (Ste-
nographische Berichte des Deutschen Bundestages, 
4. Legislaturperiode, 132. Sitzung, S. 6472 ff.). 

Im einzelnen ergibt sich heute das Bedürfnis nach 
einer umfassenden Reform des Strafverfahrens-
rechts aus folgenden Umständen: 

— Trotz mannigfacher Änderungen, die die Straf-
prozeßordnung seit ihrer Schaffung im Jahre 
1877 erfahren hat, ist ihre Grundkonzeption in 
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wesentlichen Teilen eine solche des vorigen 
Jahrhunderts. Ein Gesetz dieses Alters bedarf 
selbst dann, wenn es sich in der Praxis bewährt 
hat, einer umfassenden Überprüfung, um es von 
überflüssig gewordenem Ballast zu befreien und 
seine Regelungen den veränderten Umständen 
und Bedingungen anzupassen. 

— Der soziale Rechtsstaat des Grundgesetzes hat 
einem neuen Verständnis von der Stellung des 
Einzelnen und der Gemeinschaft zum Durchbruch 
verholfen. Über die verfassungskonforme Aus-
legung und die Einzelanpassung hinaus muß 
ein Gesetz, das in so starkem Maße wie die 
Strafprozeßordnung angewandtes Verfassungs-
recht ist, einer Totalrevision unterzogen wer-
den, welche die verfassungsrechtlichen Grund-
entscheidungen berücksichtigt. 

— Die in wesentlichen Teilen abgeschlossene Straf-
rechtsreform hat in vieler Hinsicht die Auf-
gabe des materiellen Strafrechts und den Zweck 
der Strafe neu bestimmt. Aus dieser neuen 
Strafrechtsauffassung, die den Menschen und 
die Bemühung um seine Wiedereingliederung in 
den Mittelpunkt stellt, gewinnt auch das Straf-
verfahrensrecht Impulse für eine Neugestaltung. 

— In den fast einhundert Jahren seit dem Bestehen 
der Strafprozeßordnung haben sich Ursachen 
und Erscheinungsformen der Kriminalität ge-
wandelt. Neue Typen von Straftaten haben sich 
gebildet; solche, die bei der Schaffung der Straf-
prozeßordnung im Vordergrund standen, haben 
erheblich an Bedeutung verloren. Hieraus er-
geben sich neuartige Anforderungen an das In-
strumentarium, das die Strafprozeßordnung zur 
Bekämpfung der Kriminalität zur Verfügung 
stellen muß. 

— Die Erkenntnisse über die Bedeutung und Aus-
sagekraft der Beweismittel sowie der Gefahren 
der Fehlentscheidung und ihre Ursachen haben 
wesentliche Bereicherungen erfahren. Das Pro-
blem der Wahrheitsfindung im Strafprozeß ist 
neu durchdacht worden. Neue technische Mög-
lichkeiten erfordern Berücksichtigung. Das Straf-
verfahrensrecht kann all dies nur bei einer 
umfassenden Reform und Überprüfung zurei-
chend berücksichtigen. 

- Die Prozeßrechtswissenschaft und die höchst

-

richterliche Rechtsprechung haben die dogmati-
schen Grundlagen des Strafverfahrensrechts seit 
dem Inkrafttreten der Strafprozeßordnung viel-
fach verfeinert und sind zu neuen Erkenntnissen 
gelangt. Dabei konnten zwar zahlreiche Zwei-
felsfragen aus eigener Kraft gelöst werden. An-
dererseits haben diese wissenschaftlichen Ar-
beiten aber auch neue Zusammenhänge aufge-
zeigt, die von der Gesetzgebung berücksichtigt 
werden müssen. Sie haben Probleme deutlich 
gemacht, die teilweise nur der Gesetzgeber lösen 
kann. Eine Novellengesetzgebung, die sich 
darauf beschränkt, isoliert Einzelfragen zu lö-
sen, kann die umfassenden auch systematischen 
Erträge der wissenschaftlichen Forschung nicht 
ausreichend verwerten. 

II. Reformdurchführung 

Das Bedürfnis nach einer umfassenden Reform ist 
nicht neu. Die bisherige Reformgeschichte zeigt 
aber auch die Schwierigkeit, ein so umfassendes 
Werk wie es die Strafprozeßordnung darstellt, in 
einem Schritt durch ein neues Gesetz zu ersetzen. 
Bereits mehrfach sind Entwürfe für eine neue 
Strafprozeßordnung erarbeitet worden; so im Jahre 
1908 der „Entwurf einer Strafprozeßordnung und 
Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetz", im Jahre 
1920 der „Entwurf eines Gesetzes über den Rechts-
gang in Strafsachen" und im Jahre 1930 der 
„Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Allgemei-
nen Deutschen Strafgesetzbuch" mit umfassenden 
Einzeländerungen. Das Scheitern all dieser Ver-
suche legt die Vermutung nahe, daß im Strafver-
fahrensrecht ähnlich wie es sich bei der Reform-
geschichte des Strafgesetzbuches gezeigt hat, die 
Fülle des Stoffes und die Vielzahl der zu entschei-
denden Fragen eine Neukodifikation in einem 
Schritt innerhalb einer vertretbaren Zeit unmöglich 
macht. 

In Abweichung von den bisherigen Versuchen, die 
Strafprozeßordnung durch Vorlage eines geschlos-
senen neuen Entwurfs zu reformieren, ist nunmehr 
beabsichtigt, die Gesamtreform in einer Reihe auf-
einander abgestimmter, schrittweise folgender Teil-
gesetze zu verwirklichen, deren erstes der vor-
liegende Entwurf darstellt. Dieses schon bei der 
Reform des materiellen Strafrechts bewährte Ver-
fahren gibt dem Gesetzgeber die Möglichkeit, einen 
seiner Arbeitsweise und seiner Belastungsfähigkeit 
entsprechenden zusammenhängenden Teilkomplex 
einer umfassenden Kodifikation mit der Aussicht 
in Angriff zu nehmen, ihn auch in absehbarer Zeit 
zu bewältigen. Das schrittweise Vorgehen ermög-
licht ferner eine behutsame Anpassung und die all-
mähliche Überleitung vom alten in den neuen 
Rechtszustand; es setzt die Gesetzgebung in den 
Stand, dringende Änderungsmaßnahmen im Gesamt-
konzept einer Reform zu verwirklichen, ohne zu 
einer großen Zahl von Änderungsgesetzen gezwun-
gen zu sein. Schließlich ermöglicht es, die Erfah-
rung von Teilmaßnahmen in der praktischen Aus-
wirkung bei der weiteren Gesetzgebungsarbeit zu 
berücksichtigen. 

Zum Gelingen eines solchen Verfahrens ist es frei-
lich erforderlich, daß die einzelnen Teilgesetze je-
weils einen bestimmten Reformschwerpunkt im 
Auge haben. Notwendig ist weiter die Selbstbe-
schränkung der an der Gesetzgebung Beteiligten, 
sich an diesen Schwerpunkten zu orientieren und 
Maßnahmen zurückzustellen, die nach der Gesamt-
planung erst in späteren Teilabschnitten zu verwirk-
lichen sind. Unvermeidbar ist schließlich für eine 
nicht ganz gering zu bemessende Übergangszeit, 
daß innerhalb der Strafprozeßordnung gewisse klei-
nere Unstimmigkeiten auftreten können, weil eine 
redaktionelle Überarbeitung der Schlußphase der 
Reform vorbehalten bleiben muß. Trotz dieser mit 
einer Reform in Teilabschnitten verbundenen 
Schwierigkeiten erscheint ein solches Verfahren 
nach den Erfahrungen der Vergangenheit die er- 
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folgversprechendere Möglichkeit, eine Gesamt-
reform der Strafprozeßordnung zu verwirklichen. 

Zu einer Gesamtreform der Strafprozeßordnung wer-
den neben dem vorliegenden Entwurf nach den Vor-
stellungen der Bundesregierung mindestens noch 
zwei weitere Teilgesetze gehören. Eines dieser Ge-
setze wird in erster Linie die seit langer Zeit als 
dringlich empfundene umfassende Neuregelung des 
Rechtsmittelsystems in Strafsachen verwirklichen. 
Hierzu gehört auch die Prüfung, ob eine umfassende 
Reform des Wiederaufnahmerechts erforderlich ist. 
Zu diesem Gesetz sind bereits im Zusammenhang 
mit den durch die Vorbereitung eines Ersten Justiz-
reformgesetzes angestellten Überlegungen umfang-
reiche Vorarbeiten geleistet worden; zur Gesamt-
thematik liegen bereits zwei rechtsvergleichende 
Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
und internationales Strafrecht in Freiburg vor. In 
dem anderen Gesetz wird die Gestaltung des Haupt-
verfahrens im ersten Rechtszug im Mittelpunkt 
stehen. Auch zu diesem Gesetz haben die Vorberei-
tungen bereits begonnen. 

Die Reform der Strafgerichtsverfassung wird neben 
den in diesem Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen 
und weiteren Teilgesetzen in erster Linie im Zuge 
der Justizreform verwirklicht werden. Bereits der 
Referentenentwurf eines Ersten Justizreformgeset-
zes enthält wichtige Vorschriften über die Besetzung 
und die Zuständigkeit der verschiedenen strafge-
richtlichen Spruchkörper. 

C 

Die Vorgeschichte des Entwurfs 
und seine Zielrichtung 

I. Vorgeschichte 

Dringende andere rechtspolitische Vorhaben, insbe-
sondere die Weiterarbeit an der Reform des mate-
riellen Strafrechts, verhinderten nach dem Inkraft-
treten des Strafprozeßänderungsgesetzes 1964 zu-
nächst die sofortige Inangriffnahme einer umfas-
senden Strafprozeßreform. Vordringliche Reform-
maßnahmen wurden zunächst im Zusammenhang mit 
anderen Gesetzen vorgenommen. Mit dem Amtsan-
tritt der neuen Bundesregierung wurde die Reform 
der Rechtspflege, von der die Gesamtreform des 
Strafverfahrensrechts ein Teilstück darstellt, tatkräf-
tig in Angriff genommen. Das weitgesteckte Ziel 
einer großen Justizreform erfordert besondere Vor-
kehrungen. Auf einer Sonderkonferenz der Justiz-
minister und -senatoren in Bad Pyrmont am 4. und 
5. Mai 1970 beschlossen daher die Landesjustiz-
minister zur Vorbereitung der Justizreform gemein-
same Arbeitsgruppen des Bundes und der Länder 
für die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit zu bilden. 

Die auf Grund dieses Beschlusses tätige Arbeits-
gruppe „Strafverfahrensreform", die sich aus Ver-
tretern des Bundesministeriums der Justiz und aller 
Landesjustizverwaltungen zusammensetzt, hat we-
sentliche Teile des vorliegenden Entwurfs, insbe

-

sondere zum Thema Beschleunigung und Straffung 
des Verfahrens, mit erarbeitet. Sie hat zunächst in 
sieben Arbeitssitzungen in der Zeit von Juli 1970 
bis April 1971 die Einzelkomplexe auf der Grund-
lage von Referaten ihrer Mitglieder beraten und 
Lösungsvorschläge gemacht. Der danach im Bundes-
ministerium der Justiz erstellte vorläufige Referen-
tenentwurf ist in zwei Arbeitssitzungen nochmals 
eingehend von der Arbeitsgruppe erörtert worden. 

Auch die Vertreter der Rechtsanwaltschaft sowie 
die Richter und Staatsanwälte haben schon im Ent-
stehungsstadium des Entwurfs maßgebend auf sei-
nen Inhalt eingewirkt. Der Strafrechtsausschuß der 
Bundesrechtsanwaltskammer und die Strafrechts-
kommission des Deutschen Richterbundes sind be-
reits bei der Vorbereitung des Entwurfs zu allen 
wichtigen Einzelfragen gehört worden; sie haben 
von sich aus die Aufnahme einzelner Regelungen 
angeregt. 

Zur Vorbereitung des Entwurfs dienten ferner 
rechtsvergleichende Gutachten des Max-Planck-In-
stituts für ausländisches und internationales Straf-
recht in Freiburg; wichtige rechtstatsächliche Er-
kenntnisse konnten der seit 1970 von den meisten 
Ländern durchgeführten Zählkartenerhebung in 
Strafsachen sowie besonderen statistischen Unter-
suchungen entnommen werden. 

II. Die Zielrichtung des Entwurfs 

Das Hauptanliegen des Entwurfs ist es, durch ein 
Bündel verschiedener Maßnahmen das Strafverfah-
ren zu straffen und zu beschleunigen. Daneben ver-
wirklicht er einige weitere dringliche Änderungen. 

Entsprechend ihrer Ankündigung in der Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 will die Bundes-
regierung mit diesem Entwurf im Strafverfahrens-
recht dem Bürger nicht nur ein gutes, sondern auch 
ein schnelleres Gerichtsverfahren zur Verfügung 
stellen. Eine solche Beschleunigung des Strafver-
fahrens dient einmal dem Interesse des Beschul-
digten. Ist er unschuldig, so muß alles daran gesetzt 
werden, daß der auf ihm ruhende Verdacht möglichst 
bald beseitigt und sein Ruf in der Öffentlichkeit wie-
derhergestellt wird. Aber auch wenn er schuldig ist, 
gebietet es die Verpflichtung zur Achtung der Würde 
des Menschen, ihn nicht länger als unerläßlich der 
Ungewißheit über den Ausgang des Verfahren aus-
zusetzen. An einer Beschleunigung des Strafverfah-
rens muß aber auch der Rechtsgemeinschaft gelegen 
sein. Durch sie ist ein wirksamer und besserer Schutz 
der Allgemeinheit vor dem Verbrechen zu erreichen. 
Je schneller Strafverfahren beendet werden, desto 
weniger Straftaten werden begangen. Das ergibt 
sich aus folgenden Erkenntnissen: 

— Je rascher Strafverfahren durchgeführt und zum 
Abschluß gebracht werden, desto ernster wird 
die Strafandrohung genommen. Wer mit hoher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen muß, daß die 
Strafe der Tat auf dem Fuße folgt, wird eher 
zurückschrecken als derjenige, der sich gute 
Chancen errechnen kann, daß durch eine lange 
Verfahrensdauer die Wahrheitsfindung erschwert 
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und die Vollstreckung des Urteils hinausgescho-
ben wird. 

— Die Möglichkeit einer Resozialisierung ist um so 
größer, je schneller die strafrechtlichen Sank-
tionen nach der Tat vollstreckt werden.  Je  eher 
die durch das Zweite Strafrechtsreformgesetz 
vorgesehenen resozialisierenden Maßnahmen im 
Vollzug oder bei einer Strafaussetzung zur Be-
währung durchgeführt werden, desto wirksamer 
wird die Rückfallanfälligkeit ides Täters verrin-
gert. 

— Je kürzer der Abstand ist, der zwischen Tat, 
Verurteilung und Strafvollstreckung liegt, desto 
weniger Gelegenheit erhält der Beschuldigte, 
innerhalb dieser Zeit erneut straffällig zu wer-
den. Wenn es gelingt, Strafverfahren erheblich 
schneller als bisher abzuschließen, wird auch das 
Bedürfnis geringer, sich vor neuen Taten des 
Beschuldigten durch andere Maßnahmen, etwa 
Untersuchungshaft, zu sichern. 

— Je 'schneller ein Verfahren erledigt wird, desto 
weniger oft sind die Strafverfolgungsorgane ge-
nötigt, sich mit derselben Sache zu befassen. 
Diese Zeitersparnis kommt der Verfolgung an-
derer Strafverfahren zugute. 

Über die tatsächliche Verfahrensdauer, aufgeteilt 
nach einzelnen Verfahrensabschnitten und Spruch-
körpern, geben die Tabellen 1 bis 11 im Tabellen-
anhang Auskunft. 

Zwar kann nicht gesagt werden, daß ausnahmslos 
alle Strafverfahren zu lange dauern. So lassen ins-
besondere die die jugendrichterlichen Spruchkörper 
betreffenden Zahlen eine rasche Erledigung erken-
nen. Auch die Verhältnisse in den vom Einzelrichter 
zu entscheidenden Sachen der kleinen Kriminalität 
sind nicht ungünstig. So werden 66,6 % aller beim 
Einzelrichter anhängigen Sachen gerichtlich inner-
halb von drei Monaten abgeschlossen, unter Ein-
schluß des Ermittlungsverfahrens immerhin noch 
46,5 %. Der Anteil 'der länger als ein Jahr dauern-
den Verfahren ist mit 2,7 % bzw. 5,5 % relativ 
gering, wobei jedoch nicht übersehen werden darf, 
daß es sich, absolut gesehen, mit 11 800 bzw. 22 000 
Verfahren um beträchtliche Zahlen handelt. 

Ungünstiger und einer Verbesserung dringend be-
dürftig ist das Bild im Bereich der mittleren zur 
Zuständigkeit des Schöffengerichts gehörenden Kri-
minalität und der in die Zuständigkeit des Land-
gerichts fallenden schweren Kriminalität. Hier sinkt 
der Anteil der Verfahren, die nach Einleitung der 
Ermittlungen innerhalb von sechs Monaten in der 
ersten Instanz erledigt werden, auf 50,3 % beim 
Schöffengericht und 36,4 % bei den landgerichtlichen 
Spruchkörpern; der Anteil der Verfahren, die länger 
als ein Jahr anhängig sind, steigt auf 20,4 % beim 
Schöffengericht und 31,6 % bei den landgerichtlichen 
Spruchkörpern; bei 'den letzteren 'sind 10,3 % länger 
als zwei Jahre anhängig. 

Die Verfahrensdauer wird durch die Einlegung von 
Rechtsmitteln erheblich verlängert. So waren von 
den vom Einzelrichter in erster Instanz entschiede-
nen Sachen 36,5  länger als ein Jahr bis zum 
Abschluß 'des Berufungsverfahrens anhängig, von 

den vom Schöffengericht entschiedenen Sachen 
50,3 , der Anteil der mehr als zweijährigen Sachen 
betrug 11,4  bzw. 17 . Bis zum Abschluß des  dem 
Berufungsverfahren folgenden Revisionsverfahrens 
in diesen Sachen steigt 'der  Anteil der mehr als ein 
Jahr anhängigen Verfahren auf 54,5 . 

Mehrere besonders zeitraubende Verfahrensab-
schnitte werden dabei deutlich. Das ist einmal das 
Ermittlungsverfahren bis zur Erhebung der An-
klage. Dies folgt aus dem Vergleich der Verfahrens-
dauer nur des gerichtlichen Verfahrens mit der 
Dauer unter Einschluß des Ermittlungsverfahrens. 
Das zeigt die nachfolgende Gegenüberstellung: 

Anteil der 
Verfahren mit mehr 

als einjähriger 
Dauer 

Einzel

-

richter 
Schöffen

-

gericht 

Große 
Straf

-

kammer 

Schwur

-

gericht 

nur gericht- 
liches Ver- 
fahren 	 2,7 % 6,3 % 7,8 % 5,1 % 

mit Einschluß 
des Ermitt- 
lungsver- 
fahrens 	 5,5 % 20,4 % 32,9 % 38,4% 

Viel Zeit vergeht auch zwischen der Verkündung 
des Urteils und dem Eingang der Akten beim 
Rechtsmittelgericht. Im Berufungsverfahren wer-
den 65% aller Verfahren innerhalb von drei Mo-
naten nach Eingang der Akten beim Berufungs-
gericht erledigt, aber nur 30 % innerhalb von drei 
Monaten nach Verkündung des angefochtenen Ur-
teils. Im Revisionsverfahren der Oberlandesgerichte 
zeigt sich dies noch deutlicher, die entsprechenden 
Zahlen betragen 91 % und 14 %. 

Aus diesen Zahlen wird folgendes deutlich: Maß-
nahmen zur Beschleunigung des Verfahrens sind er-
forderlich. Sie müssen in erster Linie das Ermitt-
lungsverfahren betreffen, jedoch bedarf auch der 
Abschnitt nach der Verkündung des Urteils beson-
derer Beschleunigungsmaßnahmen. Sie müssen die 
mittleren und großen Verfahren und deren Bedürf-
nisse in besonderem Maße berücksichtigen. 

III. Die Wahrung der Rechte des Beschuldigten 
im Entwurf 

Der Entwurf will trotz seiner auf Beschleunigung 
und Straffung gerichteten Zielsetzung die schutz-
würdigen Belange des Beschuldigten nicht verkür-
zen. Er sieht seine Aufgabe nicht darin, eine wirk-
samere Verbrechensbekämpfung sowie ein schnel-
leres und gestraffteres Verfahren um jeden Preis 
zu ermöglichen. Maßnahmen, welche die den Be-
schuldigten schützende Funktion des Strafverfah-
rens nennenswert beeinträchtigen, konnten selbst 
dann nicht in Betracht gezogen werden, wenn von 
ihnen eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung 
oder eine wesentliche Verbesserung der Verbre-
chensbekämpfung zu erwarten gewesen wäre. Den 
Unschuldigen vor Verurteilung zu bewahren, die 
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Menschenwürde und die Rechte auch des Schuldi-
gen auf ein faires Verfahren zu gewährleisten, ihm 
eine Einwirkung auf die Wahrheitsfindung und den 
Gang des Verfahrens zu ermöglichen, auch seine 
Interessen bestmöglich zu wahren und sein Ver-
trauen in die Objektivität des Gerichts sicherzu-
stellen, diese Aufgaben des Verfahrensrechts läßt 
der Entwurf unangetastet. 

Er hat darüber hinaus in einer Reihe von Vor-
schlägen stärker als das geltende Recht Regelun-
gen zum Schutz des Beschuldigten vorgesehen. 
Hierbei sind folgende Punkte besonders hervorzu-
heben: 
— Die Erweiterung der Verpflichtung zur Beleh-

rung des Beschuldigten bei seiner Vernehmung 
(Artikel 1 Nr. 33), 

— die Vorverlegung der Bestellung eines Vertei-
digers in den Fällen der notwendigen Verteidi-
gung (Artikel 1 Nr. 34) , 

— die Verbesserungen des Anwesenheitsrechts 
bei richterlichen Vernehmungen im Vorverfah-
ren (Artikel 1 Nr. 46 — § 168 c —), 

— die Erleichterungen bei der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand (Artikel 1 Nr. 8, 9 und 
97 Buchstabe b), 

— die Verbesserung der Stellung des Verurteilten 
im Wiederaufnahmeverfahren (Artikel 1 Nr. 84 
und 86). 

Im übrigen dient eine Beschleunigung und Straffung 
des Verfahrens auch dem Beschuldigten, und zwar 
nicht nur dadurch, daß ihm eher Klarheit über sein 
weiteres Schicksal zuteil wird. Wird die Staats-
anwaltschaft schon im Ermittlungsverfahren durch 
die vom Entwurf vorgeschlagenen neuen Kompe-
tenzen in den Stand gesetzt, den Sachverhalt schnel-
ler und umfassender aufzuklären, so können noch 
besser als bisher ungerechtfertigte Anklageerhe-
bungen vermieden werden. 

D 
Der Aufbau des Entwurfs 

Die Artikel 1 und 2 enthalten die Änderungen der 
Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs-
gesetzes, in denen die wesentlichen Vorschläge 
des Entwurfs enthalten sind. Artikel 3 bis 10 ent-
halten die hierdurch erforderlich werdenden Folge-
änderungen in anderen Gesetzen. In den Artikeln 
11 bis 17 werden die notwendigen Übergangs- und 
Schlußvorschriften vorgeschlagen. 

Die vom Entwurf vorgeschlagenen Änderungen pas-
sen sich weitgehend dem Sprachgebrauch des gel-
tenden Rechts an. Zwar bedarf auch dieser Sprach-
gebrauch in mancher Hinsicht der Verbesserung; 
ebenso wird später zu prüfen sein, ob der Gesamt-
aufbau der Strafprozeßordnung in der gegenwär-
tigen Form beibehalten werden kann. Überlegun-
gen hierüber müssen jedoch am Ende der Gesamt-
reform des Strafverfahrensrechts stehen, mit ihnen 
kann die Reform nicht begonnen werden. 

E 

Der Hauptinhalt des Entwurfs 

I. Maßnahmen zur Beschleunigung 
und Straffung des Verfahrens 

1. Allgemeines Beschleunigungsgebot 

Den Einzelregelungen des Entwurfs liegt durch-
gängig der Gedanke zugrunde, daß es eine Ver-
pflichtung aller Strafverfolgungsbehörden und Straf-
gerichte ist, in jeder Lage das Verfahren so zu 
fördern, daß kein vermeidbarer Zeitverlust ent-
steht. Der Entwurf sieht jedoch davon ab, eine da-
hin gehende allgemeine gesetzliche Vorschrift vor-
zuschlagen. 

Bereits Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten vom 4. November 1950 gewährt dem Beschul-
digten einen Anspruch darauf, daß seine Sache in-
nerhalb einer angemessene Frist gehört wird. Die 
Vorschrift enthält damit im Interesse des Beschul-
digten ein allgemeines Beschleunigungsgebot. Die 
Menschenrechtskonvention ist auf Grund des Zu-
stimmungsgesetzes vom 7. August 1952 (Bundes-
gesetzbl. II S. 685) innerstaatliches Recht geworden. 
Sie verpflichtet auch die Rechtspflegeorgane. Auch 
abgesehen von der Menschenrechtskonvention ist 
dem deutschen Strafverfahrensrecht das Beschleu-
nigungsgebot kraft des Rechtsstaatsprinzips (Arti-
kel 20 GG) immanent. Mit diesem in Verbindung 
mit der Pflicht zur Achtung der Menschenwürde 
verträgt es sich nicht, den Beschuldigten länger als 
unvermeidbar in der Drucksituation des Strafver-
fahrens zu belassen. 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in 
welcher Weise eine Verletzung dieses Anspruchs 
auf Aburteilung ohne vermeidbare Verzögerungen 
Folgen auslösen kann, hat in jüngerer Zeit zuneh-
mend Rechtsprechung und Schrifttum beschäftigt. 
So haben das Landgericht Frankfurt in einem Urteil 
vom 5. November 1970 (JZ 1971, 234), das Land-
gericht Krefeld in einem Beschluß vom 18. Mai 
1971 (JZ 1971, 733) und das Oberlandesgericht 
Koblenz in einem Beschluß vom 13. Oktober 1971 
(NJW 1972, 404) die Auffassung vertreten, daß eine 
grobe Verletzung dieses Anspruchs ein Verfahrens-
hindernis bilden könne. Zu dieser Konsequenz hatte 
sich der Bundesgerichtshof bereits in einem Urteil 
vom 12. Juli 1966 (BGHSt 21, 81 ff.) zurückhaltend 
geäußert, er hat nunmehr in einem Urteil vom 
10. November 1971 (BGHSt 24, 239) entschieden, daß 
aus Artikel 6 der Menschenrechtskonvention kein 
Verfahrenshindernis herzuleiten sei, jedoch sei 
eine dieser Vorschrift zuwiderlaufende Verfahrens-
verzögerung bei der Strafzumessung angemessen zu 
berücksichtigen. Eine ähnliche Auffassung vertritt 
auch Hanack (JZ 1971, 705), der darüber hinaus bei 
überlanger Verfahrensdauer wie der Bundesge-
richtshof (NJW 1956, 1026) einen Schadensersatz-
anspruch wegen Amtspflichtverletzung für möglich 
hält. 
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Den in der Menschenrechtskonvention enthaltenen 
Anspruch des Beschuldigten auf beschleunigte Ab-
urteilung nochmals und mit ähnlichen Worten in 
die Strafprozeßordnung aufzunehmen, hätte Veran-
lassung nur dann bestanden, wenn zugleich hätte 
vorgeschlagen werden können, in der Strafprozeß-
ordnung gesetzliche Sanktionen an seine Verlet-
zung zu knüpfen. Aber abgesehen von den prak-
tischen Schwierigkeiten, eine allen Fällen gerecht 
werdende gesetzliche Abgrenzung zu finden, war 
für den gegenwärtigen Entwurf ein solcher Weg 
schon deshalb nicht in Betracht zu ziehen, weil das 
Problem der Angemessenheit der Frist im Sinne 
der Menschenrechtskonvention und der Art der 
Folge einer Verletzung des in ihr enthaltenen An-
spruchs zunächst noch weiterer Erörterung in Wis-
senschaft und Rechtsprechung bedarf. 

Die Menschenrechtskonvention hat — von ihrer 
Zielrichtung her folgerichtig — allerdings das Ge-
bot der unverzögerlichen Erledigung des Verfah-
rens ausdrücklich nur als Anspruch des Beschul-
digten geregelt. Hieraus erwächst jedoch für die 
Rechtspflegeorgane die objektive Rechtspflicht zur 
schnellen Verfahrensdurchführung. Dies dadurch zu 
verdeutlichen, daß ein objektiv gefaßtes allgemei-
nes Beschleunigungsgebot zusätzlich zu der Rege-
lung der Menschenrechtskonvention in die Straf-
prozeßordnung aufgenommen wird, wäre erwägens-
wert. Indessen ließe sich die Tragweite und Be-
deutung einer solchen Vorschrift erst aus den auf 
Beschleunigung des Verfahrens gerichteten Einzel-
regelungen erschließen. Einen solchen allgemeinen 
Grundsatz aus den Einzelvorschriften abzuleiten 
und inhaltlich zu präzisieren, ist aber weniger eine 
Aufgabe des Gesetzgebers selbst, als eine solche 
der das Gesetz interpretierenden und anwendenden 
Stellen. Auch der Entwurf überläßt daher diese 
Aufgabe Wissenschaft und Rechtsprechung. 

Daß den Einzelregelungen des Entwurfs der Ge-
danke zugrunde liegt, das Verfahren so schnell wie 
möglich zum Abschluß zu bringen, ist indessen 
auch ohne die Aufnahme einer dahin gehenden all-
gemeinen Vorschrift nicht ohne Bedeutung. Die ein-
zelnen Vorschriften des Entwurfs sind unter diesem 
Gesichtspunkt auszulegen. Hieraus folgt beispiels-
weise, daß dort, wo der Entwurf einzelne Fristen 
verlängert, etwa bei der Unterbrechungsfrist für die 
Hauptverhandlung in Großverfahren (Artikel 1 
Nr. 70) oder bei der Verlängerung der Frist für die 
Urteilsabsetzung (Artikel 1 Nr. 76) keine Befugnis 
geschaffen wird, die verlängerte Frist ohne Grund 
voll auszuschöpfen. Aus dem dem Entwurf zu-
grunde liegenden Gedanken der Verfahrensbeschleu-
nigung erwächst weiter für die Präsidien der Ge-
richte und die Justizverwaltungen die Verpflich-
tung, im Bereich der Organisation und der Perso-
nalwirtschaft das ihnen Mögliche zu tun, um Ver-
zögerungen zu vermeiden, die auf Überlastung ein-
zelner Spruchkörper, organisatorische Mängel oder 
unzureichende personelle und sachliche Ausstattung 
der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zurück-
zuführen sind. 

2. Neuabgrenzung der Zuständigkeit zwischen Rich

-

ter und Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren 

Der Entwurf schlägt vor, die Zuständigkeit zwischen 
Richter und Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren 
konsequenter als das geltende Recht dergestalt zu 
verteilen, daß die Staatsanwaltschaft im Justizbe-
reich zur alleinigen Ermittlungsbehörde mit den 
hierfür notwendigen Befugnissen bestimmt wird. Er 
verfolgt damit das Ziel, richterliche Ermittlungs-
tätigkeit im Vorverfahren auf das unbedingt, insbe-
sondere verfassungsrechtlich gebotene Maß zu be-
schränken und dem Richter mehr eine seiner rich-
terlichen Aufgabe entsprechende kontrollierende 
Tätigkeit zuzuweisen. Diese Konzeption erfordert 
umfangreiche Änderungen in den gesetzlichen Vor-
schriften. 

Die Lösung des Entwurfs entspricht an sich auch der 
Vorstellung des geltenden Rechts. Jedoch ist dieser 
Gedanke nicht mit der gebotenen Klarheit verwirk-
licht. Ausnahmen ergeben sich insbesondere in zwei 
wichtigen Bereichen. Einmal ist bei der schweren und 
mittleren Kriminalität teils obligatorisch, teils fakul-
tativ ein Teil des Ermittlungsverfahrens in Form 
der gerichtlichen Voruntersuchung dem Richter 
übertragen. Hieran ändert auch die dogmatische 
Konstruktion nichts, die den Antrag auf Vorunter-
suchung als Erhebung der öffentlichen Klage be-
zeichnet. Die Notwendigkeit häufiger richterlicher 
Ermittlungstätigkeit ergibt sich ferner daraus, daß 
die Staatsanwaltschaft zwar einen umfassenden Er-
mittlungsauftrag hat, aber keine entsprechenden 
Zwangsbefugnisse. So ist insbesondere der Beschul-
digte nicht zum Erscheinen, der Zeuge und Sachver-
ständige nicht zum Erscheinen und auch nicht zur 
Aussage verpflichtet. Dies zwingt die Staatsanwalt-
schaft dazu, gerade in schwierigen Fällen entweder 
eine gerichtliche Voruntersuchung zu beantragen 
oder den Ermittlungsrichter einzuschalten. 

Dieser Rechtszustand ist unbefriedigend. Er er-
schwert eine ökonomische und schnelle Verfahrens-
durchführung, soweit er neben der Staatsanwalt-
schaft auch in weitem Umfang den Richter zur Er-
mittlungstätigkeit, nicht nur zur Kontrolle staats-
anwaltschaftlicher Ermittlungstätigkeit einsetzt. Wo 
sich Richter und Staatsanwalt nacheinander oder 
nebeneinander in die Vorgänge einarbeiten müssen, 
wird richterliche und staatsanwaltschaftliche Arbeits-
kraft überflüssigerweise gebunden; die Teilung der 
Aufgaben erschwert einen wirksamen Zugriff und 
eine rasche Durchführung des Ermittlungsverfah-
rens; die Versendung der Akten und die notwendige 
Einarbeitungszeit führen zu Verzögerungen des 
Verfahrens. Daß gerade schwierige Vernehmungen 
nicht von dem sachkundigen Staatsanwalt, sondern 
von einem Ermittlungsrichter durchgeführt werden, 
der sich in den Sachverhalt und seine Verästelungen 
jeweils für meist nur eine Vernehmung einarbeiten 
muß, ist der Aufklärung im Ermittlungsverfahren 
nicht förderlich. . 

All diese erheblichen Nachteile wären nur dann hin-
zunehmen, wenn die Einschaltung des Richters in 
das Ermittlungsverfahren in dem weiten Umfang 
des geltenden Rechts notwendig wäre, um dem Be-
schuldigten den rechtsstaatlich erforderlichen Schutz 
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zu gewähren. Indessen sind das Institut der gericht-
lichen Voruntersuchung sowie die Nichtgewährung 
der für die Durchführung von Ermittlungen erforder-
lichen Zwangsbefugnisse an den Staatsanwalt vor-
wiegend historisch zu erklären, rechtsstaatlich gebo-
ten sind sie nicht. Das Mißtrauen des Gesetzgebers 
von 1877 gegen die damals noch junge Behörde der 
Staatsanwaltschaft, auf das diese Regelungen zurück-
zuführen sind, hat sich als unberechtigt erwiesen. Die 
Sicherung vor Willkür und Machtmißbrauch wird 
darüber hinaus heute allgemein nicht in der Art 
verwirklicht, wie sie mit der Verteilung der Ermitt-
lungsaufgaben auf Staatsanwaltschaft und Gericht 
der Gesetzgeber von 1877 vorzunehmen gesucht hat. 
Dem heutigen Verständnis von behördlichen Maß-
nahmen und gerichtlicher Kontrolle erscheint es 
auch aus rechtsstaatlicher Sicht unbedenklich, einer 
Behörde grundsätzlich diejenigen Befugnisse zu ge-
ben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedarf, so-
fern sichergestellt ist, daß die Anwendung dieser 
Befugnisse richterlicher Kontrolle unterliegt. Was 
bei Verwaltungsbehörden vertretbar ist, hat aber 
nicht minder für die Staatsanwaltschaft zu gelten, 
die der Rechtsprechung zugeordnet ist und wie die 
Gerichte den Rechtswillen, nicht den Machtwillen 
des Staates verkörpert und ihre gesamte Verfol-
gungstätigkeit und Mitwirkung im Verfahren in un-
bedingter Intention auf Wahrheit und Gerechtigkeit 
durchzuführen hat (Eb. Schmidt, Lehrkommentar zur 
Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfassungs-
gesetz, Teil I 2. Aufl. 1964, Randnote 95, 96). Auch 
der Abschluß der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit 
— Anklageerhebung oder Verfahrenseinstellung — 
unterliegt schon nach geltendem Recht hinreichen-
der richterlicher Kontrolle. So wird die in der Er-
hebung der öffentlichen Klage liegende Bejahung 
des hinreichenden Tatverdachts im gerichtlichen Er-
öffnungsverfahren, der Anklagevorwurf insgesamt 
im gerichtlichen Hauptverfahren richterlich über-
prüft. Die Einstellungsverfügung der Staatsanwalt-
schaft kann der Verletzte in der Regel im Wege des 
Klageerzwingungsverfahrens gerichtlich überprüfen 
lassen. Wo der Staatsanwaltschaft bei Gefahr im 
Verzuge Eingriffs- und Zwangskompetenzen zu-
stehen, wie bei der vorläufigen Festnahme und der 
Beschlagnahme, ist die richterliche Überprüfung ge-
währleistet. 

Mit den von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen will 
der Entwurf die dargelegten Unzuträglichkeiten in 
rechtsstaatlich einwandfreier Weise beseitigen. 

a) Abschaffung der gerichtlichen Voruntersuchung 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 55 vor, die 
gerichtliche Voruntersuchung abzuschaffen. Sie 
stammt aus dem durch uneingeschränkte Verfah-
rensherrschaft des Richters gekennzeichneten Inqui-
sitionsprozeß. Schon bei den Beratungen zur Reichs

-

strafprozeßordnung war ihr Wert umstritten. Ihre 
praktische Bedeutung ist seitdem erheblich gesun-
ken. Der Anteil der zur Zuständigkeit der großen 
Strafkammer gehörenden Fälle, in denen nach einer 
Voruntersuchung Anklage erhoben oder der Ange-
schuldigte außer Verfolgung gesetzt worden ist, 
liegt zum Teil weit unter 5 %, der Anteil der ent-
sprechenden zur Zuständigkeit des  Schwurgerichts 

gehörenden Fälle zum Teil unter 10 %. In schöffen-
gerichtlichen Verfahren spielt die Voruntersuchung 
praktisch keine Rolle mehr. Nähere Angaben über 
die Häufigkeit der Voruntersuchung finden sich in 
den Tabellen 12 bis 14 des Tabellenanhangs. 

Die Übernahme der Voruntersuchung in die Reichs

-

strafprozeßordnung zeigt ein gewisses Mißtrauen 
gegenüber dem damals noch jungen Amt ,des Staats-
anwalts. Dieses Mißtrauen ist jedenfalls heute nicht 
mehr gerechtfertigt. Die Staatsanwaltschaft als ein 
der dritten Gewalt zugeordnetes Org an  der Rechts-
pflege hat in zahlreichen Verfahren ihre Fähigkeit 
bewiesen, tatsächlich und rechtlich schwierige Fälle 
unter der gebotenen Wahrung der Rechte des Be-
schuldigten sachgerecht aufzuklären. Zwar könnte 
sich in aller Regel ein nur mit wenigen Fällen be-
faßter Untersuchungsrichter diesen mit mehr Gründ-
lichkeit und Zeit widmen als ein mit der Erledigung 
zahlreicher laufender Geschäfte belasteter Staats-
anwalt. Hierbei handelt es  sich jedoch nicht um 
einen institutionellen Vorteil der Voruntersuchung, 
sondern um eine Frage der Organisation der Staats-
anwaltschaften. Der Entwurf geht davon aus, daß 
die  von den Justizverwaltungen bereits getroffenen 
Maßnahmen zur Freistellung von spezialisierten 
und qualifizierten Staatsanwälten für bedeutsame 
und verwickelte Verfahren — z. B. Einrichtung von 
besonderen Dezernaten für Kapitalsachen, Bildung 
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirt-
schaftsstrafsachen — fortgeführt werden, so daß 
den Staatsanwälten eine 'sorgfältige Untersuchung 
auch in 'dem bisher dem Untersuchungsrichter vor-
behaltenen Verfahrensabschnitt ermöglicht wird. 
Hierbei ist von besonderem Vorteil, 'daß die Staats-
anwaltschaft in einem Großverfahren mehrere Sach-
bearbeiter unter einheitlicher Leitung einsetzen 
kann. Eine entsprechende Verfahrensweise ist mit 
der Struktur der gerichtlichen Voruntersuchung 
nicht vereinbar. Schon heute werden zahlreiche 
Verfahren mit notwendiger Voruntersuchung von 
der Staatsanwaltschaft so weit aufgeklärt, daß dem 
Untersuchungsrichter nur die richterliche Verneh-
mung des Angeschuldigten und die etwaige Wieder-
holung bereits erhobener Beweise überlassen blei-
ben. 

Die Entlastung ,des Richters von reinen Ermittlungs-
aufgaben entspricht dem Richterbild des Grundge-
setzes und dessen Postulat nach möglichst weit-
gehender Gewaltenteilung mehr als die Vereinigung 
staatsanwaltschaftlicher und richterlicher Tätigkeit 
in der Hand ein und derselben Person, wie es bei 
dem Amt des Untersuchungsrichters der Fall ist. 
Der Untersuchungsrichter ist seinem Status und 
seinem Selbstverständnis nach Richter, seiner Funk-
tion nach in erster Linie staatliches, wenn auch 
weisungsfreies Ermittlungsorgan. Er verfügt über 
eine weit größere Machtfülle als ein Staatsanwalt: 
Er kann schwerwiegende Eingriffe in Freiheits- und 
Vermögensrechte, z. B. Verhaftungen, Beschlagnah-
men, Durchsuchungen, ohne vorherige Einschaltung 
eines anderen Rechtspflegeorgans vornehmen, wäh-
rend der Staatsanwalt — soweit sie ihm überhaupt 
möglich sind — hierzu grundsätzlich der Zustim-
mung des Ermittlungsrichters bedarf. Zwar mag 
es zutreffen, daß Angeschuldigte und Zeugen 
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dem Untersuchungsrichter unbefangener und offe-
ner gegenübertreten als dem Staatsanwalt. Dies 
wird noch in ,der Begründung zu Artikel 70 Ziffer 
107 ,des Entwurfs eines Einführungsgesetzes zum 
Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuch und zum 
Strafvollzugsgesetz 1930 als erheblicher Vorteil der 
Voruntersuchung herausgestellt. Ein Rechtsstaat 
sollte aber der vertrauenden Offenheit der Beteilig-
ten nicht damit begegnen, daß er ein seiner Natur 
nach staatsanwaltschaftliches Amt durch einen Rich-
ter führen läßt, dessen Niederschriften zudem noch 
in der Hauptverhandlung als richterliche Protokolle 
zum Zwecke des  Beweises  verlesen werden können 
(§ 251 Abs. 1). 

Die Voruntersuchung gibt dem Beschuldigten bei 
der jetzigen Ausgestaltung des Vorverfahrens 
grundsätzlich keine größeren Verfahrensgarantien 
als das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfah-
ren. Der Beschuldigte ist auch dort zu vernehmen; 
er kann Beweisanträge zu seiner Entlastung stellen 
(§ 163 a Abs. 2). Auf dieses Recht ist er in Zukunft 
schon bei seiner ersten Vernehmung hinzuweisen 
(§ 136 Abs. 1 Satz 3, § 163 a Abs. 3 Halbsatz 2, 
Abs. 4 Satz 2, jeweils in der Fassung des Entwurfs 
— Artikel 1 Nr. 33 und 45 —). Die Teilnahme an 
einer richterlichen Vernehmung des Beschuldigten 
und an sonstigen richterlichen Verhandlungen be-
stimmt sich während des Ermittlungsverfahrens 
schon nach geltendem Recht grundsätzlich nach den 
Vorschriften über die Voruntersuchung (§ 169 in 
der geltenden Fassung). Der Entwurf erweitert die 
Anwesenheitsrechte des Beschuldigten und seines 
Verteidigers bei richterlichen Untersuchungshand-
lungen im vorbereitenden Verfahren erheblich 
(§ 168 c Abs. 2 und 4, § 168 d Abs. 1, jeweils in der 
Fassung des Entwurfs — Artikel 1 Nr. 46 —), und 
zwar über das bisher für die Voruntersuchung gel-
tende Maß hinaus. Für die staatsanwaltschaftliche 
und die richterliche Vernehmung gelten — von den 
Anwesenheitsrechten abgesehen — im wesentlichen 
dieselben Bestimmungen (§ 161 a Abs. 1, § 163 a 
Abs. 3, jeweils in der Fassung des Entwurfs — 
Artikel 1 Nr. 43 und 45 —). Der Nachteil, daß bei 
staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen kein An-
wesenheitsrecht des Beschuldigten und seines Ver-
teidigers besteht, wird dadurch ausgeglichen, daß 
Niederschriften über staatsanwaltschaftliche Ver-
nehmungen — anders als die über richterliche Ver-
nehmungen — zum Zwecke des Beweises in der 
Hauptverhandlung grundsätzlich nicht verlesen wer-
den dürfen (§ 251 Abs. 1, 2). In der Voruntersuchung 
besteht auch kein weitergehendes Recht auf Akten-
einsicht als im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren. Die Voruntersuchung ist nach alledem 
zum Schutze des Beschuldigten nicht mehr erforder-
lich. 

Die Auffassung, daß die Voruntersuchung entbehr-
lich ist, wird von namhaften Strafverteidigern ge-
teilt (vgl. v. Stackelberg in „Anwälte zur Reform 
des Strafrechts und des Standesrechts" 1955 S. 170). 
Auch der Strafrechtsausschuß der Bundesrechts-
anwaltskammer hat sich wiederholt für ihre Ab-
schaffung ausgesprochen. 

Der Wegfall der Voruntersuchung wird das Vor

-

verfahren in den bisher betroffenen Fällen erheb

-

lich verkürzen. Durch ihre neuen Ermittlungskom-
petenzen wird die Staatsanwaltschaft auch in Kapi-
talsachen in die Lage versetzt, den Sachverhalt in 
diesen bedeutsamen Verfahren durch sachkundigen 
Einsatz der bei ihr gesammelten kriminalistischen 
Kenntnisse und Erfahrungen noch schneller und 
besser als bisher aufzuklären. 

b) Übertragung von Zuständigkeiten im Vorver-
fahren auf den Staatsanwalt 

Schon die Abschaffung der Voruntersuchung kann 
die mit ihr angestrebten Wirkungen nur dann ent-
falten, wenn der Staatsanwalt in den Stand gesetzt 
wird, Zeugen und Sachverständige auch gegen ihren 
Willen zu vernehmen; anderenfalls würde in vielen 
Fällen die Aufgabe des Untersuchungsrichters nur 
auf den Ermittlungsrichter verlagert werden. Aber 
nicht nur in den Verfahren, in denen nach geltendem 
Recht eine Voruntersuchung stattfindet, ist dies ge-
boten. Auch in den sonstigen Verfahren bedarf der 
Staatsanwalt weiterer, jetzt dem Ermittlungsrichter 
vorbehaltener Kompetenzen, um rasch und zuver-
lässig die Frage klären zu können, ob ein hinrei-
chender Tatverdacht vorliegt. Andererseits kam 
nicht in Betracht, alle dem Untersuchungsrichter und 
Ermittlungsrichter zustehenden Zwangsbefugnisse 
auch dem Staatsanwalt zu übertragen. Abgesehen 
davon, daß nach der verfassungsrechtlichen Grund-
entscheidung des Grundgesetzes Eingriffe in den 
grundrechtlich geschützten Bereich der persönlichen 
Freiheit und der Unverletzbarkeit der Wohnung 
bereits grundsätzlich vor ihrer Durchführung der 
Anordnung des Richters bedürfen, erschien es ver-
fassungspolitisch geboten, auch ähnlich tiefgreifende 
Eingriffe in die Freiheitssphäre des Bürgers gleich 
zu behandeln. Deshalb hält der Entwurf bei Durch-
suchungen, Beschlagnahmen und Postbeschlagnah-
men an dem grundsätzlichen Erfordernis vorgängi-
ger richterlicher Anordnung fest. Es sind auch weni-
ger diese Fälle, in denen die staatanwaltschaftliche 
Ermittlungshandlung lediglich einer vorgängigen 
richterlichen Genehmigung bedarf, aus denen die 
oben dargelegten Unzuträglichkeiten herrühren. 
Nachteilig ist vielmehr ein anderer Umstand, näm-
lich der, daß die Strafprozeßordnung dem Staats-
anwalt zwar zur Pflicht macht, den Sachverhalt — 
und zwar auch zugunsten des Beschuldigten — um-
fassend aufzuklären, daß sie ihm aber die Mittel 
vorenthält, derer er zur Erfüllung dieser Pflicht be-
darf. So kann er auf die wichtigsten Beweismittel, 
nämlich Zeugen und Sachverständige, nicht gegen 
ihren Willen zurückgreifen, weil sie zur Aussage 
nur vor dem Richter verpflichtet sind. Das schrift-
liche Beweismaterial, auf das er bei einer Durch-
suchung stößt, kann er gegen den Willen des Betrof-
fenen — der häufig der Beschuldigte ist — nur in 
dem Sonderfall sichten und auswerten, daß es sich 
um nach dem Gesetz aufzubewahrende Geschäfts-
papiere handelt. 

Der Entwurf überträgt daher weitgehend die bisher 
dem Richter vorbehaltene Ermittlungstätigkeit der 
Staatsanwaltschaft, oder er gewährt dieser die zur 
wirksamen Ausübung bereits vorhandener Befug-
nisse unerläßlichen Kompetenzen. Er schlägt hierzu 
vor: 
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— Zeugen und Sachverständige' sollen verpflichtet 
sein, auch vor der Staatsanwaltschaft zu erschei-
nen und — soweit keine Weigerungsrechte be-
stehen — wahrheitsgemäß zur Sache auszusagen 
oder das Gutachten zu erstatten. Dem Staats-
anwalt steht dabei, um Erscheinen und Aussage 
zu erzwingen, das Recht der Vorführung und der 
Festsetzung von Ordnungs- und Zwangsgeldern 
zu, die Anordnung der Haft bleibt dem Richter 
vorbehalten (Artikel 1 Nr. 43) . 

— Zum Erscheinen vor dem Staatsanwalt soll auch 
der Beschuldigte verpflichtet sein; sein Recht zu 
schweigen wird hierdurch selbstverständlich 
nicht berührt (Artikel 1 Nr. 45). 

— Der Staatsanwalt soll zur Durchsicht aller Pa-
piere des von einer Durchsuchung Betroffenen 
berechtigt sein. Es handelt sich dabei um eine 
typische Ermittlungstätigkeit (Artikel 1 Nr. 28). 

— Nach vorausgegangener richterlicher Postbe-
schlagnahmeanordnung und entsprechender rich-
terlicher Übertragung soll die Staatsanwaltschaft 
die Befugnis zur Öffnung der von der Beschlag-
nahme betroffenen Postsendungen erhalten, 
wenn Gefahr im Verzuge ist (Artikel 1 Nr. 24). 

— Die richterliche Leichenschau und Leichenöffnung 
soll grundsätzlich durch die staatsanwaltschaft-
liche Leichenschau und Leichenöffnung ersetzt 
werden; jedoch bleibt, außer bei Gefahr im Ver-
zuge, die Anordnung der Leichenöffnung dem 
Richter vorbehalten (Artikel 1 Nr. 21). 

— Schließlich soll die Befugnis zur Notveräußerung 
eines beschlagnahmten Gegenstandes im Vor-
verfahren ebenfalls dem Staatsanwalt übertra-
gen werden (Artikel 1 Nr. 26). 

Der Entwurf sieht gegen die Anordnung der Vor-
führung des Beschuldigten und der Zeugen, gegen 
die Festsetzung von Ordnungsgeldern sowie gegen 
die Anordnung der Notveräußerung durch die 
Staatsanwaltschaft die Möglichkeit vor, gerichtliche 
Entscheidung zu beantragen. Er ergänzt damit die 
bereits vorhandenen Möglichkeiten richterlicher 
Überprüfung der staatsanwaltschaftlichen Handlun-
gen. Hiermit wird auch sichergestellt, daß über das 
Bestehen und den Umfang von Aussageverweige-
rungsrechten letztlich nicht der Staatsanwalt, son-
dern wie bisher der Richter entscheidet. 

3. Konzentration der Zuständigkeit für richterliche 
Maßnahmen im Ermittlungsverfahren 

Nach geltendem Recht muß die Staatsanwaltschaft, 
wenn sie die Vornahme einer richterlichen Unter-
suchungshandlung für erforderlich erachtet, ihre 
Anträge gemäß § 162 Abs. 1 bei dem Amtsrichter 
des Bezirks stellen, in dem diese Untersuchungs-
handlung vorzunehmen ist. Mit dieser Zuständig-
keitsregelung stimmt § 98 Abs. 2 Satz 3 inhaltlich 
überein: für eine richterliche Entscheidung über 
eine von einem Beamten ohne richterliche Anord-
nung vorgenommene Beschlagnahme ist der Amts

-

richter zuständig, in dessen Bezirk die Beschlag-
nahme stattgefunden hat. 

Diese Zuständigkeitsregelung wird den Bedürfnis-
sen der Praxis nicht mehr in allen Fällen gerecht. 
Insbesondere bei der Aufklärung von Wirtschafts-
straftaten, aber auch in nicht seltenen Fällen der 
allgemeinen Kriminalität, etwa bei der Strafverfol-
gung einer mit einem Hehlerring zusammenarbei-
tenden Diebesbande, erschwert sie den zügigen 
Fortgang der Ermittlungen. Gerade bei diesen 
Deliktsgruppen sind vielfach Beschlagnahmen, 
Postbeschlagnahmen oder Durchsuchungen in weit 
voneinander entfernten Amtsgerichtsbezirken er-
forderlich, um Beweismaterial zu erlangen. Das 
geltende Recht macht es notwendig, daß die Staats-
anwaltschaft ihre Anträge in diesen Fällen jeweils 
bei den Amtsrichtern verschiedener Bezirke stellt. 
Der dabei durch mehrfache Versendung der Akten 
eintretende Zeitverlust wirkt sich besonders nach-
teilig dann aus, wenn nur eine gleichzeitige Vor-
nahme der genannten Untersuchungshandlungen 
einen Erfolg sicherstellt. Darüber hinaus kann es, 
möglicherweise erst im Rechtsmittelzug, bei der ge-
genwärtigen Rechtslage einer vielfachen Zuständig-
keit zu divergierenden Entscheidungen in densel-
ben Verfahren kommen. Ein zwingender Grund, die 
Zuständigkeit auch in den nach der derzeitigen Re-
gelung zu Schwierigkeiten führenden Fällen der 
überörtlichen Kriminalität dem Richter zuzuweisen, 
in dessen Bezirk die Handlung vorzunehmen ist, 
liegt nicht vor. Denn gemäß § 160 GVG wirkt eine 
richterliche Entscheidung im gesamten Geltungsbe-
reich des Gerichtsverfassungsgesetzes und der 
Strafprozeßordnung (Dünnebier in Löwe/ Rosenberg, 
Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfas-
sungsgesetz, 22. Aufl. 1971, Anm. 9 vor § 7 StPO). 
Der Entwurf schlägt deshalb vor, die richterliche 
Zuständigkeit für Untersuchungshandlungen — mit 
Ausnahme von Vernehmungen — im Ermittlungs-
verfahren sowie für die nachträgliche Entscheidung 
über eine von einem Beamten ohne richterliche An-
ordnung vorgenommene Beschlagnahme grundsätz-
lich in den Fällen der überörtlichen Kriminalität 
auf den Amtsrichter zu konzentrieren, in dessen Be-
zirk die für das Ermittlungsverfahren zuständige 
Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Die vom Entwurf 
vorgeschlagene Regelung im einzelnen (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 23 und 44 sowie die Begründung hierzu) 
sieht vor, daß diese neue zentrale Zuständigkeit 
dann nicht eingreift, wenn in besonderen Ausnah-
mefällen das angestrebte Ziel der Beschleunigung 
gefährdet würde, und sie stellt sicher, daß die In-
teressen des Betroffenen, insbesondere in den Fäl-
len der Beschlagnahme ohne vorgängige richterliche 
Anordnung, nicht beeinträchtigt werden. 

4. Einschränkung von Schlußanhörung und Schluß

-

gehör 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 49 und 50 vor, 
die förmliche Schlußanhörung (§ 169 b Abs. 1) und 
das förmliche Schlußgehör (§ 169 a Abs. 2) in den 
Verfahren abzuschaffen, in denen die Staatsanwalt-
schaft Anklage vor dem Schöffengericht oder der 
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Strafkammer zu erheben beabsichtigt, es dagegen 
in den Verfahren beizubehalten, in denen die Zu-
ständigkeit des Oberlandesgerichts im ersten 
Rechtszug und des Schwurgerichts begründet ist. 

a) Das mündliche Schlußgehör und die schriftliche 
Schlußanhörung wurden durch das Strafprozeß-
änderungsgesetz vom 19. Dezember 1964 einge-
führt. Damit sollten der Beschuldigte und sein 
Verteidiger „noch vor Einreichung der Anklage-
schrift Gelegenheit erhalten, das Ergebnis der 
Ermittlungen zu erfahren und hierzu in einem 
mündlichen Termin Stellung zu nehmen, insbe-
sondere die Gelegenheit, die Verdachtsgründe 
zu widerlegen und den Staatsanwalt auf entla-
stende Umstände hinzuweisen, deren Kenntnis 
diesen vielleicht veranlaßt, weitere Ermittlungen 
anzustellen oder von der Einreichung der An-
klageschrift überhaupt oder doch in der zuerst 
beabsichtigten Form abzusehen" (Begründung 
zum Regierungsentwurf, Drucksache IV/ 178 S. 28). 
Die Verhinderung von Anklagen, die nicht zum 
Hauptverfahren oder im Hauptverfahren nicht 
zur Verurteilung führen, ist der vornehmliche 
Zweck des Schlußgehörs. 

Die Einrichtung der Schlußanhörung und des 
Schlußgehörs hat sich nicht bewährt und diesen 
Zweck nicht erreicht. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, daß in den meisten Fällen die hiermit 
verbundenen Nachteile die erzielten Vorteile 
bei weitem überwiegen. Insbesondere die Er-
wartung, durch das Schlußgehör ungerechtfer-
tigte Anklagen zu vermeiden, hat sich, insge-
samt gesehen, nicht bestätigt. 

Von dem Schlußgehör wird nur selten Gebrauch 
gemacht. So wurde es im Jahre 1970 gewährt 
in Berlin in 0,4 %, in Hamburg in 3,36 %, in 
München in 3,84 %, in Essen (2. Halbjahr) in 
0,8 %, in Kaiserslautern in 0,9 %, in Landau und 
in Koblenz in je 1,5 % der Fälle, in denen das 
Schlußgehör in Betracht kam, nämlich bei Ankla-
gen vor dem Schöffengericht oder einem Ge-
richt höherer Ordnung (§ 169 b Abs. 1, § 169 a 
Abs. 2). Durchschnittsangaben für das gesamte 
Bundesgebiet liegen nicht vor. Soweit die Ge-
währung des Schlußgehörs auf Antrag nicht ob-
ligatorisch ist — bei Schöffengerichtsanklagen 
(§ 169 b Abs. 1 Satz 2) —, wird der ohnehin 
selten gestellte Antrag von der Staatsanwalt-
schaft in der Regel abgelehnt, z. B. im Landge-
richtsbezirk München I in der Zeit vom 1. Ok-
tober 1969 bis 30. September 1970 in 81 % und 
im Saarland im Jahre 1970 in 82 % der Fälle. 

Der Anteil der Fälle, in denen die Gewährung 
des Schlußgehörs in Betracht kam und dieses 
oder die schriftliche Schlußanhörung zur Ein-
stellung des Verfahrens geführt hat, ist kaum 
meßbar. Der für die Jahre 1968 bis 1970 für den 
Bereich der Landesjustizverwaltung Baden-Würt-
temberg errechnete Anteil beträgt 0,06 % Diese 
Zahl dürfte, wie aus den Mitteilungen der übri-
gen Landesjustizverwaltungen geschlossen wer-
den kann, kennzeichnend für das gesamte Bun-
desgebiet sein, wenn auch bei den einzelnen 
Staatsanwaltschaften manchmal nicht unerheb

-

lich abweichende Zahlen für bestimmte Zeit-
räume ermittelt worden sind. So betrug der An-
teil im Jahre 1969 für die Gerichtsbezirke Mün-
chen I 0,14 % und Kempten 0,17 %. 

Die statistischen Erhebungen zeigen, daß Schluß-
anhörung und Schlußgehör insbesondere auch 
von seiten der Rechtsanwaltschaft in der Praxis 
nur geringe Bedeutung beigemessen wird. Viele 
Verteidiger fürchten, etwaiges Entlastungsmate-
rial vorzeitig dem Staatsanwalt bekanntzugeben, 
ohne die Erhebung der öffentlichen Klage ver-
hindern zu können. Trägt der Verteidiger die 
Entlastungsmomente schon beim Schlußgehör 
vor, so ermöglicht er dem Staatsanwalt, sie in 
der Anklageschrift zu entkräften, und kann auf 
diese Weise die Verteidigungsposition des Be-
schuldigten vor Gericht sogar verschlechtern 
(vgl. Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, 
3. Aufl. 1971, Randziff. 232 f.). Wird dem Be-
schuldigten das beantragte Schlußgehör gewährt, 
so geht es ihm bei der Anhörung in der Regel 
nicht darum, die Anklage überhaupt zu verhin-
dern, sondern er ist bestrebt, seinen Tatbeitrag 
abzuschwächen, Milderungsgründe vorzutragen 
oder die Staatsanwaltschaft zu einer anderen 
rechtlichen Beurteilung zu bewegen. 

Eine vollständige Beurteilung des Wertes des 
Schlußgehörs ist erst möglich, wenn man dem 
oben mitgeteilten Anteil derjenigen Fälle, in 
denen von der Schlußanhörung oder dem Schluß

-

gehör Gebrauch gemacht wird und in denen dies 
zur Einstellung des Verfahrens führt, die Zeit-
dauer gegenüberstellt, um die der Abschluß 
fast jeden Verfahrens verzögert wird, in dem 
die Gewährung des Schlußgehörs in Betracht 
kommt. Das sind alle Strafverfahren mit Aus-
nahme derjenigen Verfahren, in denen beab-
sichtigt ist, Anklage vor dem Einzelrichter oder 
im beschleunigten Verfahren zu erheben oder 
den Antrag auf Erlaß eines Strafbefehls oder 
einer Strafverfügung zu stellen. 

Aus der Praxis wird übereinstimmend berichtet, 
daß die Einreichung der Anklageschrift und da-
mit die Beendigung des Ermittlungsverfahrens 
schon in einfach gelagerten Fällen durch den 
vorgeschriebenen Hinweis nach § 169 a Abs. 2, 
§ 169 b Abs. 3 durchschnittlich um mindestens 
zwei bis drei Wochen hinausgeschoben werden. 
Diese Verzögerung ergibt sich aus dem Zeitver-
lust, der durch die von dem Staatsanwalt zu tref-
fende Verfügung, deren Ausführung durch die 
Geschäftsstelle und die Kanzlei, den dadurch be-
dingten Aktenumlauf und die dem Beschuldigten 
einzuräumende Erklärungsfrist — in der Regel 
zehn Tage bis zwei Wochen — entsteht. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist müssen die Ak-
ten dem Staatsanwalt erneut vorgelegt werden, 
der nunmehr die Anklageschrift einreicht. 

Die Verzögerung des Verfahrens beträgt fast 
immer mehr als drei Wochen, wenn es sich um 
ein umfangreiches Verfahren handelt oder dem 
Antrag auf Schlußgehör stattgegeben oder die-
ser Antrag durch — zu begründenden — Be-
scheid abgelehnt wird. 
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Nicht selten treffen mehrere dieser zusätzlichen 
Verzögerungsgründe zusammen. Wie sich aus 
der im Saarland durchgeführten Zählkartener-
hebung bei den Staatsanwaltschaften ergibt, ist 
im Jahre 1970 in 15,41 % der Fälle, in denen der 
Beschuldigte auf sein Recht zur Beantragung des 
Schlußgehörs hingewiesen werden mußte, eine 
Verfahrensverzögerung von mehr als einem Mo-
nat, in Einzelfällen sogar von über einem Jahr, 
eingetreten. Die übrigen Landesjustizverwaltun-
gen führen zwar keine derartigen Zählkarten-
erhebungen bei Staatsanwaltschaften durch. Den 
Berichten aus der Praxis kann jedoch entnom-
men werden, daß die für das Saarland errechne-
ten Verzögerungswerte im wesentlichen auch 
für das übrige Bundesgebiet zutreffen. 

Einen Hinweis auf die verfahrenshemmende Wir-
kung des Schlußgehörs ergibt ferner die vom 
Bundesministerium der Justiz seit Januar 1971 
durchgeführte Zählkartenerhebung für Revi-
sionsstrafsachen vor dem Bundesgerichtshof. 
Nach den Ergebnissen für das erste Halbjahr 
1971 sind zwar in 41,86 % aller Ermittlungsver-
fahren in Strafsachen, in denen Revision zum 
Bundesgerichtshof eingelegt worden ist, die Er-
mittlungen innerhalb von drei Monaten abge-
schlossen worden (vgl. § 169 a Abs. 1). Jedoch ist 
nur in 26,08 % der Fälle die Anklageschrift in-
nerhalb von drei Monaten bei Gericht eingegan-
gen. Diese Verfahrensverzögerung dürfte im 
wesentlichen darauf zurückzuführen sein, daß 
nach Abschluß der Ermittlungen das in den 
§§ 169 a bis 169 c vorgeschriebene Verfahren zur 
Gewährung der Schlußanhörung und des Schluß-
gehörs durchgeführt werden mußte. 

b) Die Erfahrungen mit der Schlußanhörung und 
dem Schlußgehör lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: Die an die Einführung dieses Rechts-
instituts geknüpften Erwartungen haben sich in 
der Praxis nicht erfüllt. Die in wenigen Verfah-
ren erreichbaren Vorteile stehen in keinem trag-
baren Verhältnis zu den erheblichen Nachteilen 
in der Mehrzahl aller Fälle. 

Diese Feststellungen gelten grundsätzlich in glei-
cher Weise für alle Verfahren, in denen die Ge-
währung des Schlußgehörs nach geltendem Recht 
in Betracht kommt, und sprechen daher, für sich 
allein genommen, für die vollständige Abschaf-
fung dieser Rechtseinrichtung. Die auf der Grund-
lage des geltenden Rechts gesammelten Erfah-
rungen rechtfertigen jedoch noch keine abschlie-
ßende Aussage über den Wert des Schlußgehörs 
nach Inkrafttreten der vom Entwurf vorgeschla-
genen Abschaffung der Voruntersuchung. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß gerade durch 
den Wegfall der Voruntersuchung in den Fällen, 
in denen bisher die Voruntersuchung auf Antrag 
des Angeschuldigten obligatorisch war und ihren 
Hauptanwendungsbereich hatte (vgl. die An-
gaben über die Häufigkeit der Voruntersuchung 
in Tabelle 12 im Tabellenanhang), ein wachsen-
des Bedürfnis für Schlußanhörung und Schluß

-

gehör entsteht. Es handelt sich hierbei um die 
Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaft die 

Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im ersten 
Rechtszug oder des Schwurgerichts für begründet 
hält (vgl. § 178 Abs. 1 Satz 1). Die mit Schluß-
anhörung und Schlußgehör verbundene Verfah-
rensverzögerung sollte daher in diesem Bereich 
der Schwerstkriminalität im Interesse des Be-
schuldigten weiterhin in Kauf genommen werden, 
zumal in einem wesentlichen Teil der in Betracht 
kommenden Fälle eine erhebliche Beschleunigung 
schon durch den Wegfall der Voruntersuchung 
erzielt werden wird. 

Diese Erwägungen gelten jedoch nicht für Straf-
sachen, die zur erstinstanzlichen Zuständigkeit 
der Strafkammer des Landgerichts gehören. Hier 
findet eine gerichtliche Voruntersuchung auf An-
trag des Angeschuldigten nicht obligatorisch, son-
dern nur unter den einschränkenden Vorausset-
zungen des § 178 Abs. 2 statt. In diesen Verfah-
ren werden Voruntersuchungen sehr viel seltener 
durchgeführt als in den zur Zuständigkeit des 
Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug oder des 
Schwurgerichts gehörenden Strafsachen; ihr An-
teil liegt bei etwa 1 % (vgl. die Angaben über 
die Häufigkeit der Voruntersuchung in Tabelle 12 
im Tabellenanhang). 

Bei beabsichtigter Anklage vor der Strafkammer 
erscheint es auch nicht angängig, eine fakultative 
Gewährung des Schlußgehörs — etwa unter den 
Voraussetzungen, unter denen nach § 178 Abs. 2 
bisher die Voruntersuchung angeordnet werden 
mußte — in Betracht zu ziehen. Denn eine solche 
Regelung würde in allen Verfahren, die zur erst-
instanzlichen Zuständigkeit der Strafkammer ge-
hören, erhebliche Verfahrensverzögerungen be-
wirken. Die Bestimmung einer Erklärungsfrist, 
die Mitteilung an den Beschuldigten und seinen 
Verteidiger und die Ablehnung unbegründeter 
Anträge würden die Einreichung der Anklage-
schrift auch in den Verfahren hinausschieben, in 
denen schließlich ein Antrag auf Gewährung des 
Schlußgehörs nicht gestellt oder von der Staats-
anwaltschaft abgelehnt wird, womit in der Mehr-
zahl der Fälle gerechnet werden müßte. 

Die Beibehaltung der  Schlußanhörung und des 
Schlußgehörs ist bei Strafkammeranklagen auch 
nicht deswegen erforderlich, um hierdurch einen 
gewissen Ausgleich dafür zu schaffen, daß in die-
sen Verfahren nur eine Tatsacheninstanz zur Ver-
fügung steht. Dieser in der Begründung zum 
Regierungsentwurf des Strafprozeß änderungs-
gesetzes hervorgehobene Gesichtspunkt (Druck-
sache IV/ 178 S. 17) hat in der Praxis, wie sich aus 
den oben mitgeteilten Zahlen ergibt, keine Be-
stätigung gefunden. 

Ein Bedürfnis, Schlußanhörung und Schlußgehör 
als Ausgleich für die Abschaffung der Vorunter-
suchung beizubehalten, besteht bei beabsichtigter 
Anklageerhebung vor dem Schöffengericht noch 
weniger als bei beabsichtigter Anklageerhebung 
vor der Strafkammer. Schöffengerichtsanklagen 
nach vorangegangener Voruntersuchung kommen 
nur in ganz seltenen Ausnahmefällen vor (vgl. 
Tabelle 13 im Tabellenanhang). 
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Die Abschaffung nur des Schlußgehörs unter Bei-
behaltung der Schlußanhörung würde die Ver-
fahren nicht wirksam beschleunigen. Die statisti-
schen Erhebungen zeigen gerade, daß von dem 
Schlußgehör nur selten Gebrauch gemacht wird. 
Die trotzdem eintretende Verfahrensverzögerung 
ist in der Regel auf das mit der Belehrung über 
das Schlußgehör verbundene Anbieten der 
Schlußanhörung zurückzuführen: besondere Ver-
fügung des Staatsanwalts, Ausführung dieser 
Verfügung durch Geschäftsstelle und Kanzlei, da-
durch bedingter Aktenumlauf, Akteneinsicht 
durch den Verteidiger, erneute Vorlegung der 
Akten nach in der Regel fruchtlosem Ablauf der 
Erklärungsfrist. 

Eine ins Gewicht fallende Beschleunigung kann 
auch nicht dadurch erreicht werden, daß die 
Staatsanwaltschaft im Verwaltungsweg oder 
durch eine Gesetzesänderung angehalten wird, 
kürzere Erklärungsfristen zu setzen. Selbst wenn 
man die im Regelfall gewährte Frist von zehn 
Tagen bis zwei Wochen in Zukunft auf eine 
Woche bemessen würde, könnte dadurch eine 
Verfahrensbeschleunigung von höchstens einigen 
Tagen erzielt werden. Die wesentlichen Ursachen, 
die zu einer Verzögerung von drei Wochen und 
mehr führen, würden hierdurch nicht beseitigt. 
Für umfangreiche Verfahren läßt sich die Erklä-
rungsfrist ohnehin nicht generalisieren. 

Die Beibehaltung der Schlußanhörung und des 
Schlußgehörs in dem bisherigen Umfang ist auch 
aus rechtsstaatlichen Gründen nicht geboten. 

Schon bei der in § 163 a Abs. 1 vor Abschluß 
der Ermittlungen vorgeschriebenen Vernehmung 
kann der Beschuldigte sich zu der ihm zur Last 
gelegten und ihm zu eröffnenden Tat äußern. Ihm 
muß Gelegenheit gegeben werden, zu seiner Ent-
lastung einzelne Beweiserhebungen zu beantra-
gen. Auf dieses Recht ist der Beschuldigte in 
Zukunft nach den neuen Vorschriften in § 136 
Abs. 1 Satz 3 (Artikel 1 Nr. 33), § 163 a Abs. 3 
und 4 Satz 2 (Artikel 1 Nr. 45) ausdrücklich hin-
zuweisen. Hierdurch soll erreicht werden, daß 
der Beschuldigte etwaige zu seiner Entlastung 
dienende Beweisanträge oder Einwendungen 
schon vor Abschluß der Ermittlungen geltend 
macht, so daß insoweit das Bedürfnis für eine 
Schlußanhörung oder ein Schlußgehör entfällt. 

Zu einer weiteren Verbesserung der Rechts-
stellung des Beschuldigten führt der neue § 141 
Abs. 3 Satz 2 (Artikel 1 Nr. 34), der die Ver-
pflichtung der Staatsanwaltschaft, die Bestellung 
eines Verteidigers schon während des Vorver-
fahrens zu beantragen, nicht unerheblich er-
weitert. 

Zwar kann die Neuregelung trotz der vorgeschla-
genen Verbesserungen in Ausnahmefällen zu 
einer Einschränkung der Verteidigung des Be-
schuldigten in diesem Verfahrensabschnitt füh-
ren. Dies kann jedoch im Hinblick auf alle ande-
ren Verfahren in Kauf genommen werden, in 
denen die Abschaffung von Schlußanhörung und 
Schlußgehör die Belange des Beschuldigten nicht 

beeinträchtigt, wohl aber eine wirksame Be-
schleunigung gewährleistet. Der Angeschuldigte 
hat in dem gerichtlichen Eröffnungsverfahren 
hinreichend Gelegenheit, diejenigen Einwendun-
gen geltend zu machen, die er bei seiner Ver-
nehmung im Ermittlungsverfahren noch nicht 
vorbringen konnte oder wollte. 

5. Neuregelung der Einstellungsmöglichkeiten im 
Bereich der kleinen Kriminalität 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 36 vor, die 
Möglichkeit zu schaffen, bestimmte Verfahren der 
kleineren Kriminalität nach Erfüllung von Auflagen 
und Weisungen einzustellen. 

Schon das geltende Recht erlaubt in § 153 den Ge-
richten und Staatsanwaltschaften, von der Verfol-
gung eines Vergehens abzusehen, wenn die Schuld 
des Täters gering ist und kein öffentliches Interesse 
an der Strafverfolgung besteht. Diese Vorschrift 
trägt wesentlich zur Entlastung von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften bei. Die bevorstehende Besei-
tigung der Übertretungstatbestände durch das 
Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts und die 
sich daraus ergebende Problematik der Verfolgung 
der geringfügigen Vermögenskriminalität — etwa 
dem bisherigen Übertretungstatbestand des soge-
nannten Mundraubs vergleichbar — hat die Frage 
nach einer Neugestaltung der Einstellungsmöglich-
keiten wegen Geringfügigkeit aufgeworfen. Einen 
Vorschlag zur verfahrensrechtlich vereinfachten Be-
handlung dieser durch den Wegfall der Übertretun-
gen in den Vergehensbereich gezogenen Bagatell-
kriminalität macht der Entwurf eines Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundesratsdrucksache 
1/72) mit der in Artikel 19 Nr. 41 vorgeschlagenen 
Änderung des § 153 un d der Einführung eines neuen 
§ 153 a. 

Indessen ist eine Erweiterung der Einstellungsmög-
lichkeiten nicht nur wegen der Behandlung der 
vermögensrechtlichen Bagatellkriminalität aus dem 
bisherigen Bereich der Übertretungen geboten, son-
dern auch als eine wesentliche Maßnahme zur Straf-
fung und Beschleunigung der Strafverfahren insge-
samt. Deshalb schlägt auch der vorliegende Entwurf 
die Einführung eines neuen § 153 a in die Strafpro-
zeßordnung vor. Er weicht inhaltlich von dem im 
Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch enthaltenen Vorschlag nur insoweit ab, als 
dies durch die Stellungnahme des Bundesrats zu 
Artikel 19 Nr. 41 jenes Entwurfs veranlaßt worden 
ist. 

Nach geltendem Recht können die Staatsanwaltschaft 
und das Gericht die Einstellung des Verfahrens nicht 
davon abhängig machen, daß der Beschuldigte den 
Schaden wiedergutmacht oder eine Buße zahlt. Dies 
hat zur Folge, daß auch bei geringer Schuld des 
Täters das öffentliche Interesse an der Strafverfol-
gung einer Einstellung entgegenstehen kann, wenn 
es nicht zu verantworten ist, den Beschuldigten 
gänzlich ohne eine Reaktion auf die ihm vorgewor-
fene Tat davonkommen zu lassen. Dies wird insbe-
sondere dann zu überflüssigem Arbeitsaufwand 
führen, wenn — wie nach § 59 StGB in Verbindung 
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mit den §§ 56 b, 59 a StGB in der Fassung des 
Zweiten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vor-
gesehen — das Gericht den Täter mit Strafvorbe-
halt unter Auferlegung einer Buße verwarnen kann. 
Eine entsprechende Einstellung unter Auflagen und 
Weisungen durch die Staatsanwaltschaft würde in 
vergleichbaren Fällen auch im Verfahren bis zur 
Hauptverhandlung eine rasche Erledigung ermög-
lichen. 

Der Entwurf sieht daher vor, daß mit Zustimmung 
des Beschuldigten das Verfahren durch die Staats-
anwaltschaft oder das Gericht in geeigneten Fällen 
auch unter Auflagen und Weisungen eingestellt 
werden kann. Damit können über den gegenwär-
tigen Bereich hinaus zahlreiche weitere kleinere 
Strafsachen schneller und zweckmäßiger ohne An-
klageerhebung, Hauptverhandlung und Schuld-
spruch erledigt werden. Staatsanwaltschaft und Ge-
richt werden damit in den Stand gesetzt, sich mit 
der Bekämpfung der mittleren und schweren Krimi-
nalität intensiver zu befassen. 

Durchgreifende Bedenken gegen diese Erweiterung 
der Einstellungsmöglichkeit bestehen nicht. Da nur 
das der Einstellung entgegenstehende öffentliche 
Interesse an der Strafverfolgung durch die Erfüllung 
der Auflagen und Weisungen beseitigt werden 
kann, Voraussetzung einer solchen Einstellung dem-
nach weiterhin die geringe Schuld des Täters ist, 
wird verhindert, daß ein vermögender Beschuldig-
ter, dessen Schuld nicht als gering anzusehen ist, 
sich von der weiteren Strafverfolgung gleichsam 
freikauft. Durch die zumindest im bisherigen Ver-
gehensbereich weiterhin erforderliche gegenseitige 
Zustimmung von Gericht und Staatsanwaltschaft zur 
Einstellung wird darüber hinaus der Gefahr eines 
Mißbrauchs der Vorschrift vorgebeugt. Die Rechte 
des Beschuldigten werden nicht beeinträchtigt; legt 
er Wert auf eine weitere Durchführung des Ver-
fahrens, so kann er seine Zustimmung zur Einstel-
lung verweigern. 

6. Neuregelung der Nebenklage 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 89 bis 94 vor, 
das Recht, sich der erhobenen öffentlichen Klage 
als Nebenkläger anzuschließen, einzuschränken und 
besonders verzögerliche Auswirkungen der Neben-
klage zu beseitigen. 

a) Nach geltendem Recht umfaßt der Kreis derer, 
die sich der erhobenen öffentlichen Klage als 
Nebenkläger anschließen können, die Verletzten 
derjenigen strafbaren Handlungen, die im Wege 
der Privatklage verfolgt werden können (§ 395 
Abs. 1), die Angehörigen eines durch eine mit 
Strafe bedrohte Handlung Getöteten (§ 395 Abs. 2 
Nr. 1), die Verletzten, die im Klageerzwingungs-
verfahren die Erhebung der öffentlichen Klage 
herbeigeführt haben (§ 395 Abs. 2 Nr. 2) sowie 
in den Fällen des § 90 des Strafgesetzbuches den 
Bundespräsidenten und in den Fällen des § 90 b 
des Strafgesetzbuches die betroffene Person 
(§ 395 Abs. 3). Dieser weitgespannte Rahmen 
unterliegt seit jeher der Kritik. Sie richtet sich 
einmal gegen die systematisch als wenig glück

-

lich empfundene Abgrenzung der Nebenklage-
berechtigten, zum anderen gegen die — trotz der 
Vorschrift des § 398 Abs. 1, wonach der Fortgang 
des Verfahrens durch den Anschluß nicht ge-
hemmt wird — häufig verfahrensverzögernden 
Auswirkungen der Nebenklage sowie schließlich 
dagegen, daß die Berücksichtigung des persön-
lichen Genugtuungsinteresses des Verletzten 
durch die Anerkennung seiner Nebenklagebefug-
nis dem modernen Bild des weniger auf Sühne 
als auf Resozialisierung gerichteten Strafrechts 
und Strafverfahrens nicht mehr entspricht, viel-
mehr die Nebenklage bisweilen ausgesprochen 
resozialisierungshemmende Auswirkungen ha-
ben kann. 

Der vorliegende Entwurf ändert das Recht der 
Nebenklage insoweit, als damit ein Abbau ihrer 
verzögernden und verfahrenshemmenden Wir-
kungen erreicht werden kann. Seine Aufgabe 
kann nicht sein, die Nebenklage insgesamt zu 
beseitigen. Die Frage, ob sie überhaupt beibehal-
ten werden soll, muß in den großen Zusammen-
hang der Beteiligung des Verletzten am Straf-
verfahren insgesamt gestellt werden; sie hat 
eine Umgestaltung der Privatklage .ebenso wie 
das Adhäsionsverfahren mit in Betracht zu zie-
hen. Diese Prüfung der dogmatischen, systema-
tischen, praktischen und rechtspolitischen Aus-
wirkungen der Nebenklage wie anderer Formen 
der Beteiligung des Verletzten am Strafverfah-
ren muß späteren Reformgesetzen vorbehalten 
bleiben. 

b) Die verzögernden und verfahrenshemmenden 
Wirkungen der Nebenklage sind beträchtlich; sie 
treten auf verschiedenen Gebieten hervor. Schon 
in einem frühen Stadium des Verfahrens kann 
die Nebenklage zu einer Verlangsamung füh-
ren. Über die Anschlußerklärung muß das Ge-
richt durch Beschluß entscheiden; hierzu ist die 
Staatsanwaltschaft zu hören, nicht selten begehrt 
der Anwalt des Nebenklägers Akteneinsicht. 
Schon hierdurch tritt im Durchschnitt eine Ver-
zögerung von mehreren Wochen ein. Wird der 
Anschluß erst kurz vor der bereits anberaumten 
Hauptverhandlung erklärt, so sieht sich nicht 
selten in der Praxis das Gericht aus Gründen der 
Fürsorgepflicht genötigt, trotz § 398 Abs. 2 einem 
Antrag des Nebenklägers auf Terminverlegung 
zu entsprechen. Auch die Hauptverhandlung 
selbst kann durch Beweisanträge des Neben-
klägers verzögert werden, bei denen es diesem 
oft weniger um die Bestrafung des Angeklagten 
geht als um die Klärung von Fragen, die für 
den Ausgang des Strafverfahrens ohne Bedeu-
tung sind. Diese durch die bloße Beteiligung des 
Nebenklägers am Verfahren im ersten Rechts-
zug eintretende Verzögerung wirkt sich gerade 
in den meist wenig umfangreichen, einer schnel-
len Erledigung zugänglichen Verfahren beson-
ders nachteilig aus, bei denen die Anschlußbe-
fugnis auf dem Privatklagecharakter des Ankla-
gevorwurfs beruht. Vorzugsweise handelt es sich 
dabei heute um fahrlässige Körperverletzungen 
im Straßenverkehr, wo der Nebenkläger sich 
fast immer — nicht selten von seiner Versiche- 
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rung gedrängt — deshalb am Strafverfahren be-
teiligt, weil er eine günstige Ausgangslage für 
spätere zivilrechtliche Auseinandersetzungen ge-
winnen will. 

Verfahrenshemmend wirkt sich darüber hinaus, 
nicht zuletzt durch 'die Einzelheiten der  gegen-
wärtigen gesetzlichen Regelung, die Beteiligung 
des Nebenklägers im Rechtsmittelverfahren aus. 
So kann der Nebenkläger selbst dann Rechts-
mittel einlegen, wenn Staatsanwaltschaft und 
Beschuldigter sich mit dem Urteil zufrieden ge-
ben. Ist das Urteil in Abwesenheit des Neben-
klägers verkündet worden, so beginnt ihm ge-
genüber der Lauf der Rechtsmittelfrist erst mit 
der Zustellung des vollständigen Urteils, dadurch 
wird der Eintritt der Rechtskraft oft über Wochen 
und Monate hinausgezögert. Erklärt der Neben-
kläger den Anschluß zur Einlegung eines Rechts-
mittels nach Verkündung des Urteils, so beginnt 
für ihn die Begründungsfrist erst mit der Zustel-
lung des Zulassungsbeschlusses, für den das 
Rechtsmittelgericht zuständig ist. Hat der Ne-
benkläger ein Rechtsmittel eingelegt, so soll ihm 
zur Zahlung des Gebührenvorschusses in Höhe 
von nur DM 20,— eine Frist gesetzt werden; 
auch hierdurch tritt eine Verzögerung von meh-
reren Wochen ein. Schließlich ist nach herr-
schender Meinung über eine allein vom Neben-
kläger eingelegte Berufung auch dann sachlich 
zu verhandeln und zu entscheiden, wenn er in 
der Berufungsverhandlung weder erschienen 
noch vertreten ist. 

c) Der Entwurf geht in seinem Bemühen, diese 
verzögerlichen Wirkungen der Nebenklage zu 
vermeiden, mehrere Wege. 

Wegen der allgemeinen Verfahrensverzögerung 
durch 'die Nebenklage schränkt er die Zahl der 
Fälle, in denen sie in Betracht kommt, stark ein. 
Er beseitigt die Anschlußbefugnis des Privat

-

klageberechtigten. Das hat zahlenmäßig erheb-
liche Auswirkungen. Im Jahre 1969 sind in der 
Bundesrepublik 173 467 Täter verurteilt worden, 
bei denen nach geltendem Recht der Verletzte 
sich dem Verfahren als Nebenkläger hätte an-
schließen können. 166 634 Verurteilungen davon 
betrafen Fälle, in denen die Anschlußbefugnis 
auf dem Privatklagecharakter des Anklagevor-
wurfs beruhte, davon waren allein 111 440 Ver-
urteilungen wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung im Straßenverkehr. Die vom Entwurf vor-
geschlagene Streichung dieser Anschlußbefugnis 
erfaßt mithin rund 96 % aller nebenklagefähigen 
Verurteilungen. 

Bedenken gegen die  Beseitigung der Anschluß-
befugnis des Verletzten bei privatklagefähigen 
Delikten bestehen nicht. Es handelt sich hierbei 
nahezu ausnahmslos um leichtere Straftaten, bei 
denen die öffentliche Klage nur dann erhoben 
wird, wenn die Staatsanwaltschaft ein öffent-
liches Interesse hieran bejaht (§ 376). Geschieht 
das, so ist kein Grund ersichtlich, warum der 

 Verletzte, dem die Staatsanwaltschaft in diesem 
Fall  die  Mühe einer eigenen Privatklage abge

-

nommen hat, berechtigt sein soll, sich der erho-
benen öffentlichen Klage als Nebenkläger anzu-
schließen, während dieses Recht dem Verletzten 
einer schweren Tat, die nicht zur Privatklage 
berechtigt, etwa dem Opfer einer schweren Kör-
perverletzung, einer Brandstiftung, eines Raubes 
oder einer Notzucht, nicht zusteht. 

Dagegen sieht der Entwurf davon ab, die An-
schlußbefugnis der weiter in § 395 Genannten zu 
beseitigen; auch bei ihrer Aufrechterhaltung ver-
bleibt für die Nebenklage gegenüber dem gelten-
den Recht ein vergleichsweise schmaler Bereich. 

Erhalten bleibt zunächst das Recht der Eltern, 
Kinder, Geschwister und des Ehegatten des 
durch eine mit Strafe bedrohte Handlung Ge-
töteten, sich der öffentlichen Klage anzuschlie-
ßen. Diese Befugnis ist mit der ganz besonderen 
Lage zu rechtfertigen, die dadurch gegeben ist, 

,daß der unmittelbar Verletzte nicht mehr lebt. 
Dies wirkt sich dahingehend aus, daß er sich 
gegenüber Vorwürfen nicht mehr persönlich ver-
teidigen kann, während der nicht getötete Ver-
letzte in aller Regel schon als Tatzeuge im 
Mittelpunkt des Verfahrens steht und deshalb 
auch ohne Befugnis zur Nebenklage das Ver-
fahren beeinflussen kann. Gerade in den Fällen 
eines Tötungsdelikts ist aber der Angeklagte 
häufig bemüht, eine Mitschuld oder gar die 
Alleinschuld des Getöteten als gegeben oder 
möglich hinzustellen. Dies gilt sowohl in Fällen 
der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr als 
auch in denen der vorsätzlichen Tötung, bei der 
die vom Opfer mitverschuldete Konfliktslage 
bei der Verteidigung des Angeklagten für die 
Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag und 
bei der Strafzumessung nicht selten eine ent-
scheidende Rolle spielt. Allein die nahen Ange-
hörigen des Getöteten können hier das erforder-
liche Gleichgewicht herstellen, denn sie besitzen 
auf Grund ihrer menschlichen und familienrecht-
lichen Bindungen ,das dazu erforderliche Zusam-
mengehörigkeitsgefühl mit dem Getöteten. Diese 
Verbundenheit durch die Zubilligung einer ge-
sicherten verfahrensrechtlichen Stellung zu schüt-
zen, entspricht letztlich Grundgedanken unserer 
Rechtsordnung, wie sie beispielsweise in Artikel 
6 des Grundgesetzes zum Ausdruck gekommen 
sind. 

Sachlich berechtigt ist auch die Nebenklagebe-
fugnis desjenigen Verletzten, der durch einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 
die Erhebung der öffentlichen Klage erzwungen 
hat. Einem solchen Verletzten wäre es nicht zu 
verdenken, daß er einem weiteren alleinigen Be-
treiben des Verfahrens durch die Staatsanwalt-
schaft mißtrauisch gegenübersteht. 

Auch die Nebenklagebefugnis der in den §§ 90, 
90 b des Strafgesetzbuches genannten Verletzten 
läßt der Entwurf unberührt. Allerdings wird die 
Berechtigung dieser Befugnis ebenfalls weitge-
hend in Zweifel gezogen. Indessen bedarf die 
Frage ihrer Beseitigung einer weiteren einge-
henden Prüfung, so daß — auch im Hinblick auf 
die nur geringe praktische Bedeutung dieser 
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Anschlußbefugnis (nach den §§ 90, 90 a und 90 b 
des Strafgesetzbuches sind im Jahre 1969 ledig-
lich 14 Personen verurteilt worden) — dieser Ent-
wurf von einer Änderung insoweit absieht. 

Die vorzugsweise durch die Anfechtungsbefug-
nisse des Nebenklägers begründeten Verfahrens-
verzögerungen bekämpft der Entwurf dadurch, 
daß er durch Einzeländerungen die hauptsäch-
lichen Verzögerungsursachen zu vermeiden 
trachtet, ohne an der grundsätzlich vollen Rechts-
mittelbefugnis des Nebenklägers etwas zu än-
dern. 

Der Entwurf nimmt die Änderungen im Bereich 
der Nebenklage ferner zum Anlaß, einige seit 
längerer Zeit umstrittene Rechtsfragen gesetzlich 
zu regeln. Die dadurch erreichte Rechtsklarheit 
kann ebenfalls zum Abbau von Verfahrensver-
zögerungen beitragen, weil damit sonst zu er-
wartende Rechtsmittel vermieden werden kön-
nen. 

7. Sonstige Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Hauptverfahrens 

Auch bei den vorwiegend für das Hauptverfahren 
im ersten Rechtszug und in der Berufungsinstanz 
geltenden Vorschriften schlägt der Entwurf eine 
Reihe von Maßnahmen vor, mit denen eine Be-
schleunigung und Straffung erreicht werden soll. 
Freilich betreffen diese in erster Linie den äußeren 
Ablauf des Hauptverfahrens; die tragenden Grund-
sätze seiner Ausgestaltung und des Ablaufs der 
Hauptverhandlung läßt der Entwurf unberührt. Die 
in diesem Entwurf vorgeschlagenen Beschleuni-
gungsmaßnahmen finden deshalb dort ihre Grenze, 
wo sie in die Kernbereiche des Mündlichkeits-, Un-
mittelbarkeits- und Amtsaufklärungsprinzips ein-
gedrungen wären. 

Die Änderungen, die der Entwurf vorschlägt, präju-
dizieren eine zukünftige umfassende Reform des 
Hauptverfahrens im ersten Rechtszug ebensowenig 
wie eine solche des Verfahrens im Rechtsmittel-
zug. 

a) Neuregelung des Ladungs- und Zustellungs-
wesens 

Der Entwurf gestaltet das Ladungs- und Zustel-
lungswesen bei gerichtlichen Entscheidungen oder 
gerichtlichen Terminen grundlegend um. 

Nach geltendem Recht ist es grundsätzlich Aufgabe 
der Staatsanwaltschaft, die Ladungen auch zu ge-
richtlichen Terminen durchzuführen und die Zustel-
lung gerichtlicher Entscheidungen zu veranlassen 
(§'§ 36, 214). Das kann nicht unerhebliche Verzöge-
rungen mit sich bringen. So verzögert sich durch die 
Einschaltung der Staatsanwaltschaft die Zustellung 
der Entscheidung an den Betroffenen; dadurch wird 
beispielsweise der Beginn der Rechtsmittelbegrün-
dungsfrist ohne Grund hinausgeschoben. Besonders 
bei Ladungen zu gerichtlichen Terminen entstehen 
Schwierigkeiten, überflüssige Arbeitsgänge und 
Verzögerungen, wenn der Vorsitzende die Ladung 
von Beweispersonen zur Hauptverhandlung anord

-

net, die Akten über die Geschäftsstelle des Gerichts 
zur Staatsanwaltschaft gesandt, von dort aus die 
Ladungen bewirkt und schließlich die Akten an das 
Gericht zurückgesandt werden, das sie zur Vorbe-
reitung der Hauptverhandlung dringend benötigt. 
Besonders augenfällig werden diese Unzuträglich-
keiten, wenn im Anschluß an eine Terminsverle-
gung Umladungen notwendig werden oder bei un-
zustellbaren Ladungen Nachforschungen nach dem 
Aufenthalt des Geladenen anzustellen sind, ferner, 
wenn kurzfristig vor Beginn der Hauptverhandlung 
weitere Beweispersonen geladen werden müssen. 

Der Entwurf zieht aus diesen Unzuträglichkeiten 
die Konsequenz, daß er in Artikel 1 Nr. 7 und 64 
grundsätzlich bestimmt, daß die Zustellung gericht-
licher Entscheidungen und die Ladung zu gericht-
lichen Terminen in der Hand des Gerichtes liegen. 
Er sieht dabei die verfahrensrechtlich gebotenen 
Ausnahmen von diesem Grundsatz vor und stellt 
sicher, daß das Recht der Staatsanwaltschaft, ohne 
richterliche Anordnung Beweispersonen zur Haupt-
verhandlung zu laden,  das sich nach der bisherigen 
Rechtslage von selbst verstand, erhalten bleibt. 

Da die Neuregelung ,des Ladungs- und Zustellungs-
wesens durch den Entwurf möglicherweise organi-
satorische Umstellungsschwierigkeiten bereiten 
kann, sieht Artikel 12 eine Übergangsregelung vor. 

b) Maßnahmen zur Beschleunigung beim Sachver-
ständigenbeweis 

Die vielfach zu lange Zeit, die für das Abwarten auf 
die Fertigstellung eines Sachverständigengutachtens 
aufgewendet werden muß, verhindert den zügigen 
Ablauf der Strafverfahren nicht unerheblich. Die Ur-
sachen dieser verzögerlichen Erstattung von Sach-
verständigengutachten sind vielfältig, nicht zuletzt 
spielt in vielen Bereichen der Mangel an geeigneten 
Sachverständigen und ihre daraus herrührende 
Überlastung eine große Rolle. 
Wenngleich durch gesetzliche Maßnahmen im Straf-
verfahrensrecht allein an dem zuletzt genannten 
Umstand nichts geändert werden kann, so ist doch 
nicht zu verkennen, daß auch die geltenden, seit 
1877 fast unveränderten Bestimmungen der Straf-
prozeßordnung über den Sachverständigenbeweis 
(§§ 72 ff.) offenbar nicht ausreichen, um leine zügige 
Bearbeitung der von Staatsanwaltschaften und Ge-
richten in Auftrag gegebenen Gutachten in dem er-
wünschten Maße zu gewährleisten. 

Verzögerungen, die durch gesetzliche Maßnahmen 
bekämpft werden können, treten insbesondere dann 
auf, wenn nicht vor der Erteilung des Auftrags an 
den Sachverständigen die zu erwartende Dauer der 
Gutachtenerstattung erörtert und auf ihre Angemes-
senheit hin besprochen wird oder wenn ein Gut-
achter, vor allem wenn er verpflichtet ist, Gutachten 
zu erstatten, mangels der Möglichkeit einer gericht-
lichen Sanktion grundlos die Begutachtung ver-
zögert. Besonders häufig für die Gerichte tätige 
Sachverständige werden ferner in ihrer Arbeitskraft 
dadurch übermäßig beansprucht, daß sie auf Grund 
des strengen Mündlichkeitsprinzips regelmäßig ge-
nötigt sind, in der Hauptverhandlung zu erscheinen 
und dort ihr Gutachten vorzutragen, auch wenn es 
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bereits schriftlich vorliegt. In diesen Fällen wird 
die zügige Terminsanberaumung nicht selten weiter 
dadurch erschwert, daß auf anderweitige Termins-
verpflichtungen des Sachverständigen Rücksicht zu 
nehmen ist. 

Der Entwurf will mit den in Artikel 1 Nr. 18, 19 
und 71 vorgeschlagenen Änderungen diesen Ver-
zögerungen entgegenwirken. Er sieht einmal vor, 
daß der Richter in Zukunft schon vor der Auftrags-
erteilung mit dem Sachverständigen eine Absprache 
über die für die Erstattung des Gutachtens erfor-
derliche Zeit treffen soll und daß bei solchen Sach-
verständigen, die verpflichtet sind, Gutachten vor 
Gericht zu erstatten, die verzögerliche Erledigung 
mit einem Ordnungsgeld geahndet werden kann. 
Ferner schlägt der Entwurf vor, den Kreis derjeni-
gen Routinegutachten, die in die Hauptverhandlung 
statt durch die persönliche Vernehmung des Sach-
verständigen durch die Verlesung des schriftlichen 
Gutachtens eingeführt werden können, vorsichtig 
und unter Wahrung der tragenden Grundsätze des 
Unmittelbarkeitsprinzips zu erweitern. 

c) Einschränkung des Vereidigungszwanges 

Der Entwurf schlägt vor, den Grundsatz der Regel-
vereidigung dann aufzugeben, wenn alle Prozeß

-

beteiligten auf eine Vereidigung verzichten. Damit 
kann in bestimmten Fällen ein beschleunigter Ver-
fahrensabschluß erreicht werden (vgl. Artikel 1 
Nr. 14 und die Begründung hierzu). 

Diese Maßnahme soll einer weitergehenden Reform 
der Vorschriften über den Verfahrenseid nicht ent-
gegenstehen. Eine solche schon im vorliegenden 
Entwurf vorzunehmen, würde allerdings die ihm 
zugrunde liegende Zielsetzung, in erster Linie Maß-
nahmen zur Beschleunigung und Straffung des 
Verfahrens vorzuschlagen, weit überschreiten. Auch 
wäre hierzu die Entscheidung grundsätzlicher Fra-
gen notwendig, die sich in ähnlicher Weise für an-
dere Verfahrensordnungen stellen und für den 
Strafprozeß nicht ohne Rücksicht hierauf entschie-
den werden können. 

d) Änderung der Höchstfrist für die Unterbrechung 
der Hauptverhandlung 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 70 vor, die 
Höchstdauer für die Unterbrechung einer Hauptver-
handlung für Großverfahren zu erweitern. 

Nach dem geltenden § 229 muß eine unterbrochene 
Hauptverhandlung spätestens am 11. Tag nach der 
Unterbrechung fortgesetzt werden, andernfalls mit 
dem Verfahren von neuem zu beginnen ist; eine 
Unterbrechung bis zu 10 Tagen ist auch mehrmals 
zulässig. Durch diese Regelung soll das Gericht an 
eine möglichst enge Aufeinanderfolge der Verhand-
lungstage gebunden werden, um sicherzustellen, 
daß das Urteil unter dem lebendigen Eindruck des 
gesamten Verhandlungsstoffes gefällt wird. 

Die Vorschrift des § 229 hat sich insbesondere bei 
umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren und Ver-
fahren wegen nationalsozialistischer Gewaltkrimi-
nalität als zu eng erwiesen. Ein Bedürfnis, die 

Hauptverhandlung mehr als 10 Tage zu unterbre-
chen, kann sich aus verschiedenen Gründen er-
geben, z. B. durch plötzliche Krankheit eines Pro-
zeßbeteiligten oder die erst während der Haupt-
verhandlung erkennbare Notwendigkeit, ein (wei-
teres) Sachverständigengutachten einzuholen oder 
einen Zeugen zu vernehmen, der sich im Ausland 
aufhält oder dessen Wohnort noch ermittelt werden 
muß. In solchen Fällen hat die Praxis bisher ver-
sucht, die Überschreitung der Zehntagefrist und da-
mit die Wiederholung der Verhandlung dadurch 
zu vermeiden, daß nach Ablauf von 10 Tagen nur 
kurz verhandelt, z. B. lediglich eine Urkunde ver-
lesen, und die Sache sodann auf weitere 10 Tage 
unterbrochen wurde. In manchen Fällen wurde am 
Krankenbett des Angeklagten oder eines Richters 
oder noch am Tage des Abflugs des erkennenden 
Gerichts ins Ausland zwecks Vernehmung dort le-
bender Zeugen verhandelt, nur um die Frist des 
§ 229 zu wahren. Verhandlungen unter solchen Um-
ständen sind der Wahrheitsfindung nicht förderlich 
und schaden dem Ansehen der Justiz. 

Diesen Unzuträglichkeiten will der Entwurf abhel-
fen, indem er die Unterbrechung einer Hauptver-
handlung unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 
30 Tagen zuläßt. Die Neuregelung dient auch der 
Verfahrensbeschleunigung, da sie die Wiederholung 
einer vieltägigen Hauptverhandlung verhindert, 
wenn eine Unterbrechung von mehr als 10 Tagen, 
aber nicht mehr als 30 Tagen unvermeidbar ist. 

Eine Erweiterung der Zehntagefrist kommt nur für 
Großverfahren in Betracht. Denn in der weitaus 
überwiegenden Zahl aller Fälle hat sich die in § 229 
angeordnete Pflicht zur Wiederholung der gesam-
ten Hauptverhandlung bei längerer Unterbrechung 
als wirksamer Zwang zu einem beschleunigten Ver-
fahrensabschluß erwiesen. Ist die rechtzeitige Fort-
setzung aus besonderen Gründen nicht möglich, so 
ist der Neubeginn der Verhandlung den Beteiligten 
in aller Regel zumutbar. Das ist nur dann nicht 
mehr der Fall, wenn in einem umfangreichen Ver-
fahren bereits ein wesentlicher Teil der Hauptver-
handlung stattgefunden hat. In solchen oft mehr-
wöchigen oder auch mehrmonatigen Prozessen mit 
einer Vielzahl von Angeklagten oder Anklagepunk-
ten ist zudem die von einer längeren Unterbrechung 
für die Wahrheitsfindung ausgehende Gefahr in der 
Regel geringer als sonst. Denn in diesen Großver-
fahren werden der Ablauf der Hauptverhandlung 
und deren vorläufige Ergebnisse durch zusätzliche 
Gedächtnisstützen und Zwischenberatungen festge-
halten, um dem Verblassen des Erinnerungsbildes 
insbesondere der Laienrichter zu begegnen (vgl. 
BGHSt 17, 337). 

Um die Verlängerung der Unterbrechungsfrist 
Großverfahren vorzubehalten, knüpft der Entwurf 
an die Zahl der bereits stattgefundenen Hauptver-
handlungstage an. Eine Mindestdauer von 10 Ver-
handlungstagen erweist sich als ein geeignetes 
Abgrenzungsmerkmal. Aus der Zählkartenerhebung 
in Strafsachen für 1970 ergibt sich, daß vor dem 
Amtsgericht fast keine Verfahren mit mehr als 10 
Hauptverhandlungstagen stattfinden. Der Anteil 
von Verfahren mit mehr als 10 Hauptverhand- 
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lungstagen vor dem Landgericht erster Instanz 
(große Strafkammer, Jugendkammer und Schwur-
gericht) ist ebenfalls sehr gering. Er betrug im 
Jahre 1970 im Bundesgebiet (außer Saarland, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal) 
0,61 % aller Verfahren, im ersten Halbjahr 1971 
(Bundesgebiet ohne Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen) 1,24 Vo aller dieser Verfahren. Absolut ge-
sehen handelt es sich um 50 bzw. 47 Verfahren bei 
insgesamt 8175 bzw. 3758 erstinstanzlichen land-
gerichtlichen Verfahren. In der Berufungsinstanz 
verzeichnet die Zählkartenerhebung 1970 keine 
Verfahren mit mehr als 10 Tagen Dauer, im ersten 
Halbjahr 1971 lediglich 3 (= 0,02 %). 

e) Änderung der Vorschriften über die Hauptver-
handlungsniederschrift 

Seit dem Strafprozeßänderungsgesetz von 1964 sind 
in das Protokoll über die Hauptverhandlung stets 
die wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen 
aufzunehmen. 

Der Entwurf schlägt vor, diese Pflicht zur Aufnahme 
des wesentlichen Inhalts der Vernehmungen — dem 
Rechtszustand vor dem Inkrafttreten des Strafpro-
zeßänderungsgesetzes entsprechend — auf die Ver-
fahren vor dem Amtsgericht und dem Schöffen-
gericht zu beschränken. Damit soll ein rationeller 
Einsatz der den Gerichten z ur Verfügung stehenden 
Protokollführer erreicht werden (vgl. Artikel 1 
Nr. 75 und die Begründung hierzu). Erhalten bleibt 
die in § 273 Abs. 3 StPO enthaltene Pflicht, den 
Wortlaut einer Aussage zu protokollieren, wenn es 
auf ihn ankommt, erhalten bleibt ferner das eben-
falls durch das Strafprozeßänderungsgesetz einge-
führte Antragsrecht der Prozeßbeteiligten hierzu. 

Die Wiederherstellung des früheren Rechtszustands 
in bezug auf die Verpflichtung zur Aufnahme des 
wesentlichen Inhalts der Vernehmungen in das 
Protokoll präjudiziert eine künftige Regelung nicht. 
Der Entwurf schlägt die Beseitigung des Inhaltspro-
tokolls in den Hauptverhandlungen vor dem Land-
gericht und dem Oberlandesgericht einzig deshalb 
vor, weil bei dieser Art des Inhaltsprotokolls und 
dem gegenwärtigen Rechtszustand in der Ausge-
staltung der Rechtsmittel der zur Herstellung der 
Niederschriften erforderliche Aufwand an Arbeit 
und Zeit nicht verantwortet werden kann. Einer 
Neuregelung mit dem Ziel der Einführung eines zu-
verlässigen Wortprotokolls mit Hilfe technisch über-
legener Methoden, etwa des Tonbandprotokolls, 
sowie einer Umgestaltung des Rechtsmittelrechts in 
Richtung auf die Anerkennung einer rechtlichen Er-
heblichkeit des Protokollinhalts will der Entwurf 
mit seinem Vorschlag nicht entgegenwirken. 

f) Änderung der Vorschriften über die Abkürzung 
der schriftlichen Urteilsgründe 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 72 vor, einer-
seits den Anwendungsbereich des abgekürzten Ur-
teils (§ 267 Abs. 4 StPO) zu erweitern, andererseits 
aber die Anforderungen an den Inhalt des abge-
kürzten Urteils zu erhöhen. 

Nach geltendem Recht ist ein abgekürztes Urteil — 
das nur die festgestellten Tatsachen und das ange

-

wendete Strafgesetz enthalten muß — nur zulässig, 
wenn alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechts-
mittel verzichten. Der Entwurf sieht die Möglichkeit 
des abgekürzten Urteils auch dann vor, wenn das 
Urteil durch Fristablauf rechtskräftig wird. Damit 
werden Richter und Kanzleipersonal von überflüs-
sigem Schreibwerk entlastet. 

Im Hinblick auf die Erfordernisse des modernen 
täterbezogenen Strafrechts und die Bedürfnisse des 
Strafvollzugs wird jedoch der rein tatbezogene 
Inhalt des abgekürzten Urteils nicht mehr in allen 
Fällen den Anforderungen moderner Kriminalpoli-
tik gerecht. Der Entwurf bestimmt daher, daß auch 
beim abgekürzten Urteil das Gericht den weiteren 
Urteilsinhalt unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach seinem Ermessen zu bestimmen 
hat. Damit gibt der Entwurf zu erkennen, daß auch 
bei rechtskräftigen Urteilen eine umfassendere Do-
kumentation der festgestellten Handlungsmotive, 
der Persönlichkeitsbeurteilung, der Strafzumes-
sungserwägungen und der vom Richter angestell-
ten Prognosen erforderlich sein kann. 

Ferner schafft der Entwurf auch bei freisprechenden 
rechtskräftigen Urteilen erstmals die Möglichkeit 
einer abgekürzten Fassung der Urteilsgründe. 

g) Änderung der Frist zur Absetzung der Urteils-
gründe 

Nach § 275 Abs. 1 des geltenden Rechts ist das 
Urteil mit den Gründen binnen einer Woche nach 
der Verkündung zu den Akten zu bringen. Durch die 
vom Entwurf in Artikel 1 Nr. 76 und 83 vorgeschla-
genen Änderungen des § 275 Abs. 1 und des § 338 
Nr. 7 wird diese Frist im Normalfall auf fünf Wo-
chen verlängert und zugleich sichergestellt, daß 
diese Vorschrift nunmehr als ein zwingendes Gebot 
aufzufassen ist. Die Verlängerung der Frist des gel-
tenden § 275 Abs. 1 wird schon durch die Neufas-
sung des § .267 Abs. 4 (Artikel 1 Nr. 72) erforder-
lich: Wenn Urteile, die durch Ablauf der Rechtsmit-
telfrist rechtskräftig werden, künftig in abgekürzter 
Form begründet werden dürfen, muß der Richter 
diesen Zeitpunkt abwarten können, ohne dadurch in 
Widerstreit mit seinen Berufspflichten zu geraten. 
Da auch die Rechtsmittelfristen sich auf eine Woche 
belaufen (§ 314 Abs. 1, § 341 Abs. 1) und deren Ver-
kürzung nicht in Betracht kommt, muß die Frist des 
§ 275 Abs. 1 verlängert werden. 

Eine Änderung des § 275 Abs. 1 ist jedoch in erster 
Linie deswegen geboten, um zu erreichen, daß die 
Urteile insgesamt schneller als bisher zu den Akten 
gebracht werden. 

Die Zeitspannen, die zwischen der Verkündung des 
Urteils und der Absetzung der schriftlichen Gründe 
liegen, sind in einer großen Zahl der Strafverfahren 
zu lang. Dazu wird auf den Inhalt der beigefügten 
Statistik (Tabellen 15 und 17 im Tabellenanhang) 
verwiesen, die, aufgeschlüsselt nach der Zahl der 
Verhandlungstage, darstellt, wieviel Zeit nach Wo-
chen, Monaten und über ein Jahr hinaus in den vom 
Bundesgerichtshof im ersten Halbjahr 1971 entschie-
denen Revisionsverfahren für die Fertigstellung der 
Urteilsgründe im Sinne des § 275 Abs. 1 im einzel- 
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nen benötigt worden ist. Danach sind die schrift-
lichen Gründe erstinstanzlicher Landgerichtsurteile 
in 55,61 % der ausgewerteten 1861 Revisionsverfah-
ren später als ein Monat, in 8,54 % später als vier 
Monate und in 1,23 % sogar später als acht Monate 
nach der Verkündung des Urteils zu den Akten ge-
bracht worden. Obwohl dieser Statistik nur die Ver-
fahren zugrunde liegen, in denen Revision zum Bun-
desgerichtshof eingelegt worden ist, wird davon aus-
gegangen werden können, daß ihr für die Frage der 
Beachtung der Frist des § 275 Abs. 1 repräsentative 
Bedeutung zukommt. In einer Untersuchung von 
Ritter (Der praktische Gang der Strafrechtspflege, 
Kriminologische Untersuchungen, Heft 9 1960 S. 148) 
sind als Zeitspannen zwischen dem letzten Haupt-
verhandlungstermin und dem „praktischen Abschluß 
des Verfahrens erster Instanz" folgende Durch-
schnittswerte ermittelt: Schwurgerichtssachen 
= 81 Tage, Verbrechen vor der großen Strafkam-
mer = 49 Tage, Vergehen vor der großen Strafkam-
mer = 46 Tage, Verbrechen vor dem Schöffengericht 
= 21 Tage, Vergehen vor dem Schöffengericht 
= 22 Tage, Verbrechen beim Amtsrichter = 19 Tage 
und Vergehen beim Amtsrichter = 18 Tage. Soweit 
in den zur Auslegung des § 275 Abs. 1 seit 1945 er-
gangenen Entscheidungen die Zeiträume zwischen 
Urteilsverkündung und Urteilsabsetzung angegeben 
sind, ergeben sich: fünf Monate (BGH NJW 1951, 
970; OLG München NJW 1970, 156), sieben Monate 
(OLG Karlsruhe NJW 1969, 1682), acht Monate 
(OLG Köln NJW 1964, 606), neun Monate (BGH LM 
§ 275 Nr. 2), zwölf Monate (BGH MDR 1954, 656), 
14 Monate (OLG Köln NJW 1969, 520) und sech-
zehn Monate (BGHSt 21, 4). 

Durch Maßnahmen der Dienstaufsicht kann verspä-
teten Urteilsabsetzungen nicht in ausreichender 
Weise begegnet werden. Auch das geltende Verfah-
rensrecht bietet keine Möglichkeit, diese Praxis ent-
scheidend zu verändern. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Reichsgerichts und des Bundesgerichts-
hofes (Übersicht bei BGHSt 21, 4 ff.) ist § 275 Abs. 1 
als eine Ordnungsvorschrift anzusehen, deren Ver-
letzung die Revision grundsätzlich nicht zu begrün-
den vermag. Der Bundesgerichtshof hat es als Sache 
des Gesetzgebers bezeichnet, diesen Rechtszustand 
zu ändern. Dies schlägt der Entwurf durch die Neu-
regelung der §§ 275 und 338 vor. 

Die bisherigen Mißstände bei der Urteilsabsetzung 
dürfen nicht länger hingenommen werden. Sie ver-
zögern den Abschluß der Verfahren erheblich, be-
einträchtigen die Rechte des Angeklagten in unzu-
mutbarer Weise und schaden dem Ansehen der 
Justiz. Außerdem wächst die Gefahr, daß die schrift-
lichen Entscheidungsgründe mit den Beratungen 
nicht mehr übereinstimmen, mit zunehmendem Zeit-
abstand zwischen Urteilsverkündung und Urteils-
absetzung. Die bisher eingetretenen Verzögerungen 
bei der Urteilsabsetzung beruhen zum Teil auch auf 
organisatorischen Mängeln und unzureichender per-
soneller und sachlicher Ausstattung der Kanzleien. 
Die vom Entwurf vorgeschlagenen neuen Fristen 
sind so ausreichend bemessen, daß derartige Schwie-
rigkeiten im Rahmen des für die Verfahrensbeteilig-
ten Zumutbaren Rechnung getragen werden kann. 

8. Maßnahmen zur Beschleunigung im Rechtsmittel-
und Rechtsbehelfsverfahren 

Dem Entwurf sind bei seinen Vorschlägen zu Ge-
setzesänderungen zum Zwecke der Beschleunigung 
und Straffung im Rechtsmittelverfahren enge Gren-
zen gesetzt, denn die Reform des Rechtsmittel

-

systems insgesamt muß einem späteren Reformge-
setz vorbehalten bleiben. Für den bis zu dessen 
Inkrafttreten verbleibenden Zeitraum erschien es 
nicht angebracht, umfangreiche Änderungen bei den 
gegenwärtigen Vorschriften über die Rechtsmittel 
zu erwägen. Allerdings werden sich einige Vor-
schläge des Entwurfs indirekt positiv auf eine 
schnellere Durchführung auch des Rechtsmittelver-
fahrens auswirken: So wird mit der Neuregelung 
der Frist für die Urteilsabsetzung der Zeitraum 
häufig verkürzt werden, der zwischen dem Abschluß 
der ersten Instanz und dem Eingang der Akten beim 
Rechtsmittelgericht liegt; die für das Hauptverfah-
ren insgesamt vorgesehenen Beschleunigungsmaß-
nahmen, etwa die Neuregelung der Unterbrechungs-
frist, die Maßnahmen zur Beschleunigung von Sach-
verständigengutachten und die Änderung der Vor-
schriften über die Hauptverhandlungsniederschrift 
kommen auch dem Berufungsverfahren zugute. 

Darüber hinaus erleichtert der Entwurf die Behand-
lung der Berufung und des Einspruchs bei säumigen 
Angeklagten und erweitert die Möglichkeit, den 
Einspruch zurückzunehmen. 

a) Erweiterte Verwerfung von Berufung und Ein-
spruch bei unentschuldigtem Ausbleiben des 
Angeklagten 

Der Entwurf 'erleichtert mit den in Artikel 1 Nr. 81 
und 97 vorgeschlagenen Änderungen die Behand-
lung von Berufung und Einspruch, wenn der Ange-
klagte unentschuldigt in der Hauptverhandlung 
ausbleibt. 

Nach geltendem Recht ist unter bestimmten Voraus-
setzungen die Berufung des Angeklagten sofort zu 
verwerfen, wenn er bei dem Beginn der Berufungs-
hauptverhandlung nicht erscheint (§ 329 Abs. 1 
Halbsatz 1). Eine vergleichbare Regelung ist für die 
Behandlung des Einspruchs gegen einen Strafbefehl 
in § 412 getroffen. Soweit die Staatsanwaltschaft die 
Berufung eingelegt hat, ist über diese zu verhan-
deln oder die Vorführung oder Verhaftung des An-
geklagten anzuordnen (§ 329 Abs. 1 Halbsatz 2). 

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
und ganz überwiegender Meinung im Schrifttum fin-
den diese Bestimmungen jedoch nur für die erste 
Hauptverhandlung Anwendung, in der zur Sache 
verhandelt wird. Bleibt dagegen der Angeklagte in 
einer späteren Hauptverhandlung unentschuldigt 
aus, so kann, außer unter den Voraussetzungen des 
§ 232, weder seine Berufung oder sein Einspruch 
verworfen noch über die Berufung der Staatsanwalt-
schaft in seiner Abwesenheit verhandelt werden. 
Vielmehr ist es erforderlich, eine neue Hauptver-
handlung anzuberaumen, zu der der Angeklagte 
gegebenenfalls vorgeführt oder verhaftet werden 
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muß. Dies wirkt sich auf den Abschluß mancher in 
der Berufungsinstanz anhängiger Verfahren in er-
heblichem Maße verzögerlich aus. Darüber hinaus 
wird die Arbeitskraft des Gerichts, das sich wieder-
holt in dieselbe Sache einarbeiten muß, unnötig ge-
bunden. 

Schon nach geltendem Recht geht die Pflicht zur Ein-
stellung des Verfahrens der zur Verwerfung der 
Berufung vor, wenn ein Verfahrenshindernis vor-
liegt; das Berufungsgericht hat also trotz Ausblei-
bens des Angeklagten unter Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils das Verfahren einzustellen. 
Schwierigkeiten ergeben sich hier indessen dann, 
wenn das Verfahrenshindernis nur eine von meh-
reren Taten betrifft, für die eine Gesamtstrafe ge-
bildet worden ist. Wird das Verfahren wegen dieser 
einen Tat eingestellt, dann ist eine Verwerfung der 
Berufung insgesamt — auch unter Klarstellung des 
verbleibenden Urteilsinhalts — nicht mehr möglich, 
weil die vom angefochtenen Urteil ausgesprochene 
Gesamtstrafe wegen des Wegfalls einer Einzelver-
urteilung nicht mehr aufrechterhalten werden kann 
und nach geltendem Recht das Berufungsgericht in 
diesem Fall nicht befugt ist, eine eigene Gesamt-
strafe zu bilden. 

Der Entwurf will diese Unzuträglichkeiten beseiti-
gen. Dazu wird einmal der Anwendungsbereich der 
Vorschriften auf alle Hauptverhandlungen mit Aus-
nahme von solchen nach der Rückverweisung durch 
das Revisionsgericht erstreckt, ferner wird bestimmt, 
wie bei einer Teilaufhebung des Urteils zu verfah-
ren ist. Für die in § 412 geregelte Behandlung des 
Einspruchs gegen einen Strafbefehl bei unentschul-
digtem Ausbleiben wird die gleiche Regelung vor-
geschlagen. 

§ 329 findet in der Praxis häufig Anwendung. Wie 
sich aus Tabelle 16 im Tabellenanhang ergibt, sind 
im Jahre 1970 7,2 % aller erledigten Berufungsver-
fahren durch Verwerfung nach § 329 beendet wor-
den; 10,3 % aller Urteile sind Verwerfungsurteile 
nach dieser Bestimmung. Von einer Verbesserung 
der Vorschrift kann angesichts dieses breiten An-
wendungsbereichs eine erhebliche Beschleunigung 
bestimmter Verfahren erwartet werden. 

b) Erweiterung der Rücknahmemöglichkeiten bei 
Einspruch gegen den Strafbefehl 

Der Entwurf erleichtert ferner in Artikel 1 Nr. 96 
im Strafbefehlsverfahren die Rücknahme des Ein-
spruchs und der im Antrag auf Erlaß eines Straf-
befehls liegenden öffentlichen Klage erheblich. Wie 
bei einem Rechtsmittel soll hier die Rücknahme — 
nach Beginn der Hauptverhandlung an die Zustim-
mung des Gegners gebunden — bis zur Verkün-
dung des Urteils zulässig sein, während dies nach 
geltendem Recht nur bis zum Beginn der Hauptver-
handlung möglich ist. Damit schafft der Entwurf in 
diesen Sachen der kleinen Kriminalität die Möglich-
keit, daß die Prozeßbeteiligten in schneller und pro-
zeßökonomischer Weise die Folgerungen aus dem 
Beweisergebnis der Hauptverhandlung ziehen kön-
nen. 

II. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verbrechensbekämpfung 

Der Entwurf schlägt einige dringliche Maßnahmen 
vor, die die Aufklärung bestimmter Straftaten för-
dern sollen und bei bereits verurteilten Tätern eine 
erneute Straffälligkeit verhindern können. Neben 
den vom Entwurf vorgeschlagenen Beschleunigungs-
maßnahmen, die ebenfalls eine Verbesserung der 
Verbrechensbekämpfung herbeiführen werden, wird 
damit ein weiterer Beitrag zur Intensivierung der 
Verbrechensbekämpfung und damit zur Verhinde-
rung strafbarer Handlungen geleistet. 

1. Sonderregelungen für Zeugnis- und Untersu-
chungsverweigerungsrechte bei Kindern 

Im Interesse einer nachdrücklichen Bekämpfung ins-
besondere schwerwiegender Sittlichkeitsdelikte und 
Kindesmißhandlungen schlägt der Entwurf in Arti-
kel 1 Nr. 13 und 20 vor, die Ausübung des Zeugnis-
und Untersuchungsverweigerungsrechts bei verstan-
desunreifen Personen gesetzlich zu regeln und dabei 
einen Ausgleich zwischen den Interessen des Betrof-
fenen und den Erfordernissen der kriminalistischen 
Praxis herzustellen. 

Die Ausübung des Zeugnis- und Untersuchungsver-
weigerungsrechts (§ 52 Abs. 1, § 81 c Abs. 1 Satz 2) 
bei solchen Personen, die wegen fehlender Ver-
standesreife von der Bedeutung dieser Rechte keine 
ausreichende Vorstellung haben, insbesondere bei 
kleinen Kindern, ist zwar im Grundsatz von Recht-
sprechung und Wissenschaft geklärt. Bei einem 
Zeugnisverweigerungsrecht kommt es zunächst dar-
auf an, ob das Kind selbst aussagebereit ist. Ist 
dies der Fall, so hat der gesetzliche Vertreter über 
die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts zu 
entscheiden. Beim Untersuchungsverweigerungs-
recht tritt die Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters vollen Umfangs an die Stelle der Einwilligung 
des Kindes. 

Keine einheitliche Meinung besteht jedoch darüber, 
wie zu verfahren ist, wenn der gesetzliche Vertre-
ter oder sein Ehegatte selbst Beschuldigter ist, Si-
tuationen, wie sie typischerweise bei Kindesmiß-
handlungen und bei schweren Sittlichkeitsdelikten 
im sozialen Nahbereich auftreten. Hier ist lediglich 
anerkannt, daß der Beschuldigte selbst als gesetz-
licher Vertreter ausgeschlossen ist, streitig ist, wer 
an seine Stelle tritt: stets der nichtbeschuldigte 
Elternteil, stets ein eigens zu bestellender Pfleger 
oder nur bei einem besonderen Interessengegen-
satz ein Pfleger. Diese Rechtsunsicherheit kann zu 
erheblichen Schwierigkeiten bei der Aufklärung von 
Sittlichkeitsdelikten und Kindesmißhandlungen füh-
ren. 

Beim Untersuchungsverweigerungsrecht stellt sich 
darüber hinaus häufig ein Beweisproblem besonde-
rer Art. Ist der gesetzliche Vertreter nicht schnell 
erreichbar oder muß, weil dieser selbst beschuldigt 
ist, ein Pfleger bestellt werden, so vergeht in der 
Regel so viel Zeit bis zur Entscheidung darüber, ob 
das Untersuchungsverweigerungsrecht ausgeübt 
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wird, daß etwa Mißhandlungsspuren als Beweismit-
tel nicht mehr gesichert werden können und damit 
unwiederbringlich verloren sind. 

Der Entwurf schlägt vor, diese Schwierigkeiten fol-
gendermaßen zu lösen: 

— Er bestimmt ausdrücklich, daß der gesetzliche 
Vertreter von der Ausübung des Zeugnis-
und Untersuchungsverweigerungsrechts ausge-
schlossen ist, wenn er Beschuldigter ist. Glei-
ches gilt in diesen Fällen für den anderen Eltern-
teil als gesetzlichen Vertreter. Der dann zu be-
stellende Pfleger kann die Entscheidung frei von 
eigenen persönlichen Rücksichten treffen. 

— Er bestimmt weiter, daß bei Gefährdung des 
Untersuchungserfolgs der Richter auch ohne die 
Zustimmung des jeweils berufenen gesetzlichen 
Vertreters die körperliche Untersuchung zum 
Zwecke der Beweissicherung anordnen kann. Die 
gesicherten Beweise dürfen im späteren Ver-
fahren nur dann verwertet werden, wenn der 
gesetzliche Vertreter oder Pfleger einwilligt. 

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungs-
mittelkriminalität 

Das gefährliche Ansteigen der Betäubungsmittel-
kriminalität in der Bundesrepublik läßt eine wirk-
samere Bekämpfung der illegalen Einfuhr und des 
Handels mit Betäubungsmitteln dringend erforder-
lich erscheinen. Daher sind bereits durch das Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes über den Verkehr 
mit Betäubungsmitteln vom 22. Dezember 1971 
(Bundesgesetzbl. I S. 2092) die Straftatbestände für 
die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz neu 
gefaßt und die Strafdrohungen verschärft worden. 
Um die Bekämpfung dieser Kriminalität so effektiv 
wie möglich zu gestalten, sind jedoch auch ver-
fahrensrechtliche Maßnahmen erforderlich, die der 
Entwurf in Artikel 1 Nr. 25, 27 und 38 vorschlägt. 

Da der Schmuggel und Handel mit Betäubungsmit-
teln nicht selten telefonisch vorbereitet und abge-
wickelt wird, erscheint insbesondere dringend erfor-
derlich, die Fernsprechüberwachung bei Verdacht be-
sonders schwerwiegender Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz zu ermöglichen und damit die Ar-
beit der Ermittlungsbehörden gegenüber gewerbsmä-
ßig handelnden Tätern zu erleichtern. Da der illegale 
Handel mit Betäubungsmitteln vorwiegend zur 
Nachtzeit abgewickelt wird, ist ebenso dringend 
eine Erweiterung der Möglichkeit für nächtliche 
Hausdurchsuchungen geboten. 

Der Aufdeckung und Verfolgung des illegalen Han-
dels mit Betäubungsmitteln kann es im Einzelfall 
auch dienlich sein, wenn die Staatsanwaltschaft bei 
weniger schwerwiegenden Verstößen die Möglich-
keit der Einstellung des Verfahrens hat, um dadurch 
dem Beschuldigten einen Anreiz zur Mithilfe bei 
der Aufklärung und Verfolgung anderer gewichti-
gerer Betäubungsmitteldelikte zu bieten. 

Für den Bereich der häufig überörtlich angelegten 
banden- und gewerbsmäßigen Betäubungsmittelkri-
minalität wird darüber hinaus die von diesem Ent-
wurf weiter vorgeschlagene Konzentration der Zu

-

ständigkeiten des Ermittlungsrichters im Vorver

-

fahren die Aufdeckung und Bekämpfung erleichtern. 

3. Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Waf-
fenhandels 

Die Zunahme des illegalen Waffenhandels und die 
damit in Verbindung stehende Zunahme bestimm-
ter Formen der Gewaltkriminalität lassen ebenfalls 
verbesserte Möglichkeiten der Verbrechensbekämp-
fung angezeigt erscheinen. Auch hier werden be-
reits die vom Entwurf vorgesehenen allgemeinen 
Maßnahmen, insbesondere die Zuständigkeitskon-
zentration im Vorverfahren, die Neuregelung der 
Postbeschlagnahme und die Befugnis des Staatsan-
walts zur Durchsicht aller Papiere des von einer 
Durchsuchung Betroffenen die Bekämpfung dieser 
Kriminalität erheblich erleichtern. 

Ob darüber hinaus weitere spezielle verfahrens-
rechtliche Maßnahmen geboten sind, kann abschlie-
ßend erst nach der Verabschiedung der zu erwar-
tenden Neufassung des Waffengesetzes (Druck-
sache VI/ 2678) entschieden werden. Dabei wird ins-
besondere zu prüfen sein, ob auch bei dem Ver-
dacht schwerwiegender Taten nach dem neuen Waf-
fengesetz unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs ermöglicht 
werden muß. Die Bundesregierung wird gegebenen-
falls Vorschläge zur Ergänzung dieses Entwurfs 
unterbreiten. 

4. Sicherungsmaßnahmen bei drohendem Widerruf 
einer Strafaussetzung 

Die Erfahrung zeigt, daß Verurteilte, deren Strafe 
oder Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt ist, nicht 
selten besonders dann zur Begehung neuer Straf-
taten neigen, wenn Gründe vorliegen, aus denen 
sich ergibt, daß vermutlich die Strafaussetzung wi-
derrufen werden wird. Das geltende Recht gibt bei 
Erwachsenen keine Möglichkeit für die Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichte, hier rechtzeitig vor-
beugend dadurch einzugreifen, daß sie die Maßnah-
men treffen, die erforderlich sind, um sich der Per-
son des Verurteilten zu versichern. Diese Lücke 
schließt der Entwurf in Anlehnung an eine im Ju-
gendstrafverfahren bewährte Regelung mit dem 
vorgeschlagenen Artikel 1 Nr. 99. Der Richter wird 
dadurch in den Stand gesetzt, bei drohendem Wi-
derruf der Strafaussetzung einer Flucht des Verur-
teilten vorzubeugen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann er dabei auch einen Haftbefehl erlas-
sen. 

III. Verbesserungen beim Wiederaufnahmerecht 
und bei der Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand 

1. Wiederaufnahmeverfahren 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 84 vor, die 
verfahrensrechtliche Situation desjenigen Verurteil

-

ten zu verbessern, bei dem hinreichende tatsäch- 
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liche Anhaltspunkte die Notwendigkeit erkennen 
lassen, sich durch weitere Ermittlungen das für 
einen aussichtsreichen Wiederaufnahmeantrag er-
forderliche Material zu beschaffen. Er stellt ferner 
sicher, daß auch im Wiederâufnahmeverfahren je-
der Verurteilte, der dessen bedarf, den Beistand 
eines rechtskundigen Verteidigers erhält. Hierzu 
sieht der Entwurf im einzelnen folgendes vor: 

— Es wird ausdrücklich geregelt, daß auch im Wie-
deraufnahmeverfahren dem Verurteilten ein Ver-
teidiger zu bestellen ist, wenn die Schwierigkeit 
der Sach- oder Rechtslage dies erfordert (§ 364 a). 

— Es wird bestimmt, daß der mittellose Verurteilte 
schon zur Vorbereitung eines Wiederaufnahme-
antrags einen Verteidiger erhalten kann, wenn 
eine solche Vorbereitung aussichtsreich er-
scheint. Dieser Verteidiger soll den Verurteilten 
einerseits bei der Beschaffung des zur Antrag-
stellung erforderlichen Materials unterstützen, 
ihn andererseits aber auch sachgerecht darüber 
beraten, ob dieses Material die Stellung eines 
Wiederaufnahmeantrags überhaupt rechtfertigt 
(§ 364 b). 

— Es wird ferner bestimmt, daß die Staatsanwalt-
schaft mit ihren überlegeneren Ermittlungsbefug-
nissen den Verurteilten und seinen Verteidiger 
bei der Materialsammlung dadurch zu unterstüt-
zen hat, daß sie diejenigen — aussichtsreichen — 
Ermittlungen anstellt, die weder dem Verurteil-
ten noch seinem Verteidiger selbst zuzumuten 
sind (§ 364 c). 

Die mit dem Entwurf dadurch angestrebte Verbesse-
rung der Stellung desjenigen, der die Möglichkeit 
eines erfolgversprechenden Wiederaufnahmeantrags 
prüfen möchte, ist dringlich. Das geltende Recht 
nimmt sich seiner Situation nicht an. Es setzt zur 
Stellung eines Wiederaufnahmeantrags voraus, daß 
neue Tatsachen oder neue Beweismittel bereits bei-
gebracht werden. Erst danach setzt eine umfassende 
Prüfungspflicht des Gerichts ein. Das Wiederauf-
nahmerecht regelt aber nicht, wie der Verturteilte 
in den Stand gesetzt werden kann, zunächst einmal 
die Grundlagen für einen Wiederaufnahmeantrag 
zu schaffen. Der Entwurf verbessert damit nicht 
allein die Lage des Verurteilten; er trägt dadurch, 
daß er in größerem Maße als bisher Vorermittlun-
gen ermöglicht und dem Verurteilten rechtskundi-
gen Beistand gewährt, auch dazu bei, daß die Zahl 
der von vorneherein aussichtslosen Wiederauf-
nahmeanträge sich verringern wird. Indem er dem 
Verurteilten und seinem Verteidiger die Möglich-
keit gibt, sich rechtzeitig Gewißheit über die Er-
folgsaussichten eines Wiederaufnahmebegehrens zu 
verschaffen, entlastet er das Prüfungsverfahren nach 
Zulässigkeit des Antrags. 

Mit der in Artikel 1 Nr. 86 vorgeschlagenen Rege-
lung will der Entwurf eine noch größere Objektivi-
tät der im Wiederaufnahmeverfahren tätigen Rich-
ter erreichen. Hiernach soll — entsprechend der 
revisionsrechtlichen Regelung — das Beschwerde-
gericht, wenn es einen die Zulässigkeit oder Be-
gründetheit des Wiederaufnahmeantrags verneinen- 

den Beschluß aufhebt, die Sache zugleich an einen 
anderen Spruchkörper oder ein benachbartes Gericht 
zurückverweisen. Die in § 23 seit dem Strafprozeß-
änderungsgesetz getroffene Regelung, wonach die 
Richter, die an der Grundentscheidung mitgewirkt 
haben, von der Entscheidung im Wiederaufnahme-
verfahren ausgeschlossen sind, läßt der Entwurf da-
neben bestehen und erweitert sie um den Fall des 
Ausschlusses von der Entscheidung über Maßnah-
men zur Vorbereitung eines Wiederaufnahmean-
trags. 

Eine weitere Überprüfung des Wiederaufnahme-
rechts daraufhin, ob eine umfassende, insbesondere 
die Wiederaufnahmegründe ergreifende Reform er-
forderlich ist, wird durch die Vorschläge des Ent-
wurfs nicht überflüssig. Dieser Entwurf kann diese 
umfassende Reform schon von seiner Zielrichtung 
her nicht verwirklichen. Sie setzt darüber hinaus 
weitere Erkenntnisse rechtstatsächlicher Art vor-
aus. Forschungsaufträge hierzu sind bereits erteilt 
worden. Notwendigkeit und Inhalt einer umfassen-
den Neugestaltung des Wiederaufnahmerechts kön-
nen schließlich auch nicht losgelöst davon beurteilt 
werden, welche Gestalt die Hauptverhandlung im 
ersten Rechtszug und das Rechtsmittelsystem bei der 
Gesamtreform des Strafverfahrensrechts gewinnen 
werden. 

2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Der Entwurf schlägt in Artikel 1 Nr. 8, 9 und 97 
Buchstabe b Änderungen der Vorschriften über die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor, die die 
Rechtslage desjenigen verbessern, der unverschul-
det eine Frist versäumt hat. Entgegen dem bisheri-
gen Wortlaut des § 44 soll Wiedereinsetzung nicht 
nur dann gewährt werden können, wenn die Frist 
infolge eines unabwendbaren Zufalls versäumt ist, 
sondern bereits bei fehlendem Verschulden. Ferner 
soll die Wiedereinsetzung auch ohne besonderen 
Antrag gewährt werden können, wenn innerhalb 
der Wiedereinsetzungsfrist die versäumte Handlung 
nachgeholt wird und die Wiedereinsetzungsgründe 
im Laufe des Wiedereinsetzungsverfahrens glaubhaft 
gemacht werden. Mit der Neuregelung paßt der Ent-
wurf gleichzeitig die Vorschriften der Strafprozeß-
ordnung über die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand inhaltlich und in der Terminologie den übri-
gen Verfahrensordnungen an und leistet damit 
einen Beitrag zur Verfahrensvereinheitlichung. 

IV. Verbesserungen im Bereich 
der Strafgerichtsverfassung 

Der Entwurf sieht mit den in Artikel 2 enthaltenen 
Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes die 
Umwandlung des bisher periodisch tagenden 
Schwurgerichts in einen ständig tagenden Spruch-
körper des Landgerichts vor. Ferner sind Änderun-
gen von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgeset-
zes über die Schöffen vorgesehen, mit denen eine 
engere Verknüpfung der Bevölkerung mit der Straf-
rechtspflege angestrebt wird; dabei muß auch sozio- 
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logischen Veränderungen Rechnung getragen wer-
den. 

1. Änderung der Organisation des Schwurgerichts 

a) Das durch das Gerichtsverfassungsgesetz des 
Jahres 1877 eingeführte Schwurgericht war durch 
eine Trennung der Funktionen der Berufsrichter 
und der ehrenamtlichen Richter dergestalt ge-
kennzeichnet, daß die zwölf Geschworenen allein 
über den Schuldspruch entschieden; diese Rege-
lung hatte sich nicht bewährt. Hieraus zog die 
Verordnung über Gerichtsverfassung und Straf-
rechtspflege vom 4. Januar 1924 (Reichsgesetz-
blatt I S. 15) — sogenannte „Emminger-Reform" 
— die Konsequenz, indem sie die Trennung von 
Jury und Richterbank beendete und gleichzeitig 
die Zahl der Geschworenen von zwölf auf sechs 
verringerte. Obgleich dieses „Schwurgericht" von 
seiner Funktion her eine besonders besetzte 
große Strafkammer ist, trat in der Organisation 
des Schwurgerichts als besonderes beim Land-
gericht eingerichtetes Gericht, das nur periodisch 
tagt, keine Änderung ein. 

Die bestehende Organisation des Spruchkörpers 
„Schwurgericht" wirft nicht unbedeutende Pro-
bleme auf: 

— Bei der Schwerstkriminalität entscheidet über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens und damit 
im wesentlichen auch über die Vorbereitung 
der Hauptverhandlung die Strafkammer, wäh-
rend das Schwurgericht nur für die Haupt-
verhandlung zuständig ist. Diese funktionelle 
Trennung kann zu Verzögerungen des Ver-
fahrens führen, wenn das Schwurgericht ab-
weichend von der Auffassung der Strafkam-
mer eine fachärztliche Untersuchung des An-
geklagten oder eine sonstige Begutachtung 
für erforderlich hält und deshalb die Haupt-
verhandlung ausgesetzt werden muß. 

— Das Schwurgericht tritt im Laufe des Ge-
schäftsjahres nur zu einzelnen Sitzungsperio-
den — Tagungen — zusammen (§ 87 GVG). 
Dieses Tagungsprinzip führt dazu, daß Straf-
sachen nicht unverzüglich verhandelt werden 
können, weil das Zusammentreten des 
Schwurgerichts besonders bestimmt werden 
muß. Ein auf der Grundlage der von den 
Ländern eingeführten Zählkartenerhebung in 
Strafsachen vorgenommener Vergleich der 
Dauer der Verfahren vor dem nur zeitweise 
tagenden Schwurgericht mit der Dauer der 
Verfahren vor den ständig tagenden Spruch-
körpern große Strafkammer und Jugend-
kammer ergibt, daß die Verfahren vor dem 
Schwurgericht nicht so zügig abgewickelt 
werden wie die Verfahren vor der großen 
Strafkammer und der Jugendkammer. In dem 
Zeitraum bis zu drei Monaten nach Anklage-
erhebung ist gegenüber dem Durchschnitts- 
wert der großen Strafkammer von 56,7 % 
eine Abweichung von minus 13,4 %, gegen-
über dem der Jugendkammer von 55,1 % 
eine Abweichung von minus 11,8 % und ge

-

genüber dem allgemeinen Durchschnittswert 
von 55,6% eine Abweichung von minus 
12,3 % zu verzeichnen (vgl. Tabellen 6 und 1 
im Tabellenanhang). 

— Es gibt keine hinreichend bestimmten Ab-
grenzungskriterien dafür, welche Strafsachen 
verhandlungsreif sind und deshalb noch in 
einer bestimmten Tagung verhandelt werden 
müssen. 

— Das Gerichtsverfassungsgesetz gestattet nicht 
die gleichzeitige Errichtung mehrerer Schwur-
gerichte bei demselben Landgericht. 

— Die für jede Tagung des Schwurgerichts zum 
Vorsitzenden oder Mitglied des Schwurge-
richts bestimmten Richter scheiden nur wäh-
rend der Tagung des Schwurgerichts aus 
ihrer sonstigen richterlichen Tätigkeit aus. 
Das Absetzen des Urteils kann mit der Erle-
digung der Aufgaben kollidieren, in die der 
Richter nach Beendigung der Schwurgerichts-
tagung wieder eintritt. Hierdurch wird das 
zügige Absetzen der Schwurgerichtsurteile oft 
beeinträchtigt. Wie eine Untersuchung über 
die Einhaltung der Urteilsabsetzungsfrist von 
einer Woche (§ 275 StPO) durch das Schwur

-

gericht und die Spruchkörper große Straf-
kammer und Jugendkammer zeigt, die auf der 
Grundlage von 1861 vom Bundesgerichtshof 
im ersten Halbjahr 1971 entschiedenen Revi-
sionen vorgenommen wurde, werden die Ur-
teile der Schwurgerichte im Vergleich zu de-
nen der großen Strafkammer und der Jugend-
kammer erheblich später abgesetzt (vgl. Ta-
belle 17 im Tabellenanhang). 

— Die ehrenamtlichen Richter werden ange-
sichts der dem Schwurgericht zugewiesenen 
Materie durch umfangreiche Tagungen über-
mäßigen psychischen Belastungen ausgesetzt; 
auch kann sich ihre zeitliche Inanspruchnahme 
besonders nachteilig auf ihre Beufsausübung 
auswirken. 

Diesen Schwierigkeiten will der Entwurf dadurch 
begegnen, daß das periodisch tagende Schwur-
gericht in einen ständig tagenden Spruchkörper 
des Landgerichts umgewandelt wird. Die Berufs-
richter müssen dann jeweils für ein Geschäfts-
jahr vom Präsidium bestimmt werden. Besondere 
Regelungen über die Anzahl der für das Schwur-
gericht auszuwählenden Schöffen sollen sicher-
stellen, daß diese Schöffen nicht übermäßig be-
lastet werden. 

b) Ferner sieht der Entwurf eine Änderung der 
Zahl der  beim Schwurgericht mitwirkenden 
ehrenamtlichen Richter vor. 

Nach geltendem Recht wirken ehrenamtliche 
Richter im Schöffengericht (ein Berufsrichter, 
zwei Schöffen), beim erweiterten Schöffengericht 
(zwei Berufsrichter, zwei Schöffen), bei der erst-
instanzlichen großen Strafkammer (drei Berufs-
richter, zwei Schöffen), der kleinen Berufungs-
strafkammer (ein Berufsrichter, zwei Schöffen), 
der großen Berufungsstrafkammer (drei Berufs- 
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richter, zwei Schöffen) und beim Schwurgericht 
(drei Berufsrichter, sechs Schöffen) mit. 

Da nach § 263 Abs. 1 StPO bei der Abstimmung 
über die Schuldfrage und die Strafbemessung 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
erforderlich ist, ergibt sich aus der vorstehend 
angeführten Besetzung der Spruchkörper folgen-
des Bild über die Bedeutung der ehrenamtlichen 
Richter bei der Abstimmung: 

In der Berufungsinstanz für mindere Kriminali-
tät, in der dem Schöffengericht zugewiesenen 
mittleren Kriminalität sowie bei der Schwerst-
kriminalität, die vor dem Schwurgericht verhan-
delt wird, können die ehrenamtlichen Richter ge-
gen die Stimmen der  Berufsrichter auf Strafe er-
kennen, nicht jedoch bei der Berufung über Fälle 
der mittleren Kriminalität sowie bei der Schwer-
kriminalität vor der großen Strafkammer. Der 
Einfluß der ehrenamtlichen Richter auf 'die Straf-
rechtspflege ist zur Zeit also differenziert ausge-
staltet. 

Die Gesichtspunkte, die früher beim Schwurge-
richt für das Übergewicht der ehrenamtlichen 
Richter maßgebend waren, sind heute entfallen. 
Damals war die Vorstellung bestimmend, daß 
der angeklagte Bürger durch die Jury der Ge-
schworenen vor Übergriffen des Obrigkeitsstaa-
tes bewahrt werden müßte, weil das Vertrauen 
des Volkes in die Unabhängigkeit der Berufs-
richter weniggefestigt war. Heute gibt die Mit-
wirkung ehrenamtlicher Richter an der Straf-
rechtspflege dem Volk, in dessen Namen Recht 
gesprochen wird, unmittelbaren Einfluß auf den 
Inhalt der Rechtsprechung. Damit soll zugleich 
sichergestellt werden, daß die Entscheidungen 
auch von juristisch nicht Vorgebildeten nachvoll-
zogen werden können. Hierdurch wird auch Ent-
scheidungen vorgebeugt, die im Volk kein Ver-
ständnis finden würden. Damit ist die Begrün-
dung für ein Übergewicht der Stimmen der 
ehrenamtlichen Richter im Schwurgericht entfal-
len. Es kommt vielmehr auf ein Zusammenwir-
ken zwischen den ehrenamtlichen Richtern und 
den Berufsrichtern an und damit auf eine Be-
setzung, die dieses Zusammenwirken bei der 
gemeinsamen Willensbildung in der Schuldfrage 
und in der Strafbemessung wirksam werden 
läßt. Der Entwurf will deshalb das nachgelten-
dem Recht lbestehende Stimmenverhältnis so än-
dern, daß wie bei der Schwerkriminalität eine 
Übereinstimmung von ehrenamtlichen Richtern 
mit Berufsrichtern für den Fall der Verurteilung 
erforderlich ist. Deshalb ist eine Besetzung des 
Schwurgerichts mit drei Berufsrichtern und zwei 
ehrenamtlichen Richtern vorgesehen. Da für 
einen Schuldspruch bei einer solchen Besetzung 
eine Mehrheit von vier Stimmen erforderlich ist, 
setzt damit der Schuldspruch des Schwurgerichts 
die  übereinstimmende Beurteilung von zwei 
ehrenamtlichen Richtern und zwei Berufsrichtern, 
oder von einem ehrenamtlichen Richter und drei 
Berufsrichtern voraus. 

2. Änderung von Vorschriften über Schöffen 

Die Erfahrungsberichte der Länder haben ergeben, 
daß ungeachtet der bisherigen Beschränkung der 
Amtszeit der Schöffen und Geschworenen auf zwei 
Jahre kein hinreichender Wechsel in der Person 
der ehrenamtlichen Richter stattfindet und daß die 
Bevölkerung bei der Mitwirkung an der Strafrechts

-

pflege nicht gleichmäßig vertreten ist. Einerseits 
sind die älteren Bevölkerungsschichten eindeutig 
über-, andererseits die Frauen unterrepräsentiert. 
Auch ist mit der Amtszeit von zwei Jahren ein er-
heblicher Verwaltungsaufwand bei den Gemeinden 
verbunden. 

Wie bereits unter IV 1 b dargelegt, hat heute die 
Beteiligung ehrenamtlicher Richter an der Strafrechts-
pflege das Ziel, dem Bürger unmittelbaren Einfluß 
auf die Rechtsprechung einzuräumen und hierdurch 
die Entscheidung so zu gestalten, daß sie auch von 
einem juristisch nicht Vorgebildeten nachvollzogen 
werden können. Diese „Unbefangenheit" des ehren-
amtlichen Richters erscheint jedoch nicht mehr ge-
sichert, wenn er in einem längeren Zeitraum ständig 
an  der  Strafrechtspflege mitwirkt. Zudem führt die 
vielfach zu beobachtende Übung, ständig dieselben 
Personen zum Amt des Schöffen und des Geschwo-
renen zu wählen, dazu, daß die ehrenamtliche Mit-
wirkung an der Strafrechtspflege auf einen relativ 
geringen Bevölkerungskreis beschränkt wird. Dies 
behindert das wünschenswerte ständige Nachrücken 
neuer Schöffen und kann zu einer weitgehenden 
Entfremdung der Bevölkerung von der Strafrechts-
pflege führen. 

Der Entwurf sieht vor, daß die bisherige Amts-
periode der Schöffen von zwei Jahren auf drei 
Jahre verlängert wird. Hierdurch soll der Tatsache 
Rechnung getragen werden, daß die bisherige Dauer 
der Amtsperiode für die Verwaltung der Gemein-
den bei der Vorbereitung der Schöffenwahl mit nicht 
unerheblichem Arbeitsaufwand verbunden ist. An-
dererseits sollen, um die notwendige Verbindung 
der Bevölkerung mit der Strafrechtspflege zu 
sichern, künftig die ehrenamtlichen Richter in der 
Strafrechtspflege nicht länger als sechs Jahre tätig 
sein. Hierdurch soll der angedeuteten Gefahr be-
gegnet werden, daß der ehrenamtliche Richter in-
folge langjähriger Tätigkeit seine Unbefangenheit 
verliert. 

Bei der Auswahl der ehrenamtlichen Richter sollen 
alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, 
Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen be-
rücksichtigt werden; auch wird eine Altershöchst-
grenze für 'die Berufung zum ehrenamtlichen Richter 
vorgeschlagen. 

Im übrigen ist vorgesehen, daß künftig Bedienstete 
des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs-
und Gerichtshelfer nicht als ehrenamtliche Richter 
tätig sein sollen. Ehrenamtliche Richter anderer 
Gerichtszweige, Apothekenleiter, die keinen weite-
ren Apotheker beschäftigen, und Personen, die 
glaubhaft machen, daß ihnen die unmittelbare per-
sönliche Fürsorge für ihre Familie die Tätigkeit als 
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ehrenamtliche Richter besonders erschwert, sollen 
künftig die Berufung zum ehrenamtlichen Richter 
in der Strafrechtspflege ablehnen können. 

F 

Das Verhältnis des Entwurfs zu anderen 
im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 

Entwürfen 

1. 

Eine Reihe weiterer Gesetzentwürfe, die sich bereits 
im Gesetzgebungsverfahren befinden, enthalten 
ebenfalls Vorschläge zu Änderungen der Strafpro-
zeßordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

a) Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes, den der Bundesrat am 18. De-
zember 1970 beschlossen hat (Drucksache 
1/1/1954), hat weitgehend die gleiche Zielrichtung 
wie der vorliegende Entwurf, einen Beitrag zur 
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfah-
rens zu leisten. Die nach den Vorschlägen des 
Entwurfs des Bundesrates behandelten Mate-
rien werden mit wenigen Ausnahmen auch im 
vorliegenden Entwurf geregelt; dies gilt für Ar-
tikel 1 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14 und 15 des 
Entwurfs des Bundesrates. 

b) Artikel 19 und 20 des Entwurfs eines Einfüh-
rungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundesrats-
drucksache 1/72) enthalten ebenfalls zahlreiche 
Änderungen der Strafprozeßordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes. Die dort vorge-
schlagenen Änderungen beschränken sich indes-
sen im wesentlichen darauf, die Strafprozeßord-
nung und das Gerichtsverfassungsgesetz an das 
Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts und 
weitere Änderungen des materiellen Strafrechts 
anzupassen. Die Reform des Strafverfahrens hat 
der Entwurf eines Einführungsgesetzes zum 
Strafgesetzbuch ausdrücklich dem vorliegenden 
Entwurf vorbehalten. 

c) Die Entwürfe zur Änderung des Rechts der Un-
tersuchungshaft in der Strafprozeßordnung (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafpro-
zeßordnung, Entwurf der Fraktion der CDU 
— Drucksache VI/ 2558 — und der Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung, 
Entwurf des Bundesrates — Drucksache 
V1/3248 —) betreffen lediglich Vorschriften, die 
von dem vorliegenden Entwurf nicht berührt 
werden, weil er im Hinblick auf die reibungs-
lose Behandlung jener Entwürfe bewußt darauf 
verzichtet hat, Vorschläge zur Änderung des 
Haftrechts aufzunehmen. 

2. 

Bei den durch die Vorschläge des vorliegenden 
Entwurfs bedingten Folgeänderungen in anderen 
Gesetzen werden teilweise auch solche Vorschrif

-

ten geändert werden müssen, bei denen sich gegen-
wärtig neue Entwürfe im Gesetzgebungsverfahren 
befinden. Dies gilt insbesondere für die Änderungen 
des Gerichtsverfassungsgesetzes durch das vom 
Bundestag bereits beschlossene Gesetz zur Änderung 
der Bezeichnungen der Richter und ehrenamtlichen 
Richter und der Präsidialverfassung der Gerichte, für 
die Änderungen des Gerichtskostengesetzes im Hin-
blick auf den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gerichtskostengesetzes, der Bundesgebührenord-
nung für Rechtsanwälte und anderer Vorschriften 
(Drucksache VI/2644), für die Änderungen des Ju-
gendgerichtsgesetzes im Hinblick auf Artikel 8 
Nr. 3 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Volljährigkeitsalters (Bundesratsdrucksache 
130/72) sowie für Änderungen der Abgabenord-
nung, die durch den Entwurf einer neuen Abgaben-
ordnung 1974 (Drucksache W1982) ersetzt werden 
soll. 

3. 

Der Entwurf legt bei seinen Änderungsvorschlägen 
das gegenwärtig geltende Recht auch dann zu-
grunde, wenn bereits Änderungsvorschläge zu die-
sen Vorschriften den gesetzgebenden Körperschaf-
ten zugeleitet sind. Lediglich auf reine Folgeände-
rungen verzichtet der Entwurf dort, wo sie Vor-
schriften betreffen, deren Wegfall in naher Zukunft 
zu erwarten ist. 

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wird sicher-
zustellen sein, daß nach dem jeweiligen Stand der 
Beratungen eine Anpassung der verschiedenen Ent-
würfe stattfindet. 

G 

Kosten und gesamtwirtschaftliche 
Auswirkungen 

I. Kosten der Ausführung des Gesetzes 

1. Der Entwurf hat keine erkennbaren preislichen 
oder sonst gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen. 

2. Für den Bundeshaushalt ergeben sich durch die 
Ausführung des Gesetzes keine nennenswerten 
Mehr- oder Mindereinnahmen. 

3. Für die Haushalte der Länder ergeben sich aus 
den vorgeschlagenen gesetzlichen Maßnahmen 
Mehr- und Minderausgaben, die sich in ihren 
Auswirkungen voraussichtlich etwa ausgleichen 
werden. 

Minderbelastungen der Länderhaushalte erge-
ben sich aus folgenden Änderungen: Die erwei-
terte Verlesbarkeit von Sachverständigengut-
achten wird einen geringeren Aufwand an Sach-
verständigengebühren herbeiführen. Die Ein-
schränkung der Nebenklage führt zu Ausgaben-
einsparungen insoweit, als die die Haushalte be-
lastenden Kosten für die Armenrechtsgewährung 
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beim Nebenkläger erheblich zurückgehen wer-
den. Der Wegfall des  Inhaltsprotokolls im Ver-
fahren vor den Strafkammern und Schwurgerich-
ten wird eine gewisse Verringerung des Bedarfs 
an Protokollführern mit sich bringen. Durch die 
Verlängerung der Amtszeit der Schöffen und 
Geschworenen von zwei auf drei Jahre wird der 
Verwaltungsaufwand, der für das Auswahlver-
fahren bei den Gemeinden entsteht, nicht uner-
heblich gemindert. 

Mehrbelastungen für die Länderhaushalte wer-
den sich daraus ergeben, daß die Verbesserun-
gen im Vorfeld des Wiederaufnahmeverfahrens 
einen erhöhten Gebührenbedarf durch die Ein-
schaltung von Verteidigern mit sich bringen. 

4. Die Abschaffung der Voruntersuchung sowie die 
sonstigen auf Konzentration und Straffung des 
Verfahrens gerichteten Maßnahmen, insbeson-
dere die Befugnis der Staatsanwaltschaft, Zeu-
gen unter Zwangsandrohung zu vernehmen, 
werden insgesamt nicht zu einer Personalein-
sparung führen. Zwar werden die Untersu-
chungsrichter sowie ein nicht unerheblicher Teil 
der Ermittlungsrichter nebst der zugehörigen Ur-
kundsbeamten und Protokollführer nach dem In-
krafttreten des Gesetzes bei den Gerichten ent-
behrlich. Jedoch werden die bisher von den 
Untersuchungs- und Ermittlungsrichtern inso-
weit wahrgenommenen Aufgaben in Zukunft 
von der Staatsanwaltschaft wahrzunehmen sein. 
Bei der Staatsanwaltschaft wird sich dadurch 
ein entsprechender Mehrbedarf ergeben. 

II. Kosten für die Verfahrensbeschleunigung 
außerhalb der Ausführung des Gesetzes 

Das Ziel des vorliegenden Entwurfs, eine Verbesse-
rung des Strafverfahrens und seine Beschleunigung 
herbeizuführen, wird optimal nur erreicht werden 
können, wenn über die vorgeschlagenen gesetz

-

lichen Änderungen hinaus von den Landesjustizver-
waltungen Maßnahmen im organisatorischen und 
personellen Bereich getroffen werden. Die lange 
Dauer des Strafverfahrens ist nur zu einem Teil 
durch die gesetzgeberischen Maßnahmen wirksam 
zu bekämpfen, die dieser Entwurf vorschlägt. Hand 
in Hand damit muß eine deutliche Verbesserung der 
Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden und Ge-
richte mit personellen und sachlichen Mitteln gehen. 
Diese Maßnahmen zu verwirklichen, ist Sache der 
Länder. 

Der dem Entwurf durchgängig zugrunde liegende 
Gedanke einer allgemeinen Beschleunigung gebie-
tet, das Verfahren in allen Abschnitten so zu för-
dern, daß kein vermeidbarer Zeitverlust entsteht. 
Daraus erwächst den Justizverwaltungen die Auf-
gabe, die Gerichte so zu besetzen, daß die anfallen-
den Verfahren zügig erledigt werden können und 
zwischen Anklageerhebung und Hauptverhandlung 
nicht mehr Zeit liegt, als für die Entscheidung über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Vorbe-
reitung der Hauptverhandlung erforderlich ist. Das 
wird bei besonders belasteten Gerichten nicht mög-
lich sein, ohne daß die Zahl der in der Strafrechts-
pflege tätigen Richter, teilweise auch der Mitarbei-
ter der Geschäftsstelten und der Schreibkräfte ver-
größert wird. 

Mit der Neuabgrenzung der Befugnisse zwischen 
Staatsanwaltschaft und Gericht im Ermittlungsver-
fahren verfolgt der Entwurf das Ziel, die staatsan-
waltschaftlichen Behörden stärker zu eigener Ver-
nehmungstätigkeit im Ermittlungsverfahren in den 
Stand zu setzen. Diese gesetzlich geschaffenen Mög-
lichkeiten können nur dann voll ausgeschöpft wer-
den, wenn genügend Staatsanwälte vorhanden sind, 
um die neuen Aufgaben nachdrücklich wahrzuneh-
men. Hieraus wird sich bei den Staatsanwaltschaften 
über den mit dem Wegfall der Voruntersuchung 
und der Einschränkung richterlicher Vernehmungen 
verbundenen Aufgabenzuwachs hinaus ein perso-
neller Mehrbedarf ergeben. 
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ZWEITER TEIL 

Einzelbegründung 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Zu Nummern 1 bis 3 (§§ 4, 16 und 17 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 4 (§ 23 StPO) 

Das Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung 
und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 19. De-
zember 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 1067) hat in § 23 
den geltenden Absatz 2 eingefügt. Dadurch 
sind die Gründe für die gesetzliche Ausschließung 
eines Richters wegen früherer Mitwirkung in der-
selben Sache ergänzt worden, da es geboten er-
schien, Zweifel des Verurteilten an der Unvorein-
genommenheit des Richters, der zu Entscheidungen 
im Wiederaufnahmeverfahren berufen ist, gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. 

Der neue Satz 3, der durch den Entwurf in Ab-
satz 2 angefügt werden soll, sieht vor, daß ein Rich-
ter auch von der Mitwirkung bei Entscheidungen 
zur Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfahrens, 
das sich gegen eine Entscheidung richten soll, an der 
er mitgewirkt hat, kraft Gesetzes ausgeschlossen 
ist. Die Ausschließung kraft Gesetzes auch auf die 
Mitwirkung bei einer Entscheidung zur Vorberei-
tung eines Wiederaufnahmeverfahrens zu erstrek-
ken, erscheint — stellt man auf den Standpunkt des 
Verurteilten ab — nur folgerichtig im Sinne der mit 
der Regelung des Absatzes 2 insgesamt verfolgten 
Zwecks. Insbesondere in den Verfahren nach den 
§§ 364 b und 364 c werden nur hinreichende tatsäch-
liche Anhaltspunkte für die Zulässigkeit eines Wie-
deraufnahmeverfahrens vorausgesetzt. Das ist we-
niger, als zur Zulässigkeit eines Wiederaufnahme-
verfahrens erforderlich ist. Gerade deshalb könnte 
auch ein vernünftiger Verurteilter Anlaß haben, an 
der Unvoreingenommenheit eines Richters, der be-
reits in dem Verfahren, gegen dessen abschließende 
Entscheidung sich sein Wiederaufnahmeantrag rich-
ten soll, mitgewirkt hat, zu zweifeln. 

Der bisherige Absatz 3 ist entbehrlich, weil mit 
der vorgesehenen Abschaffung der Voruntersu-
chung auch das Amt des Untersuchungsrichters weg-
fällt. 

Zu Nummer 5 (§ 26 a StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vorge-
sehenen Abschaffung der Voruntersuchung auch das 
Amt des Untersuchungsrichters wegfällt.  

Zu Nummer 6 (§ 27 StPO) 

Die Bestimmung in A b s a t z 2 Satz 2 beruht auf 
der bisherigen Organisation des periodisch tagen-
den Schwurgerichts. Nachdem das Schwurgericht 
nunmehr als ständig tagende Strafkammer organi-
siert wird, entfällt das Bedürfnis für eine eigen-
ständige Regelung in Satz 2. 

Der Wegfall des Absatz e s 3 Satz 1 ist not-
wendig, weil mit der vorgesehenen Abschaffung 
der Voruntersuchung auch das Amt des Untersu-
chungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 7 (§ 36 StPO) 

Das geltende Recht geht in § 36 davon aus, daß es 
grundsätzlich Sache der Staatsanwaltschaft ist, die 
Zustellung und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen zu veranlassen. Diese im Kern seit dem 
Inkrafttreten der Strafprozeßordnung unveränderte 
Regelung gründet auf der Erwägung, daß die Ge-
richte so wenig wie möglich mit Geschäften bela-
stet werden sollten, die außerhalb des Kreises ihrer 
eigentlichen Aufgabe, der Rechtsprechung, liegen. 
Eine Ausnahme von dieser grundsätzlichen Rege-
lung gilt für Entscheidungen, die lediglich den inne-
ren Dienst der Gerichte und die Ordnung in den 
Sitzungen betreffen. Im übrigen kann das Gericht 
auch in allen sonstigen Fällen die Zustellung und 
die Vollstreckung seiner Entscheidungen unmittel-
bar veranlassen. Von dieser Möglichkeit wird in 
der Praxis regelmäßig beim Einzelrichter, vielfach 
auch beim Schöffengericht, Gebrauch gemacht. 

In welchen Fällen die Staatsanwaltschaft und unter 
welchen Voraussetzungen das Gericht Zustellung 
und Vollstreckung zu veranlassen haben, ist gesetz-
lich nicht bestimmt. Daraus haben sich gelegentlich 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten ergeben. Um für 
das Zustellungs- und Vollstreckungswesen eine ein-
deutige, Mißverständnisse ausschließende Regelung 
zu treffen, geht der Entwurf von einer Trennung der 
Zuständigkeit für die Zustellung von derjenigen für 
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen aus: 
die Zustellung obliegt dem Gericht, die Vollstrek-
kung ist grundsätzlich Sache der Staatsanwaltschaft. 

Gemäß Absatz 1 Satz 1 ordnet der Vorsit-
zende die Zustellung der gerichtlichen Entscheidun-
gen an. Dadurch wird ihm keine wesentliche Mehr-
arbeit übertragen; in keinem Falle wird er dadurch, 
daß er selbst verfügt, wem die getroffene Entschei-
dung zuzustellen ist, seiner eigentlichen Aufgabe 
entzogen, Recht zu sprechen. Die Ausführung der 
Anordnung des Vorsitzenden ist sodann gemäß 
Satz 2 Sache der Geschäftsstelle des Gerichts, die 
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dafür zu sorgen hat, daß die Zustellung bewirkt, 
d. h. tatsächlich ausgeführt wird. 

Abgesehen von ihrer Eindeutigkeit liegt ein nicht 
unerheblicher Vorteil der vorgesehenen Neurege-
lung darin, daß durch sie in der Mehrzahl der in 
Betracht kommenden Fälle Verzögerungen des Ver-
fahrens vermieden werden können: zeitraubende 
Aktenversendungen zwischen Gericht und Staats-
anwaltschaft werden entbehrlich, und die Verfah-
rensbeteiligten werden eher als bisher Kenntnis 
von gerichtlichen Entscheidungen erlangen. 

Gerichtliche Entscheidungen, die der Vollstreckung 
bedürfen, sind gemäß Absatz 2 Satz 1 der 
Staatsanwaltschaft zu übergeben, die als Vollstrek-
kungsbehörde das Erforderliche zu veranlassen hat. 
Dabei geht der Entwurf davon aus, daß die sachge-
rechte Veranlassung von Vollstreckungsmaßnah-
men und deren Ausführung eher durch den Einsatz 
der vorzugsweise der Staatsanwaltschaft zur Ver-
fügung stehenden Mittel zu verwirklichen sind, 
sofern es sich nicht um die Beitreibung von Ord-
nungsstrafen in Geld handelt. Deren Beitreibung 
wird sich einer neuen Nummer 1 a zufolge, die durch 
Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung 
(Drucksache VI/2855) in § 1 Abs. 1 der Justizbeitrei-
bungsordnung vom 11. März 1937 (Reichsgesetzbl. I 
S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 
1970 (Bundesgesetzbl. I S. 911), eingefügt werden 
soll, nach den Vorschriften der Justizbeitreibungs-
ordnung regeln. 

Ab s a t z 2 Satz 2 des Entwurfs knüpft an Ab-
satz 1 Satz 2 der geltenden Fassung an, indem er 
Entscheidungen, welche die Ordnung in den Sitzun-
gen betreffen, aus der Zuständigkeit der Staats-
anwaltschaft für die Vollstreckung herausnimmt. 
Nicht mehr als Ausnahmen aufgeführt sind die 
lediglich den inneren Dienst der Gerichte betref-
fenden Entscheidungen, deren Vollstreckung ohne-
hin nicht in Betracht kommt. 

Zu Nummer 8 (§ 44 StPO) 

Die Bestimmung des § 44 ist in einem Punkt wesent-
lich geändert: Die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand soll schon bei unverschuldeter Fristversäu-
mung zulässig sein. 

Nach dem Wortlaut des geltenden § 44 ist die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand nur zu gewäh-
ren, wenn der Antragsteller durch Naturereignisse 
oder andere unabwendbare Zufälle an der Einhal-
tung der Frist gehindert worden ist. Rechtspre-
chung und Literatur neigen seit langem dazu, den 
Begriff des unabwendbaren Zufalls am Verschulden 
zu messen (vgl. KMR Müller-Sax, Kommentar zur 
Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfassungs-
und Ordnungswidrigkeitengesetz, 6. Aufl., Anm. 3 
zu § 44 StPO; Eb. Schmidt, Lehrkommentar zur Straf-
prozeßordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz 
Teil II, Anm. II 1 zu § 44 StPO). Der Gesetzgeber 
hat sich, besonders in neuerer Zeit, wiederholt da-
für entschieden, die Wiedereinsetzung schon dann 
zu gewähren, wenn die Fristversäumnis nicht auf 

Verschulden des Antragstellers beruht. So stellen 
§ 60 Abs. 1 VwGO, § 67 Abs. 1 SGG, § 56 Abs. 1 
FGO, § 22 Abs. 2 FGG und § 26 Abs. 2 EGGVG auf 
das Verschulden ab. Auch der Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung der Zivilprozeßordnung (Druck-
sache VI/J790) sieht eine Änderung des § 233 Abs. 1 
ZPO unter anderem dahin vor, daß die Wiederein-
setzung schon bei unverschuldeter Fristversäumnis 
zulässig sein soll. Unabwendbarer Zufall wird für 
die Wiedereinsetzung insbesondere noch im Straf-
prozeß und auf Grund einer Verweisung des § 52 
OWiG bei Verfahren nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten gefordert. 

Bereits der Entwurf einer Strafprozeßordnung aus 
dem Jahre 1908 stellte in § 39 Abs. 1 bei der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand auf das Ver-
schulden ab. Der Entwurf eines Gesetzes über den 
Rechtsgang in Strafsachen aus dem Jahre 1919 
wollte in § 54 ebenfalls Wiedereinsetzung bei un-
verschuldeter Fristversäumnis zulassen. Eine ähn-
liche Regelung sah auch der Entwurf einer Straf-
verfahrensordnung aus dem Jahre 1939 vor. 

Der Entwurf folgt insoweit den früheren Gesetzes-
vorschlägen. Es widerspricht dem Rechtsempfinden, 
dem am Strafverfahren Beteiligten Rechtsnachteile 
aufzubürden, wenn er eine Frist, ohne daß ihn dabei 
ein Vorwurf trifft, nicht einhalten konnte. Eine ent-
sprechende Anpassung der Strafprozeßordnung an 
die moderneren Verfahrensordnungen liegt darüber 
hinaus im Interesse einer stärkeren Vereinheitli-
chung der gerichtlichen Verfahren. Der Entwurf 
macht auch deutlicher als der geltende § 44, daß es 
bei der Wiedereinsetzung allein auf das persönliche 
Verschulden oder Nichtverschulden des Antragstel-
lers ankommt. Entsprechend der Rechtsprechung hat 
ein Verschulden des Verteidigers außer Betracht zu 
bleiben, es sei denn, daß den Antragsteller selbst 
ein Mitverschulden trifft. 

Satz 1 ist dem modernen Sprachgebrauch von § 60 
Abs. 1 VwGO, § 56 Abs. 1 FGO und § 67 Abs. 1 SGG 
angeglichen. Satz 2 übernimmt die Regelung des 
geltenden Rechts, nach der bei unterlassener Rechts-
mittelbelehrung die Versäumung einer Rechtsmit-
telfrist stets als unverschuldet anzusehen ist. Die 
Regelung ist erforderlich, weil im Gegensatz zum 
Verwaltungsgerichtsverfahren die fehlende Rechts-
mittelbelehrung keine fristhemmende Wirkung hat. 

Zu Nummer 9 (§ 45 StPO) 

Der neue § 45 läßt die Wiedereinsetzung auch von 
Amts wegen zu. Nach geltendem Recht ist eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur dann 
zulässig, wenn derjenige, welcher die Folgen der 
Wiedereinsetzung für sich in Anspruch nimmt, einen 
förmlichen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt 
hat. Demgegenüber ist in § 60 Abs. 2 Satz 4 VwGO, 
§ 56 Abs. 2 Satz 4 FGO, § 67 Abs. 2 Satz 4 SGG und 
§ 26 Abs. 2 Satz 4 EGGVG die Gewährung der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand auch von Amts 
wegen zulässig, wenn innerhalb der Wiedereinset-
zungsfrist die versäumte Handlung nachgeholt wor-
den ist. 
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Der Entwurf übernimmt diese Regelung auch für das 
Strafverfahren. Das uneingeschränkte Antragserfor-
dernis kann namentlich für den Beschuldigten zu 
unbilligen Härten führen, beispielsweise wenn er 
sich nicht auf freiem Fuß befindet und ein befriste-
tes Rechtsmittel, etwa die sofortige Beschwerde ge-
gen die Ablehnung der Aussetzung der Reststrafe, 
auf Grund eines Behördenverschuldens dem Gericht 
zu spät zugeleitet wird. Der Entwurf will solche 
Härten beseitigen. Allerdings setzt er entsprechend 
den Regelungen in den neueren Verfahrensordnun-
gen für eine von Amts wegen zu gewährende Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand voraus, daß 
derjenige, dem die Wiedereinsetzung gewährt wer-
den soll, innerhalb der Antragsfrist die versäumte 
Verfahrenshandlung nachgeholt hat. Damit wird 
gewährleistet, daß es eine Wiedereinsetzung ohne 
oder gegen den Willen des eine Frist Versäumen-
den nicht gibt. Es muß seiner Disposition überlas-
sen bleiben, ob er die versäumte Verfahrenshand-
lung nachholen will oder nicht. 

Diese Regelung führt zu einer weiteren Vereinheit-
lichung der Verfahrensordnungen. Darüber hinaus 
ist von einer möglichen Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand auch von Amts wegen eine Beschleu-
nigung des Wiedereinsetzungsverfahrens zu erwar-
ten, da das Gericht ohne besonderen Antrag Wie-
dereinsetzung gewähren kann. 

Der neue Absatz 1 entspricht inhaltlich dem 
geltenden § 45 Abs. 1. Die Fassung des Entwurfs ist 
jedoch weitgehend an den Sprachgebrauch der mo-
dernen Verfahrensordnungen angeglichen. Abwei-
chend von den anderen Verfahrensordnungen, die 
überwiegend eine zweiwöchige Wiedereinsetzungs-
frist vorsehen, wird an der Wochenfrist festgehal-
ten, da auch für die Rechtsmittel im Strafverfahren 
die Wochenfrist gilt. Eine Ungleichheit zwischen 
Rechtsmittel- und Wiedereinsetzungsfrist sollte ver-
mieden werden. Das Erfordernis der Glaubhaftma-
chung ist in dem neuen Ab s a t z 2 geregelt. Wäh-
rend nach geltendem Recht die Versäumnisgründe 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung 
glaubhaft zu machen sind, läßt der Entwurf eine 
Glaubhaftmachung entsprechend der Regelung in 
den'  neueren Verfahrensordnungen auch noch wäh-
rend des Verfahrens über den Wiedereinsetzungs-
antrag zu. Diese Regelung erscheint wegen der vor-
gesehenen Möglichkeit einer Wiedereinsetzung 
auch von Amts wegen erforderlich. Sie stellt sicher, 
daß ein Antragsteller, der innerhalb der Wochen-
frist nicht in der Lage gewesen ist, seine unver-
schuldete Versäumnis glaubhaft zu machen, nicht 
dazu genötigt wird, gegen die Versäumung dieser 
Frist wiederum Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand beantragen zu müssen. Außerdem trägt diese 
Regelung zu einer weiteren Vereinheitlichung der 
Verfahrensordnungen bei. 

Zu Nummern 10 und 11 (§§ 46, 47 StPO) 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden die 
§§ 46 und 47 dem Sprachgebrauch der neuen §§ 44, 
45 angepaßt. 

Zu Nummer 12 (§ 51 StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vorgese-
henen Abschaffung der Voruntersuchung auch das 
Amt des Untersuchungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 13 (§ 52 StPO) 

Der Entwurf erweitert § 52 StPO um eine Regelung, 
die klarstellen soll, wie im einzelnen zu verfahren 
ist, wenn der Zeuge die zum Verständnis des Zeug-
nisverweigerungsrechts erforderliche Reife nicht be-
sitzt. 

Eine gesetzliche Regelung hat sich als notwendig 
erwiesen, da in Rechtsprechung und Rechtslehre 
hierzu die verschiedensten Auffassungen vertreten 
werden. Unterschiedliche Meinungen ergeben sich 
insbesondere bei der Frage, wie im Fall der Be-
schuldigung eines Elternteils bei der Vernehmung 
eines Kindes als Zeugen zu verfahren ist, das noch 
nicht über die erforderliche geistige Reife verfügt, 
um über sein Zeugnisverweigerungsrecht selbstän-
dig zu entscheiden. Die Rechtsprechung neigt dazu, 
die Entscheidung über die Einwilligung zur Aus-
sage des Kindes dem nicht beschuldigten Elternteil 
zu überlassen, schränkt diesen Grundsatz aber 
gleichzeitig für die Fälle ein, in denen aus beson-
deren Gründen ein unmittelbarer Interessengegen-
satz zwischen dem Kind und dem nicht beschuldig-
ten Elternteil besteht, mit der Maßgabe, daß dann 
für diese Einzelangelegenheit für das Kind von dem 
Vormundschaftsgericht ein Pfleger zu bestellen ist 
(BGHSt 12, 235). 

Diese differenzierende Rechtsprechung hat bei der 
Vernehmung von Kindern durch Beamte des Poli-
zeidienstes zu Schwierigkeiten und nicht unerheb-
lichen Verfahrensverzögerungen geführt, da die 
angerufenen Vormundschaftsrichter entweder eine 
Entscheidung abgelehnt oder aber im Einzelfall un-
terschiedliche Auffassungen vertreten haben. 

Der Entwurf will die in der Praxis aufgetretenen 
Schwierigkeiten beseitigen, indem er eine klarstel-
lende Regelung für Minderjährige sowie wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigte 
Personen trifft. Nicht geregelt werden die Fälle, in 
denen einer erwachsenen Person zwar die zum Be-
greifen ihres Zeugnisverweigerungsrechts erforder-
liche Verstandesreife fehlt, diese Person aber noch 
keinen gesetzlichen Vertreter hat. Die Behandlung 
dieser Fälle kann der Rechtsprechung überlassen 
bleiben, zumal sie nicht häufig auftreten dürften. 
Nicht gesetzlich geregelt werden ferner die Fälle, in 
denen nicht der Ehegatte, sondern ein Verwandter 
des Beschuldigten gesetzlicher Vertreter des ver-
standesunreifen Zeugen ist. 

Der neue Absatz 2 bestimmt, daß die dort ge-
nannten Personen, die wegen fehlender Verstandes-
reife die Bedeutung des Aussageverweigerungs-
rechts nicht begreifen, nur mit Einwilligung ihres 
gesetzlichen Vertreters vernommen werden dürfen. 
Der Entwurf übernimmt damit insoweit die vom 
Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ver-
tretene Auffassung, daß bei mangelnder Verstan- 
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desreife einer Person die Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters zur Aussage erforderlich ist. Eine 
Person ohne die erforderliche geistige Reife wäre 
sonst grundsätzlich zeugnisunfähig, da sich ihr 
Zeugnisverweigerungsrecht praktisch als ein gene-
relles Vernehmungsverbot auswirken würde. 

Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ersetzt 
allerdings nicht die Entscheidung der Person über 
ihr Aussageverweigerungsrecht. Sie hat entspre-
chend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
nur eine Bedeutung in dem Sinne, daß auch die 
Aussage einer aussagebereiten Person unzulässig 
wird, wenn der gesetzliche Vertreter seine Einwilli-
gung versagt. 

Der neue Absatz 3 Satz 1 schließt den gesetz-
lichen Vertreter von der Entscheidung über die 
Einwilligung aus, wenn er selbst Beschuldigter ist. 
Dies entspricht der herrschenden Rechtsauffassung, 
nach der eine Vertretungsbefugnis da versagt, wo 
der Vertreter Gegner des Vertretenen ist. Dieser in 
§ 181 BGB für das bürgerliche Recht ausgesprochene 
Grundsatz muß auch für das Strafverfahrensrecht 
Geltung haben. 

Absatz 3 Satz 2 trifft eine Regelung für die 
Fälle, in denen ein Elternteil Beschuldigter ist und 
das Kind nicht die erforderliche Verstandesreife be-
sitzt, um selbständig über sein Zeugnisverweige-
rungsrecht zu entscheiden. Der Entwurf sieht auch 
einen Ausschluß des nicht beschuldigten Elternteils 
von der Entscheidung über die  Einwilligung vor mit 
der Folge, daß an seiner Stelle nach § 1909 BGB ein 
Pfleger zu entscheiden hat. Eine solche Regelung hat 
den Vorteil, daß eine Überschneidung der Interessen 
des Kindes mit den meist anders gelagerten Inter-
essen des nicht beschuldigten Elternteils ausge-
schlossen wird. Der vom Vormundschaftsrichter be-
stellte und unter Aufsicht des Vormundschaftsrich-
ters stehende Pfleger wird eher imstande sein, un-
abhängig von sachfremden Erwägungen allein im 
wohlverstandenen Interesse des Kindes die Ent-
scheidung über dessen Aussageverweigerungsrecht 
zu treffen. Daran ändert auch der Umstand nichts, 
daß in der Regel ein Pfleger die Verhältnisse in der 
betroffenen Familie weniger gut kennen wird als 
der nicht beschuldigte Elternteil. Entscheidend ist 
vielmehr, daß seine Entscheidung nicht von per-
sönlichen Rücksichten beeinflußt sein wird. 

Die vorgeschlagene Regelung schafft auch für die 
Praxis eine eindeutige Klarstellung. Der Verneh-
mende hat in allen Fällen, in denen es der Beweis-
person an dem erforderlichen Verständnis von der 
Bedeutung des  Aussageverweigerungsrechts man-
gelt, die  Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
einzuholen und, falls dieser selbst Beschuldigter ist, 
auf die Bestellung eines Pflegers hinzuwirken. Er ist 
damit der  für ihn kaum zu entscheidenden Frage 
enthoben, ob eine Interessenkollision zwischen dem 
nicht beschuldigten Elternteil und dem Kind die 
Einschaltung (des Vormundschaftsgerichts erforder-
lich macht. 

Der neue Absatz 4 entspricht dem geltenden 
Absatz 2, jedoch erweitert Satz 1 die Belehrungs

-

pflicht insoweit, als er 'den in der Rechtsprechung 

entwickelten Grundsatz übernimmt, daß auch der zur 
Entscheidung über die Einwilligung befugte Ver-
treter über 'das Zeugnisverweigerungsrecht zu be-
lehren ist. 

Zu Nummer 14 (§ 61 StPO) 

Nach 'der neuen Nummer 5 kann das Gericht von 
der Vereidigung auch dann absehen, wenn die 
Staatsanwaltschaft, 'der Verteidiger und der Ange-
klagte auf sie verzichten. Diese Vorschrift geht von 
der der bisherigen Regelung zugrunde liegenden 
Systematik von Vereidigungszwang (§ 59), Ver-
eidigungsverbot (§ 60) und richterlicher Ermessens-
entscheidung (§ 61) aus und erweitert den Anwen-
dungsbereich richterlicher Ermessensentscheidung 
um  'den  Fall, daß die genannten Verfahrensbeteilig-
ten den Eid für entbehrlich halten. Eine solche Rege-
lung war bereits durch § 61 Nr. 6 in der Fassung des 
Artikels I des Gesetzes zur Einschränkung der Eide 
im Strafverfahren vom 24. November 1933 (Reichs-
gesetzbl. I S. 1008) eingeführt worden. Sie wurde 
durch Artikel 4 der Verordnung zur Durchführung 
der Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des 
Altreichs und  der  Alpen- und Donau-Reichsgaue 
vom 29. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 341) aufge-
hoben, da diese Verordnung die Vereidigung all-
gemein in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts 
stellte und daher 'die Ausnahmeregelungen des § 61 
entfallen konnten. In dem Gesetz zur Wiederher-
stellung der  Rechtseinheit auf dem Gebiete der Ge-
richtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des 
Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. Sep-
tember 1950 (Bundesgesetzbl. S. 455) wurde der 
übereinstimmende Verzicht der Verfahrensbeteilig-
ten nicht mehr als Grund für eine Nichtvereidigung 
zugelassen. Maßgebend hierfür war im wesentlichen 
die Befürchtung, dies könne den Gebrauch des Eides 
zu sehr einschränken (so Dallinger in der Sitzung 
des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungs-
recht des Deutschen Bundestags am 16. Mai 1950). 

Diese Befürchtung ist jedenfalls heute nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Auflockerung der Regelvereidi-
gung bei allseitigem Einverständnis entspricht einem 
dringenden Bedürfnis der Praxis. Nach geltendem 
Recht muß eine nicht ganz unwesentliche Aussage 
auch dann beschworen werden, wenn nach überein-
stimmender Auffassung des Gerichts und  'der  ande-
ren Verfahrensbeteiligten kein Anlaß besteht, an 
der Richtigkeit der Aussage zu zweifeln, oder wenn 
die Aussage unglaubhaft ist und nicht angenommen 
werden kann, daß der Zeuge sie im Fall der Ver-
eidigung berichtigen werde. Da in diesen Fällen 
der Eid für die Wahrheitsfindung praktisch ohne 
Bedeutung ist, sollte auf ihn verzichtet werden. 
Dies ist auf Grund des geltenden § 61 nicht möglich, 
da dessen Nummer 3 von der Rechtsprechung nur 
auf solche Aussagen bezogen wird, 'deren Inhalt für 
die Begründung der richterlichen Überzeugung vom 
Tathergang entbehrt werden kann (vgl. BGHSt 1, 
8, 12) . 

Ziel der Neuregelung ist aber nicht nur, das Gericht 
von der Verpflichtung zur Vereidigung zu befreien, 
wenn 'diese weder von ihm noch einem der in Num- 
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mer 5 genannten Verfahrensbeteiligten für notwen-
dig gehalten wird. Die neue Vorschrift soll darüber 
hinaus in bestimmten Fällen zum beschleunigten 
Verfahrensabschluß beitragen. 

Das kommt z. B. dann in Betracht, wenn das Gericht 
in der Hauptverhandlung die Niederschrift über 
eine frühere richterliche uneidliche Vernehmung 
nach § 251 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 verlesen will. In diesen 
Fällen muß nach § 251 Abs. 4 Satz 4 in der durch die 
Rechtsprechung gegebenen Auslegung (vgl. BGHSt 
1, 269, 272 f.) die Vereidigung des Zeugen immer 
schon dann nachgeholt werden, wenn sie nach den 
geltenden Vorschriften über die Regelvereidigung 
erforderlich ist. Das führt häufig zu einer Hinaus-
schiebung, Aussetzung oder Unterbrechung der 
Hauptverhandlung. Eine solche Verzögerung wird 
durch die Neuregelung dann vermieden, wenn Ge-
richt, Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Ange-
klagter die nachträgliche Vereidigung nicht für er-
forderlich halten. 

Eine wesentliche Beschleunigung wind sich auch in 
einem Teil der häufigen Fälle erzielen lassen, in 
denen zweifelhaft ist, ob eine Vereidigung nach § 60 
oder nach § 61 Nr. 2 oder 3 unterbleiben muß oder 
darf. Die Anwendung dieser Vorschriften auf den 

 Einzelfall kann — auch noch im Revisionsverfahren 
— erhebliche tatsächliche oder rechtliche Schwierig-
keiten bereiten. Diese Schwierigkeiten können in 
Zukunft vermieden werden, wenn auf die Vereidi-
gung verzichtet und die Nichtvereidigung auf die 
neue Nummer 5 gestützt wird. Denn es ist nicht 
erforderlich, daß das Gericht zuvor über andere 
Gründe entscheidet, die der Vereidigung entgegen-
stehen. Nach § 64 genügt es, wenn im Protokoll nur 
e i n die Nichtvereidigung tragender Grund angege-
ben wird (vgl. BGHSt 17, 186 f.). Wird in diesen 
Fällen die Nichtvereidigung auf die neue Nummer 5 
gestützt, so entfällt ,die sonst gegebene Möglichkeit, 
mit der Revision eine fehlerhafte Anwendung des 
§ 60 oder des § 61 Nr. 1 bis 4 zu rügen. 

Im Einzelfall kann sich durch die Neuregelung ein 
Zeitgewinn auch daraus ergeben, daß das mit der 
Abnahme des Eides zusammenhängende Verfahren 
entbehrlich wird, z. B. die Verhängung von Zwangs-
maßnahmen gegen Zeugen, die den Eid ohne gesetz-
lich anerkannten Grund verweigern. 

Stehen die Befugnisse der Staatsanwaltschaft, des 
Verteidigers oder des Angeklagten auch anderen 
Personen zu, z. B. dem Beistand nach § 69 Abs. 3 
Satz 2 JGG oder dem Einziehungsbeteiligten nach 
§ 433 Abs. 1, so bedarf es zur Nichtvereidigung 
nach der neuen Nummer 5 auch ihres Einverständ-
nisses. Es erschien nicht geboten, den Verzicht wei-
terer Verfahrensbeteiligter, z. B. des Nebenklägers 
oder des Beistands nach § 149, für maßgeblich zu er-
klären. Es genügt, wenn das Gericht deren Erklärun-
gen bei seiner Ermessensentscheidung berücksich-
tigt. 

Auch ist davon abgesehen worden, die Nichtvereidi-
gung nach Nummer 5 an weitere Voraussetzungen 
als den übereinstimmenden Verzicht der dort ge-
nannten Verfahrensbeteiligten zu knüpfen, etwa zu 
bestimmen, daß der Aussage keine ausschlagge

-

bende Bedeutung zukommen dürfe. Das Gericht muß 
seine Entscheidung an dem auch sonst für die  Sach-
verhaltsfeststellung maßgeblichen Grundsatz des 
§ 244 Abs. 2 ausrichten und einen Zeugen trotz des 
Verzichts der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers 
und des Angeklagten dann vereidigen, wenn ihm 
dies wegen der besonderen Umstände des Einzel-
falls geboten erscheint. Der Vorschlag des Ent-
wurfs, die Entscheidung des Tatrichters nicht durch 
weitere gesetzliche Voraussetzungen oder Richt-
linien einzuschränken, dient auch der Beschleuni-
gung des Verfahrens. Er soll die Möglichkeit erfolg-
reicher Revisionsrügen mit der Behauptung, der 
Richter hätte den Zeugen trotz des Verzichts ver-
eidigen müssen, weitgehend einschränken. Wird 
die Nichtvereidigung — z. B. von einem im Aus-
gangsverfahren nicht hinzugezogenen Verteidiger 
— mit der Revision gerügt, so wird das Revisions-
gericht von der der Neuregelung zugrunde liegen-
den Annahme auszugehen haben, daß der Eid zur 
Wahrheitserforschung in der Regel nicht notwendig 
ist, wenn die in der Hauptverhandlung anwesenden 
Prozeßbeteiligten einschließlich des Tatrichters auf 
die Vereidigung keinen Wert gelegt haben. 

Zu Nummern 15 und 16 (§§ 65, 66 StPO) 

Nach dem geltenden § 65 ist die Vereidigung im 
vorbereitenden Verfahren wegen eines Vergehens 
oder Verbrechens nur zulässig, wenn Gefahr im 
Verzug ist oder wenn der Eid als Mittel zur Herbei-
führung einer wahren Aussage über einen für das 
weitere Verfahren erheblichen Punkt 'erforderlich 
erscheint. In der Voruntersuchung ist darüber hin-
aus gemäß § 66 die Vereidigung auch dann zulässig, 
wenn der Zeuge voraussichtlich am Erscheinen in 
der Hauptverhandlung verhindert sein wird oder 
ihm das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen 
großer Entfernung nicht zugemutet werden kann. 
Die vom Entwurf vorgeschlagene Abschaffung der 
Voruntersuchung macht es erforderlich, die Voraus-
setzungen, unter denen im Vorverfahren der Eid 
abgenommen werden kann, neu zu bestimmen. 

Die  Nu  m m e r n 1 und 2 entsprechen dem gelten-
den § 65 Abs. 1. Trotz der Einführung eines Aus-
sagezwangs vor der Staatsanwaltschaft und der Ein-
beziehung einer Falschaussage vor der Staatsan-
waltschaft in die Strafdrohung des § 153 des Straf-
gesetzbuches kann auf den vor einem Richter zu 
leistenden Eid im Ermittlungsverfahren nicht für 
alle Pällé verzichtet werden, da ,der Beweiswert 
einer Aussage gegebenenfalls durch den Eid ver-
bessert werden kann. Der Zeuge, der eine wissent-
lich falsche Aussage mit dem Eid bekräftigt, hat 
eine weit höhere Strafe zu erwarten als derjenige, 
der vor dem Staatsanwalt falsch aussagt (§§ 153, 154 
des Strafgesetzbuches). 

Die Vereidigung nach Nummer 1 ist zulässig, wenn 
der Verlust des Beweismittels droht. In der Haupt-
verhandlung kann die beeidete Aussage zum 
Zwecke des Beweises verlesen werden (§ 251 Abs. 1 
Nr. 1). Es wäre nicht sachgerecht, in diesen Fällen 
auch für die Hauptverhandlung auf den Eid als 
Mittel  der  Wahrheitsfindung zu verzichten. Die 
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Vereidigung nach Nummer 2 ist nur dann zulässig, 
wenn ausnahmsweise der Eidesdruck erforderlich 
ist, um zu klären, ob der Beschuldigte der ihm zur 
Last gelegten Tat hinreichend verdächtig ist. 

Die Nummer  3 , die dem bisherigen § 66 Nr. 3 
entspricht, erweitert die Vereidigungsmöglichkeiten 
im vorbereitenden Verfahren. Es dient der Beschleu-
nigung, wenn ein im Ermittlungsverfahren vernom-
mener Zeuge, der z. B. wegen Krankheit oder Ab-
reise ins Ausland voraussichtlich in der Hauptver-
handlung nicht vernommen werden kann, schon im 
Ermittlungsverfahren vereidigt werden darf. Hier-
durch wird die nicht selten zu einer erheblichen Ver-
zögerung führende kommissarische Vernehmung 
nach Eröffnung des  Hauptverfahrens (§§ 223, 224) 
entbehrlich (vgl. § 251 Abs. 1 Nr. 2). 

Es ist davon abgesehen worden, auch den Fall des 
geltenden § 66 Nr. 4 in die Vorschrift des  § 65 zu 
übernehmen. Hierdurch würde zwar auch die kom-
missarische Vernehmung eines Zeugen, dem das 
Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen großer 
Entfernung nicht zugemutet werden kann, nach Er-
öffnung des Hauptverfahrens entbehrlich. Der Zeit-
gewinn in diesem Fall rechtfertigt jedoch — anders 
als im Fall  der  Nummer 3 — keine Vereidigung 
schon im vorbereitenden Verfahren. Wegen der mit 
dem Eid verbundenen Festlegung ides  Zeugen sollte 
die Vereidigung auf die wenigen Ausnahmefälle 
der Nummern 1 bis 3 beschränkt bleiben, zumal die 
Beurteilung, ob einem Zeugen das Erscheinen in der 
Hauptverhandlung im Hinblick auf die Bedeutung 
seiner Aussage nicht zugemutet werden kann, 
zweckmäßigerweise dem für die Hauptverhandlung 
zuständigen Gericht überlassen bleibt. 

Zu Nummer 17 (§ 70 StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vorge-
sehenen Abschaffung der  Voruntersuchung auch 
das Amt 'des Untersuchungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 18 (§ 73 StPO) 

Im Gegensatz zur Zivilprozeßordnung (§ 411 Abs. 1 
Satz 2 ZPO) sehen die geltenden Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung die Möglichkeit einer Fristbe-
stimmung des Richters zur Erstattung eines Sach-
verständigengutachtens nicht vor. Lediglich die 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeld-
verfahren empfehlen in Nummer 61 Abs. 2 für das 
vorbereitende Verfahren, idem Sachverständigen für 
die Erstattung seines Gutachtens eine Frist zu set-
zen. Dieser Empfehlung wird von Staatsanwalt-
schaften und Gerichten nur teilweise Folge geleistet. 
Der Entwurf greift daher eine vereinzelt von Staats-
anwaltschaften und Gerichten bereits geübte Praxis 
auf und begründet in § 73 Satz 2 eine allgemeine 
Verpflichtung des Richters, vor Auswahl der Sach-
verständigen mit diesen über den Zeitpunkt der 
Erstattung des Gutachtens eine Absprache zu tref-
fen. 

Von dieser Regelung ist in mehrfacher Hinsicht eine 
Verbesserung der Praxis im Zusammenhang mit der 
Erstattung von Gutachten zu erwarten. Der Richter 

wird einmal verpflichtet, mit dem Sachverständigen 
vor Erteilung des Gutachtenauftrags zu klären, ob 
der Sachverständige überhaupt in der Lage ist, das 
Gutachten zu erstatten. Die Absprache mit dem 
Sachverständigen, die in der Regel fernmündlich 
erfolgen kann, soll weiter dazu dienen, das genaue 
Thema und den Umfang des zu erstellenden Gut-
achtens mit dem Sachverständigen zu erörtern. Fer-
ner soll die Absprache den Richter in die Lage ver-
setzen, idem Sachverständigen zur Erstattung des 
Gutachtens eine angemessene Frist zu setzen. We-
gen fehlender Sachkunde wird der Richter allein in 
der Regel den Zeitbedarf ides Sachverständigen für 
die Erstellung des Gutachtens nicht richtig einschät-
zen können. Außerdem kann er nicht frei über die 
Arbeitskraft des Sachverständigen verfügen. Zur 
Festsetzung einer angemessenen Frist ist daher die 
Rücksprache mit dem Sachverständigen erforderlich. 
Andererseits ist zu erwarten, daß die mit ihm ver-
einbarte Frist den Sachverständigen stärker bindet 
als ein von dem Richter allein festgelegter Termin 
zur Erstellung des Gutachtens. 

Die in § 73 Satz 2 vorgesehene Regelung gilt ge-
mäß dem neuen § 161 a Abs. 1 Satz 2 auch für die 
Sachverständigen, die von der Staatsanwaltschaft 
mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt wer-
den. 

Zu Nummer 19 (§ 77 StPO) 

Der neue § 77 Abs. 2 führt eine dem § 411 Abs. 2 
ZPO entsprechende Regelung auch für das Straf-
verfahren ein. Die Vorschrift gilt nur für die Sach-
verständigen, welche zur Erstattung von Gutachten 
gemäß § 75 verpflichtet sind. Versäumt ein solcher 
Sachverständiger schuldhaft die mit ihm verein-
barte Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungsgeld 
festgesetzt werden können, wenn er auch eine unter 
Androhung des Ordnungsgeldes gesetzte Nachfrist 
schuldhaft überschreitet. Das Ordnungsgeld soll bei 
wiederholter Fristversäumung noch einmal verhängt 
werden können. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf die Festsetzung 
eines Ordnungsgeldes auch dann vor, wenn der 
Sachverständige sich weigert, gemäß dem neuen 
§ 73 Abs. 1 Satz 2 eine angemessene Frist abzu-
sprechen. Diese Regelung wird erforderlich, um aus-
zuschließen, daß der Sachverständige sich zwar 
grundsätzlich zur Erstattung des Gutachtens bereit 
erklärt, sich aber weigert, eine Frist für die Erstel-
lung des Gutachtens zu vereinbaren. 

Auch wenn ausgehend von den Erfahrungen im Zi-
vilverfahren die Festsetzung eines Ordnungsgeldes 
gegen den Sachverständigen relativ selten erfolgen 
dürfte, kann erwartet werden, daß schon die gesetz-
liche Möglichkeit der Verhängung einer solchen 
Sanktion den Sachverständigen veranlassen wird, 
eine Frist mit dem Richter zu vereinbaren und sein 
Gutachten innerhalb der vereinbarten Frist zu er-
statten. 

Die Regelung gilt gemäß dem neuen § 161 a Abs. 3 
Satz 2 auch für die von der Staatsanwaltschaft mit 
der Erstattung eines Gutachtens beauftragten Sach-
verständigen. 
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Zu Nummer 20 (§ 81 c StPO) 

Der Entwurf sieht in Absatz 3 eine gegenüber 
dem geltenden Recht umfassendere Regelung des 
Untersuchungsverweigerungsrechts vor. Er stellt 
insbesondere klar, wie im einzelnen bei Unter-
suchungen oder Blutprobenentnahmen zu verfahren 
ist, wenn die Beweisperson die zum Verständnis 
ihres Weigerungsrechts erforderliche geistige Reife 
nicht besitzt. 

Nach dem geltenden Absatz 1 Satz 2 kann eine 
Untersuchung aus den gleichen Gründen wie das 
Zeugnis verweigert werden. Gleiches gilt nach dem 
geltenden Absatz 2 Satz 3 auch für die Entnahme 
von Blutproben. Der neue Absatz 3 Satz 1 über-
nimmt diese Regelung, so daß der geltende Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 zu streichen sind. 

Nach dem neuen Absatz 3 Satz 2 hat für Min-
derjährige sowie wegen Geisteskrankheit oder Gei-
stesschwäche entmündigte Personen, die wegen feh-
lender Verstandesreife ihr Weigerungsrecht nicht 
begreifen, der gesetzliche Vertreter über das Recht, 
die Untersuchung zu verweigern, zu entscheiden. 
Der Entwurf übernimmt damit die in der Recht-
sprechung vertretene Auffassung (BGHSt 12, 235), 
daß im Gegensatz zu § 52 bei dem Weigerungs-
recht des § 81 c der gesetzliche Vertreter in vollem 
Umfang an die Stelle der verstandesunreifen Person 
tritt. Diese Differenzierung zwischen Zeugnisver-
weigerungsrecht und Untersuchungsverweigerungs-
recht rechtfertigt sich daraus, daß § 52 stets einen 
Zeugen voraussetzt, der aussagefähig ist, während 
die Maßnahmen nach § 81 c dagegen auch an Perso-
nen vorgenommen werden können, die völlig hand-
lungs- und willensunfähig sind. 

Der neue Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz 
erklärt den neuen § 52 Abs. 3 und 4 für entspre-
chend anwendbar. Bei der Entscheidung über das 
Recht, die Untersuchung zu verweigern, wird sich 
bei einer Person ohne die erforderliche Verstandes-
reife die gleiche Interessenkollision ergeben wie 
bei § 52. Es dürfte im Ergebnis keinen Unterschied 
machen, ob beispielsweise das Kind durch seine 
Aussage als Zeuge oder durch eine Gestattung der 
Untersuchung eine Überführung des beschuldigten 
Elternteils ermöglicht. Ebenso wie in dem neuen 
§ 52 Abs. 3 ist daher der gesetzliche Vertreter, 
wenn er selbst Beschuldigter ist, von der Entschei-
dung über das Untersuchungsverweigerungsrecht 
auszuschließen. Das gleiche hat für beide Eltern-
teile zu gelten, auch wenn nur ein Elternteil Be-
schuldigter ist. Durch die Verweisung auf § 52 
Abs. 4 soll klargestellt werden, daß auch die zur 
Entscheidung über die Einwilligung in die Unter-
suchung befugten Vertreter über das Untersu-
chungsverweigerungsrecht zu belehren sind. 

Satz 3 schafft abweichend von dem neuen § 52 
Abs. 3 eine Regelung, die eine Beweissicherung ge-
währleisten soll. Würde auch in den Fällen des 
§ 81 c anstelle des rechtlich oder tatsächlich ver-
hinderten gesetzlichen Vertreters ein Pfleger über 
die Einwilligung zu entscheiden haben, wären nicht 
unerhebliche Verfahrensverzögerungen zu befürch-
ten. Erfahrungsgemäß nimmt das Verfahren zur Be

-

stellung eines Pflegers eine gewisse Zeit in An-
spruch. Es steht daher zu befürchten, daß bis zur 
Entscheidung des Pflegers in einer Anzahl von Fäl-
len beispielsweise Spuren der Kindesmißhandlung 
nicht oder nicht mehr deutlich feststellbar sind. 
Gleiches gilt, wenn der gesetzliche Vertreter tatsäch-
lich verhindert ist, beispielsweise weit entfernt oder 
schwer erkrankt ist. Um diese Schwierigkeiten zu 
vermeiden, trifft der Entwurf eine Regelung, wel-
che die Zulässigkeit von Untersuchungen oder Blut-
probenentnahmen von einer besonderen Anord-
nung des mit der Sache befaßten Richters abhängig 
macht. Der die Maßnahme anordnende richterliche 
Beschluß ersetzt insoweit die Einwilligung des ver-
hinderten gesetzlichen Vertreters. 

An sich könnte daran gedacht werden, anstelle der 
Einwilligung des verhinderten gesetzlichen Vertre-
ters das Vormundschaftsgericht entscheiden zu las-
sen. Das Vormundschaftsgericht müßte jedoch in 
diesen Fällen über eine ihm unbekannte Sache ent-
scheiden. Ihm stünden wegen der Eilbedürftigkeit 
der Entscheidung keine Mittel zur Verfügung, sich 
eine hinreichende Entscheidungsgrundlage zu ver-
schaffen. Es erscheint daher gerechtfertigt, die Ent-
scheidung dem zuständigen Strafrichter zu über-
lassen, der den Ermittlungsvorgang bereits kennt 
und möglicherweise auch den Beschuldigten schon 
vernommen hat oder dessen Einlassung kennt. 
Nachteile für die zu untersuchende Person sind bei 
einer solchen Regelung nicht zu erwarten, da mit 
dem die Maßnahmen anordnenden Beschluß noch 
nicht über die Verwertbarkeit des Untersuchungs-
befundes entschieden wird. Über die Verwertbar-
keit entscheidet nach dem neuen Absatz 3 Satz 5 
allein der hierzu befugte gesetzlicher Vertreter der 
Beweisperson. 

Der neue Absatz 3 Satz 4 sieht die Unanfecht-
barkeit des die Maßnahmen anordnenden Beschlus-
ses des Richters vor. Der Ausschluß der Beschwerde-
möglichkeit ist erforderlich, um Verfahrensverzöge-
rungen zu vermeiden. Er ist auch vertretbar, da über 
die Verwertbarkeit der erhobenen Beweise noch 
nicht entschieden ist. 

Der neue Absatz 4 entspricht inhaltlich dem 
geltenden Absatz 1 Satz 3. 

Der neue Absatz 5 übernimmt die Regelung 
des geltenden Absatzes 4. Er stellt darüber hinaus 
klar, daß die Entscheidung nach Absatz 3 Satz 4 
des Entwurfs allein von dem Richter zu treffen ist. 
Damit soll gewährleistet werden, daß bei der zu 
treffenden Entscheidung gleichermaßen das Straf-
verfolgungsinteresse und das Interesse der verstan-
desunreifen Person berücksichtigt werden. 

Zu Nummer 21 (§ 87 StPO) 

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen der 
Zielsetzung des Entwurfs, die Ermittlungstätigkeit 
so weit wie möglich bei der Staatsanwaltschaft als 
dem hierfür verantwortlichen und sachkundigen 
Rechtspflegeorgan zu konzentrieren. Daher soll die 
Staatsanwaltschaft — nicht mehr der Richter — bei 
jeder Leichenöffnung zugegen sein. Auch die Lei- 
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chenschau soll sie in der Regel selbst vornehmen. 
Bei Gefahr im Verzug kann sie künftig die Leichen-
öffnung und die Ausgrabung einer beerdigten Leiche 
selbst anordnen. 

Es ist davon abgesehen worden, das staatsanwalt-
schaftliche Protokoll über das Ergebnis von Leichen-
schau und Leichenöffnung dem richterlichen Proto-
koll gleichzustellen. Der Entwurf beläßt es bei der 
Regelung des § 249 Satz 2, wonach lediglich richter-
licher Augenscheinsprotokolle in der Hauptver-
handlung zum Zwecke des Beweises verlesen wer-
den dürfen. Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen 
sollen die Befugnisse der Staatsanwaltschaft im Er-
mittlungsverfahren erweitern, nicht aber richterliche 
Beweisaufnahmen durch Verlesung staatsanwalt-
schaftlicher Niederschriften in der Hauptverhand-
lung ersetzen. Die Überprüfung des Rechts der Be-
weisaufnahme bleibt einem späteren Zeitpunkt vor-
behalten. Es besteht auch kein dringendes prakti-
sches Bedürfnis, die staatsanwaltschaftliche Nieder

-

schrift über eine Leichenöffnung in der Hauptver-
handlung zum Zwecke des Beweises zu verlesen. 
Denn in den meisten Fällen ist es zur Wahrheits-
findung geboten, das Ergebnis der Leichenöffnung 
nicht durch Verlesung des Protokolls, sondern durch 
Venehmung wenigstens eines der beiden Ärzte, 
die die Leiche geöffnet haben, in die Hauptverhand-
lung einzuführen. 

Der neue Absatz 1 regelt ausschließlich die 
Vornahme der Leichenschau und stellt klar, daß 
sie nicht dem Richter vorbehalten ist. Da der gel-
tende § 87 lediglich die richterliche Leichenschau 
behandelt, ist streitig, ob aus der allgemeinen Er-
mittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft (§ 161) 
auch die Befugnis zur Vornahme der Leichenschau 
gefolgert werden kann (verneinend Sarstedt in 
Löwe/ Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz 22. Aufl. 1971 Anm. 3 
und 4 zu § 87 StPO; zur Bejahung neigend Klein-
knecht, Strafprozeßordnung 30. Aufl. 1971 Bem. 2 
zu § 87 StPO). Diese Unsicherheit will der Entwurf 
beseitigen. Zugleich sind in Satz 2 die Voraus-
setzungen, unter denen nach dem geltenden Ab-
satz 2 von der Zuziehung eines Arztes abgesehen 
werden darf, enger gefaßt worden, da auf die Sach-
kunde des Arztes nur in Ausnahmefällen verzichtet 
werden sollte. 

Die Staatsanwaltschaft wird künftig eine richter-
liche Leichenschau nur noch dann beantragen, wenn 
sie diese aus besonderen Gründen, etwa um die 
Verlesung der Niederschrift nach § 249 zu ermög-
lichen, für erforderlich erachtet (§ 162 Abs. 1). Ohne 
Antrag der Staatsanwaltschaft kann der Richter die 
Leichenschau auch dann vornehmen, wenn ihm ge-
mäß § 159 Abs. 1 ein unaufgeklärter Todesfall an-
gezeigt wird und bei Gefahr im Verzug die Staats-
anwaltschaft nicht mehr rechtzeitig eingeschaltet 
werden kann (§ 165). 

Durch den neuen Absatz 2 wird die Staatsan-
waltschaft verpflichtet, bei jeder Leichenöffnung 
zugegen zu sein. Es besteht kein zwingender Grund, 
die Öffnung der Leiche weiterhin nur im Beisein 
des Richters zuzulassen. Bei der Leichenöffnung 

handelt es sich in erster Linie um eine Untersu-
chung durch medizinische Sachverständige. Auch 
sonst werden Untersuchungen eines Sachverständi-
gen, z. B. über die Zurechnungsfähigkeit oder 
Glaubwürdigkeit einer Person, in Abwesenheit des 
Richters, allerdings auch ohne Zuziehung der 
Staatsanwaltschaft, ausgeführt. Bei der Leichenöff-
nung sollte jedoch nicht auf die Anwesenheit eines 
Organs der Rechtspflege verzichtet werden. Denn 
hierbei handelt es sich um eine für den Fortgang 
des Verfahrens besonders bedeutsame Untersu-
chung, bei der zudem auf die genaue Einhaltung der 
in den §§ 88 ff. gegebenen Verfahrensvorschriften 
zu achten ist. 

Durch die in Absatz 3 Satz 2 getroffene 
Regelung wird die in Nummer 28 a Abs. 1 der Richt-
linien für das Strafverfahren und das Bußgeldver-
fahren lediglich für den Staatsanwalt festgelegte 
Benachrichtigungspflicht in die Strafprozeßordnung 
übernommen und auch auf den die Ausgrabung an-
ordnenden Richter erstreckt. Die Rücksichtnahme 
auf die Angehörigen des Toten, die die Leichenöff-
nung regelmäßig als schweren Eingriff empfinden, 
läßt es geboten erscheinen, deren Benachrichtigung 
gesetzlich vorzuschreiben. 

Der neue Ab s atz 4 regelt die Zuständigkeit 
zur Anordnung der Leichenöffnung und der Ausgra-
bung einer beerdigten Leiche. Die bisher ausschließ-
lich dem Richter vorbehaltene Anordnung der Lei-
chenöffnung soll nur dann auf die Staatsanwalt-
schaft, nicht ihre Hilfsbeamten, übertragen werden, 
wenn bei Einschaltung des Richters der Untersu-
chungserfolg durch Verzögerung gefährdet würde. 
Der mit der Sezierung eines Toten verbundene Ein-
griff wiegt im allgemeinen jedenfalls nicht weniger 
schwer als die Beschlagnahme einer Sache als Be-
weismittel und sollte daher wie die Anordnung 
einer Beschlagnahme grundsätzlich in der Hand des 
Richters bleiben. Stellt sich erst während der Lei-
chenöffnung die Notwendigkeit der Beschlagnahme 
von Leichenteilen heraus, so wird in der Regel Ge-
fahr im Verzug vorliegen, so daß der anwesende 
Staatsanwalt die Beschlagnahme gemäß § 98 an-
ordnen kann. 

Die Gründe für die grundsätzliche Zuständigkeit des 
Richters zur Anordnung der Leichenöffnung gelten 
entsprechend für die Anordnung einer Ausgrabung. 
Der grundsätzliche Richtervorbehalt besteht auch 
dann, wenn die Ausgrabung nur zwecks Besichti-
gung der Leiche erforderlich ist. 

Zu Nummer 22 (§ 91 StPO) 

Nachdem die staatsanwaltschaftlichen Befugnisse 
bei Leichenschau und Leichenöffnung durch den 
neuen § 87 erweitert worden sind, besteht kein Be-
dürfnis mehr, die Mitwirkung eines Arztes bei der 
chemischen Untersuchung der in der Leiche gefun-
denen Stoffe nur durch den Richter anordnen zu 
lassen. Diese Anordnung wird in der Regel von der 
Staatsanwaltschaft als dem für das Ermittlungsver-
fahren verantwortlichen Rechtspflegerorgan getrof-
fen werden. 
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Zu Nummer 23 (§ 98 StPO) 

Ab s a t z 2 betrifft den Fall der Beschlagnahme 
durch die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten 
bei Gefahr im Verzug ohne richterliche Anordnung. 
Die vorgeschlagenen Änderungen in Satz 1 und 
2 sind redaktioneller Art. 

Aus denselben Gründen, die in § 162 Abs. 1 Satz 2 
zu dem Vorschlag einer Konzentration der Zustän-
digkeit des Amtsrichters geführt haben (vgl. Ab-
schnitt E I 3 der Allgemeinen Begründung), soll ge-
mäß Satz 4 in den Fällen überörtlicher Krimina-
lität auch für die richterliche Bestätigung oder Ent-
scheidung über eine ohne richterliche Anordnung 
vorgenommene Beschlagnahme der Amtsrichter zu-
ständig sein, in dessen Bezirk die das Ermittlungs-
verfahren führende Staatsanwaltschaft ihren Sitz 
hat. Voraussetzung dafür ist hier, daß in demselben 
Ermittlungsverfahren bereits eine Beschlagnahme, 
Postbeschlagnahme (§ 100 Abs. 1) oder Durchsu-
chung (§ 105 Abs. 1) in einem anderen Bezirk statt-
gefunden hat. Diese Untersuchungshandlungen 
kommen nach den einschlägigen Erfahrungen der 
Praxis besonders häufig vor. Nicht eingreifen kann 
die Konzentrationsregelung in Fällen, in denen die 
Staatsanwaltschaft noch nicht tätig geworden ist. 

Dem Betroffenen wird allerdings nicht immer be-
kannt sein, ob bereits eine Beschlagnahme, Postbe-
schlagnahme oder Durchsuchung in einem anderen 
Bezirk stattgefunden hat. Er soll deshalb gemäß 
Satz 5 seinen Antrag auch in einem Falle über-
örtlicher Kriminalität, in dem bereits eine der ge-
nannten Untersuchungshandlungen in einem ande-
ren Bezirk stattgefunden hat, bei dem Amtsrichter 
einreichen können, in dessen Bezirk die Beschlag-
nahme stattgefunden hat. Ist dieser Amtsrichter ge-
mäß Satz 4 für die Entscheidung unzuständig, was 
er durch die nach § 33 Abs. 2 stets gebotene Erklä-
rung der Staatsanwaltschaft erfährt, so leitet er den 
Antrag gemäß Satz 6 formlos dem zuständigen 
Amtsrichter Entscheidung zu. Dadurch wird der 
Betroffene davor geschützt, daß der von ihm ange-
rufene, aber für die Entscheidung unzuständige 
Amtsrichter seinen Antrag verwirft. 

In Satz 7 wird erstmals bei der Beschlagnahme 
eine Pflicht zur Belehrung begründet. Diese Beleh-
rung soll einen zweifachen Inhalt haben: einmal ist 
der Betroffene über sein Recht zu belehren, jeder-
zeit eine richterliche Entscheidung zu beantragen, 
zum anderen darüber, bei welchem Amtsrichter er 
den Antrag einreichen kann. Mit dieser Belehrungs-
pflicht wird nicht zuletzt im Interesse des Betroffe-
nen einem Erfordernis der Rechtsstaatlichkeit Rech-
nung getragen. 

Zu Nummer 24 (§ 100 StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 1 Satz 2 ist die Staats-
anwaltschaft verpflichtet, die Gegenstände, die ihr 
auf Grund der Postbeschlagnahme (§ 99) ausge-
liefert werden, sofort dem Richter vorzulegen, der 
nach dem geltenden Absatz 3 über die Öffnung 
entscheidet. Der neue Absatz 3 Satz 1 behält 
den Richtervorbehalt zwar grundsätzlich bei. Der 

neue Satz 2 gibt dem Richter, der die Postbe-
schlagnahme angeordnet oder bestätigt hat, jedoch 
die Befugnis, bei Gefahr im Verzug die Öffnung der 
beschlagnahmten Gegenstände der Staatsanwalt-
schaft zu übertragen. Hierdurch wird bei der Aus-
lieferung der Gegenstände die das Verfahren ver-
zögernde Einschaltung des Richters in den Fällen 
vermieden, in denen der Erfolg der Ermittlungen 
von einem sofortigen Zugriff der Staatsanwaltschaft 
abhängt und damit zu rechnen ist, daß sich aus der 
beschlagnahmten Post Anhaltspunkte für die Art, 
den Umfang oder den Ort weiterer Ermittlungs-
handlungen ergeben. Diese Änderung dient nicht 
nur der Beschleunigung des Verfahrens, sondern 
auch der Intensivierung der Verbrechensbekämp-
fung. Sie ermöglicht in den in Betracht kommenden 
Fällen eine schnellere Fortsetzung der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen und verhindert dadurch 
Verdunkelungsmaßnahmen des Beschuldigten. 

Bei der Postbeschlagnahme liegt ein Eingriff in die 
durch Artikel 10 des Grundgesetzes geschützte 
Rechtsstellung des Betroffenen schon in der Anord-
nung der Beschlagnahme. Dieser Eingriff in das 
Brief- und Postgeheimnis wird durch die Öffnungs-
anordnung vertieft und konkretisiert. Ist die Be-
schlagnahme vom Richter verfügt oder nachträglich 
bestätigt worden, so bestehen keine Bedenken, die 
Ausführung des Beschlagnahmebeschlusses in dem 
durch den Richter bestimmten Umfang auf die 
Staatsanwaltschaft, nicht auf ihre Hilfsbeamten, zu 
übertragen. Der Zugriff auf den Inhalt der dem 
Schutzbereich des Artikels 10 des Grundgesetzes zu-
gehörigen Mitteilungen steht schon nach geltendem 
Recht in verschiedenen Fällen der Staatsanwalt-
schaft zu, beispielsweise nach § 12 des Gesetzes 
über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Januar 1928 (Reichsgesetzbl. I 
S. 8), geändert durch das Einführungsgesetz zum Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 503). Danach kann die Staats-
anwaltschaft bei Gefahr im Verzug, falls die straf-
gerichtliche Untersuchung nicht ausschließlich Über-
tretungen betrifft, von den Dienststellen der Post 
Auskunft auch über den Inhalt eines früheren Fern-
meldeverkehrs verlangen, und zwar ohne daß es — 
wie hier vorgeschlagen — einer vorausgehenden 
richterlichen Anordnung bedarf ( so die herrschende 
Meinung; vgl. Kohlhaas in Erbs/ Kohlhaas, Straf-
rechtliche Nebengesetze F 55 Bem. 4 zu § 12; Eb. 
Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung 
und zum Gerichtsverfassungsgesetz Teil II Rand-
ziff. 8 zu § 99 StPO; Dünnebier in Löwe/ Rosenberg, 
Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfas-
sungsgesetz 22. Aufl. 1971 Anm. III 2 zu § 99 StPO). 

Nach dem neuen Absatz 3 Satz 3 kann die Über-
tragung nicht angefochten werden. Ein Streit über 
die Rechtmäßigkeit der Übertragungsanordnung 
würde die beschleunigende Wirkung der Neurege-
lung aufheben. Der Richter ordnet die Übertragung 
entweder zugleich mit dem Beschluß, durch den er 
die Beschlagnahme verfügt oder die Beschlagnahme 
der Staatsanwaltschaft bestätigt, oder nachträglich 
durch Beschluß an. Er kann die Übertragung jeder-
zeit — z. B. bei späterem Wegfall der Voraussetzun-
gen der Übertragung — widerrufen. 
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Die bisher in Absatz 1 Satz 2 enthaltene Vorschrift 
ist als Satz 4 in den neuen Absatz 3 übernom-
men und der Neuregelung angepaßt worden. 

Der bisherige Absatz 3 ist als Absatz 4 über-
nommen und der Regelung des neuen Absatzes 3 
angepaßt worden. Im Hinblick darauf, daß die §§ 98 
und 162 i. d. F. des Entwurfs die Zuständigkeit ver-
schiedener Amtsrichter begründen können, erscheint 
es zweckmäßig, in dem neuen Absatz 4 Satz 2 
ausdrücklich klarzustellen, daß über die Öffnung 
eines ausgelieferten Gegenstandes derjenige Richter 
entscheidet, der die Beschlagnahme angeordnet oder 
bestätigt hat. 

Zu Nummer 25 (§ 100 a StPO) 

Der gewerbs- und bandenmäßige Schmuggel und 
Handel mit Betäubungsmitteln wird häufig telefo-
nisch vorbereitet und abgewickelt und entzieht sich 
hierdurch vielfach der Beobachtung und dem Zugriff 
der Strafverfolgungsorgane. Deshalb sieht der Ent-
wurf für besonders schwerwiegende Fälle von Be-
täubungsmittelkriminalität die Möglichkeit der 
Überwachung des Fernsprechverkehrs vor. Die vor-
gesehene Erweiterung von § 100 a Nr. 2 setzt für 
die Überwachung des Fernmeldeverkehrs den Ver-
dacht eines gewerbs- oder bandenmäßig begange-
nen Vergehens nach § 11 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 6 
des Betäubungsmittelgesetzes i. d. F. der Bekannt-
machung vom 12. Januar 1972 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1) voraus. 

Diese Straftatbestände umfassen alle wesentlichen 
Fälle von Betäubungsmittelkriminalität, für deren 
Bekämpfung eine Überwachung des Fernsprechver-
kehrs von Bedeutung sein kann. Durch die Be-
schränkung auf die gewerbs- und bandenmäßige Be-
gehung der Straftaten soll sichergestellt werden, 
daß nur schwerwiegende und auf Wiederholung 
angelegte Straftaten erfaßt werden und nicht auch 
bei verhältnismäßig unbedeutenden und kriminal-
politisch weniger relevanten Vergehen gegen die 
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes 
bereits eine Überwachung des Fernsprechverkehrs 
möglich ist. 

Zu Nummer 26 (§ 101 a StPO) 

Nach geltendem Recht wird die Notveräußerung in 
allen Verfahrensabschnitten grundsätzlich vom 
Richter angeordnet. Nur dann, wenn der Gegen-
stand zu verderben droht, bevor die Entscheidung 
des Richters herbeigeführt werden kann, können die 
Staatsanwaltschaft oder ihre Hilfsbeamten diese An-
ordnung treffen. Durch den neuen § 101 a wird die 
Befugnis, die Notveräußerung im vorbereitenden 
Verfahren anzuordnen, auch für nicht dringende 
Fälle der Staatsanwaltschaft übertragen. Dieser 
Vorschlag entspricht dem Ziel des Entwurfs, den 
Richter zu entlasten, das Verfahren zu beschleu-
nigen und alle im Vorverfahren erforderlichen Ent-
scheidungen bei der Staatsanwaltschaft als dem für 
die Durchführung des Ermittlungsverfahrens ver-
antwortlichen Rechtspflegeorgan zu konzentrieren, 
soweit nicht aus rechtsstaatlichen Gründen die Ein- 

schaltung des Richters geboten erscheint. Die Ent-
scheidung darüber, ob ein beschlagnahmter Gegen-
stand, dessen Einziehung oder Verfall voraussicht-
lich angeordnet werden wird, unter den engen, in 
Absatz 1 abschließend beschriebenen Gründen vor-
zeitig veräußert werden soll, kann ohne Beeinträch-
tigung der Belange des Betroffenen in die Hand der 
Staatsanwaltschaft gelegt werden. Der neue Ab

-

satz 6 gewährleistet, daß der Betroffene nach-
träglich um die Entscheidung des Gerichts nach-
suchen kann. 

Die sich aus der Neuregelung des § 101 a ergebende 
erstinstanzliche Zuständigkeit der Staatsanwalt-
schaft und des Richters bei der Notveräußerung 
wird durch die in Artikel 6 vorgeschlagenen Ände-
rungen des Rechtspflegergesetzes auf den Rechts-
pfleger übertragen. Gegen dessen Maßnahmen kann 
der Betroffene die Entscheidung des nach dem neuen 
§ 101 a zuständigen Staatsanwalts oder Richters her-
beiführen (§§ 11, 31 neuer Absatz 6 des Rechtspfle-
gergesetzes). 

Der neue Absatz 2 Satz 1 legt die grund-
sätzliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft wäh-
rend des vorbereitenden Verfahrens fest. In 
Satz 2 wird die Zuständigkeit der Hilfsbeamten 
der Staatsanwaltschaft wegen der Bedeutung des 
Eingriffs auf den Fall beschränkt, daß der Gegen-
stand zu verderben droht, bevor die Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft herbeigeführt werden kann. 

Absatz 3 regelt die Zuständigkeit zur Anord-
nung der Notveräußerung während des Zwischen-
und Hauptverfahrens. In diesem Verfahrensab-
schnitt entscheidet — wie bisher — grundsätzlich 
der mit der Hauptsache befaßte Richter (Satz 1) und 
nur bei Gefahr im Verzug die Staatsanwaltschaft 
(Satz 2 Halbsatz 1). Abweichend von dem gelten-
den Absatz 2 Satz 1 wird in Satz 1 nicht mehr 
vom erkennenden Gericht gesprochen; denn hier-
unter wird üblicherweise nur das zur Entscheidung 
in der Hauptverhandlung, nicht aber das zur Ent-
scheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
berufene Gericht verstanden. Satz 2 Halbsatz 2 
schränkt die nach geltendem Recht bestehende Zu-
ständigkeit der Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft 
ein. Deren Anordnung kann nur dann an die Stelle 
der richterlichen Entscheidung treten, wenn auch 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Anbe-
tracht des drohenden Verderbs nicht mehr rechtzei-
tig erreicht werden kann. Dies entspricht der in dem 
neuen Absatz 2 für das vorbereitende Verfahren ge-
troffenen Zuständigkeitsregelung. 

Absatz 5 Satz 2 überträgt die bisher an 
Stelle des Vollstreckungsgerichts vorgesehene Zu-
ständigkeit des Strafrichters auf die Staatsanwalt-
schaft für die Fälle, in denen sie selbst ,die Not-
veräußerung anordnen kann. Gegenüber der Be-
fugnis, die  Notveräußerung anzuordnen, tritt die 
Befugnis, Art und Weise der Veräußerung zu be-
stimmen, an Bedeutung zurück, so daß folgerichtig 
auch insoweit die Entscheidung auf die Staatsan-
waltschaft übertragen werden kann. Die Neufassung 
des Satzes  3 ist erforderlich, weil das in dem 
bisherigen Absatz 4 Satz 3 vorgesehene Antrags-
recht der Staatsanwaltschaft in den Fällen entfallen 
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muß, in denen nunmehr diese selbst die zur Ent

-

scheidung zuständige Stelle ist. 

Die Vorschriften in Absatz 6 regeln die gericht-
liche Überprüfung einer von der Staatsanwaltschaft 
oder ihren Hilfsbeamten angeordneten Notveräuße-
rung. Satz 1 verweist hinsichtlich der gericht-
lichen Kontrolle auf die Vorschrift des neuen § 161 a 
Abs. 3, der die gerichtliche Überprüfung der von der 
Staatsanwaltschaft gegen Zeugen und Sachverstän-
dige festgesetzten Ordnungs- und Zwangsmittel 
regelt. Auch hier geht der Entwurf von dem Grund-
satz aus, daß Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der 
Staatsanwaltschaft aufgrund der ihr neu übertrage-
nen Zuständigkeiten nicht zu einer Verzögerung des 
Verfahrens führen dürfen und daher das angerufene 
Gericht endgültig entscheiden sollte. Diese in die 
Rechte des Betroffenen unter Umständen erheblich 
eingreifende abschließende Entscheidung sollte nicht 
dem Amtsgericht übertragen werden. Hierdurch 
würde auch die verfahrensrechtliche Position des 
Betroffenen bei einer Notveräußerung im Ermitt-
lungsverfahren verschlechtert. Denn schon nach gel-
tendem Recht steht ihm die  Beschwerde gegen die 
Entscheidung des Amtsgerichts zum Landgericht zu. 
Der Entwurf schlägt daher vor, die gerichtliche 

berprüfung grundsätzlich dem Landgericht zuzu-
weisen; nur in Staatsschutz-Strafsachen sollen die 
Sonderregelungen des § 120 Abs. 3 Satz 1 und des 
neuen § 135 Abs. 2 des  Gerichtsverfassungsgesetzes 
gelten. 

Satz 2 betrifft die gerichtliche Überprüfung, wenn 
die Staatsanwaltschaft oder ihre Hilfsbeamten nicht 
kraft der neuen eigenen Zuständigkeit, sondern nur 
anstelle des nicht rechtzeitig erreichbaren Gerichts 
der Hauptsache entschieden haben. In diesen Fällen 
muß dem Betroffenen der Weg zu dem an sich zu-
ständigen Gericht erhalten bleiben. 

Die Regelung des Satzes 3 entspricht einem 
praktischen Bedürfnis. 

Zu Nummer 27 (§ 104 StPO) 

Da 'der illegale Handel mit Betäubungsmitteln nicht 
selten zur Nachtzeit abgewickelt wird, ist es not-
wendig, eine erleichterte Durchführung nächtlicher 
Haussuchungen an solchen Orten zu ermöglichen, 
die als Schlupfwinkel des Betäubungsmittelhandels 
bekannt sind. Diese erweiterte Zulässigkeit von 
Haussuchungen zur Nachtzeit in bestimmten Räu-
men wird den Strafverfolgungsbehörden ein schnel-
leres und wirksameres Eingreifen ermöglichen. 

Zu Nummer 28 (§ 110 StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 1 steht die Durch-
sicht der Papiere 'des von der Durchsuchung Betrof-
fenen nur dem Richter, die Durchsicht der Ge-
schäftspapiere, die nach dem Gesetz aufzubewahren 
sind, auch der Staatsanwaltschaft zu. Das Durch-
sichtsrecht der  Staatsanwaltschaft ist durch Artikel 2 
Nr. 4 des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (Bundesge

-

setzbl. I S. 503) eingeführt worden. Die frühere Re-
gelung, die nur den Richter zur zwangsweisen 
Durchsicht ermächtigte, war nicht mehr zeitgemäß, 
da sie auf der Vorstellung von einer 'einfachen und 
übersichtlichen Buchführung beruhte, bei deren 
Durchsicht der Richter mit einem zumutbaren Ar-
beitsaufwand in der Lage ist, die für die Unter-
suchung erheblichen Teile auszusondern (Schrift-
licher Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages zu Drucksachen V/2600, V/2601 S. 17). 

Der Entwurf schlägt nunmehr vor, die Durchsicht der 
Papiere ausschließlich der Staatsanwaltschaft zu 
übertragen. Denn auch die Abgrenzung zwischen. 
solchen Papieren, die nach dem Gesetz aufzubewah-
ren sind, und anderen Geschäfts- sowie Privat-
papieren entspricht nicht mehr den heutigen Erfor-
dernissen einer schlagkräftigen Verbrechensverfol-
gung, insbesondere einer wirksameren Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität. Wirtschaftsstraftaten 
berühren meist sowohl den unternehmerischen als 
auch den privaten Bereich des Betroffenen. Um den 
Sachverhalt aufzuklären, ist daher vielfach auch 
eine Überprüfung der privaten Verhältnisse und 
Beziehungen geboten. Der Fundort von Aufzeich-
nungen läßt keinen sicheren Schluß zu, ob es sich 
um Geschäfts- oder Privatpapiere handelt. Außer-
dem kann privat aufbewahrter Schriftverkehr häufig 
erst im Zusammenhang mit der Auswertung der 
Geschäftspapiere als Beweismittel erkannt werden. 
Zur Förderung der Ermittlungen ist deshalb oft die 
Durchsicht sämtlicher Papiere einschließlich der 
Privatpapiere erforderlich. Die nach dem geltenden 
Absatz 1 gebotene Trennung zwischen gesetzlich 
aufzubewahrenden Geschäftspapieren einerseits so-
wie sonstigen Geschäfts- und Privatpapieren an-
dererseits führt immer wieder zu längeren und hef-
tigen Auseinandersetzungen mit dem Betroffenen. 
Immer mehr Beschuldigte gehen dazu über, Privat-
papiere vorzutäuschen und den durchsuchenden Be-
amten das Recht auf eine inhaltliche Grobsichtung 
streitig zu machen. Die Überprüfung durch den mit 
der Sache im übrigen nicht befaßten Richter nimmt 
angesichts des umfangreichen Beweismaterials im 
Bereich der Wirtschaftskriminalität zum Teil Wo-
chen in Anspruch. Der hierdurch für den Beschuldig-
ten entstehende Zeitgewinn vergrößert die Gefahr 
von Verdunkelungsmaßnahmen. 

Durch die Neuregelung entfällt die Notwendigkeit, 
schon beim ersten Zugriff nach der Art der einzelnen 
Papiere zu unterscheiden. Die das Verfahren ver-
zögernde Einschaltung des Richters wird in diesem 
Verfahrensabschnitt entbehrlich. Die Staatsanwalt-
schaft ist aufgrund ihrer personellen und sachlichen 
Ausstattung in der Lage, auch umfangreiche Akten 
schnell und zuverlässig durchzusehen. Sie kann er-
forderlichenfalls gleichzeitig mehrere Sachbearbeiter 
mit den notwendigen Spezialkenntnissen einsetzen. 
Auf entsprechende Vorteile muß bei Einschaltung 
des zuständigen Ermittlungsrichters verzichtet wer-
den. 

Rechtsstaatliche Bedenken gegen ein umfassendes 
Durchsichtsrecht der Staatsanwaltschaft bestehen 
nicht. Die der Durchsicht vorangehende Anordnung 
der Durchsuchung und die ihr nachfolgende Anord- 
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nung der Beschlagnahme bleiben, wie bisher, grund-
sätzlich in der Hand des Richters. Zwar kann schon 
die Durchsicht die verfassungsrechtlich geschützte 
Privatsphäre des Betroffenen beeinträchtigen. Inso-
weit besteht jedoch kein Richtervorbehalt. Die 
Staatsanwaltschaft wird als ein zur Objektivität und 
Gerechtigkeit verpflichtetes Organ der Strafrechts-
pflege von den ihr eingeräumten Befugnissen nur 
unter der gebotenen Wahrung der Rechte des Be-
troffenen Gebrauch machen. 

Es ist davon abgesehen worden, den Vorschlag des 
Bundesrates in Artikel 1 Nr. 3 des von ihm ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (Drucksache VI/ 1954) zu übernehmen 
und die Staatsanwaltschaftwahlweise neben dem 
Richter für zuständig zu erklären. Dies sollte schon 
im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot, 
die Zuständigkeit des  Richters möglichst eindeutig 
zu bestimmen, vermieden werden. 

Die Änderung des Absatz es  2 und der Wegfall 
des Absatzes 4 werden durch die Änderung 
des Absatzes 1 erforderlich. 

Zu Nummer 29 (§ 120 StPO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Die Bezeichnung „außer Verfolgung setzen" (§ 204 
Abs. 2) hat außerhalb der Voruntersuchung keine 
Bedeutung und muß daher gestrichen werden. Da 
die Nichteröffnung des Hauptverfahrens (§ 204 
Abs. 1) wie die Außerverfolgungssetzung behandelt 
wird, wird vorgeschlagen, den Fall, daß die Eröff-
nung des Hauptverfahrens abgelehnt wird, nunmehr 
ausdrücklich zu nennen. 

Zu Nummern 30 und 31 (§§ 125, 126 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehe-
nen Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 31 (§ 126 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus der vorgesehenen Ab-
schaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 32 (§ 129 StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vorge-
sehenen Abschaffung der Voruntersuchung auch das 
Amt des Untersuchungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 33 (§ 136 StPO) 

Die Bedeutung der in dem neuen Satz 3 enthal-
tenen Belehrungspflicht ist bereits in der Allgemei-
nen Begründung zur Einschränkung des Schluß-
gehörs (Abschnitt E I 4) dargelegt worden. Die Neu-
regelung soll dazu führen, daß der Beschuldigte von 
seinen schon im Ermittlungsverfahren bestehenden 
Rechten früher als bisher Gebrauch macht, um die 
mit der teilweisen Abschaffung des Schlußgehörs 

verbundenen Nachteile in einem bestimmten Be-
reich auszugleichen. Der Inhalt der Belehrung ent-
spricht im wesentlichen der in § 169 a Abs. 2 vor-
geschriebenen Mitteilung an den Beschuldigten nach 
Abschluß der Ermittlungen. Der Hinweis nach dem 
neuen Satz 3 ist stets schon bei der ersten Verneh-
mung zu erteilen, und zwar unabhängig davon, ob 
der Beschuldigte vom Richter, der Staatsanwalt-
schaft oder den Beamten des Polizeidienstes ver-
nommen wird. § 136 betrifft in erster Linie die 
richterliche Vernehmung. Die Anwendung des neuen 
Satzes 3 auch bei Vernehmungen durch die Staats-
anwaltschaft ergibt sich aus dem neuen § 163 a 
Abs. 3 Satz 2, auf die Vernehmung durch Beamte 
des Polizeidienstes aus dem neuen § 163 a Abs. 4 
Satz 2. Stellt der Beschuldigte einen Beweisantrag, 
so ist die Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermitt-
lungsverfahrens dafür verantwortlich, daß dem Vor-
bringen des Beschuldigten schon vor Einreichung 
der Anklageschrift nachgegangen wird, soweit es 
für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft von 
Bedeutung ist (§ 163 a Abs. 2). Gibt die Staatsan-
waltschaft einem Beweisantrag nicht statt, so setzt 
sie den Beschuldigten spätestens bei dem Abschluß 
der Ermittlungen hiervon in Kenntnis (Nummer 36 
Abs. 2 Satz 2 der Richtlinien für das Strafverfahren 
und das Bußgeldverfahren). 

Zu Nummer 34 (§ 141 StPO) 

Durch den neuen Satz 2 wird die Staatsanwalt-
schaft schon während des Vorverfahrens verpflich-
tet, beim Vorsitzenden des für das Hauptverfahren 
zuständigen Gerichts die Bestellung eines Verteidi-
gers zu beantragen, wenn dessen Mitwirkung im 
gerichtlichen Verfahren nach § 140 Abs. 1 oder 2 
notwendig sein wird. Nach dem geltenden § 141 
Abs. 3 Satz 3 soll die Staatsanwaltschaft einen sol-
chen Antrag nur stellen, falls die Gewährung des 
Schlußgehörs in Betracht kommt und die Verteidi-
gung in dem gerichtlichen Verfahren nach § 140 
Abs. 1 notwendig sein wird. Die Änderung dieser 
Vorschrift ist schon deswegen geboten, weil in Zu-
kunft das Schlußgehör nur noch in Verfahren in 
Betracht kommt, die zur erstinstanzlichen Zuständig-
keit des Oberlandesgerichts oder des Schwurge-
richts gehören. Die Einschränkung des Schlußgehörs 
soll nicht dazu führen, daß auch die Verpflichtung 
der Staatsanwaltschaft, die Bestellung eines Ver-
teidigers zu beantragen, eingeschränkt wird. Dar-
über hinaus erscheint es gerechtfertigt, diese Ver-
pflichtung der Staatsanwaltschaft zeitlich vorzuver-
legen und auf sämtliche Fälle der notwendigen Ver-
teidigung zu erweitern, insbesondere auf die Fälle, 
in denen die Mitwirkung eines Verteidigers nach 
§ 140 Abs. 2 geboten erscheint (vgl. die Kritik bei 
Eb. Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßord-
nung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Nach-
tragsband I Randziff. 5 zu § 141 StPO, zum Aus-
schluß des § 140 Abs. 2 im geltenden § 141 Abs. 3 
Satz 3). Nach der Neuregelung soll daher die Staats-
anwaltschaft die Bestellung eines Verteidigers be-
antragen, sobald erkennbar ist, daß in dem gericht-
lichen Verfahren die Voraussetzungen der notwen-
digen Verteidigung vorliegen werden. Dies wird 
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zu einer früheren Mitwirkung des Verteidigers füh-
ren und die Rechtsstellung des Beschuldigten wäh-
rend des Ermittlungsverfahrens verbessern. 

Zu Nummer 35 (§ 147 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. Die Neufassung 
des Absatzes 5 betrifft nunmehr auch den Fall, 
daß die Staatsanwaltschaft, statt eine Anklageschrift 
einzureichen, den Antrag auf Aburteilung im be-
schleunigten Verfahren oder auf Erlaß eines Straf-
befehls stellt. Die Verweisungen in dem geltenden 
§ 212 Abs. 2 und dem geltenden § 407 Abs. 4 kön-
nen daher entfallen. 

Zu Nummer 36 (§ 153 a StPO) 

Die vorgeschlagene Bestimmung eröffnet die Mög-
lichkeit, die Einstellung des Verfahrens wegen Ge-
ringfügigkeit von der Erfüllung bestimmter Auf-
lagen und Weisungen abhängig zu machen. Sie soll 
im Bereich der Einstellung wegen Geringfügigkeit 
die Voraussetzungen schaffen, kleinere Strafverfah-
ren rasch und zweckmäßig ohne Schuldspruch und 
Hauptverhandlung auch dann zu erledigen, wenn 
nicht von vornherein auf jede Sanktion verzichtet 
werden kann. Sie ermöglicht damit zugleich 
Staatsanwaltschaften und Gerichten, sich mit der 
mittleren und schweren Kriminalität intensiver zu 
befassen. 

Der neue § 153 a geht von der Erkenntnis aus, daß 
es zahlreiche Fälle im Bereich der kleineren Krimi-
nalität gibt, bei denen eine Einstellung nach § 153 
nur deshalb nicht in Betracht kommt, weil es nicht 
verantwortet werden kann, den Täter ohne jede 
Sanktion von einer Bestrafung freizustellen. In die-
sen Fällen schafft der Entwurf die Möglichkeit, das 
Verfahren ohne gerichtliche Bestrafung abzuschlie-
ßen, wenn der Beschuldigte bestimmte Auflagen 
oder Weisungen erfüllt. Voraussetzung ist jedoch, 
daß diese Auflagen oder Weisungen gegeignet sein 
müssen, die Bedenken zu beseitigen, die im Einzel-
fall einer Einstellung entgegenstehen. In der Regel 
wird daher das öffentliche Interesse einer Einstel-
lung auch entgegenstehen und die Durchführung 
des Strafverfahrens gebieten, wenn den Beschul-
digten ein nicht unerheblicher Schuldvorwurf trifft. 

Die Auflagen und Weisungen, die erteilt werden 
können, sind abschließend aufgeführt. Damit soll 
einem möglichen Mißbrauch vorgebeugt werden. 
Sind andere Auflagen oder Weisungen angezeigt, 
so scheidet eine Einstellung wegen Geringfügigkeit 
aus. Die Auflage oder Weisung, den Schaden wie-
dergutzumachen, ist in der Weise eingeschränkt, 
daß eine bestimmte, vom Täter zu erbringende Lei-
stung festgesetzt werden muß. Dadurch wird in den 
Fällen mit bedeutender Schädigung die oft schwie-
rige Feststellung vermieden, ob der Täter „nach 
besten Kräften" zur Wiedergutmachung des Scha-
dens beigetragen hat. Auf die Weisung, Unterhalts-
pflichten nachzukommen, sollte schon wegen der 
Teilerfolge, die dabei zu erwarten sind, nicht ver-
zichtet werden. Entsprechend der Auflage oder Wei- 

sung, den Schaden wiedergutzumachen, ist auch 
diese Weisung dahin eingeschränkt, daß bestimmte 
Unterhaltsbeträge festzusetzen sind. 

Da das Verfahren nach § 153 a Abs. 1 den Abschluß 
der Ermittlungen voraussetzt, erscheint es erforder-
lich, die Einstellung hier auch von der Zustimmung 
des Beschuldigten abhängig zu machen. Für die Auf-
lagen oder Weisungen ist schon deshalb das Ein-
verständnis des Beschuldigten notwendig, weil ent-
gegen dem Zweck der Vorschrift eine Verzögerung 
des Verfahrens einträte, wenn es vorläufig einge-
stellt würde, obwohl der Beschuldigte von vornher-
ein nicht bereit ist, die Auflagen und Weisungen 
zu erfüllen. 

Damit die Einstellung unter Auflagen und Weisun-
gen die erstrebte schnelle Erledigung der betreffen-
den Verfahren bewirkt, muß die Frist, die dem Tä-
ter zur Erfüllung gesetzt wird, kurz bemessen wer-
den. Allein bei der Weisung, Unterhaltspflichten 
nachzukommen, reicht eine kurze Frist nicht aus. 
Indessen sollte auch für diesen Fall die Frist höch-
stens auf ein Jahr bestimmt werden. 

Durch die Erfüllung der Auflagen entsteht ein Ver-
fahrenshindernis; die Tat kann nicht mehr als Ver-
gehen verfolgt werden. Das Verfahrenshindernis 
sollte nicht auch dann entstehen können, wenn der 
Täter außerstande war, die Auflagen zu erfüllen. 
Dadurch würde zwar in den Fällen, in denen die 
schuldlose Nichterfüllung offensichtlich ist, die 
Pflicht, das Verfahren, wenn auch nur mit dem Ziel 
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt, weiterzufüh-
ren, entfallen. Andererseits aber müßten, wenn 
das Verfahren fortgeführt würde, die Entschuldi-
gungsgründe des Täters darauf geprüft werden, ob 
das Verfahrenshindernis nicht doch besteht. Dabei 
wäre dem Täter angesichts der vielen denkbaren 
Entschuldigungsgründe ein Tatsachenvortrag eröff-
net, wie er bei den Verfahrenshindernissen des gel-
tenden Rechts in diesem Umfange nicht möglich ist. 

Die vorgeschlagene Fassung erlaubt eine mehrfa-
che Einstellung unter Auflagen und Weisungen, de-
ren es in Ausnahmefällen bedürfen kann. 

Das Verfahren gegen Auflagen und Weisungen ein-
zustellen, sollte nicht mehr im Revisionsrechtszug 
möglich sein. Die vorgeschlagene Fassung, die § 42 n 
Abs. 5 Satz 2 StGB nachgebildet ist, stellt dies klar. 

Schließlich dürfte es noch erforderlich sein, in der 
Vorschrift eine Sonderregelung für die Strafverfol-
gungsverjährung der in Absatz 3 vorgeschlagenen 
Art zu treffen. Ebenso wie nach § 79 a Nr. 2 StGB 
in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts vom 4. Juli 1969 (Bundesgesetzbl. I 
S. 717) die Verjährung ruht, solange dem Verurteil-
ten Aussetzung zur Bewährung oder im Gnaden-
wege bewilligt ist, empfiehlt es sich, auch während 
des Laufes der dem Täter für die Erfüllung der 
Auflagen und Weisungen gesetzten Frist das Ruhen 
der Strafverfolgungsverjährung zu bestimmen. 

Zu Nummer 37 (§§ 153 b bis 153 e StPO) 

Die Umbenennung der Bestimmungen ist erforder

-

lich, weil der neu vorgeschlagene § 153 a aus syste- 
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matischen Gründen nach § 153 eingestellt werden 
muß. 

Zu Nummer 38 (§ 153 f StPO) 

Die Vorschrift des § 153 f soll den Strafverfolgungs-
organen die Aufdeckung und Verfolgung schwerer 
Betäubungsmittelkriminalität erleichtern. 

Der Betäubungsmittelkriminalität ist wegen ihrer 
besonderen Erscheinungs- und Begehungsformen 
mit den herkömmlichen Mitteln der Verbrechensbe-
kämpfung nur schwer beizukommen. Dies gilt vor 
allem für den illegalen Handel mit Betäubungsmit-
teln. Die Strafverfolgungsorgane sind deshalb bei 
der Bekämpfung dieser Straftaten in besonderem 
Maße auf Hinweise aus Täterkreisen angewiesen. 
Wenn die Staatsanwaltschaft die im Entwurf vor-
gesehene Einstellungsmöglichkeit erhält, kann sie 
Beschuldigten im unteren und kriminalpolitisch we-
niger bedeutsamen Bereich des Rauschgifthandels 
Straflosigkeit in Aussicht stellen und hierdurch 
einen Anreiz zur Mitwirkung bei der Aufdeckung 
oder Verfolgung schwerwiegender Rauschgiftkrimi-
nalität bieten. Die hiermit verbundene Durchbre-
chung des Legalitätsprinzips rechtfertigt sich aus 
dem Gesichtspunkt einer Güterabwägung. Die Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Bekämpfung besonders 
schwerwiegender Rauschgiftkriminalität kann im 
Einzelfall das öffentliche Interesse an der Bestra-
fung unbedeutsamer Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz so sehr überwiegen, daß in die-
sem besonderen Fall die Durchbrechung des Legali-
tätsprinzips vertretbar erscheint. Das geltende Recht 
enthält bereits ähnliche Ausnahmen vom Legali-
tätsprinzip in den §§ 153 c, 153 d, 154 c. 

Der im Entwurf vorgesehene § 153 f erfaßt einerseits 
einen breiteren Bereich der Kriminalität als die 
Vorschrift des § 11 Abs. 5 Betäubungsmittelgesetz, 
die lediglich den Eigenverbrauch in geringen Men-
gen betrifft, und setzt andererseits eine tätige Reue 
voraus. 

Die Einstellung soll allerdings nur bei Straftaten 
nach § 11 Abs. 1 bis 3 des Betäubungsmittelgesetzes 
in Betracht kommen. Bei besonders schweren Fällen 
dieser Taten (§ 11 Abs. 4 Betäubungsmittelgesetz) 
ist kein Raum für eine Durchbrechung des Legali-
tätsprinzips. 

Der Entwurf knüpft die Einstellungsmöglichkeit 
ferner an die Förderung der Aufklärung oder Ver-
folgung besonders schwerer Fälle der Rauschgift-
kriminalität (§ 11 Abs. 4 Betäubungsmittelgesetz) 
und stellt hierdurch sicher, daß der Grundsatz des 
Legalitätsprinzips nur um den Preis erheblicher 
Fortschritte bei der Bekämpfung der Rauschgift-
kriminalität Ausnahmen zugänglich ist. 

Die Staatsanwaltschaft soll nicht nur bei solchen 
Tätern von der Verfolgung absehen können, die sich 
vor ihrer Entdeckung stellen, sondern auch dann, 
wenn der bereits entdeckte Täter sich bereitfindet, 
die Aufdeckung oder Verfolgung besonders schwe-
rer Fälle von Betäubungsmittelkriminalität durch 
seine Mitwirkung zu fördern. Die Aussicht auf Straf-
losigkeit wird nämlich in vielen Fällen gerade erst 

nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens für 
den Beschuldigten ein Anreiz zur Offenbarung sei-
ner Hintermänner sein. 

Der Entwurf sieht davon ab, die Zustimmung des 
zur Entscheidung über die Eröffnung des Hauptver-
fahrens zuständigen Gerichts zu verlangen. Hier-
durch wird die unkomplizierte und rasche Hand-
habung dieses Mittels der Verbrechensbekämpfung 
in jedem Stadium der Vernehmung ermöglicht. 

Der im Entwurf vorgesehene § 153 f Abs. 2 ermög-
licht auch noch nach Klageerhebung die Einstellung 
des Verfahrens. Dabei ist die Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft geboten, weil sie als Strafver-
folgungsorgan mit engen Kontakten zur Kriminal-
polizei am ehesten in der Lage ist, die im Rahmen 
des § 153 f erforderliche Güteabwägung vorzu-
nehmen. 

Zu Nummern 39 und 40 (§§ 154, 156 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 41 (§ 159 StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 2 ist die Staatsan-
waltschaft oder der Amtsrichter berechtigt, die Be-
stattung in den Fällen des Absatzes 1 zu genehmi-
gen. Der Entwurf schlägt vor, die Genehmigung 
ausschließlich der Staatsanwaltschaft vorzubehalten. 
Die Erteilung des Beerdigungsscheins durch den 
Amtsrichter erscheint systemfremd. Die Verantwor-
tung für das Absehen oder die Aufnahme von Er-
mittlungen trägt die Staatsanwaltschaft. Sie muß 
entscheiden, ob sie eine Leichenschau oder eine Lei-
chenöffnung für erforderlich hält. Insbesondere 
durch eine vom Amtsrichter genehmigte Feuerbe-
stattung geht ihr die Leiche als Beweismittel end-
gültig verloren. 

Ein Bedürfnis, für dringende Fälle die Zuständigkeit 
des Amtsrichters zu erhalten, besteht nicht mehr. 
Selbst bei verhältnismäßig großer Entfernung zwi-
schen Todesort oder Fundstelle der Leiche und Sitz 
der Staatsanwaltschaft kann deren Zustimmung im 
Hinblick auf die heutigen Verkehrsverbindungen 
rechtzeitig eingeholt werden. 

Es ist davon abgesehen worden, auch die in Absatz 1 
vorgesehene wahlweise Zuständigkeit des  Amts-
richters zu beseitigen. Die Benachrichtigung des 
Amtsrichters bei ungeklärter Todesursache ermög-
licht ihm, unaufschiebbare Untersuchungshandlungen 
selbst vorzunehmen, wenn ein Staatsanwalt nicht 
erreichbar ist (§ 165). Im übrigen steht die Vor-
schrift des Absatzes 1 im Zusammenhang mit der 
in § 158 Abs. 1 geregelten allgemeinen Zuständig-
keit des Amtsrichters zur Entgegennahme von Straf-
anzeigen und -anträgen und sollte nicht ohne Rück-
sicht hierauf beseitigt werden. 

Zu Nummer 42 (§ 161 StPO) 

Die Änderung ist aus redaktionellen Gründen ge

-

boten. Da in dem neuen § 161 a die Vernehmung von 
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Zeugen und Sachverständigen durch die Staatsan-
waltschaft einschließlich des Ausschlusses des Rechts 
zu eidlichen Vernehmungen gesondert geregelt wird, 
sind in S a t z 1 die Worte „mit Ausschluß eidlicher 
Vernehmungen" zu streichen. Einer ausdrücklichen 
Klarstellung, daß die auf Ersuchen oder im Auftrag 
der Staatsanwaltschaft tätig werdenden Behörden 
und Beamten ,des Polizeidienstes keine eidlichen 
Vernehmungen durchführen können, bedarf es nicht. 

Zu Nummer 43 (§ 161 a StPO) 

a) Nach geltendem Recht können Zeugen und Sach-
verständige nur zum Erscheinen und zur Aussage 
vor dem Richter gezwungen werden (vgl. §§ 51, 
70, 77). Der neue § 161 a begründet die Verpflich-
tung von Zeugen und Sachverständigen, auf La-
dung vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen 
sowie zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten 
zu erstatten. Kommen Zeugen oder Sachverstän-
dige einer staatsanwaltschaftlichen Ladung ohne 
genügende Entschuldigung nicht nach oder ver-
weigern sie ohne gesetzlichen Grund die Aus-
sage oder das Gutachten, so kann die Staatsan-
waltschaft nach dem Vorschlag des Entwurfs Ord-
nungsgelder festsetzen und ihnen die durch die 
unberechtigte Weigerung oder das unberechtigte 
Ausbleiben verursachten Kosten auferlegen. 
Auch kann sie die zwangsweise Vorführung 
eines Zeugen anordnen. Die Festsetzung der 
Ordnungshaft bleibt aus verfassungsrechtlichen 
Gründen dem Richter vorbehalten. Die Befugnis 
zur eidlichen Vernehmung soll ebenfalls nur dem 
Richter zustehen, ein Grundsatz, von dem auch 
das Gesetz zur Änderung des Rechtspflegerge-
setzes, des Beurkundungsgesetzes und zur Um-
wandlung des Offenbarungseides in eine eides-
stattliche Versicherung vom 27. Juni 1970 (Bun-
desgesetzbl. I S. 911) sowie die Entwürfe einer 
Abgabenordnung (AO) und eines Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) ausgehen (vgl. die 
Begründungen zu § 108 AO — Drucksache 

VI/ 1982 und zu § 19 VwVfG — Drucksache 
VI/ 1133 —). Für den Zweck des Ermittlungsver-
fahrens reicht es aus, wenn die uneidliche vor-
sätzliche Falschaussage vor der Staatsanwalt-
schaft für strafbar erklärt wird, wie es der neue 
§ 153 StGB vorsieht (vgl. Artikel 5 Nr. 1 und die 
Begründung hierzu). Staatsanwaltschaftliche Ver-
nehmungsniederschriften werden in der Haupt-
verhandlung richterlichen Vernehmungsnieder-
schriften, die nach § 251 Abs. 1 und § 254 zum 
Zwecke des Beweises verlesen werden können, 
auch künftig nicht gleichgestellt. Daher ist es 
nicht erforderlich, dem Beschuldigten und seinem 
Verteidiger ein Anwesenheitsrecht bei der staats-
anwaltschaftlichen Vernehmung einzuräumen. 

Der neue § 161 a enthält den praktisch bedeut-
samsten Teil der vom Entwurf vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Konzentration des Ermittlungs-
verfahrens in der Hand der Staatsanwaltschaft. 
Er wird erheblich zur Straffung und Beschleuni-
gung des Ermittlungsverfahrens beitragen und 
nicht selten auch zu einer besseren Aufklärung 
des Sachverhalts führen. Die bisher erforderliche 

Einschaltung des oft überlasteten Ermittlungs-
richters zwecks Vernehmung von Zeugen, die 
polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen La-
dungen nicht nachkommen oder deren polizeili-
che oder staatsanwaltschaftliche Aussage un-
glaubhaft erscheint, verzögert das vorbereitende 
Verfahren in der Regel erheblich. In vielen Fäl-
len wird aber auch die Vernehmung durch den 
für das Ermittlungsverfahren insgesamt verant-
wortlichen und über das bisherige Ermittlungs-
ergebnis genau unterrichteten Staatsanwalt sach-
kundiger durchgeführt werden als durch den le-
diglich zu einer einzelnen Vernehmung in das 
Vorverfahren eingeschalteten Ermittlungsrichter. 
Diese Regelung dient nicht zuletzt dem zu Un-
recht Beschuldigten, dem an einer beschleunig-
ten und sachkundigen Aufklärung besonders ge-
legen ist. 

Der Erweiterung der Befugnisse gegenüber sich 
weigernden Zeugen und Sachverständigen ent-
spricht die Pflicht der Staatsanwaltschaft, von 
ihren Vernehmungsrechten Gebrauch zu machen 
und das Ermittlungsverfahren mehr als bisher 
selbst in die Hand zu nehmen. Dieses Gebot 
braucht nicht in einer zusätzlichen Bestimmung 
besonders ausgesprochen zu werden; es ergibt 
sich schon aus § 162 Abs. 1. Danach beantragt 
die Staatsanwaltschaft eine richterliche Unter-
suchungshandlung, wenn sie diese für erforder-
lich hält. Nach der Neuregelung des § 161 a wird 
eine richterliche Vernehmung im Ermittlungsver-
fahren nur noch verhältnismäßig selten erforder-
lich sein, weil die Staatsanwaltschaft das Erschei-
nen und die Aussage von Zeugen und Sachver-
ständigen künftig selbst erzwingen kann. Die 
Staatsanwaltschaft wird daher den Antrag nach 
§ 162 Abs. 1 nur noch stellen, wenn besondere 
Gründe die Vernehmung gerade durch den Rich-
ter geboten erscheinen lassen, z. B. weil der 
Zeuge vereidigt werden soll. 

Rechtsstaatliche Bedenken gegen die vorgeschla-
gene Erweiterung der staatsanwaltschaftlichen 
Befugnisse bestehen nicht. Es erscheint sachge-
recht, der Staatsanwaltschaft als einem auf Ob-
jektivität und Gerechtigkeit verpflichteten 
Rechtspflegeorgan die Befugnisse zu geben, die 
sie benötigt, um ihren gesetzlichen Auftrag wirk-
samer als bisher erfüllen zu können. Eine umfas-
sende gerichtliche Überprüfung der von ihr an-
geordneten Maßregeln wird durch § 161 a Abs. 3 
ermöglicht. Daß die Staatsanwaltschaft Verneh-
mungen unter Beachtung der gesetzlichen Weige-
rungsrechte und bei Gewährleistung richterlicher 
Kontrolle künftig selbst erzwingen kann, be-
deutet keinen Eingriff in verfassungsrechtlich 
dem Richter vorbehaltene Zuständigkeiten. Auch 
die zwangsweise Vorführung ist keine Freiheits-
entziehung im Sinne des Artikels 104 Abs. 2 GG, 
über deren Zulässigkeit der Richter entscheiden 
muß, sondern eine Freiheitsbeschränkung im 
Sinne des Artikels 104 Abs. 1 GG, die auf der 
Grundlage eines förmlichen Gesetzes von einer 
Behörde vorgenommen werden kann. 

Auch in anderen Staaten Europas stehen den 
Strafverfolgungsbehörden den Vorschlägen des 
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Entwurfs vergleichbare Zwangsbefugnisse ohne 
vorherige richterliche Anordnung zu, z. B. in Eng-
land, Frankreich, Italien und Schweden. In der 
Bundesrepublik Deutschland sind anderen Be-
hörden außerhalb des Justizbereichs solche 
Zwangsbefugnisse zum Teil schon seit langem 
eingeräumt. Nach § 59 Abs. 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungs-
behörde gegen Zeugen oder Sachverständige, die 
nicht erscheinen oder keine Angaben machen, 
Ordnungsstrafen in Geld festsetzen und ihnen 
die durch ihr Ausbleiben oder ihre Weigerung 
verursachten Kosten auferlegen. Nach § 24 des 
Polizeigesetzes von Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Oktober 
1969 (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 740) darf die 
Polizei eine Person vorführen, wenn sie der po-
lizeilichen Vorladung zur Durchführung erken-
nungsdienstlicher Maßnahmen ohne hinreichen-
den Grund keine Folge leistet. Nach Artikel 15 
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Polizeiaufgaben-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. April 1963 (Gesetz- und Verordnungsbl. 
S. 95, ber. S. 120) darf die Polizei eine Person, die 
aufgrund eines Gesetzes vorgeladen wird, vor-
führen, wenn sie der Vorladung nicht Folge lei-
stet. Wegen weiterer landesgesetzlicher Rege-
lungen, die der Polizei gestatten, eine Person zur 
Dienststelle zu verbringen und vorübergehend 
in Gewahrsam zu nehmen, wird auf die Zusam-
menstellung bei Kleinknecht, Strafprozeßordnung 
30. Aufl. Anm. 1 zu § 6 EGStPO Anh. A ver-
wiesen. Nach § 44 Abs. 2, 3 des Wehrpflichtgeset-
zes können Wehrpflichtige unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen der Wehrersatz-
behörde vorgeführt oder dem nächsten Feld-
jäger-Wachkommando zugeführt werden. Nach 
§ 18 des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 700), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. August 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1351), 
darf das Gesundheitsamt Geschlechtskranke oder 
Personen, die dringend verdächtig sind, ge-
schlechtskrank zu sein und Geschlechtskrank-
heiten weiterzuverbreiten, in bestimmten Fällen 
durch die zuständige Verwaltungsbehörde vor-
führen lassen. Nach § 175 Abs. 2, § 202 der 
Reichsabgabenordnung (§ 107 Abs. 5, §§ 311 ff. 
des Entwurfs einer Abgabenordnung, Drucksache 
VI/ 1982)  ist das Finanzamt befugt, das Erschei-
nen eines Auskunftspflichtigen zu erzwingen. 

b) Absatz 1 Satz 1 begründet die Pflicht der 
Zeugen und Sachverständigen, vor der Staats-
anwaltschaft zu erscheinen und auszusagen. 
Satz 2 verweist wegen der Einzelheiten grund-
sätzlich auf die Vorschriften des Sechsten und 
Siebenten Abschnitts des Ersten Buches über 
Zeugen und Sachverständige. Daraus folgt, daß 
die §§ 48 ff. und 72 ff. auch von der Staatsan-
waltschaft anzuwenden sind, soweit dies mit 
den Besonderheiten des Ermittlungsverfahrens 
vereinbar ist und gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. So wird die Staatsanwaltschaft nicht 
gehindert sein, von den Vorschriften der §§ 58 
und 68 wegen ihrer formalen Art im Einzelfall 

aus Zweckmäßigkeitsgründen abzuweichen. Nicht 
entsprechend anwendbar sind insbesondere die 
Bestimmungen, die die Befugnis zur Vereidigung 
und zur Festsetzung der Haft voraussetzen. Da-
gegen müssen die Vorschriften über Zeugnis-
und Auskunftsverweigerungsrechte von der 
Staatsanwaltschaft in gleicher Weise wie vom 
Richter beachtet werden. Die Protokollierung 
staatsanwaltschaftlicher Vernehmungen richtet 
sich nach dem neuen § 168 b Abs. 2. 

Durch Absatz 2 Satz 1 wird klargestellt, 
daß die Verweisung des Absatzes 1 Satz 2 sich 
auch auf die Befugnis zu den in den §§ 51, 70 
und 77 bisher nur für den Richter vorgesehenen 
Maßregeln erstreckt. Die Staatsanwaltschaft darf 
daher auch die Vorführung des unentschuldigt 
ausgebliebenen Zeugen anordnen. Könnte die 
Vorführung vor die Staatsanwaltschaft nur durch 
den Richter angeordnet werden, so würde dies 
zu einer erheblichen Verzögerung führen, ohne 
daß dem Zeugen ein wesentlich größerer Rechts-
schutz gewährt würde. Denn schon nach dem 
geltenden § 162 darf der Ermittlungsrichter nicht 
über Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der 
von der Staatsanwaltschaft beantragten Verneh-
mung befinden (vgl. BVerfGE 31, 43 ff.). Satz 2 
enthält den durch Artikel 104 Abs. 2 GG gebo-
tenen Richtervorbehalt hinsichtlich der Festset-
zung der in den §§ 51 und 70 zugelassenen Haft. 
Die Staatsanwaltschaft darf jedoch in ihrer La-
dung auf die Zulässigkeit der Haftfestsetzung 
durch den Richter hinweisen, wie sich aus dem 
gemäß Absatz 1 Satz 2 entsprechend anwend-
baren § 48 ergibt. Zuständig für die Festsetzung 
der Haft ist nach Satz 2 Halbsatz 2 das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft 
ihren Sitz hat, welche die Festsetzung beantragt. 
Hierdurch wird erreicht, daß dasselbe Landge-
richt, das gemäß Absatz 3 über den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gegen die Auferlegung 
der Kosten und die Festsetzung des Ordnungs-
geldes befindet, letztinstanzlich — nämlich auf 
Beschwerde des Betroffenen gegen die Entschei-
dung des Amtsgerichts — auch über die Fest-
setzung der Haft entscheidet. Aus dem bisherigen 
§ 168 a (§ 169 in der Fassung des Entwurfs) er-
gibt sich, daß der Amtsrichter unter den dort 
genannten Voraussetzungen durch einen Ermitt-
lungsrichter des Oberlandesgerichts oder des 
Bundesgerichtshofes ersetzt werden kann. 

Absatz 3 Satz 1 eröffnet gegen die Entschei-
dungen der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 
Satz 1 den Rechtsweg. Zuständig ist nach Satz 2 
— von Verfahren in Staatsschutz-Strafsachen ab-
gesehen — das Landgericht, in dessen Bezirk die 
Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Die Entschei-
dung des Landgerichts ist nach Satz 4 unan-
fechtbar. Es ist davon abgesehen worden, die 
Entscheidung dem Amtsgericht zu übertragen. 

Da eine zweimalige gerichtliche Überprüfung der 
staatsanwaltschaftlichen Maßregeln das Verfah-
ren verzögern würde und auch aus Gründen eines 
wirksamen Rechtsschutzes nicht erforderlich ist, 
müßte das Amtsgericht endgültig entscheiden. 
Dies erscheint jedoch aus folgenden Gründen. 
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nicht tragbar: Nach § 304 StPO, § 73 Abs. 1 GVG 
ist gegen die vom Ermittlungsrichter angeordne-
ten Maßnahmen (z. B. Beschlagnahme, Durch-
suchung, Ordnungs- und Erzwingungshaft) die 
Beschwerde zum Landgericht möglich. Es wäre 
wenig folgerichtig, die der Staatsanwaltschaft 
übertragene Befugnis zur Festsetzung eines Ord-
nungsgeldes und zur Auferlegung der Kosten 
abschließend durch das Amtsgericht überprüfen 
zu lassen, während die Entscheidung, ob bei 
Nichtbeitreibbarkeit des Ordnungsgeldes oder 
zur Erzwingung des Zeugnisses die Haft festzu-
setzen ist, letztinstanzlich beim Landgericht läge. 
Durch eine solche Regelung würden unterschied-
liche Beurteilungen ein und derselben Sache 
möglich. Auch wäre die Einheitlichkeit der Recht-
sprechung im Landgerichtsbezirk nicht gewähr-
leistet. Schließlich muß berücksichtigt werden, 
daß die mit der Festsetzung des Ordnungsgeldes 
verbundene Entscheidung über ein behauptetes 
Recht auf Verweigerung der Aussage, der Aus-
kunft oder des Gutachtens tief in die Persönlich-
keitssphäre des Betroffenen eingreifen kann. Eine 
solche Entscheidung sollte nicht abschließend 
dem Amtsgericht anvertraut werden, jedenfalls 
nicht, solange über eine vom Ermittlungsrichter 
angeordnete, lediglich die Vermögensinteressen 
des Betroffenen berührende Beschlagnahme letzt-
instanzlich das Landgericht zu befinden hat. 

An die Stelle des Landgerichts tritt, wie sich aus 
der Verweisung des Satzes 2 ergibt, in Staats-
schutz-Strafsachen, in denen die Oberlandesge-
richte nach § 120 Abs. 1 oder 2 GVG zuständig sind, 
das Oberlandesgericht (§ 120 Abs. 3 Satz 1 in 
Verbindung mit dem neuen § 73 Abs. 1 GVG) 
und in Sachen, in denen der Generalbundesan-
walt die angefochtene Entscheidung getroffen 
hat, der Bundesgerichtshof (neuer § 135 Abs. 2 
GVG). Da in diesen Verfahren die nach Absatz 2 
Satz 2 dem Richter vorbehaltene Haft auch durch 
Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts oder 
des Bundesgerichtshofes festgesetzt werden kann 
(geltender § 168 a) und gegen deren Entscheidun-
gen Beschwerde zum Oberlandesgericht oder 
Bundesgerichtshof zulässig ist (§ 304 StPO, § 120 
Abs. 3 Satz 2, § 135 Abs. 2 GVG), wird diesen 
Gerichten auch die abschließende Überprüfung 
der von der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 
Satz 1 festgesetzten Maßregeln übertragen. 

Im gerichtlichen Überprüfungsverfahren sind die 
in Absatz 3 Satz 3 genannten Vorschriften über 
das Beschwerdeverfahren einschließlich der ent-
sprechenden Kostenbestimmungen, insbesondere 
des § 473, sinngemäß anzuwenden. Um einen um-
fassenden gerichtlichen Schutz zu gewährleisten, 
wird der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Beschwerde-
werts zugelassen. Der Entwurf folgt weitgehend 
der in § 62 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten getroffenen Regelung. 

Will die Staatsanwaltschaft einen in dem Bezirk 
einer anderen Staatsanwaltschaft wohnhaften 
Zeugen oder Sachverständigen vernehmen, so 
kann sie ihn entweder zu ihrem Amtssitz laden, 
ihn in dem Bezirk der anderen Staatsanwaltschaft 

selbst vernehmen oder die andere Staatsanwalt-
schaft um dessen Vernehmung ersuchen. Für den 
zuletzt genannten Fall bestimmt Absatz 4, 
daß die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch 
der ersuchten Staatsanwaltschaft zustehen. Die 
ersuchende Staatsanwaltschaft kann sich diese 
Maßnahmen auch selbst vorbehalten. 

Zu Nummer 44 (§ 162 StPO) 

Ausgangspunkt der in dem Entwurf vorgeschlagenen 
Regelung ist § 162 Abs. 1 des geltenden Rechts, der 
als Absatz 1 Satz 1 beibehalten ist. 

Der Entwurf sieht in S a t z 2 weiter vor, die rich-
terliche Zuständigkeit grundsätzlich auf den Amts-
richter zu konzentrieren, in dessen Bezirk die für 
das Ermittlungsverfahren zuständige. Staatsanwalt-
schaft ihren Sitz hat, wenn die Staatsanwaltschaft 
die Vornahme von Untersuchungshandlungen in 
mehr als einem Bezirk für erforderlich hält. Diese 
Regelung greift nicht nur dann ein, wenn von vorn-
herein die Vornahme von Untersuchungshandlungen 
in verschiedenen Bezirken für erforderlich erachtet 
wird. Sie gilt vielmehr ihrem Wortlaut zufolge auch 
dann, wenn in einem Ermittlungsverfahren etwa 
zunächst eine Durchsuchung in einem Bezirk und 
später — auf Grund neuer, erst nach Vornahme der 
Durchsuchung zutage getretener Gesichtspunkte — 
eine Beschlagnahme in einem anderen Bezirk für er-
forderlich erachtet wird, für diese zweite Unter-
suchungshandlung. 

Durch die Konzentration auf einen einzigen Amts-
richter werden — gezielt auf die Fälle der über-
örtlichen Kriminalität — die Nachteile der schwer-
fälligen Regelung des geltenden Rechts weitgehend 
vermieden. Abgesehen von einem im Interesse der 
Intensivierung der Verbrechensbekämpfung nicht 
unerheblichen Rationalisierungseffekt wird mit der 
vorgeschlagenen Lösung zugleich erreicht, daß je-
weils ein mit der Sache besonders vertrauter Amts-
richter entscheidet. Dieser hat den notwendigen 
Überblick über den Gesamtzusammenhang des Er-
mittlungsverfahrens und kann deshalb eher eine 
sachgerechte Entscheidung treffen als ein solcher 
Amtsrichter, von dem nur die Anordnung einer 
einzigen Untersuchungshandlung begehrt wird. 

Der Entwurf gibt allerdings für den Bereich der 
überörtlichen Kriminalität in gewissem Umfang die 
enge räumliche Beziehung des Amtsrichters zum 
Ort der Vornahme von Untersuchungshandlungen 
auf. Hiergegen lassen sich durchgreifende Bedenken 
indessen nicht herleiten, zumal eine besonders enge 
Vertrautheit des Amtsrichters — insbesondere am 
Amtsgericht einer Großstadt — mit den örtlichen 
Gegebenheiten seines Bezirks bei den komplizierten 
heutigen Lebensverhältnissen kaum noch anzutref-
fen sein wird. Nicht zuletzt im Hinblick auf die be-
absichtigte Einlegung eines Rechtsmittels gegen eine 
richterliche Entscheidung kann die in dem Entwurf 
vorgeschlagene Regelung auch für den Betroffenen 
von praktischem Nutzen sein. 

Die mit dem Entwurf angestrebte Konzentration 
kann indessen nicht in allen in Betracht kommenden 
Fällen lückenlos durchgeführt werden. Nicht zu ver- 
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wirklichen ist sie in dem bereits angedeuteten Fall 
mehrerer nacheinander erforderlich werdender Un-
tersuchungshandlungen, wenn zunächst nur eine ein-
zige solche für erforderlich gehalten wurde, die 
außerhalb des Bezirks des Amtsrichters vorzuneh-
men war, in dem die für das Ermittlungsverfahren 
zuständige Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, für 
diese erste Untersuchungshandlung; hier werden 
zwei verschiedene Richter mit der Sache zu befassen 
sein. Im Vergleich zum geltenden Recht, nach dem 
in weitaus mehr Fällen die Einschaltung einer Viel-
zahl von Amtsrichtern erforderlich werden kann, 
bringt die vorgeschlagene Lösung aber insgesamt 
eine nicht unwesentliche Verbesserung mit sich. 

Darüber hinaus sind nach Satz 3 die Fälle rich-
terlicher Vernehmung (vgl. hierzu die Begründung 
zu Nummer 43 unter a) generell von der Konzen-
tration ausgenommen. In diesen Fällen wäre eine 
Konzentration wenig zweckmäßig, zumal sie für 
Zeugen und Sachverständige je nach Fallgestaltung 
nicht unerhebliche Zeitverluste mit sich bringen 
würde. 

Schließlich waren auch diejenigen Fälle auszu-
nehmen, in denen durch eine Konzentration das mit 
dem Entwurf insgesamt angestrebte Ziel der Be-
schleunigung des Verfahrens geradezu vereitelt 
worden wäre. Hat sich etwa ein Staatsanwalt zu 
Ermittlungen vom Dienstsitz seiner Lehörde ent-
fernt und hält er nunmehr die Anordnung einer 
Untersuchungshandlung durch den Richter für drin-
gend erforderlich, so könnte die Einschaltung des 
Amtsrichters am Sitz der Staatsanwaltschaft geeignet 
sein, den Untersuchungszweck zu verzögern oder 
gar zunichte zu machen. In diesen Fällen soll der 
Staatsanwalt seinen Antrag bei demjenigen Amts-
richter stellen können, in dessen Bezirk die Unter-
suchungshandlung vorzunehmen ist. 

Wenn bei Gefahr im Verzug auch die Staatsan-
waltschaft — und ihre Hilfsbeamten — zu der An-
ordnung der betreffenden Untersuchungshandlungen 
befugt sind, ergibt sich in den Fällen überörtlicher 
Kriminalität aus dieser letzten Ausnahme von der 
Konzentration folgendes Stufenverhältnis: In der 
Regel ist derjenige Amtsrichter zuständig, in dessen 
Bezirk die das Ermittlungsverfahren führende 
Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Würde nach Auf-
fassung der Staatsanwaltschaft der Untersuchungs-
erfolg durch eine Verzögerung gefährdet, die durch 
einen Antrag bei diesem Amtsrichter eintreten 
würde, so ist der Amtsrichter zuständig, in dessen 
Bezirk die Untersuchungshandlung vorzunehmen ist. 
Ist die Vornahme der Untersuchungshandlung 
schließlich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft 
so eilbedürftig, daß der Erfolg durch den mit der 
Einschaltung auch dieses Amtsrichters eintretenden 
Zeitverlust gefährdet wäre, so kann die Unter-
suchungshandlung auch durch die Staatsanwalt-
schaft — und ihre Hilfsbeamten — ohne vorange-
gangene richterliche Anordnung vorgenommen wer-
den. 

Ziel der in dem neuen Absatz 2 enthaltenen Re-
gelung ist, Zweifel darüber auszuschließen, welcher 
Amtsrichter zuständig ist, wenn zwischen der An-
tragstellung und der richterlichen Entscheidung 

über den Antrag Umstände eintreten, welche die 
Zuständigkeit eines anderen Amtsrichters als des-
jenigen begründen, der im Augenblick der Antrag-
stellung zuständig gewesen ist. Die vorgeschlagene 
Regelung stellt sicher, daß in diesen Fällen einer 
nachträglichen Veränderung der die Zuständigkeit 
begründenden Umstände der Amtsrichter zuständig 
bleibt, bei dem zunächst ein Antrag hinsichtlich der 
erneut für erforderlich gehaltenen Untersuchungs-
handlung gestellt war. 

Zu Nummer 45 (§ 163 a StPO) 

Nach 'geltendem Recht braucht der Beschuldigte nur 
einer Ladung des Richters Folge zu leisten. Durch 
den neuen Ab s a t z 3 wird der Beschuldigte ver-
pflichtet, während des Ermittlungsverfahrens auch 
vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Diese 
Vorschrift dient — ebenso wie die Gewährung von 
Zwangsrechten bei der Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen — der Konzentration des Er-
mittlungsverfahrens in der Hand der hierfür insge-
samt verantwortlichen Staatsanwaltschaft. Auf die 
Begründung zu dem neuen § 161 a unter Buchstabe a 
wird verwiesen. Der Staatsanwalt muß den Beschul-
digten über dessen Rechte, insbesondere das Recht, 
nichtauszusagen oder jederzeit, auch schon vor 
seiner Vernehmung, einen Verteidiger zu befragen, 
in gleicher Weise wie der Richter belehren. Die für 
den Richter geltenden Vorschriften der §§ 133, 
134, 135 Satz 1, §§ 136 und 136 a sind'entsprechend 
anzuwenden. Die Staatsanwaltschaft als ein. der 
dritten Gewalt zugeordnetes Rechtspflegeorgan bie-
tet die Gewähr dafür, daß sie von den ihr einge-
räumten Rechten fair und korrekt Gebrauch macht. 
Sie kann den ordnungsgemäß geladenen, aber  un-
entschuldigt ausgebliebenen Beschuldigten vorfüh-
ren lassen, wie sich aus dem gemäß Absatz 3 Satz 2 
entsprechend anwendbaren § 133 Abs. 2 ergibt. Hat 
der Beschuldigte erklärt, nicht aussagen zu wollen, 
so kann die Ladung und bei Weigerung die Vor-
führung in Einzelfällen trotzdem erforderlich sein, 
z. B. um den Beschuldigten einem Zeugen gegen-
überzustellen, die  Identität des Beschuldigten fest-
zustellen oder von ihm einen persönlichen Ein-
druck zu gewinnen. Der Beschuldigte kann nach 
Satz 3 die Rechtmäßigkeit der staatsanwaltschaft-
lichen Vorführung 'gerichtlich überprüfen lassen; 
das Verfahren richtet sich nach § 161 a Abs. 3 Satz 2 
bis 4. Kann ein Beschuldigter, der vorgeführt wird, 
nicht sofort von der Staatsanwaltschaft vernom-
men werden, so ist er nach Satz 4 zu entlassen, es 

 sei denn, daß aus anderen Gründen die vorläufige 
Festnahme (§ 127) oder die Verhaftung aufgrund 
eines richterlichen Haftbefehls geboten ist.  Das bei 
Vorführung vor den Richter in § 135 Satz 2 be-
stimmte Festhalterecht gilt nicht. 

Durch die Neuregelung in Absatz 3 wird eine rich-
terliche Vernehmung des  Beschuldigten nicht in 
allen Fällen überflüssig. Sie kann erforderlich wer-
den (§ 162 Abs. 1), wenn es der Staatsanwaltschaft 
gerade auf die — nicht erzwingbare — Einlassung 
des Beschuldigten ankommt, dieser aber nur vor 
dem Richter aussagen will, oder wenn die Staats-
anwaltschaft ein richterliches Protokoll über das 
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Geständnis des Beschuldigten gewinnen will. Denn 
der Entwurf beläßt es bei dem geltenden § 254, wo-
nach in  der  Hauptverhandlung lediglich ein richter-
liches Protokoll über das Geständnis des Beschul-
digten zum Zwecke des Beweises verlesen wenden 
darf. 

Die Änderung in Absatz 4 ist durch die Erwei-
terung der Belehrung in dem neuen § 136 Abs. 1 
Satz 3 bedingt. Die Belehrung über das Beweisan-
tragsrecht des Beschuldigten soll auch für die Be-
amten des Polizeidienstes gelten. Auf die Begrün-
dung zu dem neuen § 136 Abs. 1 wird verwiesen. 

A b s a t z 5 wird entbehrlich, soweit  er sich auf 
Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft bezieht. 
Denn der neue § 161 a Abs. 1 Satz 2 verweist hin-
sichtlich der  staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen 
eines Zeugen oder Sachverständigen nunmehr all-
gemein auf die für den Richter geltenden Vorschrif-
ten. Die Worte „durch die Staatsanwaltschaft oder" 
sind daher zu streichen. Die Verweisungen in Ab-
satz 5 sind im übrigen den neuen §§ 52, 81 c ange-
paßt worden. 

Zu Nummern 46 bis 48 (§§ 168 bis 169 StPO) 

Nach dem bisherigen § 168 richten sich die Beur-
kundung der von idem Amtsrichter vorzunehmenden 
Untersuchungshandlungen und die Zuziehung eines 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder eines son-
stigen Protokollführers nach den für die Vorunter-
suchung geltenden Vorschriften. Dasselbe gilt nach 
dem bisherigen § 169 grundsätzlich auch für die Teil-
nahme an einer richterlichen Vernehmung ides Be-
schuldigten und an  'sonstigen richterlichen Verhand-
lungen. Die Abschaffung der Voruntersuchung 
macht es erforderlich, die einschlägigen Vorschrif-
ten der §§ 187, 188, 192 Abs. 2, §§ 193 bis 195 in den 
die Vorbereitung oder öffentlichen Klage regelnden 
Zweiten Abschnitt ides  Zweiten Buches zu überneh-
men. Die bisherigen §§ 168 und 169 werden daher 
durch die neuen §§ 168, 168 a, 168 c und 168d er-
setzt. Bei dieser Gelegenheit werden die Anwesen-
heitsrechte erheblich zugunsten des Beschuldigten 
und 'seine's Verteidigers erweitert (§§ 168 c, 168 id). 
Der neue § 168 b regelt erstmals die staatsanwalt-
schaftliche Protokollierungspflicht. Der bisherige 
§ 168 a bleibt unverändert und erhält die neue Be-
zeichnung § 169. 

§§ 168, 168 a 

Die neuen §§ 168, 168 a entsprechen den bisherigen 
§§ 187, 188. Die auf die Voruntersuchung abstellen-
den Bezeichnungen „Angeschuldigter" und „Unter-
suchungsrichter" sind durch die Worte „Beschuldig-
ter"  und  „Amtsrichter" ersetzt worden. 

§ 168 b 

Der neue Absatz 1 normiert die schon jetzt in 
der staatsanwaltschaftlichen Praxis bestehende 
Übung, das Ergebnis staatsanwaltschaftlicher Unter-
suchungshandlungen aktenkundig zu machen. Die in 
Zukunft weit häufigeren staatsanwaltschaftlichen 
Vernehmungen des Beschuldigten, der Zeugen und 
Sachverständigen sollen gemäß Absatz 2 grund

-

sätzlich nach den für den Richter geltenden Vor-
schriften der §§ 168, 168 a protokolliert werden. Die 
Protokollierung ist im Hinblick auf die durch den 
neuen § 153 StGB begründete Strafbarkeit der vor-
sätzlichen Falschaussage vor der Staatsanwaltschaft 
angezeigt. Da in Absatz 2 lediglich eine Sollvor-
schrift aufgenommen worden ist, kann von ihr ab-
gewichen werden, soweit dies im Einzelfall aus sach-
lich ,begründetem Anlaß, z. B. wegen völliger Be-
deutungslosigkeit der Aussage, gerechtfertigt ist. 
Absatz 2 läßt ein Abweichen von den §§ 168, 168 a 
auch zu, soweit deren Beachtung zu einer erheb-
lichen Verzögerung der Ermittlungen führen würde, 
z. B.  weil im Falle ides  § 168 Satz 2 ein förmlich ver-
eidigter Protokollführer nicht erreichbar ist. 

§168c 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 169 Abs. 1 
und dem bisherigen § 192 Abs. 2 Satz 1. 

A b s a t z 2 erweitert die Anwesenheitsrechte des 
Beschuldigten und seines Verteidigers bei der rich-
terlichen Vernehmung von Zeugen und Sachverstän-
digen im Vorverfahren erheblich. Nach dem gel-
tenden § 193 Abs. 2 ist dem Beschuldigten und sei-
nem Verteidiger während der Voruntersuchung die 
Anwesenheit bei der Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen nur dann gestattet, wennderen 
Erscheinen in der Hauptverhandlung für eine län-
gere oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrech-
lichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hinder-
nisse entgegenstehen oder ihnen das Erscheinen 
wegen großer Entfernung nicht zugemutet werden 
kann. Bei der richterlichen Vernehmung im vor-
bereitenden Verfahren ist dieses Anwesenheitsrecht 
nach dem geltenden § 169 Abs. 2 Satz 2 zusätzlich 
eingeschränkt: es 'besteht nur, wenn der Beschul-
digte bereits als solcher vom Richter vernommen 
ist oder sich in Untersuchungshaft befindet. Der 
Entwurf schlägt vor, alle diese Einschränkungen zu 
beseitigen und dem Beschuldigten sowie seinem 
Verteidiger bei richterlicher Vernehmung eines 
Zeugen oder Sachverständigen die Anwesenheit 
'grundsätzlich zu gestatten. Dies erscheint schon des-
wegen angemessen, weil die Niederschrift über eine 
richterliche Vernehmung — anders als eine staats-
anwaltschaftliche Niederschrift — nach Maßgabe 
des § 251 Abis. 1 in der Hauptverhandlung zum 
Zwecke des Beweises verlesen werden kann. Zu 
einer Beeinträchtigung der Ermittlungen wind das 
erweiterte Anwesenheitsrecht bei richterlichen Ver-
nehmungen nicht führen, da die Staatsanwaltschaft 
die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen 
nach idem neuen § 161a künftig selbst durchsetzen 
kann, bei diesen Vernehmungen jedoch kein An-
wesenheitsrecht des Beschuldigten und seines Ver-
teidigers vorgesehen ist. 

Besteht ,ausnahmsweise die Gefahr, daß der Be-
schuldigte die während seiner Anwesenheit erfahre-
nen Ergebnisse richterlicher Vernehmungen für 
Verdunklungsmaßnahmen verwertet, so greift der 
neue Ausschließungsgrund des  Absatzes 3 
Satz 1 ein. Satz 2 entspricht dem bisherigen § 194. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 193 Abs. 4. 
Jedoch wird das Anwesenheitsrecht des nicht in 
Freiheit befindlichen Beschuldigten erweitert, da die 
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in Absatz 4 geregelte Einschränkung künftig nur 
noch gelten soll, wenn der nicht in Freiheit befind-
liche Beschuldigte einen Verteidiger hat. Aus rechts-
staatlichen Gründen soll wenigstens dem Verteidi-
ger die Gelegenheit gegeben werden, bei richter-
lichen Vernehmungen von Zeugen und Sachverstän-
digen zugegen zu sein und Fragen zu stellen. Eine 
entsprechende Erweiterung des Anwesenheitsrechts 
schlägt der Entwurf in dem neuen § 224 Abs. 2 vor. 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 192 Abs. 2 
Satz 2 und 3 sowie dem bisherigen § 193 Abs. 3 
und 5. Jedoch soll die Benachrichtigung nicht schon 
dann entfallen, wenn sie zu einer Verzögerung füh-
ren würde, sondern künftig erst dann, wenn durch 
sie der Untersuchungserfolg gefährdet würde. 

§ 168 d 

A b s a t z 1 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 193 
Abs. 1. Satz 2 entspricht dem bisherigen § 169 Abs. 2 
Satz 2 und dem bisherigen § 193 Abs. 3 bis 5. Jedoch 
sind die in dem neuen § 168 c eingeführten Erwei-
terungen der Anwesenheitsrechte bei richterlichen 
Vernehmungen auch für die Anwesenheitsrechte 
bei Einnahme eines richterlichen Augenscheins über-
nommen worden. 

A b s a t z 2 entspricht dem bisherigen § 195. 

Zu Nummer 49 (§ 169 a StPO) 

Die Worte „durch Einreichung der Anklageschrift" in 
A b s a t z 1 sind nach Abschaffung der Vorunter-
suchung entbehrlich. Sie waren bisher deswegen 
erforderlich, um den Fall der Erhebung der öffent-
lichen Klage durch einen Antrag auf gerichtliche 
Voruntersuchung von der Regelung des Absatzes 1 
auszunehmen (vgl. § 170 Abs. 1). 

Absatz 2 Satz 1 nennt die Verfahren, in de-
nen dem Beschuldigten die (schriftliche) Schluß-
anhörung angeboten wird, und bestimmt damit zu-
gleich die Fälle, in denen das (mündliche) Schluß

-

gehör nach § 169 b Abs. 1 in Betracht kommt. Nach 
dem neuen Absatz 2 gilt dies nur noch für Verfah-
ren, in denen die Staatsanwaltschaft die Zuständig-
keit des Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug 
oder des Schwurgerichts für begründet hält. Die 
Gründe für die Einschränkung der Fälle, in denen 
das Schlußgehör in Betracht kommt, sind bereits in 
der Allgemeinen Begründung (Abschnitt E I 4) dar-
gelegt worden. Hierauf wird verwiesen. 

Die Abschaffung der Schlußanhörung und des 
Schlußgehörs in den zur erstinstanzlichen Zustän-
digkeit der Strafkammer und des Schöffengerichts 
gehörenden Sachen hindert den Staatsanwalt nicht, 
den Beschuldigten nach Durchführung der Ermitt-
lungen erneut vorzuladen und mit ihm und seinem 
Verteidiger alles das mündlich zu erörtern, was Ge-
genstand eines förmlichen Schlußgehörs sein würde. 
Diesen Weg wird die zur umfassenden Sachver-
haltsaufklärung verpflichtete Staatsanwaltschaft 
wählen, wenn die Annahme gerechtfertigt erscheint, 
daß eine solche Anhörung noch wesentliche, den 
Beschuldigten entlastende Umstände ergeben 
werde. Selbst ein förmliches Schlußgehör kann die 
Staatsanwaltschaft auch in den Fällen gewähren, in 

denen dies gesetzlich nicht vorgesehen ist; denn die 
Gestaltung des Ermittlungsverfahrens unterliegt 
grundsätzlich ihrem freien Ermessen. 

Der neue Absatz 2 Satz 2 bestimmt, daß in 
der Mitteilung an den Beschuldigten und seinen 
Verteidiger auch anzugeben ist, wegen welcher Tat 
erwogen wird, Anklage zu erheben und welche 
Strafvorschriften in Betracht kommen. Die Praxis 
verfährt schon jetzt so (vgl. Nummer 99 Abs. 3 der 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeld-
verfahren). Nicht die Mitteilung, daß die Erhebung 
der öffentlichen Klage durch Einreichung einer An-
klageschrift erwogen werde, sondern welche An-
klage beabsichtigt sei, ist für den Beschuldigten und 
seinen Verteidiger die Grundlage der Erwägungen, 
ob von dem Angebot der Schlußanhörung oder des 
Schlußgehörs Gebrauch gemacht werden soll. Satz 2 
regelt lediglich die Mindestanforderungen an den 
Inhalt der Mitteilung. Der Staatsanwalt kann zu-
sätzlich die Beweismittel (vgl. Nummer 99 Abs. 3 
Satz 2 der Richtlinien für das Strafverfahren und 
das Bußgeldverfahren) und den vollen Anklagesatz 
(§ 200 Abs. 1 Satz 2) anführen, wenn er dies für ge-
boten hält. S a t z 3 entspricht dem bisherigen Ab-
satz 2 Halbsatz 2. 

Zu Nummer 50 (§ 169 b StPO) 

Der geltende Absatz 1 Satz 2 betrifft die 
Pflicht zur Gewährung des Schlußgehörs, wenn die 
Staatsanwaltschaft erwägt, die  Anklageschrift beim 
Schöffengericht einzureichen. Diese Regelung muß 
entfallen, weil das Schlußgehör nach der Neufassung 
des § 169 a Abs. 2 nur noch in Betracht kommt, wenn 
die Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit des Ober-
landesgerichts im 'ersten Rechtszug oder des Schwur-
gerichts für begründet hält. 

Die von der bisherigen Rechtslage ausgehende Ein-
schränkung in Absatz 2 Satz 1 „Hat der Be-
schuldigte einen Verteidiger" ist durch die Neurege-
lung praktisch gegenstandslos geworden und kann 
gestrichen werden. In Zukunft wird der Beschuldigte 
zur Zeit der Gewährung des Schlußgehörs fast stets 
einen Verteidiger haben. Denn das Schlußgehör 
kommt nur noch in den Fällen in Betracht, bei de-
nen die Mitwirkung eines Verteidigers während des 
gerichtlichen Verfahrens nach § 140 Abs. 1 Nr. 1 
notwendig ist. Die Staatsanwaltschaft ist daher ge-
halten, den das Gericht bindenden Antrag auf Be-
stellung eines Verteidigers noch vor der Gewährung 
des Schlußgehörs zu stellen sowie den Abschluß der 
Ermittlungen und die damit verbundene Belehrung 
über das Schlußgehör auch dem Beschuldigten erst 
nach der  Bestellung des Verteidigers mitzuteilen 
(§ 141 Abs. 3). 

Zu Nummer 51 (§ 169 c StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 1 Nr. 2 entfällt die 
Pflicht zur Gewährung des Schlußgehörs, wenn die 
Teilnahme des Beschuldigten in  angemessener Zeit 
wegen großer Entfernung unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten bereiten würde. Um ungerechtfer- 
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tigte Verzögerungen zu verhindern, schafft der Ent-
wurf durch Streichung der Worte „wegen großer 
Entfernung" insoweit eine Generalklausel. Bei den 
heutigen Verkehrsverhältnissen ist allein eine gro-
ße Entfernung kein überzeugend wirkendes Hinder-
nis für die Durchführung des Schlußgehörs. Auch an-
dere wichtige Gründe, z. B. längere Krankheit, kön-
nen einer zeitgerechten Gewährung des Schlußge-
hörs entgegenstehen. Durch die  Neuregelung wer-
den die Rechte des Beschuldigten nicht unzumutbar 
eingeschränkt, da dessen Verteidiger das Schlußge-
hör gewährt werden muß. 

Die Einschränkung in Absatz 2 Satz 1 „Hat der 
Beschuldigte einen Verteidiger" ist aus den in den 
Bemerkungen zu Nummer 50 am Ende genannten 
Gründen gegenstandslos geworden. Durch den vor-
geschlagenen Wegfall dieser Einschränkung wird 
auch sichergestellt, daß in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1 und 2 das Schlußgehör wenigstens dem Ver-
teidiger gewährt wird, es sei denn, dieser bleibt in 
dem festgesetzten Termin ohne genügende Entschul-
digung aus (vgl. Absatz 2 Satz 2). 

Zu Nummer 52 (§ 170 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus der vorgesehenen Ab-
schaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 53 (§ 172 StPO) 

Die Umbenennung der bisherigen §§ 153 a bis 153 d 
in § 153 b bis 153 e erfordert eine entsprechende re-
daktionelle Änderung des § 172 Abs. 2 Satz 3. Ferner 
werden die Fälle, in denen der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung nach § 172 nicht zulässig ist, um 
diejenigen des neuen § 153 f und des neuen § 153 a 
Abs. 1 Satz 1 erweitert. Auch dann, wenn die Staats-
anwaltschaft nach ihrem Ermessen unter Erteilung 
von Auflagen oder Weisungen vorläufig von der 
Erhebung der öffentlichen Klage absieht, soll dem 
Verletzten für diesen Verfahrensabschnitt das 
Klageerzwingungsverfahren verwehrt sein. Denn 
dieses Verfahren dient der Sicherung des Legalitäts-
prinzips; es findet dann, wenn  die  Staatsanwalt-
schaft nach dem Opportunitätsprinzip, das heißt nach 
ihrem Ermessen, zu entscheiden hat, grundsätzlich 
nicht statt. Andererseits wird dadurch, daß der An-
trag nach § 172 nur für das Verfahren nach § 153 a 
Abs. 1 Satz 1 für unzulässig erklärt wird, sicherge-
stellt, daß die endgültige Entscheidung vom Ver-
letzten nicht hingenommen werden muß. Er kann 
geltend machen, die Staatsanwaltschaft habe das 
Verfahren fortsetzen müssen, weil der Beschuldigte 
den ihm erteilten Auflagen oder Weisungen nicht 
nachgekommen sei. Das rechtfertigt sich dadurch, 
daß der Staatsanwaltschaft bei der Beurteilung der 
Frage, ob 'der Beschuldigte die Auflagen oder Wei-
sungen erfüllt hat, kein Ermessensspielraum zusteht. 
Insoweit erscheint die Rechtskontrolle durch das 
Oberlandesgericht geboten. 

Zu Nummer 54 (§ 173 StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vorgese-
henen Abschaffung der Voruntersuchung auch das 
Amt des Untersuchungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 55 (Dritter Abschnitt des Zweiten Buches) 

Auf die Allgemeine Begründung (Abschnitt E I 2 a) 
wird verwiesen. 

Zu Nummern 56 und 57 (§§ 198, 199 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 58 (§ 201 StPO) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die 
sich aus der vorgesehenen Abschaffung der Vor-
untersuchung ergeben. Der geltende Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 Satz 2 und 3 müssen ersatzlos entfal-
len. In Absatz 2 treten an die Stelle des bisherigen 
Satzes 4 die neuen Sätze 2 und 3. Deren Einfügung 
ist erforderlich, weil die in dem bisherigen Satz 4 
ausgesprochene Bezugnahme auf die §§ 182, 183 
wegen deren Aufhebung nicht mehr möglich ist und 
die Anfechtbarkeit allein für 'die Fälle des Satzes 1 
geregelt werden muß. Absatz 3 ist an die Änderun-
gen in den Absätzen 1 und 2 angepaßt worden. 

Zu Nummern 59, 60 und 61 (§§ 202 bis 204 StPO) 

Die Änderungen ergeben sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 62 (§ 208 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus der vorgesehenen Ab-
schaffung der Voruntersuchung. § 208 muß ent-
fallen, da er sich lediglich auf Verfahren bezieht, 
in denen eine Voruntersuchung stattgefunden hat. 

Zu Nummer 63 (§ 212 StPO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Der in Absatz 2 Satz 1 angeordneten Gleichstellung 
bedarf es nicht mehr, da der vorgeschlagene neue 
§ 147 Abs. 5 und der neue § 169 a Abs. 1 nunmehr 
unmittelbar auch den Fall erfassen, daß die Staats-
anwaltschaft, statt eine Anklageschrift einzureichen, 
den Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Ver-
fahren stellt. 

Auch der Vorschrift des Absatzes 2 Satz 2 bedarf 
es nicht mehr. Denn Schlußanhörung und Schluß

-
gehör (§ 169 a Abs. 2, § 169 b) kommen in Zukunft 
nur noch in Betracht, wenn die Staatsanwaltschaft 
die Zuständigkeit des Schwurgerichts oder des 
Oberlandesgerichts für begründet hält. In diesen 
Fällen ist die Aburteilung im beschleunigten Ver-
fahren jedoch ohnehin nicht zulässig. 

Zu Nummer 64 (§ 214 StPO) 

Nach geltendem Recht bewirkt die Staatsanwalt-
schaft die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen und die Herbeischaffung der als Beweis-
mittel dienenden Gegenstände. Sie können auch 
vom Gericht bewirkt werden. Hinsichtlich dieser 
nicht an besondere Voraussetzungen geknüpften 
Zuständigkeiten von Staatsanwaltschaft bzw. Ge- 
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richt haben sich im Ladungswesen den in der Be-
gründung zu § 36 erwähnten Schwierigkeiten ver-
gleichbare Zweifelsfragen ergeben. 

Die in Absatz 1 vorgeschlagene Regelung des 
Entwurfs wird in Zukunft Mißverständnisse hin-
sichtlich der Zuständigkeit für das Ladungswesen 
ausschließen. Gemäß Satz 1 ordnet der Vor-
sitzende die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen an. Die Ausführung seiner Anordnungen 
ist sodann gemäß Satz 2 Sache der Geschäftsstelle 
des Gerichts, die dafür zu sorgen hat, daß die La-
dungen bewirkt werden. Besonders augenfällig 
wird der mit dieser Neuregelung zugleich erreichte 
Beschleunigungseffekt dann, wenn im Anschluß an 
die Verlegung eines Termins Umladungen not-
wendig werden oder wenn der Angeklagte oder 
sein Verteidiger weitere Zeugen oder Sachverstän-
dige benennt, deren Ladung der Vorsitzende an-
ordnet. Auch in diesen Fällen werden zeitraubende 
Aktenversendungen zwischen Gericht und Staats-
anwaltschaft entbehrlich. 

Absatz 2 übernimmt den Inhalt des bisherigen 
Absatzes 2 mit einer geringfügigen, sich aus der 
Neuregelung in Absatz 1 ergebenden redaktionellen 
Änderung. 

Absatz 3 zieht die Konsequenz aus dem grund-
sätzlichen Übergang des Ladungswesens auf das 
Gericht und gewährt der Staatsanwaltschaft das 
Recht der unmittelbaren Ladung weiterer Personen 
als derjenigen, deren Ladung der Vorsitzende ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 angeordnet hat. Ohne diese 
Vorschrift könnte die Staatsanwaltschaft — anders 
als nach geltendem Recht, nach dem grundsätzlich 
sie Ladungsbehörde ist — die Ladung weiterer 
Personen gegen den Willen des Vorsitzenden vor 
der Hauptverhandlung nicht durchführen, da eine 
§ 220 entsprechende Vorschrift zu ihren Gunsten 
fehlt. Hält beispielsweise der Vorsitzende die 
Ladung eines bestimmten, in der Anklage benann-
ten Zeugen für entbehrlich, so kann die Staats-
anwaltschaft von ihrem Recht der unmittelbaren 
Ladung Gebrauch machen und — über § 245 — des-
sen Vernehmung in der Hauptverhandlung er-
zwingen. 

Für die Herbeischaffung der als Beweismittel die-
nenden Gegenstände soll es bei der bewährten bis-
herigen Regelung bleiben. Dies rechtfertigt sich 
daraus, daß die Herbeischaffung der als Beiweis-
mittel dienenden Gegenstände als Bestandteil der 
staatsanwaitschaftlichen Ermittlungstätigkeit eher 
in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft als der 
des Gerichts fällt. Andererseits erscheint es ge-
boten, auch dem Gericht die Möglichkeit zu be-
lassen, selbst die Herbeischaffung von als Beweis-
mittel dienenden Gegenständen zu bewirken, wenn 
der Vorsitzende dies gemäß § 221 anordnet. Der 
besseren Übersichtlichkeit der Vorschrift wegen 
sind die diesbezüglichen Regelungen in einem be-
sonderen Ab s a t z 4 enthalten. 

Zu Nummer 65 (§ 215 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus dem Wegfall des 
§ 208. 

Zu Nummer 66 (§ 221 StPO) 

Die vorgeschlagene Fassung des § 221 folgt aus dem 
grundsätzlichen Übergang des Ladungswesens auf 
das Gericht. Daß der Vorsitzende die Ladung von 
Zeugen und Sachverständigen anordnet, ergibt sich 
bereits aus § 214 Abs. 1 Satz 1. Deshalb kann es 
in § 221 bei einer Regelung bewenden, die dem 
Vorsitzenden die Befugnis gewährt, die Herbei-
schaffung weiterer als Beweismittel dienender Ge-
genstände anzuordnen als derjenigen, deren Her-
beischaffung schon durch die Staatsanwaltschaft be-
wirkt wird. 

Zu Nummer 67 (§ 222 StPO) 

Zweck der neugefaßten Vorschrift ist es, der Staats-
anwaltschaft und dem Angeklagten, aber auch dem 
Gericht eine genügende Vorbereitung auf die 
Hauptverhandlung zu ermöglichen; zugleich soll 
deren eventuelle Aussetzung vermieden werden. 

Nach geltendem Recht sind dem Angeklagten von 
Gericht und Staatsanwaltschaft nur solche Per-
sonen namhaft zu machen, die zusätzlich zu den in 
der Anklageschrift benannten oder auf Antrag des 
Angeklagten geladenen Zeugen oder Sachverstän-
digen geladen sind. Demgegenüber sind nach 
Satz 1 der vorgeschlagenen Regelung vom Ge-
richt alle geladenen Zeugen und Sachverständigen 
namhaft zu machen, und zwar sowohl dem An-
geklagten als auch der Staatsanwaltschaft, da diese 
grundsätzlich nicht mehr Ladungsbehörde ist. Damit 
will der Entwurf über die von der Regelung des 
geltenden Rechts erfaßten Fälle hinaus auch die-
jenigen Fälle erkennbar machen, in denen der Vor-
sitzende nicht die Ladung aller in der Anklage-
schrift benannten Zeugen und Sachverständigen an-
geordnet hat; in diesen Fällen können sich Staats-
anwaltschaft und Angeklagter dann entsprechend 
verhalten. Insbesondere wird durch die vorgeschla-
gene Regelung die Wirksamkeit des in § 214 Abs. 3 
des Entwurfs vorgesehenen Rechts der Staatsanwalt-
schaft zur unmittelbaren Ladung sichergestellt. 

Nach Satz 2 der vorgeschlagenen Regelung sind 
im Falle des § 214 Abs. 3 des Entwurfs die ent-
sprechenden Mitteilungen von der Staatsanwalt-
schaft dem Gericht und dem Angeklagten zu 
machen. 

Zu Nummer 68 (§ 224 StPO) 

Absatz 2 regelt die Einschränkung des dem An-
geklagten in Absatz 1 gewährten Anwesenheits-
rechts für den Fall, daß er sich nicht in Freiheit 
befindet. Die Einschränkung soll nach der Neu-
fassung des Absatzes 2 nur noch dann gelten, wenn 
der Angeklagte einen Verteidiger hat. Diese Er-
weiterung des Anwesenheitsrechts entspricht der 
Neuregelung des § 168 c Abs. 4 für das Ermittlungs-
verfahren. Das dem Beschuldigten dort zustehende 
Anwesenheitsrecht muß ihm nach Eröffnung des 
Hauptverfahrens erhalten bleiben. 
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.Zu Nummer 69 (§ 228 StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 1 entscheidet das Ge-
richt über Anträge auf Aussetzung einer Haupt-
verhandlung; kürzere Unterbrechungen ordnet der 
Vorsitzende an. Diese Regelung bedarf der Er-
gänzung, nachdem in dem neuen § 229 Abs. 2 
erstmals längere Unterbrechungen bis zu dreißig 
Tagen zugelassen werden.  

Es erscheint sachgerecht, die Entscheidung über eine 
Unterbrechung nach § 229 Abs. 2 dem Gericht 
anzuvertrauen. Damit soll die Bedeutung einer 
solchen längeren Unterbrechung hervorgehoben 
werden, die wegen ihres Ausnahmecharakters und 
der Auswirkungen auf den Fortgang des Ver-
fahrens nur aus triftigen Gründen zugelassen wer-
den darf. Eine Unterbrechung nach § 229 Abs. 2 ge-
hört daher nicht zu den dem Vorsitzenden nach 
§ 238 Abs. 1 zustehenden Maßnahmen der Ver-
handlungsleitung. 

Durch die Neufassung wird im übrigen klargestellt, 
daß die in Absatz 1 getroffene Abgrenzung der 
Befugnisse auch dann gilt, wenn die Entscheidung 
nicht auf Antrag, sondern von Amts wegen er-
lassen wird. 

Zu Nummer 70 (§ 229 StPO) 

Die Gründe, die eine Änderung des § 229 für Groß-
verfahren notwendig machen, sind bereits in der 
Allgemeinen Begründung (E I 7 d) dargelegt wor-
den. Hierauf wird verwiesen. Der Entwurf hat die 
Vorschrift des § 229 insgesamt neu gefaßt. 

Absatz 1 läßt — wie bisher — eine Unter-
brechung von höchstens 10 Tagen zu. Eine Ab-
weichung gegenüber dem geltenden Recht liegt 
darin, daß nach dem neuen Absatz 3 Satz 2 die 
Hauptverhandlung nicht schon am 11. Tag fort-
gesetzt werden muß, wenn dieser Tag auf einen 
Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend fällt. 

Absatz 2 regelt die besondere Unterbrechungs-
möglichkeit für Großverfahren. 

Nach Satz 1 darf die Hauptverhandlung nach 10 
Verhandlungstagen auch länger als 10 Tage, je-
doch nicht länger als 30 Tage unterbrochen werden. 
Die erweiterte Unterbrechung ist nur einmal zu-
lässig, wenn nicht die zusätzlichen Voraussetzungen 
des Satzes 2 vorliegen. Der Entwurf will hierdurch 
im Interesse der Verfahrensbeschleunigung er-
reichen, daß die Gerichte auch nach der Neuregelung 
schon von vornherein alle ihnen möglichen Vor-
kehrungen treffen, um längere Unterbrechungen 
entbehrlich zu machen — etwa durch Hinzuziehung 
mehrerer Ergänzungsrichter, sorgfältige Vorberei-
tung und Planung der Verhandlung, vorläufige 
Zwischenberatungen —, und von der neuen Be-
fugnis nur in nicht voraussehbaren Ausnahme-
situationen Gebrauch machen. 

Durch den Zusatz „unbeschadet der Vorschrift des 
Absatzes 1" soll klargestellt werden, daß auch in 
Großverfahren die — mehrmals möglichen — Unter-
brechungen bis zu 10 Tagen in jedem Verfahrens

-

abschnitt zulässig sind und solche Unterbrechungen 
nicht die Befugnis zur erweiterten Unterbrechung 
nach Absatz 2 einschränken oder ausschließen. 

Die Hauptverhandlung darf nach Satz 2 nur dann 
zweimal länger als 10 Tage, jedoch nicht länger 
als 30 Tage, unterbrochen werden, wenn nach der 
Unterbrechung auf Grund des Satzes 1 wenigstens 
an 10 weiteren Tagen verhandelt worden ist. Diese 
Regelung trägt dem Umstand Rechnung, daß in 
Einzelfällen das Bedürfnis nach längerer Unter-
brechung zweimal auftreten kann. Zugleich wird 
verhindert, daß die Hauptverhandlung nach nur

-

kurzer Fortsetzung erneut auf 30 Tage unter-
brochen werden kann. Hierdurch würden die wich-
tigen Grundsätze - der Mündlichkeit und der Kon-
zentration in einer auch für Großverfahren bedenk-
lichen Weise gefährdet. Ist dagegen — wenn auch 
in den nach Absatz 1 zulässigen Abständen — an 
mindestens 10 weiteren Tagen verhandelt worden, 
so hat sich trotz der voraufgegangenen einmaligen 
längeren Unterbrechung der Verhandlungsstoff bei 
den Beteiligten inzwischen so verdichtet, daß eine 
zweite längere Unterbrechung hingenommen werden 
kann. Dies wird ohnehin nur in seltenen Ausnahme-
fällen erforderlich werden. 

Die erweiterte Unterbrechung wird nicht von einem 
gesetzlich bestimmten Unterbrechungsgrund — z. B. 
einer voraussichtlich länger andauernden Krankheit 
eines Beschuldigten oder der Notwendigkeit, ein 
nicht sofort einholbares Gutachten erstellen zu las-
sen — abhängig gemacht. Hierdurch sollen Ver-
fahrensrügen mit der Behauptung, der Tatrichter 
habe den gesetzlichen Unterbrechungsgrund zu Un-
recht angenommen, weitgehend eingeschränkt wer-
den. Einem Mißbrauch der neuen Unterbrechungs-
möglichkeit ist durch die enge zeitliche Begrenzung 
ausreichend vorgebeugt. 

Absatz 3 Satz 1 regelt die Folgen einer Über-
schreitung der höchstzulässigen Unterbrechungsfrist. 
Wird diese nicht eingehalten, so muß die Hauptver-
handlung von neuem beginnen. Die Verletzung des 
§ 229 durch den Tatrichter kann mit  der Revision 
gerügt werden; es handelt sich nur um einen relati-
ven Revisionsgrund (vgl. BGHSt 23, 224 f.). 

Ist der Tag nach Ablauf der Unterbrechungsfrist 
ein Sonntag, ein allgemeiner Feiertag oder ein 
Sonnabend, so braucht die Hauptverhandlung nach 
Satz 2 erst am nächsten Werktag fortgesetzt zu 
werden. Nach geltendem Recht muß die Hauptver-
handlung auch an diesen arbeitsfreien Tagen fort-
gesetzt werden, wenn das Gericht die Unterbre-
chungsfrist voll .ausschöpfen will. Die Vorschrift des 
§ 43 Abs. 2, nach der eine Frist erst am nächsten 
Werktag endet, wenn deren Ende auf einen Sonn-
tag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonn-
abend fällt, gilt hier nicht (vgl. RGSt 57, 266 f.; 
Kleinknecht, 30. Aufl. Anm. 1 zu § 42 StPO). Da 
eine Verhandlung an einem Sonntag, einem allge-
meinen Feiertag oder einem Sonnabend nur in Aus-
nahmefällen in Betracht kommen kann, müßte das 
Gericht ohne die Vorschrift des neuen Satzes 2 in 
den dort genannten Fällen die Hauptverhandlung 
regelmäßig schon am Werktag vor Ablauf der Unter-
brechungsfrist fortsetzen. Das will Satz 2 verhin- 
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dem.  Dem Gericht soll in jedem Fall die Möglichkeit 
gegeben werden, die Unterbrechungsfrist voll aus-
zunutzen. Der Entwurf läßt daher in den Fällen des 
Satzes 2 eine geringfügige Verlängerung der in 
Absatz 1 und 2 festgelegten Unterbrechungsfristen 
zu. 

Zu Nummer 71 (§ 256 StPO) 

Bei den in dem neuen Satz 2 genannten Gutach-
ten über die Auswertung eines Fahrtschreibers, die 
Bestimmung der Blutgruppe oder der Blutalkohol-
konzentration handelt es sich um häufig wiederkeh-
rende Routinegutachten, die in der Regel ohne Ge-
fahr für die Wahrheitsfindung verlesen werden kön-
nen und für deren Verlesung ein besonders dringen-
des praktisches Bedürfnis besteht. Bei Verlesbar-
keit eines Gutachtens kann die Hauptverhandlung 
ohne Rücksicht auf anderweitige Terminverpflich-
tungen des Sachverständigen, in der Regel also 
früher als bisher, anberaumt und durchgeführt wer-
den. 

Aus der Pflicht des Gerichts zur umfassenden Sach-
verhaltsaufklärung (§ 244 Abs. 2) folgt, daß ein 
Gutachten zum Zwecke des Beweises nur verlesen 
werden darf, wenn die persönliche Vernehmung 
des Gutachters bei Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls keine weitergehenden Erkenntnisse 
vermitteln würde. Insbesondere bei der Verlesung 
eines Gutachtens über den durch Rückrechnung auf 
die Tatzeit ermittelten Blutalkoholgehalt ist stets 
zu prüfen, ob die für die Rückrechnung maßgeb-
lichen Umstände durch das Ergebnis der Beweis-
aufnahme bestätigt worden sind. Nur dann wird 
sich das Gericht auf eine Verlesung des Gutachtens 
beschränken können. 

Nach Satz 2 kann auch der Bericht des Arztes, der 
die Blutprobeentnommen hat, verlesen werden. 
Auch dies entspricht einem dringenden Bedürfnis 
der Praxis. Die Vernehmung des Arztes wird in ein-
fach gelagerten Fällen etwa dann entbehrlich, wenn 
dessen Bekundung dazu dienen soll, die für die Er-
stattung des Blutalkoholgutachtens erforderlichen 
Anknüpfungstatsachen, z. B. den Zeitpunkt der 
Blutentnahme, festzustellen. Die Neuregelung nimmt 
auch dem in der Literatur entstandenen Streit dar-
über, ob der Bericht des Blutentnahmeartzes durch 
das Gutachten des Blutalkoholsadiverständigen nach 
den Grundsätzen über die Mitverwertbarkeit eines 
Hilfsgutachtens in die Hauptverhandlung einge-
führt werden darf (vgl. Jessnitzer, Blutalkohol 1970, 
437 ff.; Kuhlmann, Blutalkohol 1971, 276 ff.), seine 
praktische Bedeutung. 

Von einer über diese dringenden Fälle hinausge-
henden Erweiterung der Verlesbarkeit von Sachver-
ständigengutachten — etwa stets  bei allseitigem 
Einverständnis der Prozeßbeteiligten — ist in dem 
vorliegenden Entwurf abgesehen worden. Dies wür-
de zu einer wesentlichen Einschränkung des für die 
Hauptverhandlung maßgeblichen Grundsatzes der 
persönlichen Vernehmung (§ 250) gerade auf dem 
für die Urteilsfindung besonders wichtigen Gebiet 
des Sachverständigenbeweises führen. Ob eine all-
gemeine Neuregelung der Verlesbarkeit von Zeu

-

gen- und Sachverständigenbekundungen geboten. 
ist, muß im Rahmen eines späteren Gesetzes zur 
Reform des Strafverfahrensrechts überprüft werden. 

Zu Nummer 72 (§ 267 StPO) 

Bei Verurteilung genügt nach dem geltenden Ab

-

satz 4 zur schriftlichen Begründung des Urteils 
die Angabe der für erwiesen erachteten Tatsachen, 
in denen die gesetzlichen Merkmale der strafbaren 
Handlung gefunden werden, und des angewendeten 
Strafgesetzes, wenn alle zur Anfechtung Berechtig-
ten auf Rechtsmittel verzichten. Ein solches abge-
kürztes Urteil ist zulässig, wenn der Rechtsmittel-
verzicht ausdrücklich, wenn auch nicht notwendiger-
weise in der Hauptverhandlung, erklärt worden ist. 
Der geltende Absatz 4 ist nicht anwendbar, wenn 
die Rechtskraft des Urteils durch Fristablauf ein-
tritt (vgl. Kleinknecht, Strafprozeßordnung 30. Aufl. 
Anm. 9 zu § 267; Gollwitzer in Löwe/ Rosenberg 
22. Aufl. Anm. 8 zu § 267). Dies will der Entwurf 
ändern. Künftig soll die abgekürzte schriftliche Be-
gründung eines Urteils stets zulässig sein, wenn 
das Urteil nicht angefochten worden ist, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob die Beteiligten den 
Rechtsmittelverzicht ausdrücklich erklärt haben oder 
die Anfechtungsfrist ungenutzt haben verstreichen 
lassen. 

Die praktischen Auswirkungen der vorgeschlage-
nen Änderung sind bedeutend. Die Zahl der Fälle, 
in denen einabgekürztes Urteil zulässig ist, wird 
sich nach den Erfahrungen der Praxis auf mehr als 
das Doppelte erhöhen. Dies wird zu einer erheb-
lichen Entlastung der Gerichte führen, deren wesent-
liche Aufgabe darin besteht, ein gerechtes Urteil 
zu finden, und nicht darin, den nicht mehr zu än-
dernden Urteilsspruch nachträglich schriftlich zu be-
gründen. 

Eine unterschiedliche Behandlung der Fälle der 
Rechtskraft durch Rechtsmittelverzicht einerseits 
und durch Fristablauf andererseits erscheint nicht 
zwingend geboten. Die Beweggründe der Beteiligten, 
die die Rechtskraft durch Fristablauf eintreten las-
sen, können durchaus die gleichen sein wie beim 
Rechtsmittelverzicht. Häufig wird aus bestimmten 
Rücksichten ein Rechtsmittelverzicht nicht ausge-
sprochen, obwohl der Entschluß, kein Rechtsmittel 
einzulegen, bereits feststeht. Ob nun die Rechts-
kraft durch Rechtsmittelverzicht 'eintritt oder durch 
den Ablauf der Rechtsmittelfrist, in beiden Fällen 
weiß  der  Beteiligte, daß das Urteil unanfechtbar und 
vollstreckbar wird. Läßt er in Kenntnis dessen die 
Rechtskraft eintreten, so nimmt er im einen wie 
im anderen Fall ihre Folgen gleichermaßen hin. 

Der Entwurf beschränkt sich nicht darauf, den gel-
tenden Absatz 4 lediglich um die Fälle des Fristab-
laufs zu erweitern. Er sieht vielmehr in dem neuen 
Satz 2 des Absatzes 4 ausdrücklich vor, daß das 
Gericht den weiteren Inhalt der Urteilsgründe unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach 
seinem Ermessen bestimmt. 

Diese Vorschrift soll Iden Richter darauf hinweisen, 
daß in Absatz 4 Satz 1 nur der Mindestinhalt jedes 
verurteilenden Erkenntnisses festgelegt ist, daß es 
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aber im Hinblick auf den Zweck der schriftlichen 
Urteilsgründe geboten sein kann, weitere der in 
den Absätze 1 bis 3 und 6 bezeichneten Tatsachen 
und Umstände anzuführen. Ob und inwieweit dies 
erforderlich ist, muß das Gericht bei jedem Urteil 
gesondert prüfen. Bei der Ausübung seines Ermes-
sens wird, wie sich aus dem Zweck schriftlicher Ur-
teilsgründe und dem gesetzlichen Hinweis auf die 
Umstände des Einzelfalls ergibt, die Erwägung maß-
gebend sein, inwieweit die Ergebnisse der Hauptver-
handlung voraussichtlich für weitere Entscheidun-
gen, auch im Strafvollzug, unentbehrlich sind und 
daher in dem Urteil festgehalten werden müssen. 
Im Hinblick hierauf haben die Gerichte schon bisher 
in den Fällen, in denen ein abgekürztes Urteil zu-
lässig ist, das Urteil häufig über den Mindestinhalt 
des geltenden Absatzes 4 hinaus begründet. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, daß die 
Praxis diese Übung beibehalten wird; dies um so 
mehr, nachdem die Pflicht hierzu künftig durch die 
Einfügung des neuen Satzes 2 ausdrücklich im Ge-
setz hervorgehoben wird. Es bedarf demnach für 
die Abfassung eines rechtskräftigen Urteils keiner 
den Absätzen 1 bis 3 entsprechenden Regelung, zu-
mal diese die in der Praxis vielfach übliche, aber un-
erwünschte Ausweitung der Gründe 'begünstigt ha-
ben dürfte. Auch ohne eine solche Einzelregelung 
ist es für einen Strafrichter selbstverständlich, daß 
z. B. die Gründe eines rechtskräftigen Urteils, in 
dem hohe Freiheitsstrafen verhängt oder die Maß-
regeln der sozialtherapeutischen Anstalt oder der 
Sicherungsverwahrung angeordnet werden, sich mit 
der Täterpersönlichkeit, wenn auch in bündiger 
Kürze, zu befassen haben, während hierauf bei ver-
hältnismäßig geringen Geldstrafen, zumal wenn der 
Verurteilte bisher unbestraft war, ohne weiteres 
verzichtet werden kann. Die Gründe werden insbe-
sondere diejenigen Angaben enthalten müssen, de-
ren Berücksichtigung bei einer späteren Entschei-
dung - über den Widerruf der Strafaussetzung (§ 25 
Abs. 1 StGB), die bedingte Entlassung (§ 26 Abs. 1, 2 
StGB) oder über Maßnahmen wärend des Strafvoll-
zugs unerläßlich ist. 

Gegen die Neuregelung könnte eingewandt werden, 
sie gebe dem Gericht einen Anreiz, das Urteil nicht 
unmittelbar nach der Hauptverhandlung, sondern 
erst nach Ablauf der einwöchigen Rechtsmittelfrist 
abzusetzen. Dieser mögliche Nachteil kann an-
gesichts der erheblichen Vorteile der Neuregelung 
hingenommen werden. Einfach und ohne besonde-
ren Arbeitsaufwand zu begründende Urteile werden 
auch in Zukunft alsbald nach Schluß der Verhand-
lung abgefaßt werden, weil dem Richter die Urteils-
absetzung erheblich erleichtert wird, wenn ihm der 
Ablauf der Hauptverhandlung noch genau gegen-
wärtig ist. Tatsächlich oder rechtlich schwierige 
Urteile, deren Begründung viel Zeit erfordert, wer-
den auch jetzt häufig nicht im Anschluß an die 
Hauptverhandlung abgesetzt. Darin, daß solche 
Urteile künftig nach Eintritt der Rechtskraft ab-
gekürzt begründet werden können und sollen, liegt 
der Hauptvorteil der Neuregelung, zumal sie dem 
Gericht den durch den geltenden Absatz 4 beding-
ten Anreiz nimmt, auf Rechtsmittelverzicht un

-

mittelbar nach der Urteilsverkündung hinzuwirken, 
nur um ein abgekürztes Urteil schreiben zu können. 

Nach Absatz 4 Satz 3 kann ein nach Satz 1 und 2 
abgekürztes Urteil innerhalb der in dem neuen 
§ 275 Abs. 1 Satz 2 vorgesehenen Urteilsabsetzungs-
frist um die bei der Begründung eines nicht rechts-
kräftigen Urteils erforderlichen Angaben ergänzt 
werden, wenn gegen die Versäumung der Rechts-
mittelfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gewährt wird. Hierdurch soll verhindert werden, 
daß ein Rechtsmittel, das nach Ablauf der Rechts-
mittelfrist eingelegt wird, zur Aufhebung des an-
gefochtenen Urteils nur deshalb führt, weil die 
zur Nachprüfung durch das Rechtsmittelgericht er-
forderlichen Feststellungen fehlen, deren Angabe das 
Gericht bei der Urteilsabsetzung für entbehrlich 
halten durfte. 

Durch den neuen Absatz 5 Satz 1 wird nun-
mehr auch die abgekürzte Begründung eines frei-
sprechenden Urteils zugelassen, die im geltenden 
Recht nicht vorgesehen ist. Künftig genügt die 
Bezeichnung der dem Angeklagten zur Last geleg-
ten Tat sowie die Angabe, ob diese Tat aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen nicht fest-
gestellt werden konnte. Ist der Angeklagte wegen 
Zurechnungsunfähigkeit freigesprochen worden, so 
wird dies wegen der Regelung des § 12 Abs.1 BZRG 
angegeben werden müssen, da diese Freisprüche im 
Bundeszentralregister eingetragen werden. Die vor-
geschlagene Neuregelung dient nicht nur einer 
wesentlichen Entlastung des Gerichts von unnützer 
Schreibarbeit, sondern auch dem Angeklagten, der 
nicht durch eine Beweiswürdigung und die Schil-
derung des verbleibenden Tatverdachts belastet 
werden soll. Es entspricht den Erfahrungen der 
Praxis, insbesondere der Strafverteidiger, daß für 
die meisten Angeklagten nur das Ergebnis, der Frei-
spruch, zählt und sie den Gründen keinerlei Be-
achtung widmen. Nur ausnahmsweise, namentlich 
bei Freisprüchen wegen erwiesener Unschuld kön-
nen die Gründe für den Angeklagten von Interesse 
sein. Aber auch in diesen Fällen soll das Gericht 
nicht, auch nicht auf Antrag des Angeklagten, ge-
halten sein, den Freispruch im einzelnen zu be-
gründen. Sonst könnte aus dem Fehlen einer solchen 
Begründung auf einen noch verbleibenden Tat-
verdacht geschlossen werden. Dies widerspräche der 
rechtlichen Gleichwertigkeit aller Freisprüche. 
Satz 2 erklärt den Absatz 4 Satz 3 für ent-
sprechend anwendbar. Wird z. B. dem Nebenkläger 
gegen die Versäumung der Rechtsmittelfrist Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gewährt, so kön-
nen die Urteilsgründe nachträglich ergänzt werden, 
um dem Revisionsgericht eine Nachprüfung zu er-
möglichen. 

Zu Nummer 73 (§ 268 StPO) 

Nach dem geltenden § 268 Abs. 2 Satz 1 wird das 
Urteil spätestens am vierten Tage nach dem Schluß 
der Verhandlung verkündet. Rechtsprechung und 
Literatur lassen die Verkündung jedoch auch später 
zu, soweit die Zehntagefrist des geltenden § 229 
nicht überschritten wird; innerhalb dieser zeitlichen 
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Begrenzung wird § 268 Abs. 2 Satz 1 lediglich als 
Ordnungsvorschrift behandelt (vgl. BGHSt 9, 302 ff.; 
Eb. Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßord-
nung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil II, 
Erl. 14 f. zu § 268 StPO; Kleinknecht, Strafprozeß-
ordnung, 30. Aufl. Anm. 2 zu § 268 StPO). Nachdem 
der neue § 229 Abs. 2 eine zweimalige Unterbre-
chung bis zu 30 Tagen ermöglicht, erhebt sich die 
Frage, ob — ebenso wie bisher die Zehntagefrist — 
auch diese neue Frist in bestimmten Fällen für die 
Urteilsverkündung gelten kann. 

Eine solche entsprechende Anwendung des neuen 
§ 229 Abs. 2 soll durch den neuen Absatz 3 aus-
geschlossen werden. Er regelt die  Frist für die Ver-
kündung des Urteils selbständig und abschließend. 
Daher muß die in dem geltenden Absatz 2 Satz 1 
enthaltene Fristbestimmung gestrichen werden. 
Nach dem neuen Absatz 3 Satz 1 soll das Ur-
teil — wie bisher — regelmäßig am Schluß der 
Verhandlung verkündet werden. Ist dies nicht mög-
lich, so darf die Verkündung nach Absatz 3 Satz 2 
höchstens für 10 Tage ausgesetzt werden. Diese 
Frist stimmt mit der Frist überein, die die Praxis 
schon heute auf Grund einer entsprechenden An-
wendung des geltenden § 229 in Anspruch nimmt 
(vgl. oben). 

Die Zehntagefrist gilt auch für Großverfahren. Durch 
den Zwang zur Verkündung des Urteils spätestens 
am 11. Tag nach dem Schluß der Verhandlung soll 
nicht nur einer Verzögerung des Verfahrens vor-
gebeugt, sondern zugleich gewährleistet werden, 
daß das Gericht den gesamten in der Verhandlung 
erörterten Prozeßstoff bei der Beratung noch frisch 
im Gedächtnis hat, damit das Urteil wirklich aus 
dem Inbegriff der Verhandlung gewonnen (§ 261) 
und die Gefahr einer sachfremden Beeinflussung 
insbesondere der Laienrichter verringert werden 
kann. 

Auch in besonders umfangreichen Verfahren wird 
die Verkündung des Urteils spätestens am 11. Tage 
nach dem Schluß der Verhandlung möglich sein. 
Denn mit der Sichtung und Erörterung der in viel-
tägiger Hauptverhandlung erhobenen Beweise 
braucht nicht erst nach den Schlußworten begonnen 
zu werden. Die Mitglieder eines Kollegialgerichts 
dürfen die bisherigen Ergebnisse der Hauptverhand-
lung schon vorher ordnen, vorbereitend besprechen 
und für die endgültige Beratung schriftlich festlegen 
(vgl. BGHSt 17, 337, 339 f.). Dies wird sich in Groß-
verfahren ohnehin schon deswegen empfehlen, um 
den weiteren Verlauf der Hauptverhandlung ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der Beweis-
aufnahme richtig und prozeßökonomisch planen zu 
können. 

Zu Nummer 74 (§ 270 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus der vorgesehenen 
Abschaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 75 (§ 273 StPO) 

Nach dem geltenden § 273 Abs. 2 sind die wesent

-

lichen Ergebnisse der Vernehmungen in das Proto

-

koll über die Hauptverhandlung aufzunehmen. 
Durch die vorgeschlagene Regelung wird diese Ver-
pflichtung in den Verfahren vor dem Landgericht 
sowie dem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug 
beseitigt. Es wird damit der Rechtszustand wieder-
hergestellt, der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (StPÄG) vom 19. Dezem-
ber 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 1067) gegolten hat. 

Für die Einführung des Inhaltsprotokolls in Ver-
fahren, in denen es nur eine Tatsacheninstanz gibt, 
ist damals die Erwägung maßgebend gewesen, daß 
es unter anderem im Hinblick auf eine spätere mög-
liche Wiederaufnahme richtig sei, im Protokoll die 
wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen er-
scheinen zu lassen (Kanka MDR 1965, 245, 248). Der 
Bundesrat war dem bereits im damaligen Gesetz-
gebungsverfahren entgegengetreten. Er hatte — 
vergeblich — den Vermittlungsausschuß angerufen 
mit der Begründung, dem Inhaltsprotokoll komme 
in den Fällen, auf die es erweitert werde, eine 
unmittelbare rechtliche Bedeutung nicht zu; der 
Nutzen dieser Protokolle stehe in keinem angemes-
senen Verhältnis zu dem sehr erheblichen Mehr-
aufwand an Arbeit (Drucksache IV/ 2459, Anlage). 

Die Gesetzesänderung von 1964 ist im Schrifttum 
bald auf Kritik gestoßen. Es ist darauf hingewiesen 
worden, daß der Wert der Neuerung problematisch 
sei, weil das Protokoll für Revisions-, Wieder-
aufnahme- und Meineidsverfahren keine Beweis-
kraft habe; auch sei zweifelhaft, ob der Zwang zur 
Protokollierung exaktere Tatsachenfeststellungen 
garantiere (Dahs NJW 1965, 81, 85). 

Der Bundesgerichtshof hat sich auf den Standpunkt 
gestellt, auch nach der Neufassung des § 273 Abs. 2 
habe das Revisionsgericht nicht zu prüfen, ob die 
Feststellungen im Urteil mit den Aussagedarstel-
lungen übereinstimmen; die entsprechende ständige 
Rechtsprechung habe nicht darauf beruht, daß nach 
§ 273 Abs. 2 alter Fassung die wesentlichen Ergeb-
nisse der Vernehmungen nur in die Sitzungsnieder-
schriften der Amtsrichter und der Schöffengerichte 
aufzunehmen waren, sondern auf § 337 (NJW 1966, 
66) . 

Die Kritik an der Änderung von 1964 ist berechtigt. 
Das Inhaltsprotokoll über die Hauptverhandlungen 
in den Verfahren, die vor dem Landgericht und dem 
Oberlandesgericht beginnen, hat kaum eine prak-
tische Bedeutung. 

Für das anschließende Revisionsverfahren ist das 
Protokoll nach der angeführten Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes wertlos. Bei der Verfolgung 
eines in der Hauptverhandlung begangenen Aus-
sagedelikts hat das Protokoll nur geringe Beweis-
kraft. In erster Linie sind dabei maßgebend die 
Bekundungen der Verfahrensbeteiligten und die 
Feststellungen des Urteils zu der beanstandeten 
Aussage. Ihnen gegenüber sind die Angaben im 
Protokoll nur Beweiszeichen von untergeordneter 
Bedeutung. Auch für einen späteren Zivilprozeß ist 
das Inhaltsprotokoll ohne großen Nutzen. 

Schließlich hat das Inhaltsprotokoll selbst für die 
Wiederaufnahmeverfahren einen nur geringen 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/ 3478 

Wert. Allenfalls kann das Protokoll Aufschluß dar-
über geben, ob eine in einem Wiederaufnahme-
antrag enthaltene Tatsache, die nach der Behaup-
tung des Verurteilten neu im Sinne des § 359 Nr. 5 
ist, bereits Gegenstand der früheren Hauptverhand-
lung war. Doch sind derartige Fälle selten. Denn sie 
stehen unter einer doppelten Voraussetzung: Ein-
mal muß der Urkundsbeamte der früheren Haupt-
verhandlung die Bekundung oder Verneinung ge-
rade auch dieser Tatsache in die Niederschrift auf-
genommen haben; zum anderen darf das Urteil 
darüber nichts enthalten. 

Diesem geringen praktischen Nutzen steht ein be-
deutender Arbeitsaufwand gegenüber. In der 
Hauptverhandlung selbst vermag der Urkunds-
beamte regelmäßig nur — meist stenographische — 
Aufzeichnungen anzufertigen. Sie sind die Grund-
lage einer späteren umfangreichen Reinschrift. Diese 
erfordert viel Zeit; sie geht für andere Dienst-
geschäfte des Urkundsbeamten verloren. Entspre-
chendes gilt für den Vorsitzenden, der das Protokoll 
durchsehen muß. Dabei sind vielfach Mißverständ-
nisse und Irrtümer zu klären, was die Fertigstellung 
weiter verzögert. Hinzu kommt bei alledem noch, 
daß der Umfang des Protokolls regelmäßig weit 
größer ist, als es nach dem geltenden § 273 Abs. 2 
an sich geboten wäre. Denn was zu den „wesent-
lichen Vernehmungen" gehört, ist oft erst nach dem 
Abschluß der Beweisaufnahme oder sogar erst in 
der Beratung zu erkennen. Der Urkundsbeamte fühlt 
sich deshalb regelmäßig verpflichtet, die Aussagen 
bis ins einzelne wiederzugeben. 

Demgegenüber hat das Inhaltsprotokoll der Ver-
handlungen vor dem Einzelrichter und dem Schöf-
fengericht eine besondere praktische Bedeutung. Es 
kann in der Berufungshauptverhandlung verlesen 
werden (§ 325). Dadurch wird die wiederholte Ein-
vernahme von Zeugen und Sachverständigen ent-
behrlich. Das wiegt den für die Herstellung des 
Protokolls erforderlichen Aufwand an Arbeit und 
Zeit bei weitem auf. 

Zu Nummer 76 (§ 275 StPO) 

Wegen der Notwendigkeit, die Frist zur Urteils-
absetzung neu zu bestimmen und deren Verletzung 
als absoluten Revisionsgrund auszugestalten, wird 
auf die Ausführungen in der Allgemeinen Begrün-
dung (Abschnitt E I 7 g) verwiesen. 

Nach dem neuen Absatz 1 Satz 1 muß das 
Urteil, falls es nicht bereits vollständig in das Pro-
tokoll aufgenommen worden ist, unverzüglich zu 
den Akten gebracht werden. Durch das Gebot un-
verzüglicher Urteilsabsetzung soll verhindert wer-
den, daß das Gericht ohne zwingenden Grund die 
in Satz 2 vorgesehene Höchstfrist voll ausschöpft. 
Der Verletzung der Pflicht zur unverzüglichen Ur-
teilsabsetzung wird mit Maßnahmen der Dienst-
aufsicht entgegenzutreten sein. Der Entwurf hat 
davon abgesehen, einen Verstoß auch insoweit als 
absoluten Revisionsgrund auszugestalten, damit 
das Revisionsgericht nicht gehalten ist, das Merk-
mal „unverzüglich" in jedem Einzelfall im Sinne 
einer bestimmten Frist auszulegen. Dies würde den 

Bestand der Urteile in unvertretbarer Weise ge-
fährden. 

Die in dem neuen Satz 2 1. Halbsatz bestimmte 
Grundfrist, binnen der die Urteilsgründe zu den 
Akten gebracht werden müssen, ist im Hinblick 
darauf, daß eine Überschreitung zur Wiederholung 
der gesamten Hauptverhandlung führen kann, groß-
zügig bemessen worden. Dem liegt die Erwägung 
zugrunde, daß dabei nicht nur die Zeit zu berück-
sichtigen ist, die der Richter für die Absetzung der 
Urteilsgründe benötigt. Eine nicht unerhebliche Zeit-
spanne erfordert die Reinschrift in der — oft über-
lasteten — Kanzlei. Ist das Gericht mit mehreren 
Berufsrichtern besetzt, so ist die Überarbeitung des 
Entwurfs des Berichterstatters durch die anderen 
Richter nötig, wobei unter Umständen neue Be-
ratungen erforderlich werden können. Hinzu kommt, 
daß die Zeit bis zum Ablauf der Frist zur Rechts-
mitteleinlegung außer Betracht bleiben sollte, da 
sich in vielen Fällen erst danach entscheidet, ob 
das Urteil auf Grund des neuen § 267 Abs. 4 und 5 
abgekürzt begründet werden kann. 

Der zweite Halbsatz verlängert die im ersten Halb-
satz vorgesehene Frist für umfangreiche Verfahren. 
Von einer Regelung, die bei der Verlängerung 
daran anknüpft, von welchem Spruchkörper das 
Urteil erlassen worden ist, sieht der Entwurf ab, 
weil der Umfang der Urteilsgründe und die Schwie-
rigkeit ihrer Absetzung nicht notwendigerweise von 
der Art des Gerichts abhängen. Die vorgeschlagene 
Regelung knüpft an die Zahl der Verhandlungstage 
an und schafft hierdurch ein eindeutiges und sach-
gerechtes Abgrenzungsmerkmal, wie durch die Aus-
wertung der vom Bundesgerichtshof im ersten Halb-
jahr 1971 entschiedenen Revisionsverfahren be-
stätigt wird (vgl. Tabelle 15 im Tabellenanhang). 
Aus dem vorgesehenen Berechnungsmaßstab ergibt 
sich auch für besondere Großverfahren eine an-
gemessene Frist zur Urteilsabsetzung. Ist zum Bei-
spiel an mehr als 90, aber an nicht mehr als 100 
Tagen verhandelt worden, so stehen insgesamt 
25 Wochen zur Verfügung (5 Wochen nach dem 
1. Halbsatz, 20 Wochen nach dem 2. Halbsatz). 

Satz 3 legt den Zeitpunkt fest, nach dem die 
Urteilsgründe nicht mehr abgeändert werden dür-
fen. Hierdurch soll verhindert werden, daß dem 
Revisionsgrund der Fristüberschreitung durch eine 
nachträgliche Ergänzung oder Abänderung der 
schriftlichen Urteilsgründe die Grundlage entzogen 
wird. Daß eine Änderung der Gründe eines bereits 
vor Fristablauf vollständig zugestellten Urteils auch 
innerhalb der noch verbleibenden Frist nicht mehr 
zulässig ist, versteht sich von selbst und bedarf 
keiner gesetzlichen Klarstellung. 

Durch die nach Satz 4 ausnahmsweise zulässige 
Fristüberschreitung soll verhindert werden, daß das 
Urteil vom Revisionsgericht aufgehoben wird, weil 
die Frist wegen Krankheit oder ähnlicher unab-
wendbarer Umstände nicht eingehalten werden 
konnte. Allgemeine organisatorische Schwierig-
keiten sollen dagegen keine Fristüberschreitung 
rechtfertigen, es sei denn, daß sie nicht voraus-
sehbar waren, also kurzfristig aufgetreten sind. 
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Die Regelung in Satz 5 ist erforderlich, um dem 
Revisionsgericht die Prüfung zu ermöglichen, ob 
die Frist zur Urteilsabsetzung eingehalten worden 
ist. 

Die sprachliche Änderung in Ab s a t z 2 ist durch 
die Neufassung des Absatzes 1 bedingt. 

Zu Nummer 77 (§ 294 StPO) 

Nach dem geltenden Absatz 1 sind für das Ver-
fahren nach Erhebung der öffentlichen Klage im 
Falle einer Vermögensbeschlagnahme nach § 290 
(sog. Gestellungsbeschlagnahme) die Vorschriften 
über die Voruntersuchung entsprechend anzuwen-
den. Diese Verweisung muß geändert werden, da 
die Vorschriften über die Voruntersuchung auf-
gehoben werden sollen. Eine Bezugnahme auf die 
Vorschriften über das vorbereitende Verfahren 
kommt nicht in Betracht, weil die Gestellungs-
beschlagnahme erst nach Einreichung einer Anklage 
zulässig ist (§ 290). Der Entwurf schlägt daher vor, 
in Absatz 1 auf die Vorschriften über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens zu verweisen. Entsprechend 
anwendbar sind insbesondere die §§ 199, 201, 202, 
204 bis 206. Die Bezugnahme auf § 198 in dem gel-
tenden Absatz 2 muß nunmehr durch die Bezug-
nahme auf § 199 ersetzt werden, da § 198 wegen des 
Wegfalls der Voruntersuchung entfällt. Die Rechte 
des abwesenden Angeschuldigten im Eröffnungs-
verfahren können von seinem Verteidiger und sei-
nen Angehörigen wahrgenommen werden (§ 286 
Abs. 1). Nach Abschluß des Verfahrens entscheidet 
das Gericht entsprechend § 199, ob die Eröffnung 
des Hauptverfahrens abzulehnen (§ 204) oder das 
Verfahren vorläufig einzustellen (§ 205) ist. In 
diesem Beschluß ist nach Absatz 2 zugleich über 
die Fortdauer oder Aufhebung der Beschlagnahme 
zu befinden. Beschließt das Gericht, das Haupt-
verfahren nicht zu eröffnen, so ist der Grund der 
Beschlagnahme weggefallen und diese nach § 293 
Abs. 1 aufzuheben. 

Zu Nummer 78 (§ 303 StPO) 

Will ein Angeklagter nach Beginn der Haupt-
verhandlung sein Rechtsmittel beschränken oder 
zurücknehmen, so kann er dies nach geltendem 
Recht bei Anwesenheit des Nebenklägers oder 
seines Anwalts nur mit deren Zustimmung. Wird 
diese — was gelegentlich aus verfahrensfremden 
Motiven geschehen kann — verweigert, so  hat  dies 
unter Umständen nicht nur zur Folge, daß das 
Rechtsmittelgericht zu entscheiden hat; möglicher-
weise ist das Verfahren sogar in einer weiteren 
Instanz fortzusetzen oder in der Vorinstanz zu 
wiederholen, sei es wegen eines neuen Rechts

-

mittels eines der Beteiligten oder sei es auf Grund 
Entscheidung des Rechtsmittelgerichts. Durch die 
vorgeschlagene Einführung eines Satzes 2 in 
§ 303 wird erreicht, daß die Zustimmung des Neben-
klägers zur Rechtsmittelrücknahme durch den An-
geklagten nicht mehr erforderlich ist. Dem Neben-
kläger bleibt die Möglichkeit, den Staatsanwalt da-
von zu überzeugen, daß dessen weiterhin erforder

-

liche Zustimmung verfehlt wäre. Gelangt der Staats-
anwalt zur gegenteiligen Auffassung, so besteht 
kein Bedürfnis, dem Nebenkläger, der selbst kein 
Rechtsmittel eingelegt hatte, ein Widerspruchs-
recht gegen die Rücknahme des Rechtsmittels durch 
den Angeklagten zu geben. 

Zu Nummer 79 (§ 304 StPO) 

In Absatz 1 müssen die Worte „des Unter-
suchungsrichters" gestrichen werden, weil mit der 
vorgesehenen Abschaffung der Voruntersuchung 
auch das Amt des Untersuchungsrichters wegfällt. 
Der in Ab s a t z 4 Satz 2 Nr. 2 genannte Fall, daß 
der Angeschuldigte außer Verfolgung gesetzt wird 
(§ 204 Abs. 2), hat außerhalb der Voruntersuchung 
keine Bedeutung und muß daher entfallen. Die 
Änderung in Satz 2 Nr. 5 ergibt sich aus der Ein-
fügung des neuen § 453 c. 

Zu Nummer 80 (§ 306 StPO) 

Die Änderung ist notwendig, weil mit der vor-
gesehenen Abschaffung der Voruntersuchung auch 
das Amt des Untersuchungsrichters wegfällt. 

Zu Nummer 81 (§ 329 StPO) 

Die vorgeschlagene Neufassung erweitert und prä-
zisiert den Anwendungsbereich des Verwerfungs-
urteils nach § 329 und schließt eine durch die neue 
Rechtsprechung entstandene Lücke bei der Behand-
lung der Berufung der Staatsanwaltschaft, wenn der 
Angeklagte ausbleibt. 

Die Neufassung regelt in Absatz 1 die Behandlung 
der Berufung des Angeklagten und in Absatz 2 die 
Behandlung der Berufung der Staatsanwaltschaft 
bei unentschuldigtem Ausbleiben des Angeklagten 
gesondert. Sie stellt damit den unterschiedlichen 
Charakter beider Fälle klar. Die Verwerfung der 
eigenen Berufung des Angeklagten bei seinem 
Ausbleiben geschieht durch Prozeßurteil ohne Prü-
fung in der Sache als Folge des Ausbleibens. Das 
auf die Berufung der Staatsanwaltschaft ergehende 
Urteil ist dagegen ein grundsätzlich eine Beweis-
aufnahme voraussetzendes Urteil in der Sache. 

Absatz 1 Sätze 1 und 2 bestimmen, wann 
eine Verwerfung der Berufung zulässig ist. Satz 3 
regelt, wie das Gericht in besonderen Fällen zu ver-
fahren hat. Die Voraussetzungen der Verwerfung 
sind in einem erheblichen Punkt gegenüber dem gel-
tenden Recht geändert: die Verwerfung der Beru-
fung ist nicht nur bei der ersten, sondern bei jeder 
Hauptverhandlung zulässig, zu deren Beginn der 
Angeklagte unentschuldigt nicht erscheint, wie 
durch die Ersetzung der Worte „der Hauptverhand-
lung" durch die Worte „einer Hauptverhandlung" 
zum Ausdruck gebracht wird. Diese Neuregelung 
entspricht einer im Vordringen befindlichen Auffas-
sung im Schrifttum, die auch in der Rechtsprechung 
teilweise Anklang gefunden hat, sich jedoch bei 
dem gegenwärtigen Gesetzeswortlaut gegenüber 
der herrschenden Meinung nicht durchsetzen konnte. 
Die gegen diese Lösung auf der Basis des geltenden 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/ 3478 

Rechts erhobenen Einwände vermögen gegenüber 
den Vorteilen einer solchen Regelung nicht zu über-
zeugen. Es ist zwar richtig, daß die Verwerfung der 
Berufung für den Angeklagten eine gewisse Gefahr 
in sich birgt. Das gilt aber ebenso für die Verwer-
fung in einer ersten wie in einer späteren Haupt-
verhandlung. Dieser Gefahr kann wirksam nur da-
durch begegnet werden, daß 'die Frage des unent-
schuldigten Ausbleibens sorgfältig geprüft und die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand großzügig 
gewährt wird (vgl. auch die Vorschriften zur Er-
leichterung der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand in Artikel 1 Nr. 8 und 9), nicht aber durch 
eine Differenzierung zwischen erster und wieder-
holter Hauptverhandlung. Auch wenn man als 
Grund für § 329 den vermuteten Verzicht auf das 
Rechtsmittel annimmt, vermag das eine unterschied-
liche Behandlung nicht zu begründen. Der Ange-
klagte kann gerade unter dem Eindruck der frühe-
ren nicht zu Ende geführten Hauptverhandlung die 
Aussichtslosigkeit der Berufung erkannt und des-
halb von einer Weiterverfolgung Abstand genom-
men haben. 

Anstelle der Formulierung, daß die Berufung „so-
fort" zu verwerfen sei, verwendet die Neufassung 
die Formulierung „ohne Verhandlung zur Sache", 
ohne daß damit eine sachliche Änderung beabsichtigt 
ist. Entgegen dem Wortsinn braucht nämlich 'schon 
nach geltendem Recht die Berufung des Angeklagten 
nicht sofort verworfen zu werden; diese Entschei-
dung kann auch, wenn gleichzeitig über eine Be-
rufung der Staatsanwaltschaft zu verhandeln ist, am 
Schluß der Verhandlung zusammen mit dieser ge-
troffen werden. Ferner ist trotz des Gebots zur so-
fortigen Verwerfung eine vorherige Prüfung er-
forderlich, ob die Berufung zulässig ist und ob ein 
Verfahrenshindernis vorliegt. Das wird durch die 
vorgeschlagene Fassung klargestellt, die lediglich 
eine Verhandlung zur Sache untersagt. 

Von der Regelung, daß auch das Ausbleiben in ei-
ner wiederholten Hauptverhandlung eine Verwer-
fung der  Berufung zur Folge hat, muß jedoch für 
den Fall der Verhandlung nach der Rückverweisung 
durch die Revisionsinstanz eine Ausnahme gemacht 
werden, weil sie hier bei mehreren 'denkbaren Fall-
gestaltungen zu unüberwindlichen Schwierigkeiten 
führen würde. Hat zum Beispiel das Revisionsge-
richt einen Schuldspruch wegen Diebstahls in einen 
solchen wegen Unterschlagung geändert und nur 
wegen der Straffestsetzung zurückverwiesen, so 
würde nunmehr eine Verwerfung 'der Berufung die 
Folge haben, daß trotz Entscheidung des Revisions-
gerichts der Schuldspruch wegen Diebstahls rechts-
kräftig werden würde. Hat das Berufungsgericht das 
erstinstanzliche Urteil gemildert, 'das Revisionsge-
richt aber wegen noch weitergehender Bedenken 
auch 'dieses Urteil aufgehoben, so würde, wenn der 
Angeklagte allein 'das weitere Rechtsmittel einge-
legt hatte, ein unlösbarer Konflikt mit 'dem Verbot 
der reformatio in peiius eintreten. Satz 2 bestimmt 
daher, daß eine Verwerfung der Berufung nicht 
mehr zulässig ist, wenn die Sache vom Revisions-
gericht zurückverwiesen worden ist. 

Bei der Anwendung des § 329 können sich Situatio-
nen ergeben, in denen im Zeitpunkt des Verwer-
fungsurteils nicht mehr der ganze vom erstinstanz-
lichen Urteil und von der Berufseinlegung erfaßte 
Vorwurf zur Entscheidung des Berufungsgerichts 
ansteht. Dies ist dann der Fall, wenn das erstinstanz-
liche Urteil mehrere Taten zum Gegenstand hatte, 
von denen einzelne im Laufe des Berufungsverfah-
rens erledigt worden sind, sei es, daß hinsichtlich 
dieser Taten ein Verfahrenshindernis (Verjährung, 
fehlender Strafantrag, fehlender Eröffnungsbeschluß) 
vorliegt, sei es,  daß das Berufungsgericht insoweit 
'das Verfahren außerhalb der Hauptverhandlung 
oder in einer früheren Hauptverhandlung nach den 
§§ 153 ff. eingestellt hat. Über diese bereits erle-
digten Taten kann das Berufungsgericht in seinem 
Verwerfungsurteil nicht mehr entscheiden; aus 
Gründen 'der Klarheit empfiehlt sich, daß dies im 
Urteilsspruch deutlich gemacht wird.  Dies schreibt 
Satz 3 erster Halbsatz vor. Bleibt danach 
nur noch eine einzige Tat Gegenstand des aufrecht-
erhaltenen Urteils, so versteht sich von selbst, daß 
die im angefochtenen Urteil hierfür ausgeworfene 
Einzelstrafe nunmehr die allein zu vollstreckende 
Strafe  ist; 'das Berufungsurteil hat das lediglich 
klarzustellen, eine sachliche Entscheidung trifft das 
Berufungsgericht nicht. 

Anders liegt es, wenn zwar einzelne Taten des an-
gefochtenen Urteils wegfallen, aber mehr als eine 
übrig bleibt. Hier kann 'die Sache nur dann durch 
das Verwerfungsurteil abschließend 'erledigt wer-
den, wenn das Berufungsgericht in  der Lage ist, aus 
den verbleibenden Einzelstrafen eine neue Gesamt-
strafe zu bilden. Dafür, daß dies im Rahmen des 
Verwerfungsurteils geschehen kann, sprechen  pro-
zeßökonomische Überlegungen. Satz 3 zweiter 
Halbsatz räumt dem Berufungsgericht daher 
diese Möglichkeit ein. Daß hierbei ein Gericht einen 
Akt 'der Straffestsetzung ohne persönlichen Ein-
druck vom Angeklagten vornimmt, erscheint bei 
dem von 'diesem bekundeten Desinteresse an der 
Weiterführung seiner Berufung hinnehmbar, zumal 
das geltende Recht in  'der  nachträglichen Gesamt-
strafenbildung durch Beschluß (§ 460) ähnliches vor-
sieht. Unbedenklich ist auch, daß der Angeklagte 
sich mangels Anwesenheit nicht zur Höhe der Ge-
samtstrafe äußern kann. Das rechtliche Gehör ist 
ihm gewährt. Es erfordert nicht mehr, als daß dem 
Angeklagten Gelegenheit gegeben wird, sich in der 
Berufungsverhandlung erneut zur Sach- und Rechts-
lage zu äußern. Diese Gelegenheit erhält er durch 
die Ladung zur Hauptverhandlung, in der er auf 'die 

 Folgen seines  Ausbleibens ausdrücklich hinzuwei-
sen ist (§ 323 Abs. 1 Satz 2). 

Der Fall, daß während des Berufungsverfahrens vor 
dem Verwerfungsurteil abtrennbare Teile einer 
Tatgemäß §. 154 a ausgeschieden worden sind, wird 
von der neuen Befugnis des Berufungsgerichts nicht 
erfaßt. In solchen Fällen müßte das Berufungsge-
richt 'ermächtigt werden, nicht nur feststehende Ein-
zelstrafen auf eine neue Gesamtstrafe zurückzufüh-
ren, sondern selbst eine neue Einzelstrafe festzu-
setzen. Das erscheint mit einem Urteil ohne Ver-
handlung zur Sache nicht mehr vereinbar. In diesen 
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— vermutlich sehr seltenen — Fällen wird das Be-
rufungsgericht insoweit von einem Verwerfungs-
urteil abzusehen haben. 

Absatz 2 regelt die Behandlung der Berufung 
der Staatsanwaltschaft. Der Entwurf 'sieht drei Mög-
lichkeiten vor: es kann ohne den Angeklagten ent-
schieden werden, die Verhandlung kann ausgesetzt 
werden, oder die Staatsanwaltschaft kann ihre Be-
rufung zurücknehmen. 

Satz  1 gibt dem Gericht — entsprechend dem bis-
herigen Recht  —die  Möglichkeit, auch ohne den 
Angeklagten zu verhandeln und zwar — ,entspre-
chend der Neufassung des Absatzes 1 — auch in einer 
wiederholten Hauptverhandlung. Dies gilt, anders 
als bei der Verwerfung der Berufung des Angeklag-
ten nach Absatz 1, auch dann, wenn es sich um eine 
aus der Revisionsinstanz zurückverwiesene Sache 
handelt, wie sich daraus ergibt, daß nur ,auf Absatz 1 
Satz 1, nicht aber auf Satz 2 Bezuggenommen ist. 
Die Schwierigkeiten, die dazu führen, daß bei einer 
bereits vorliegenden Entscheidung des Revisions-
gerichts ein bloßes Formalurteil auf Verwerfung 
nicht in allen Fällen möglich ist, treten hier nicht 
auf, weil es sich bei der Verhandlung über die Beru-
fung der Staatsanwaltschaft um eine echte Verhand-
lung zur Sache handelt, bei der lediglich ,der Ange-
klagte nicht anwesend zu sein braucht. In dieser 
Verhandlung können die in der Revisionsentschei-
dung zum Ausdruck gekommene Auffassung des 
Revisionsgerichts und die Konsequenzen seiner Ent-
scheidung ebenso berücksichtigt werden wie bei 
einer Berufungsverhandlung in Anwesenheit des 
Angeklagten. Daß die Befugnis zur Verhandlung 
ohne ,den Angeklagten nicht schrankenlos ist, son-
dern daß das Berufungsgericht stets sorgfältig zu 
prüfen hat, ob nicht wegen der Beweislage, der vor-
rangigen Aufklärungspflicht oder der  zu'erwarten-
den Strafe die Aussetzung des Verfahrens geboten 
ist, damit der Angeklagte ausreichend Gelegenheit 
zur Verteidigung erhält, entspricht bereits der un-
bestrittenen Auslegung des 'geltenden Rechts. Eine 
Klarstellung durch den Entwurf erscheint daher 
nicht erforderlich. 

Nach Beginn der Hauptverhandlung ist nach § 303 
die Rücknahme der Berufung nur mit Zustimmung 
des Gegners zulässig. Dieses Zustimmungserforder-
nis bleibt nach der neueren Rechtsprechung (vgl. 
BGHSt 23, 277) für das ganze weitere Verfahren 
bestehen, wenn die Hauptverhandlung abgebrochen 
wird. Dies würde bei der  besonderen Situation des 
§ 329 dazu führen, daß beieinem nichterschienenen 
Angeklagten nach dem Aufruf der Sache die Staats-
anwaltschaft ihre Berufung ohne Zustimmung des 
— gar  nicht anwesenden — Angeklagten nicht mehr 
zurücknehmen könnte. Gericht und Staatsanwalt-
schaft müßten dann die Hauptverhandlung über die 
Berufung der Staatsanwaltschaft durchführen, mög-
licherweise sogar — wenn dies zur Sachaufklärung 
notwendig erscheint — die zwangsweise Vorfüh-
rung des Angeklagten veranlassen, obwohl prozeß-
ökonomische Überlegungen eine Rücknahme der 
Berufung der Staatsanwaltschaft und damit einen 
alsbaldigen Abschluß des Verfahrens nahelegen. 
Satz 2 sieht daher vor, daß die Staatsanwalt

-

schaft in diesen Fällen ihre Berufung auch ohne 
Zustimmung des Angeklagten zurücknehmen kann. 
Hiervon muß allerdings eine Ausnahme für den 
Fall der Verhandlung nach Rückverweisung durch 
das Revisionsgericht gemacht werden, was durch die 
Bezugnahme auf Absatz 1 Satz 2 klargestellt wird. 
Die freie Rücknahmebefugnis der Staatsanwaltschaft 
könnte hier zu 'ebensolchen Schwierigkeiten führen 
wie die Verwerfung der Berufung des Angeklagten 
nach Rückverweisung aus der Revisionsinstanz. 

Absatz 3 entspricht dem geltenden Recht. Durch 
die Erleichterung der Wiedereinsetzung in  den vo-
rigen Stand wird die Rechtslage des Angeklagten 
auf diesem Gebiet verbessert. 

Absatz  4 entspricht demgeltenden Recht. Da 
jedoch auch bei der  Berufung des Angeklagten nicht 
in allen Fällen eine Verwerfung stattfindet, muß 
die Befugnis zur Vorführung und Verhaftung auch 
dann gelten, wenn eine Berufung des Angeklagten 
ausnahmsweise nicht verworfen wird. Demträgt 
die Neufassung Rechnung. Mit Satz 2 sollen sol-
che Fälleerfaßt werden, in denen die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen nichterforderlich erscheint, 
etwa wenn der Angeklagte in der Hauptverhand-
lung durch einen Verteidiger vertreten ist und siche-
re Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß dieser 
den Angeklagten — etwa durch einen Hinweis auf 
einen naheliegenden 'günstigen Ausgang des Be-
rufungsverfahrens — zum Erscheinen in der näch-
sten Hauptverhandlung veranlassen kann. 

Zu Nummer 82 (§ 330 StPO) 

Das geltende Recht enthält in § 330 für den Fall, daß 
nur der gesetzliche Vertreter Berufung eingelegt 
hat, nur eine Bestimmung über die Pflicht des An-
geklagten zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, 
regelt ,aber nicht die Frage, wie bei Ausbleiben 
eines der Beteiligten in der Hauptverhandlung zu 
verfahren ist. In Übereinstimmung mit den bisheri-
gen Entwürfen zur StPO (§ 326 Abs. 3 Entwurf 1908, 
§ 329 Entwurf 1939) schließt der Entwurf in dem 
neu vorgeschlagenen Absatz 2 diese Lücke, und 
zwar im Sinne der im Schrifttum einhellig vertre-
tenen Lösung. Die Vorschrift regelt folgende Situa-
tionen des Ausbleibens: 

— Erscheint nur der Angeklagte, nicht aber der ge-
setzliche Vertreter als Beschwerdeführer, so ist 
nach den allgemeinen Vorschriften zu verhan-
deln (Satz 1). 

— Erscheint lediglich der gesetzliche Vertreter, nicht 
aber der Angeklagte, so kann auch ohne diesen 
verhandelt werden, wenn das Gericht dessen 
Anwesenheit zur Aufklärung der Sache nicht für 
erforderlich erachtet. Andernfalls ist die Ver-
handlung auszusetzen; jedoch kommt, wie sich 
aus Absatz 1 ergibt, in diesem Falle nur eine 
Vorführung, aber keine Verhaftung des Ange-
klagten in  Betracht  (Satz 2 zweiter Halbsatz). 

- Bleiben sowohl der Beschwerdeführer als auch 
der Angeklagte unentschuldigt aus, so ist die Be-
rufung unter den Voraussetzungen des § 329 
Abs. 1 zu verwerfen (Satz 2 erster Halbsatz). 
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Zu Nummer 83 (§ 338 StPO) 

Die in dem neuen § 275 Abs. 1. Satz 2 vorgesehene 
Frist erfüllt ihren Zweck nur dann, wenn sich aus 
ihrer Überschreitung unmittelbare Rechtsfolgen er-
geben können (vgl. Abschnitt E I 7 g der Allgemei-
nen Begründung). Deshalb soll die Fristüberschrei-
tung absoluter Revisionsgrund sein. Dessen Auf-
nahme in § 338 Nr. 7 rechtfertigt sich aus der Ähn-
lichkeit mit dem dort schon geregelten Fall. Ist die 
Frist nicht eingehalten worden, so hat das Re visions-
gericht im Freibeweisverfahren zu prüfen, ob dies 
aus den  im dem neuen § 275 Abs. 1 Satz 4 genannten 
Gründen zulässig gewesen ist. 

Zu Nummer 84 (§§ 364 a bis 364 c) 

§ 364 a 

Im geltenden Recht sind die Voraussetzungen, unter 
denen im Wiederaufnahmeverfahren ein Verteidi-
ger zu bestellen ist, nicht geregelt. Rechtsprechung 
und Lehre haben keine 'einheitlichen Grundsätze ent-
wickelt. Übereinstimmend wird in der Rechtspre-
chung nur angenommen, daß die  Bestellung eines 
Verteidigers für den Fall einer Wiederaufnahme 
über den rechtskräftigen Abschluß des Strafverfah-
rens hinaus bis zum rechtskräftigen Wiederaufnah-
mebeschluß gilt (RGSt 22, 97). Weithin unklar ist, 
ob dem Verurteilten, der keinen Pflichtverteidiger 
hatte, im Wiederaufnahmeverfahren ein Verteidi-
ger bestellt werden kann. Im Schrifttum wird teil-
weise die Auffassung vertreten, daß dies nicht der 
Sinn des § 140 Abs. 2 sei (Eb. Schmidt, Lehrkommen-
tar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtsver-
fassunggesetz, Teil II, § 140, Randnote 12). In der 
Rechtsprechung findet sich dagegen die Auffassung, 
daß zur Anbringung eines Wiederaufnahmeantrags 
entsprechend § 140 Abs. 2 ,die Bestellung eines Ver-
teidigers geboten sein kann (OLG Hamm, NJW 
1961, 932). Dieser Auffassung wird zum Teil auch 
im Schrifttum beigepflichtet (Kleinknecht, Strafpro-
zeßordnung, 30. Aufl., Anm. 2 zu § 366; Dünnebner 
in Löwe/ Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und 
das Gerichtsverfassungsgesetz, 22. Aufl. 1971, Anm. 3 
zu § 141). Einer neuen Entscheidung bedürfe es für 
die Frage, ob 'die  Bestellung  später zu verlängern 
sei (OLG Braunschweig, Niedersächsische Rechts-
pflege 1965, 139). 

Diese geringen, dazu noch unsicheren Grundlagen 
des geltenden Rechts sind unzureichend. Deshalb 
schlägt der Entwurf in § 364 a vor, daß dem Ver-
urteilten, der keinen Verteidiger hat, auf Antrag 
ein Verteidiger für das Wiederaufnahmeverfahren 
bestellt wird, wenn wegen der Schwierigkeit der 
Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Ver-
teidigers geboten erscheint. Dabei geht der Entwurf 
davon aus, daß das Wiederaufnahmeverfahren mit 
der Antragstellung nach § 366 beginnt. Für die Be-
stellung eines Verteidigers zur Anbringung eines 
Wiederaufnahmeantrags braucht daher in Zukunft 
nicht mehr auf eine entsprechende Anwendung des 
§ 140 Abs. 2 zurückgegriffen zu werden. 

Die Bestellung des Verteidigers erfolgt durch den 
Vorsitzenden des für die Entscheidungen in dem 
Wiederaufnahmeverfahren zuständigen Gerichts. 

§ 364 b 

Der Entwurf beabsichtigt darüber hinaus, dem Ver-
urteilten, der außerstande ist, das Material für 
einen erfolgversprechenden Antrag auf Zulassung 
der Wiederaufnahme zusammenzutragen sowie die 
Erfolgsaussichten eines derartigen Antrags ab-
zuwägen, rechtskundige Hilfe zur Verfügung zu 
stellen. Dabei bemüht sich der Entwurf, einen 
ausgewogenen Kompromiß zwischen den berech-
tigten Belangen des Verurteilten einerseits und den 
Erfordernissen einer geordneten Strafrechtspflege 
andererseits zu finden. 

Nach Absatz 1 ist dem Verurteilten, der keinen 
Verteidiger hat, schon für die Vorbereitung eines 
Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein 
Verteidiger zu bestellen, wenn folgende Voraus-
setzungen vorliegen: 

Es müssen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, daß bestimmte Ermittlungen zu 
Tatsachen oder Beweismitteln führen, welche die 
Zulässigkeit des Antrags auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens begründen können. Das Erfordernis der 
Erfolgsaussicht bestimmter Ermittlungen zur Ver-
vollständigung der tatsächlichen Voraussetzungen 
für einen Antrag auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens stellt sicher, daß eine durch nichts gerecht-
fertigte Behauptung der Notwendigkeit irgend-
welcher Ermittlungen nicht ausreicht, die Bestellung 
eines Verteidigers zu begründen. 

Darüber hinaus muß die Sach- oder Rechtslage so 
schwierig sein, daß die Mitwirkung eines Verteidi-
gers geboten erscheint. Dies ist hinsichtlich der 
Sachlage etwa dann nicht der Fall, wenn dem Ver-
urteilten ohne weiteres zuzumuten ist, die erforder-
lichen Ermittlungen selbst anzustellen. 

Schließlich muß der Verurteilte mittellos sein. Mit 
diesem Erfordernis werden Elemente des Armen-
rechts in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten in die 
Strafprozeßordnung hineingetragen, die ihr — ab-
gesehen von einer Regelung hinsichtlich des Ver-
letzten im Klageerzwingungsverfahren — fremd 
sind. Die Mittellosigkeit des Verurteilten als An-
knüpfungspunkt für die Bestellung des Verteidigers 
zur Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfahrens 
erscheint indessen durchaus gerechtfertigt. Während 
im Erkenntnisverfahren für den Beschuldigten die 
Unschuldsvermutung gilt, und zwar für jeden Be-
schuldigten, sei er arm oder reich, liegt hier ein 
rechtskräftiges Urteil vor, in dem die Schuld des 
Verurteilten festgestellt ist. Glaubt ein Verurteil-
ter, hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
zu haben, daß bestimmte Ermittlungen die Zulässig-
keit eines Antrags auf Wiederaufnahme des Ver-
fahrens begründen können, so kann ihm zugemutet 
werden, sich auf eigene Kosten des Beistands eines 
Verteidigers seiner Wahl zu bedienen, wenn er die 
dazu erforderlichen Mittel hat. In gleicher Situation 
den mittellosen Verurteilten ohne rechtskundige 
Hilfe zu lassen, wäre dagegen mit den Grundsätzen 
der Sozialstaatlichkeit unvereinbar. 

Die Bestellung des Verteidigers erfolgt durch den 
Vorsitzenden des für die Entscheidungen in dem 
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beabsichtigten Wiederaufnahmeverfahren zustän-
digen Gerichts. 
Absatz 2 regelt das Verfahren zur Vorbereitung 
der Entscheidung nach Absatz 1. Neben dessen 
strengen Voraussetzungen sollen auch diese Ver-
fahrensvorschriften dazu beitragen, daß die Bestel-
lung eines Verteidigers nur aussichtsreichen Fällen 
vorbehalten bleibt und die dem mittellosen Ver-
urteilten an die Hand gegebenen Möglichkeiten 
nicht mißbraucht werden. Für das Verfahren sind 
in Halbsatz 1 die Vorschriften des § 118 Abs. 1 
und 2 sowie des § 118 a Abs. 1 Satz 3 und 4 der 
Zivilprozeßordnung für entsprechend anwendbar 
erklärt. Danach kann der Vorsitzende selbst Er-
hebungen anstellen, so die Vorlegung von Urkun-
den anordnen und von Behörden Auskünfte ein-
holen, unter Umständen auch Zeugen oder Sach-
verständige hören. Zusätzlich ist in Halbsatz 2 
bestimmt, daß er auch die Behörden des Polizei-
dienstes ersuchen kann, Ermittlungen vorzunehmen. 
Für den Fall der nachträglichen Besserung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Verurteilten ist in 
Absatz 3 auf die Verpflichtung zur Nachzahlung 
der Beträge, von deren Berichtigung der Verurteilte 
zunächst befreit war, gemäß § 125 Abs. 1 der Zivil-
prozeßordnung Bezug genommen. 

§ 364 c 

Die Vorschrift ergänzt die neue Bestimmung des 
§ 364 b: sie sichert dem Verurteilten in Fällen, in 
denen die Ermittlungsmöglichkeiten auch des Ver-
teidigers versagen, die Unterstützung der Staats-
anwaltschaft. Darüber hinaus dient die Bestimmung 
auch den Belangen der Rechtspflege. Insbesondere 
wird die Stellung der Staatsanwaltschaft nicht be-
einträchtigt, auch nicht insoweit, als eine gericht-
liche Kontrolle der Ermittlungspflicht vorgesehen 
ist.  
Eigenen Aufklärungen des Verurteilten oder seines 
Verteidigers sind Grenzen gesetzt. Die Ermitt-
lungen, die der Verteidiger in Betracht zieht, be-
dürfen unter dem Gesichtspunkt der entstehenden 
Kosten einer Prüfung, die notwendigerweise zu 
Beschränkungen führt. Hiervon abgesehen werden 
die Ermittlungen eines Rechtsanwalts vielfach auch 
deshalb erfolglos bleiben, weil etwa die als Zeuge 
angesprochene Person zu einer Auskunft nicht bereit 
ist. Diese Möglichkeiten des Verteidigers werden 
erweitert, wenn ergänzend die Staatsanwaltschaft 
in Anspruch genommen werden kann. Sie hat durch 
die ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen, perso-
nellen und sachlichen Mittel ungleich bessere Mög-
lichkeiten, einen Sachverhalt aufzuklären. 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dienen aber 
nicht nur den Belangen des Verurteilten. Sie liegen 
auch im Interesse der Rechtspflege. Nimmt die 
Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem 
beabsichtigten Wiederaufnahmebegehren Ermitt-
lungen vor, so klärt sie den Sachverhalt nicht nur 
unter dem Blickwinkel des Verurteilten. Staats-
anwaltschaftliche Ermittlungen werden mehr als 
eigene Nachforschungen des Verurteilten oder 
seines Verteidigers auch den dem beabsichtigten 
Wiederaufnahmebegehren ungünstigen Umständen 
nachgehen. Dadurch werden manche aussichtlose 

Anträge auf Zulassung der Wiederaufnahme des 
Verfahrens, die ohne die Ermittlungstätigkeit der 
Staatsanwaltschaft gestellt würden, unterbleiben. 

Die Voraussetzungen der Ermittlungspflicht und die 
Bestimmung über das Verfahren der Staatsanwalt-
schaft sind von den Gedanken getragen, die Be-
lastung der Staatsanwaltschaft so gering wie mög-
lich zu halten, einer mißbräuchlichen Inanspruch-
nahme der Bestimmung entgegenzuwirken und bei 
alledem der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit 
offen zu halten, nach ihren allgemeinen Befugnissen 
tätig zu werden. 

a) Erste Voraussetzung für die Ermittlungspflicht 
der Staatsanwaltschaft ist nach Absatz 1 
Satz 1 das Vorliegen hinreichender tatsäch-
licher Anhaltspunkte dafür, daß bestimmte Er-
mittlungen zu Tatsachen oder Beweismitteln 
führen, welche die Zulässigkeit des Antrags auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens begründen 
können. Insoweit hat die Staatsanwaltschaft die 
gleiche Prüfung vorzunehmen wie der Vor-
sitzende im Rahmen des § 364 b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1. Die dabei nach Satz 2 vorgesehene Bin-
dung der Staatsanwaltschaft an die Würdigung 
des Gerichts dient der Vermeidung divergieren-
der Entscheidungen. Könnte die Staatsanwalt-
schaft Ermittlungshandlungen, deren Notwendig-
keit das Gericht zur Verteidigerbestellung nach 
§ 364 b Abs. 1 Satz 1 veranlaßt hat, ablehnen, so 
wäre es möglich, daß in dem Verfahren nach 
Absatz 3 das Oberlandesgericht eine andere 
Entscheidung als das Wiederaufnahmegericht 
trifft, ohne dessen Entscheidung, die nicht Ge-
genstand dieses Verfahrens ist, aufzuheben. 

b) Weitere Voraussetzung der Ermittlungspflicht 
der Staatsanwaltschaft ist, daß dem Verurteilten 
oder seinem Verteidiger nicht zuzumuten ist, die 
betreffenden Umstände selbst aufzuklären. Da-
durch wird die Ermittlungspflicht der Staats-
anwaltschaft grundsätzlich auf diejenigen Hand-
lungen beschränkt, die vorzunehmen es ihrer 
rechtlichen, persönlichen und sachlichen Mittel 
bedarf. 

c) Der Antrag, eine bestimmte Ermittlungshandlung 
vorzunehmen, kann nur von einem Verteidiger 
gestellt werden. Dadurch wird gewährleistet, 
daß nur solche Anträge, die rechtlich geprüft 
sind, an die Staatsanwaltschaft herangetragen 
werden. Andererseits bleibt dem vermögenden 
Verurteilten, der es gleichwohl ablehnt, einen 
Verteidiger zu beauftragen, der Antrag vor-
enthalten. Da diesem jedoch zuzumuten ist, sein 
Vermögen einzusetzen, wenn es ihm darum geht, 
ein rechtskräftiges Urteil zu beseitigen, kann 
dies in Kauf genommen werden. 

d) Die allgemeinen Befugnisse der Staatsanwalt-
schaft werden im Zusammenhang mit einem von 
dem Verteidiger beabsichtigten Wiederauf-
nahmebegehren auch durch den Antrag nach 
Satz 1 nicht eingeschränkt. Das kommt durch 
die Worte „unbeschadet ihrer allgemeinen Be-
fugnisse" zum Ausdruck. Aber selbst dann, wenn 
die Staatsanwaltschaft erst auf Antrag des Ver-
urteilten tätig wird, ist sie im übrigen in ihren 
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Entschließungen frei. Das stellt Absatz 2 
Satz 1 sicher: die Staatsanwaltschaft kann die 
Ermittlungen auf alle ihr wesentlich erscheinen-
den Umstände erstrecken. Insbesondere bleibt es 
ihr danach unbenommen, auch dem Begehren 
des Verurteilten ungünstige Umstände zu er-
mitteln, beispielsweise solche, die Zweifel an 
der Glaubwürdigkeit eines Zeugen oder an der 
Glaubhaftigkeit seiner Aussage begründen. 

e) Die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft besteht 
nur darin, die im Antrag bezeichnete, bestimmte 
Ermittlungshandlung vorzunehmen. Hat sie das 
Ergebnis nach Satz 2 dem Verteidiger mitge-
teilt, ist ihre Aufgabe erfüllt. Satz 2 stellt im 
übrigen durch das Wort „beantragten" klar, daß 
die Staatsanwaltschaft dem Verteidiger nur die 
dem Antrag entsprechenden Ermittlungsergeb-
nisse mitzuteilen hat. Die Mitteilung darüber 
hinaus gewonnener Erkenntnisse steht in ihrem 
Ermessen. Die Ermittlungsergebnisse sind Teile 
der Akten. Akteneinsicht kann der Verurteilte 
nur durch den Verteidiger nehmen. Deshalb sind 
allein diesem die Ermittlungsergebnisse mitzu-
teilen. 

f) Eine gerichtliche Kontrolle der Ermittlungspflicht 
ist geboten. Nur dann, wenn die Ermittlungen 
im — unberechtigten — Weigerungsfall durch-
gesetzt werden können, vermag die Regelung 
die geringeren praktischen Möglichkeiten des 
Verteidigers wirksam zu ergänzen. Die gericht-
liche Kontrolle vorzusehen, ist aber auch aus 
Rechtsgründen unumgänglich. Ist einmal eine 
Ermittlungspflicht der Staatsanwaltschaft be-
gründet, so dürfte insoweit nach Artikel 19 
Abs. 4 des Grundgesetzes der Rechtsweg garan-
tiert sein. 

Vom Klageerzwingungsverfahren unterscheidet 
sich die vorgeschlagene Kontrolle der Ermitt-
lungspflicht wie folgt: Im Klageerzwingungsver-
fahren wird die Staatsanwaltschaft nicht zu Er-
mittlungen, sondern dazu gezwungen, die öffent-
liche Klage zu erheben (§ 175); die entsprechende 
Entscheidung in dem Verfahren nach Absatz 3 
geht demgegenüber dahin, daß eine bestimmte 
Ermittlungshandlung vorzunehmen ist. Daraus 
lassen sich ernsthafte Bedenken gegen die vor-
geschlagene Regelung jedoch nicht herleiten. 
Wenn das Gesetz bis jetzt die Kontrolle einer 
bestimmten Ermittlungshandlung der Staatsan-
waltschaft nicht kennt, so deshalb, weil dafür 
ein Bedürfnis nicht bestanden hat. Im Klageer-
zwingungsverfahren erscheint es nur folgerichtig, 
daß das Gericht sich seiner eigenen Ermittlungs-
möglichkeiten bedient, nachdem die Staatsan-
waltschaft die Verfolgung der Tat abgelehnt hat. 
Bei der Kontrolle der neuen Ermittlungspflicht 
der Staatsanwaltschaft scheidet eine eigene Auf-
klärung durch das Gericht aber schon begrifflich 
aus; denn wenn das Gericht die betreffende Er-
mittlungshandlung vornähme, wäre der Streit-
punkt erledigt. Es ist nicht ersichtlich, daß eine 
gerichtliche Entscheidung darüber, ob eine be-
stimmte Ermittlungshandlung vorzunehmen ist, 
gegen ein besonderes, die Strafprozeßordnung 

beherrschendes Prinzip verstoßen würde. Wenn 
überhaupt, so könnten nur grundsätzliche Beden-
ken gegen eine Kontrolle der Staatsanwaltschaft 
durch das Gericht in Betracht kommen. Gegen 
das Klageerzwingungsverfahren war eingewen-
det worden, es stelle einen Rückschritt in das 
inquisitorische Verfahren dar, weil das Gericht 
wieder zum Ankläger werde und die Staatsan-
waltschaft zum bloßen Gehilfen des Gerichts, auf 
dessen Anweisung sie handeln müsse (Hahn, Die 
gesammten Materialien zur Strafprozeßordnung, 
Erste Abtheilung, S. 728 ff.). Demgegenüber hatte 
sich jedoch der Gedanke durchgesetzt, daß die 
Entschließung darüber, ob bei dem Verdacht 
einer strafbaren Handlung ermittelt und ange-
klagt werden soll, nicht einer behördlichen Ent-
scheidung überlassen und gerichtlicher Kontrolle 
entzogen bleiben könne; theoretische Bedenken 
seien weniger maßgeblich als der Schutz des 
Rechts in der Praxis (Hahn a. a. O. S. 731 f.). Vor 
allem dieser letztere Gesichtspunkt stützt auch 
die neue Regelung, wobei im Hinblick auf den 
Verurteilten noch ein sozialer Gedanke hinzu-
kommt. 

Aus den nach Satz 2 sinngemäß anzuwendenden 
Vorschriften ergibt sich folgendes Verfahren: 
Gibt die Staatsanwaltschaft dem Antrag nach 
Absatz 1 ganz oder teilweise keine Folge, so hat 
sie den Verurteilten unter Angabe der Gründe 
zu bescheiden (§ 171). Gegen den Bescheid steht 
dem Verurteilten binnen zwei Wochen nach der 
Bekanntmachung die Beschwerde an den vorge-
setzten Beamten der Staatsanwaltschaft zu (§ 172 
Abs. 1). Die gerichtliche Entscheidung gegen des-
sen ablehnenden Bescheid kann der Verurteilte 
binnen einem Monat nach der Bekanntgabe be-
antragen (§ 172 Abs. 2). Zuständig zur Entschei-
dung ist das Oberlandesgericht, bei dem der An-
trag eingereicht werden muß (§ 172 Abs. 3 und 
4). Auf Verlangen des Gerichts hat die Staats-
anwaltschaft die bisher von ihr geführten Ver-
handlungen vorzulegen (§ 173 Abs. 1) . Hat die 
Staatsanwaltschaft es zu Recht abgelehnt, die Er-
mittlungshandlung vorzunehmen, so verwirft das 
Gericht den Antrag (§ 174 Abs. 1) . Die durch ein 
erfolgloses Verfahren veranlaßten Kosten legt 
das Gericht dem Verurteilten auf (§ 177). 

Zu Nummer 85 (§ 369 StPO) 

In ,dem geltenden Absatz 3 Satz 2 wird § 194 für 
entsprechend anwendbar erklärt. Da § 194 infolge 
der Abschaffung der Voruntersuchung aufgehoben 
werden soll, muß nunmehr auf den neuen § 168 c 
Abs. 3 Satz 2 verwiesen werden. 

Zu Nummer 86 (§ 372 StPO) 

In der Kritik am geltenden Wiederaufnahmerecht 
wird vielfachbehauptet, es sei erforderlich, das Wie-
deraufnahmeverfahren aus der möglicherweise un-
günstigen Atmosphäre des Gerichts, dessen Urteil 
mit dem Antrag angefochten wird, herauszuneh-
men. Anhaltspunkte dafür, daß eine Änderung der 
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einschlägigen Vorschriften in dieser Richtung be-
sonders vordringlich sei, sind nicht ersichtlich. Der 
Problematik wird im Rahmen der vom Bundesmini-
sterium der Justiz erteilten Aufträge zur Vornahme 
rechtstatsächlicher Untersuchungen weiter nachge-
gangen werden. 

Der Entwurf sieht in einem neuen Absatz 2 
Satz 1 indessen vor, daß das Beschwerdegericht 
dann, wenn es einer Beschwerde gegen einen Be-
schluß stattgibt, durch den das Gericht den Antrag 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens als unzulässig 
oder unbegründet verworfen hat, zugleich bestimmt, 
daß das weitere Verfahren einschließlich der er-
neuerten Hauptverhandlung vor einer anderen Ab-
teilung oder Kammer des Gerichts, dessen Beschluß 
aufgehoben wird, oder vor einem zu 'demselben 
Lande gehörenden benachbarten Gericht gleicher 
Ordnung stattzufinden hat. Dieser Regelung liegen 
als Vorbilder die für vergleichbare Situationen ge-
troffenen Regelungen im geltenden Recht zugrunde: 
§ 210 Abs. 3 Satz 1 bei dem die Eröffnung des Haupt-
verfahrens ablehnenden Beschluß und § 354 Abs. 2 
Satz 1 bei 'der Zurückverweisung aus der Revisions-
instanz. Die Zweckmäßigkeit der Befassung eines 
anderen Spruchkörpers mit der Sache ergibt sich 
hier daraus, daß der zunächst mit 'der Sache befaßte 
Spruchkörper bereits zu erkennen gegeben hat, er 
halte das Wiederaufnahmebegehren nicht für zuläs-
sig bzw. nicht für begründet. In einem derartigen 
Fall könnte für den Verurteilten i n.  der Tat der 
Eindruck entstehen, das Gericht werde im weiteren 
Verfahren der Sache nicht gänzlich unbefangen  ge-
genübertreten. 

§ 23 Abs. 2 bleibt neben der vorgesehenen Rege-
lung bestehen. 

Zu Nummer 87 (§ 377 StPO) 

Der Entwurf behält die Regelung des geltenden 
Rechts der Sache nach bei, wonach der Privatkläger 
die Stellung des Nebenklägers erlangt, wenn die 
Staatsanwaltschaft die Verfolgung übernimmt. Die 
vorgeschlagene Änderung beschränkt sich auf eine 
sprachlich vereinfachte Neufassung des Absat

-

zes 3. Diese trägt dem Umstand Rechnung, daß 
der Verletzte, der als Privatkläger aufzutreten be-
rechtigt ist (§ 395 Abs. 1), künftig nicht mehr zur 
Nebenklage befugt sein soll. 

Der Vorschlag des Entwurfs, dem Privatkläger die 
Befugnis zur Nebenklage zu nehmen, wenn die 
Staatsanwaltschaft das Privatklagedelikt im Wege 
der öffentlichen Klage verfolgt, zwingt nicht dazu, 
die Nebenklägerstellung desjenigen Privatklägers 
zu beseitigen, dessen Privatklage durch die Ver-
folgungsübernahme in ein Offizialverfahren über-
geht. Hier ist zu 'bedenken, daß der Privatkläger 
das Verfahren aus eigener Initiative und auf sein 
Kostenrisiko hin in Gang gebracht hat. Der Ver-
letzte sollte in einem solchen Fall nicht von jeder 
weiteren Einflußmöglichkeit auf das Verfahren aus-
geschlossen. werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Privatkläger bewußt, ohne die Staatsan-
waltschaft einzuschalten, den Weg der Privatklage 
beschritten hat, etwa weil bestimmte Umstände ihn 

befürchten ließen, die Staatsanwaltschaft werde 
seine Interessen nicht sachgerecht vertreten. Auch in 
den Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft die 
Übernahme der Verfolgung durch Einlegung eines 
Rechtsmittels zugunsten des Verurteilten erklärt, 
muß der bisherige Privatkläger die Befugnis behal-
ten, weiter im Verfahren mitzuwirken; er würde 
andernfalls praktisch rechtlos gestellt werden. 

Zu Nummer 88 (§ 385 StPO) 

Die Änderungen folgen aus der vorgesehenen Neu-
fassung des § 214 Abs. 1 Satz 1. 

Zu Nummer 89 (§ 395 StPO) 

Die vorgeschlagene Änderung bewirkt die wesent-
lichste der vom Entwurf vorgesehenen Einschrän-
kungen der Nebenklage, indem sie die Anschluß-
befugnis derjenigen Verletzten beseitigt, die als 
Privatkläger aufzutreten berechtigt sind. Hierdurch 
'entfällt die Nebenklagebefugnis der Verletzten in 
allen Verfahren, die zum Gegenstand haben: ein 
Vergehen des Hausfriedensbruchs im Falle des § 123 
des Strafgesetzbuches, ein Vergehen der Beleidi-
gung in den Fällen der §§ 185 bis 187 a und 189 des 
Strafgesetzbuches, wenn nicht -eine der in § 197 be-
zeichneten politischen Körperschaften beleidigt ist, 
ein Vergehen der Körperverletzung in den Fällen 
der §§ 223, 223 a und 230 des Strafgesetzbuches, ein 
Vergehen der Bedrohung im Falle des § 241 des 
Strafgesetzbuches, ein Vergehen der Verletzung 
fremder Geheimnisse im Falle des  § 299 des Straf-
gesetzbuches, ein Vergehen der Sachbeschädigung 
im Falle des § 303 des Strafgesetzbuches, ein nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb straf-
bares Vergehen, eine Verletzung des Patent-, Sor-
tenschutz- , Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und 
Geschmacksmusterrechts, soweit sie als Vergehen 
strafbar ist, sowie ein Vergehen nach den §§ 106 
bis  108 des Urheberrechtsgesetzes und § 33 des 
Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie. Dage-
gen behält der neugefaßte Absatz 1 die bisher 
in Absatz 2 enthaltene Nebenklagebefugnis der An-
gehörigen des durch eine mit Strafe bedrohte Hand-
lung Getöteten und der Verletzten, die die Erhebung 
der öffentlichen Klage im Klageerzwingungsverfah-
ren veranlaßt haben, unverändert bei. Für die 
Gründe für diese Regelung wird auf die Allgemeine 
Begründung in Abschnitt E I 6 c verwiesen. 

Mit dem lediglich sprachlich neugefaßten Absatz 2 
Satz 1 bestimmt der Entwurf, daß wie nach gel-
tendem Recht der Anschluß in jeder Lage des Ver-
fahrens und zur Einlegung von Rechtsmitteln auch 
nach ergangenem Urteil zulässig ist. Zwar hätte 
auch erwogen werden können, dem Nebenkläger 
die Anschlußbefugnis nach Verkündung des Urteils 
erster Instanz allein zur Rechtsmitteleinlegung zu 
nehmen. Indessen hätte diese Regelung zur uner-
wünschten Folge haben können, daß die Zahl der 
Nebenklagen im erstinstanzlichen Verfahren zu-
nehmen würde, weil auch diejenigen Nebenklage

-

befugten von ihrem Anschlußrecht Gebrauch machen 
müßten, die nach geltendem Recht zunächst einmal 
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den Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens ab-
warten und sich je  nach dem Inhalt des erstinstanz-
lichen Urteils zum Anschluß entschließen. Eine An-
derung, die eine solche Entwicklung heraufbe-
schwört, läge nicht in der Zielrichtung des Entwurfs, 
die Zahl der Nebenklagen einzudämmen. 

Der neu vorgeschlagene Absatz 2 Satz 2 ist zur 
Klärung einer seit langem heftig umstrittenen Frage 
erforderlich. Die Kontroverse geht dahin, ob die 
Anschlußbefugnis des Nebenklägers im Strafbe-
fehlsverfahren erst beginnt, wenn der Amtsrichter 
bei Bedenken gegen den Erlaß des Strafbefehls 
Hauptverhandlung anberaumt oder der Verurteilte 
Einspruch einlegt, oder ob der Verletzte sich als 
Nebenkläger bereits anschließen kann, wenn der 
Strafbefehlsantrag dem Gericht zugeht. Der Entwurf 
entscheidet diese Streitfrage im Sinne der zweiten, 
im Vordringen befindlichen und in der Rechtspre-
chung heute als herrschend anzusprechenden Auf-
fassung. Hierfür sind vor allem folgende Gründe 
maßgebend: Die Anschlußerklärung setzt die öffent-
liche Klage voraus, sie ist also zulässig, sobald die 
Anklage bei Gericht eingegangen ist. Lehnt das 
Gericht im normalen Anklageverfahren die Eröff-
nung des Hauptverfahrens ab, so steht dem Neben-
kläger dagegen das Recht der sofortigen Be-
schwerde zu (§ 209 Abs. 2 in Verbindung mit § 401). 
Würde man im Strafbefehlsverfahren die Anschluß-
befugnis erst mit dem Einspruch des Verurteilten 
oder der Anberaumung eines Hauptverhandlungs-
termins für zulässig erklären, so wäre der Neben

-

klageberechtigte rechtlos gestellt, wenn der Amts-
richter den Erlaß des Strafbefehls ablehnt, ohne 
Hauptverhandlung anzuberaumen — etwa weil er 
die dem Beschuldigten vorgeworfene Tat aus 
Rechtsgründen für nicht strafbar erachtet —, und die 
Staatsanwaltschaft hiergegen keine Beschwerde 
einlegt. Das könnte besonders für den Verletzten, 
der das Klageerzwingungsverfahren erfolgreich be-
trieben hat, unbillig erscheinen, denn es ist nicht 
ausgeschlossen, daß die Staatsanwaltschaft der An-
ordnung des Oberlandesgerichts nach § 175, die 
öffentliche Klage zu erheben, auch dadurch nach-
kommt, daß sie einen Antrag auf Erlaß eines Straf-
befehls stellt. Eine ins Gewicht fallende Verfah-
rensverzögerung ist durch die vom Entwurf vorge-
schlagene Regelung schon deshalb nicht zu befürch-
ten, weil nach der Beschränkung der Nebenklage-
befugnis die Fälle nicht allzu häufig sein werden, 
in denen bei einem zum Anschluß berechtigenden 
Delikt ein Strafbefehlsantrag gestellt werden wird. 

Zu Nummer 90 (§ 396 StPO) 

Die unter Buchstabe a vorgeschlagene Ergänzung des 
Absatzes 1 stellt klar, daß die vor Erhebung der 
öffentlichen Klage eingereichte Anschlußerklärung 
mit der Erhebung der öffentlichen Klage wirksam 
wird. Dies ist nach geltendem Recht streitig. Die 
vorgeschlagene Regelung dient der Prozeßökonomie, 
wenn der Verletzte zunächst sein Interesse an der 
Anschließung zum Ausdruck gebracht hat, dann aber 
lange Zeit bis zur Erhebung der öffentlichen Klage 
vergangen ist. Hier wäre andernfalls das Gericht 
aus dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht mög

-

licherweise verpflichtet, bei dem Verletzten Rück-
frage zu halten, ob ein Anschluß erklärt werden 
soll, was zu vermeidbaren Verfahrensverzögerun-
gen führen könnte. 

Die unter Buchstabe b vorgeschlagene Änderung des 
Absatz es  2 folgt aus der vom Entwurf vorge-
schlagenen Einführung eines neuen § 153 a. 

Zu Nummer 91 (§ 397 StPO) 

Der neu eingefügte Absatz 2 entscheidet die 
in neuerer Zeit in Rechtsprechung und Schrifttum 
streitig gewordene Frage, ob dem Nebenkläger ge-
gen einen Einstellungsbeschluß nach § 153 Abs. 3 
des geltenden Rechts das Rechtsmittel der sofortigen 
Beschwerde zusteht, in negativem Sinne. Der Ver-
letzte ist nicht befugt, schon gegen eine Einstellungs-
verfügung der Staatsanwaltschaft nach § 153 Abs. 2 
des geltenden Rechts das Klageerzwingungsverfah-
ren zu betreiben oder sonst eine gerichtliche Ent-
scheidung herbeizuführen. Es besteht ebensowenig 
ein Grund, dem Verletzten, der sich als Nebenkläger 
dem gerichtlichen Verfahren angeschlossen hat, ein 
Rechtsmittel gegen einen mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft ergangenen richterlichen Einstel

-

lungsbeschluß nach den §§ 153, 153 a und 153 b in 
der Fassung des Entwurfs zu geben. 

Zu Nummer 92 (§ 399 StPO) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der vorge-
schlagenen Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 401 
Abs. 1. Dort wird bestimmt, daß dem Nebenkläger, 
der seinen Anschluß nach ergangenem Urteil zur 
Einlegung eines Rechtsmittels erklärt, das Urteil 
alsbald zuzustellen ist. Für diesen besonderen Fall 
gilt die in Absatz 1 Satz 1 getroffene Regelung 
nicht. Das stellt die vorgeschlagene Ergänzung klar. 

Zu Nummer 93 (§ 400 StPO) 

Die vorgeschlagene Aufhebung steht im Zusammen-
hang mit der Neufassung des § 401. Dort wird die 
Rechtsmittelbefugnis des Nebenklägers insgesamt 
geregelt. Dazu gehören auch die Bestimmungen, 
wann und in welcher Form eine Zustellung des 
Urteils an den Nebenkläger erforderlich ist. 

Zu Nummer 94 (§ 401 StPO) 

Die vorgeschlagenen Änderungen haben das Ziel, 
im Zusammenhang mit den Anfechtungsbefugnissen 
des Nebenklägers besonders zutage tretenden Ver-
zögerungen durch die Nebenklage zu begegnen, 
ohne daß die grundsätzliche Befugnis des Neben-
klägers zur selbständigen Rechtsmitteleinlegung be-
einträchtigt wird. 

Mit der Streichung des bisherigen Absatzes 1 
Satz 2 beseitigt der Entwurf die Regelung, wo-
nach dem Nebenkläger als Rechtsmittelführer zur 
Zahlung des Gebührenvorschusses nach § 113 Abs. 1 
des Gerichtskostengesetzes eine Frist zu setzen ist 
mit der Androhung der Verwerfung des Rechts- 
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mittels nach fruchtlosem Ablauf. Der mit dieser 
Fristsetzung verbundene Zeitverlust steht in kei-
nem Verhältnis zu der sich nur auf DM 20,— be-
laufenden Gebühr (§ 113 Abs. 1 Satz 1, § 77 Abs. 1 
des Gerichtskostengesetzes). 

Die neu vorgeschlagenen Sätze 2 und 3 in Ab-
satz 1 sollen einen wesentlichen Verzögerungs-
faktor beseitigen. Nach § 399 Abs. 2 des gelten-
den Rechts ist bei einer Anschlußerklärung nach 
ergangenem Urteil zum Zwecke der Einlegung des 
Rechtsmittels für den Nebenkläger zwar die für die 
Staatsanwaltschaft laufende Rechtsmittelfrist maß-
gebend. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Be-
gründung des Rechtsmittels. Vielmehr beginnt die 
Begründungsfrist für den Nebenkläger erst mit der 
Zustellung des Zulassungsbeschlusses, den das 
Rechtsmittelgericht zu erlassen hat. Hierin liegt 
eine besondere Verzögerung beim Anschluß zur 
Rechtsmitteleinlegung. 

Schließt sich der Nebenkläger beispielsweise in 
einem Verfahren an, in dem das Urteil nur noch 
mit der Revision angefochten werden kann, so be-
ginnt für ihn die einmonatige Revisionsbegrün-
dungsfrist erst mit dem vom Revisionsgericht aus-
zusprechenden Zulassungsbeschluß, also, wenn auch 
andere Prozeßbeteiligte Revision eingelegt haben, 
regelmäßig erst dann, wenn die Akten nach Ab-
lauf der für diese geltenden Revisionsbegründungs-
und Gegenerklärungsfrist zum Revisionsgericht ge-
langt sind und dieses Gelegenheit hat, über die Zu-
lassung zu entscheiden. Hierdurch tritt regelmäßig 
ein Zeitverlust von mehreren Monaten ein (vgl. 
Sarstedt, JZ 62, 775). Die neu vorgeschlagenen 
Sätze 2 und 3 treffen daher in Ergänzung von § 399 
Abs. 2 eine Regelung, die den Nebenkläger, der 
sich erst nach ergangenem Urteil anschließt, bei 
der Rechtsmittelbegründungsfrist nicht besser stellt 
als die übrigen Prozeßbeteiligten. Satz 2 bestimmt, 
daß ihm nach der Anschlußerklärung sofort das 
Urteil zuzustellen ist. Damit erhält er die zur Be-
gründung seines Rechtsmittels erforderlichen Unter-
lagen. Die Begründungsfrist beginnt nun, wie Satz 3 
bestimmt, entweder — entsprechend § 399 Abs. 2 — 
mit dem Ablauf der für die Staatsanwaltschaft lau-
fenden Rechtsmitteleinlegungsfrist oder mit der 
Zustellung des Urteils, je nachdem, welcher Zeit-
punkt später liegt. Der Zeitpunkt des Zulassungs-
beschlusses hat auf den Fristbeginn keinen Einfluß 
mehr. Da bereits die Anschlußerklärung die Rechts-
wirkung der Nebenklage auslöst und der Zulas-
sungsbeschluß nur deklaratorische Bedeutung hat, 
erscheint diese Regelung auch dogmatisch gerecht-
fertigt. In den wenigen Fällen, in denen die An-
schlußbefugnis zweifelhaft sein kann, wird damit 
dem Nebenkläger zwar zugemutet, bereits ein 
Rechtsmittel zu begründen, bevor abschließende 
Klarheit über die Rechtsmittelbefugnis besteht. Die-
ser Nachteil muß jedoch angesichts der ganz erheb-
lichen Zeitersparnis dieser Regelung in Kauf ge-
nommen werden. 

Der neue Absatz 2 regelt den Beginn der 
Rechtsmittelfrist für den Nebenkläger, der den 
Anschluß bereits vor dem Urteil erklärt hat, in dem 
Sinne, daß jede vermeidbare Verzögerung ausge
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schaltet wird, andererseits aber auch die Rechte des 
Nebenklägers nicht verkürzt werden. Nach gelten-
dem Recht beginnt für den Nebenkläger, der bei der 
Verkündung des Urteils weder anwesend noch ver-
treten war, die Frist zur Einlegung eines Rechts-
mittels erst mit der Zustellung des vollständigen 
Urteils an ihn. Dieses den Eintritt der Rechtskraft 
teilweise erheblich hinauszögernde Vorrecht des 
Nebenklägers, der — wie seine mangelnde An-
wesenheit bei der Verkündung des Urteils zeigt — 
an  dem Verfahren wenig interessiert ist, beseitigt 
der Entwurf. Mit der Anschließung gibt der Neben-
kläger zu erkennen, daß er ein persönliches Inter-
esse am Verfahren hat. Es ist ihm zuzumuten, daß 
er sich diesem Interesse entsprechend verhält. Er-
scheint er in dem Fortsetzungstermin der Haupt-
verhandlung, in dem das Urteil verkündet wird, 
nicht oder verläßt er vor Verkündung des Urteils 
die Hauptverhandlung, so kann erwartet werden, 
daß er sich rechtzeitig nach dem Ausgang des Ver-
fahrens erkundigt, um gegebenenfalls noch inner-
halb der Anfechtungsfrist von einer Woche ein 
Rechtsmittel einlegen zu können. Deshalb bestimmt 
Satz 1, daß der Lauf der Rechtsmittelfrist auch 
dann mit der Verkündung des Urteils beginnt, wenn 
der Nebenkläger bei dieser nicht mehr zugegen oder 
vertreten war. Die Beschränkung der Vorschrift auf 
die Fälle, in denen der Nebenkläger zuvor in der 
Hauptverhandlung anwesend oder vertreten war, 
ist notwendig, um zu verhindern, daß die Rechts-
mittelfrist auch dann mit der Verkündung des Ur-
teils beginnt, wenn der Nebenkläger von der 
Hauptverhandlung keine Kenntnis erlangt hat oder 
ohne sein Verschulden an ihr nicht teilnehmen 
konnte. Durch den zweiten Halbsatz wird sicher-
gestellt, daß der Nebenkläger in diesen Fällen 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht auch 
wegen fehlender Rechtsmittelbelehrung bean-
spruchen kann. Zwar wird in der Rechtsprechung 
die Auffassung vertreten, daß grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand hat, wer die in § 35 a vorgeschiebene Rechts-
mittelbelehrung schuldhaft vereitelt. Doch ist , dies 
nach dem Wortlaut des § 44 Satz 2 ebenso zweifel-
haft, wie unsicher ist, ob die Abwesenheit bei der 
Urteilsverkündung als eine solche schuldhafte Ver-
eitelung zu gelten hat. Deshalb bedarf es der vor-
genommenen Klarstellung. 

Für den Fall, daß der Nebenkläger in der Haupt-
verhandlung überhaupt nicht anwesend oder ver-
treten war, bestimmt Satz 2, daß die Rechtsmit-
telfrist mit der Zustellung der Urteilsformel an ihn 
beginnt, nicht wie bisher mit der Zustellung des 
vollständigen Urteils. Damit wird auch hier eine 
wesentliche Verkürzung der Wartezeit bis zur Klar-
heit, ob das Urteil rechtskräftig wird, erreicht. 

Der neue Absatz 3 bestimmt, welche Folge es 
für das von dem Nebenkläger eingelegte Rechts-
mittel hat, wenn er in der Berufungsverhandlung 
ausbleibt. Der Entwurf geht davon aus, daß auch 
im Rechtsmittelverfahren vom Nebenkläger verlangt 
werden kann, daß er sein durch den Anschluß be-
kundetes Interesse am Verfahren entsprechend zur 
Geltung bringt. Dazu gehört, daß er ein Rechts-
mittel, das er unabhängig vom Staatsanwalt ein- 
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gelegt hat, in der Hauptverhandlung vertritt und 
nicht das weitere Verfahren dem Staatsanwalt und 
dem Gericht überläßt. Deshalb sieht der dem § 391 
Abs. 3 nachgebildete neue Satz 1 vor, daß die 
Berufung des Nebenklägers ohne sachliche Prüfung 
zu verwerfen ist, wenn in der Hauptverhandlung 
weder der Nebenkläger noch ein Anwalt für ihn 
erscheint. Um Fälle schuldloser Säumnis auszuglei-
chen, kann der Nebenkläger nach Satz 2 gege-
benenfalls wie bei einer Fristversäumnis die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand beanspruchen. 
Anders als in § 391 Abs. 3 mußte jedoch die Vor-
schrift auf die Fälle beschränkt bleiben, daß der 
Nebenkläger allein ein Rechtsmittel eingelegt hat. 
Würde nämlich bei mehrfacher Berufungseinlegung 
die Berufung des Nebenklägers ohne Beweisauf-
nahme verworfen, während über die des Ange-
klagten oder der Staatsanwaltschaft sachlich ver-
handelt und entschieden wird, und müßte dem 
Nebenkläger später Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewährt werden, so wäre eine wei-
tere Hauptverhandlung zur Sache mit möglicher-
weise abweichendem Urteil vor dem Berufungsge-
richt notwendig. Das könnte zu schwer lösbaren 
Konflikten führen. Vielmehr wird in solchen Fällen 
das Berufungsgericht auch ohne Anwesenheit des 
Nebenklägers über dessen Berufung mit zu ent-
scheiden haben. Da ohnehin über eine andere Be-
rufung zu verhandeln und zu entscheiden ist, tritt 
ein Zeitverlust hierdurch nicht ein. 

Absatz 2 des geltenden Rechts, wonach das Betrei-
ben der Sache wiederum der Staatsanwaltschaft 
obliegt, wenn die angefochtene Entscheidung auf 
ein nur von dem Nebenkläger eingelegtes Rechts-
mittel aufgehoben wird, bleibt — als Absatz 4 — 
bestehen. 

Zu Nummer 95 (§ 407 StPO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Die Begründung zu § 212 Abs. 2 — Artikel 1 
Nr. 63 — gilt hier entsprechend. 

Zu Nummer 96 (§ 411 StPO) 

Nach geltendem Recht können die Klage und der 
Einspruch im Strafbefehlsverfahren nur bis zu Be-
ginn der Hauptverhandlung zurückgenommen wer-
den. Diese Regelung weicht von der für das Be-
rufungs- und Revisionsverfahren (§§ 302, 303) und 
der für das Bußgeldverfahren (§ 77 OWiG) gelten-
den ab. Dort ist die Rücknahme des Rechtsbehelfs 
bis zur Verkündung der Entscheidung möglich, aller-
dings nach Beginn der Hauptverhandlung nur mit 
Zustimmung des Gegners (§ 303 StPO, § 77 Abs. 2 
OWiG). 

Trotz dieser einschränkenden Regelung ist schon 
nach geltendem Recht die Rücknahme des Einspruchs 
von zahlenmäßig erheblicher Bedeutung. 1970 wur-
den im Bundesgebiet (außer Saarland, bei Hessen 
und Rheinland-Pfalz nur im 2. bis 4. Quartal) von 
73 359 Einsprüchen gegen Strafbefehle 18 150 
(24,74 %) durch Rücknahme des Einspruchs erledigt. 

Eine Erweiterung der Rücknahmemöglichkeit kann 
daher zu einer vereinfachten Erledigung dieser Ver-
fahren von geringerer Bedeutung beitragen. Dabei 
ist besonders zu bedenken, daß nicht selten erst in 
der Hauptverhandlung durch die Beweisaufnahme 
dem Angeklagten klar wird, daß sein Einspruch kei-
nen Erfolg haben kann. Ergibt die Beweisaufnahme 
dagegen die Unbeweisbarkeit des Vorwurfs, so kann 
die Staatsanwaltschaft durch Rücknahme der Klage 
dem Gericht die Mühe und den Zeitaufwand der Ab-
setzung eines schriftlichen Urteils ersparen. Die 
gegenwärtig zahlenmäßig geringe Bedeutung dieser 
Art der Erledigung des Strafbefehlsverfahrens — 
von  den genannten 73 359 Strafbefehlsverfahren nur 
626 Fälle (0,85 % )  — dürfte daher eine nicht uner-
hebliche Zunahme erfahren. 

In Übereinstimmung mit sämtlichen Änderungsvor-
schlägen seit 1908 ermöglicht der Entwurf daher in 
dem neu einzufügenden Absatz 3 die Rück-
nahme von Einspruch und Klage bis zur Verkündung 
des Urteils, allerdings, wie durch die Verweisung 
auf § 303 in Absatz 3 Satz 2 klargestellt wird, nach 
Beginn der Hauptverhandlung wie im Rechtsmittel-
und Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Geg-
ners. Diese Einschränkung verhindert auch einen 
sonst möglichen Mißbrauch der Vorschrift. 

Im Interesse eines möglichst einheitlichen Sprach-
gebrauchs in der Strafprozeßordnung ersetzt der 
Entwurf die bisherige Wendung vom „Fallenlassen 
der Klage" durch den sachlich gleichbedeutenden 
Ausdruck „Rücknahme der Klage", der sonst durch-
gängig verwendet wird (vgl. § 153 c Abs. 3, § 153 d 
Abs. 2, §§ 156, 391 Abs. 1 und 2, §§ 392, 467 a Abs. 1 
StPO und § 77 OWiG). 
Die unter den Buchstaben a und c vorgeschlage

-

nen Änderungen sind lediglich redaktioneller Natur. 

Zu Nummer 97 (§ 412 StPO) 

Die Vorschläge des Entwurfs bezwecken bei der Be-
handlung des Einspruchs gegen einen Strafbefehl bei 
unentschuldigtem Ausbleiben des Angeklagten eine 
der Behandlung der Berufung entsprechende Rege-
lung; sie beseitigen ferner eine sachlich ungerecht-
fertigte Härte bei der Versagung der Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand. 

In der Fassung des geltenden Rechts unterscheiden 
sich die §§ 329 und 412 in ihrem Wortlaut nicht 
unerheblich. Dennoch haben Rechtsprechung und 
Schrifttum § 412 ebenso ausgelegt wie § 329, wobei 
sie sich an dessen präziser gefaßtem Wortlaut orien-
tiert haben. Schon der Entwurf 1939 wollte in beiden 
Vorschriften denselben Wortlaut verwenden. Der 
Entwurf schlägt dies ebenfalls vor, indem er in der 
Neufassung des Absatz es  1 die in Frage kom-
menden Bestimmungen des § 329 für entsprechend 
anwendbar erklärt. Wegen der Einzelheiten der 
Regelung kann daher auf die Begründung zu § 329 
— Artikel 1 Nr. 81 — Bezug genommen werden. 
Dieses Verfahren der Verweisung auf einzelne 
Rechtsmittelvorschriften bei der Behandlung des 
Einspruchs gegen den Strafbefehl hat sein Vorbild 
in § 409 Abs. 3. 
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Einer Gleichbehandlung auch hinsichtlich der Ver-
werfungsmöglichkeit bei einem Ausbleiben in einer 
wiederholten Hauptverhandlung kann nicht entge-
gengehalten werden, daß der Strafbefehl kein auf 
mündliche Hauptverhandlung ergangenes Urteil, 
sondern nur ein in einem summarischen Verfahren 
ergangener vorläufiger Schuldspruch sei, der nach 
dem Einspruch nur noch die Funktion eines Anklage-
satzes habe. Das mag zwar richtig sein, rechtfertigt 
aber keine unterschiedliche Behandlung des Ausblei-
bens in der ersten und in einer wiederholten Haupt-
verhandlung, da auch schon vor der ersten Haupt-
verhandlung diese den vorläufigen Schuldspruch 
beseitigende Wirkung des Einspruchs eingetreten 
ist. 

Der Entwurf schlägt weiter vor, Absatz 2 zu strei-
chen. Nach dieser Bestimmung kann einem Ange-
klagten, dem bereits gegen die Versäumung der Ein-
spruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gewährt worden ist, eine solche gegen die Versäu-
mung der Hauptverhandlung nicht mehr gewährt 
werden. Dem Ausschluß der zweimaligen Wieder-
einsetzung, der bereits bei der Schaffung der Vor-
schrift umstritten war und den spätere Entwürfe 
beseitigen wollten, fehlt eine innere Berechtigung. 
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen 
die Versäumung der Einspruchsfrist und gegen die 
Versäumung der Hauptverhandlung betrifft zwei 
unterschiedliche, auch zeitlich auseinanderliegende 
Vorgänge. Wenn der Angeklagte ohne sein Ver-
schulden sowohl die eine als auch die andere Frist 
versäumt, so ist nicht einzusehen, warum ihm aus 
dem schuldlosen Versäumen der ersten Frist bei der 
Behandlung seines Antrags auf Wiedereinsetzung 
wegen einer ebenfalls schuldlosen Versäumung der 
Hauptverhandlung Nachteile erwachsen sollen. Da 
diese Vorschrift zu erheblichen Härten führen kann, 
ist es angebracht, sie zu beseitigen. 

Zu Nummer 98 (§ 430 StPO) 

Die Änderung ergibt sich aus der vorgesehenen Ab-
schaffung der Voruntersuchung. 

Zu Nummer 99 (§ 453 c StPO) 

Die Vorschrift übernimmt für das Erwachsenenstraf-
recht eine Regelung, die bisher nur im Jugendge-
richtsverfahren (§ 61 JGG) getroffen ist. Nach gel-
tendem Recht besteht im Erwachsenenstrafrecht 
keine Möglichkeit, bei zu •erwartendem Widerruf 
der Strafaussetzung zur Bewährung oder der beding-
ten Aussetzung ;des Strafrestes Maßnahmen zu 
treffen, die den Verurteilten daran hindern können, 
sich der drohenden Strafverbüßung durch die Flucht 
zu entziehen; denneinerseits sind Vollstreckungs-
maßnahmen jeder Art, insbesondere auch ein Haft-
befehl nach § 457 wegen der Aussetzung der Straf-
vollstreckung unzulässig, andererseits kann ein 
Haftbefehl nach § 112 nichterlassen werden, da dies 
nur bis zur Rechtskraft des Urteils möglich ist. Die 
bei einer Flucht des Verurteilten notwendig wer-
dende öffentliche Zustellung des Widerrufsbeschlus
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ses  sowie Fahndungsmaßnahmen können das Voll-
streckungsverfahren ;erheblich verzögern. 

Die Einfügung eines § 453 c soll diese Lücke schlie-
ßen und damit zu einer Verfahrensbeschleunigung 
beitragen. Es wird damit einem alten Anliegen der 
Strafrechtspflege entsprochen. Der vom Bundesrat 
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (Drucksache VI/ 1954) sieht bereits die 
Einfügung eines § 453 c vor, der dem § 61 JGG 
nachgebildet ist. Der Entwurf übernimmt im Grund-
satz diese Regelung, modifiziert sie jedoch in mehr-
facher Hinsicht. 

Aus rechtsstaatlichen Gründen erscheint es erfor-
derlich, den Beginn des Zeitraums, in dem die An-
ordnung vorläufiger Maßnahmen oder der Erlaß 
eines Haftbefehls zulässig ist, möglichst genau 
festzulegen. Der Entwurf sieht daher abweichend 
von § 61 Abs. 1 JGG und dem Vorschlag des Bundes-
rates vor, daß vorläufige Maßnahmen sowie der 
Erlaß eines Haftbefehls erst dann zulässig sind, 
wenn hinreichende Gründe für die Annahme vor-
handen sind, daß die Aussetzung widerrufen wird. 
Es soll damit sichergestellt werden, daß erst dann 
Maßnahmen gegen einen Verurteilten ergriffen wer-
den, wenn ein hoher Wahrscheinlichkeitsgrad für 
den Erlaß eines Widerrufsbeschlusses spricht. Ent-
sprechend dem Vorschlag des Bundesrates sieht die 
vorgeschlagene Regelung als Endzeitpunkt die 
Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses vor. Hierbei 
wird davon ausgegangen, daß gerade unmittelbar 
vor und nach Erlaß des Widerrufsbeschlus;ses Maß-
nahmen gegen den Verurteilten erforderlich sein 
könnten, um sich seiner  Person zu versichern. Nach 
Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses sind Maßnah-
men gemäß § 457 zu treffen. 

Der Erlaß eines Haftbefehls gegen den Verurteilten 
ist nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Die 
Anordnung der Sicherungshaft soll lediglich aus-
nahmsweise zulässig sein, wie durch das Wort 
„notfalls" hervorgehoben wird. Erst wenn der Rich-
ter nach sorgfältiger Prüfung aller Umstände zu der 
Auffassung gelangt, daß andere vorläufige Maßnah-
men nicht ausreichen, um die Vollstreckung zu 
sichern, kann ein Haftbefehl von ihm in Betracht 
gezogen werden. Ein Haftbefehl darf außerdem nur 
erlassen werden, wenn die Voraussetzungen des 
§ 112 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 vorliegen. 

Die in § 453 c Abs. 2 Satz 1 getroffene Regelung 
über die Anrechnung dieser Freiheitsentziehung auf 
die zu vollstreckende Strafe erscheint zwingend 
geboten. Durch die sinngemäße Anwendung des 
§ 33 Abs. 4 Satz  1 und der §§ 114 bis 115a soll die 
im Regelfall ausscheidende vorherige Anhörung 
durch ausreichende Gewähr nachträglicher Unter-
richtung ersetzt werden. Außerdem wird dadurch 
sichergestellt, daß die bei dem Erlaß eines Haftbe-
fehls und seiner Vollstreckung erforderlichen stren-
gen Förmlichkeiten beachtet werden. Die Verwei-
sung auf § 119 soll sicherstellen, daß der in Haft 
Genommene wie 'ein Untersuchungsgefangener be-
handelt wird. Diese Regelung erscheint notwendig, 
weil vor rechtskräftigem Abschluß des Widerrufs- 
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verfahrens noch nicht feststeht, ob ,die Freiheits-
strafe zu verbüßen ist.  

Zu Nummer 100 (§ 454 StPO) 

Es handelt sich um ein Folgeänderung aus der Ein-
fügung eines neuen § 453 c. 

Zu Nummer 101 (§ 464 a StPO) 

§ 464 a  umschreibt den Begriff der Kosten des Ver-
fahrens. Der neue Absatz 1 Satz 3 bestimmt, 
daß zu den Kosten eines Antrags auf Wiederauf-
nahme des durch ein rechtskräftiges Urteil abge-
schlossenen Verfahrens auch die zur Vorbereitung 
eines Wiederaufnahmeverfahrens nach den neuen 
§§ 364 a bis 364 c entstandenen Kasten gehören, 
d. h. die durch die Bestellung eines Verteidigers 
entstandenen Gebühren und Auslagen sowie die 
durch beantragte staatsanwaltschaftliche Ermittlun-
gen veranlaßten Auslagen der Staatskasse. Indem 
diese Kosten denjenigen eines Antrags auf Wieder-
aufnahme des Verfahrens zugerechnet werden, wird 
ein Anreiz geboten, von der Stellung eines Antrags 
abzusehen, wenn die Prüfung von dessen Erfolgs-
aussicht unter Berücksichtigung der zur Vorberei-
tung des  Antrags angestellten Ermittlungen zu 
einem negativen Ergebnis führt. In diesem Fall wird 
der Verurteilte mangels einer ablehnenden gericht-
lichen Entscheidung nicht mit den Kosten belastet. 
Nur dann, wenn der Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens trotz Aussichtslosigkeit gestellt 
wird, sind die zur Vorbereitung eines Wiederauf-
nahmeverfahrens entstandenen Kosten, soweit sie 
durch einen Antrag ides Verurteilten verursacht 
sind, Bestandteil der Kosten des Antrags selbst, mit 
der Folge, daß der Antragsteller die Kosten des 
Antrags insgesamt zu tragen hat. 

Zu Nummer 102 (§ 467 StPO) 

Auf die Begründung zu Nummer 29 (§ 120) wird ver-
wiesen. 

Zu Nummer 103 (§ 471 StPO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
Die Bezeichnung „außer Verfolgung setzen" soll ge-
strichen werden. In § 471 Abs. 2 ist sie schon auf der 
Grundlage des geltenden Rechts nicht sachgemäß, da 
sie sich auf eine vorangegangene Voruntersuchung 
bezieht (§ 204 Abs. 2), diese aber in einem Privat
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klageverfahren nicht zulässig ist. Anstelle der 
Außerverfolgungsetzung wird nunmehr der Fall der 
Zurückweisung der Klage (§ 383 Abs. 1 Satz 1) ge-
nannt. 

Zu Nummer 104 (§ 472 StPO) 

Auf die Begründung zu Nummer 29 (§ 120) wird ver-
wiesen. 

Artikel 2 
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 24 GVG) 

§ 24 beschreibt in Absatz 1 die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts. Dabei wird im Bereich der Verbrechen 
und Vergehen als Abgrenzungskriterium u. a. auf 
die Zuständigkeit des Schwurgerichts hingewiesen. 
Diese besondere Anführung beruht darauf, daß das 
Schwurgericht kein Spruchkörper des Landgerichts, 
sondern ein Spruchkörper beim Landgericht ist. Da 
durch die Neuregelungen der §§ 74 und 76 (Artikel 2 
Nr. 14 und 16) das Schwurgericht in das Landgericht 
integriert wird, entfällt der Grund für die besondere 
Heraushebung dieses Spruchkörpers. Es kann nun-
mehr insoweit auf die (ausschließliche) Zuständig-
keit des Landgerichts nach § 74 Abs. 2 und § 74 a 
abgestellt werden. 

Zu Nummer 2 (§ 33 GVG) 

Die Vorschrift des § 33 bestimmt, wer wegen in 
seiner Person liegenden Gründen nicht zu dem Amt 
eines Schöffen berufen werden soll. 

Durch Nummer 1 soll nur sichergestellt wer-
den, daß Personen unter dreißig Jahren nicht das 
Amt des Schöffen ausüben. Das bisher verwendete 
Abgrenzungsmerkmal, die Vollendung des dreißig-
sten Lebensjahres zur Zeit der Aufstellung der Vor-
schlagsliste, führt dazu, daß solche Personen nicht in 
die Vorschlagsliste aufgenommen werden können, 
die das dreißigste Lebensjahr noch nicht zum Zeit-
punkt der Aufstellung dieser Liste, wohl aber bei ; 
Beginn der Amtsperiode vollendet haben. Auch ist 
nicht gesichert, daß in allen Gemeinden die Vor-
schlagslisten zur selben Zeit aufgestellt werden kön-
nen. Der Entwurf sieht deshalb eine Änderung des 
§ 33 Nr. 1 dahin vor, daß künftig nur solche Per-
sonen nicht zum Amt des Schöffen berufen werden 
sollen, die bei Beginn der Amtsperiode das dreißig-
ste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden. 

Wie bereits in der Allgemeinen Begründung unter 
Abschnitt E IV 2 ausgeführt, soll eine Altershöchst-
grenze für die ehrenamtlichen Richter eingeführt 
werden. Bisher gibt es eine solche Altersgrenze 
nicht; nach § 35 Nr. 6 besteht lediglich ein Ableh-
nungsrecht des Schöffen nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres. Die Einführung einer Altersgrenze ist 
geboten, weil die Mitwirkung in der Strafrechts-
pflege eine große körperliche Spannkraft und gei-
stige Beweglichkeit erfordern. 

Der Entwurf sieht davon ab, eine starre Altersgrenze 
bereits bei Vollendung des 65. Lebensjahres ein-
zuführen. Er geht davon aus, daß Personen zwischen 
dem 65. und 73. Lebensjahr, insbesondere nach der 
Entlastung von der Berufstätigkeit, das Schöffenamt 
durchaus noch ausfüllen können. Etwaige Nachteile 
für die Rechtsprechung durch die Berufung körper-
lich oder geistig nicht mehr leistungsfähiger Schöf-
fen können durch entsprechende Berücksichtigung 
bei der Aufstellung der Vorschlagsliste und bei der 
Auswahl durch den Wahlausschuß vermieden wer- 



Drucksache VI/ 3478 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

den. Auch wird durch die Neuregelung in § 36 Abs. 2 
über die angemessene Repräsentation aller Alters-
und Berufsgruppen sichergestellt, daß der Anteil 
der Schöffen im fortgeschrittenen Alter stets be-
grenzt sein wird. 

Durch eine neue Nummer 2 wird eine Alters-
höchstgrenze eingeführt. Dabei wird auf die Voll-
endung des siebzigsten Lebensjahres bei Beginn der 
Amtszeit abgestellt. Die bisherigen Nummern 2 
und 3 werden Nummern 3 und 4. 

Zu Nummer 3 (§ 34 GVG) 

Die in § 34 getroffenen Regelungen über die Per-
sonen, die nicht zum Schöffenamt berufen werden 
sollen, bedürfen einer Änderung und Ergänzung. 

Der in Absatz 1 Nr. 5 des geltenden Rechts be-
zeichnete Personenkreis wird um Bedienstete des 
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und 
Gerichtshelfer erweitert. Die Angehörigen dieser 
Berufsgruppen sollen aus ähnlichen Gründen wie die 
gerichtlichen und polizeilichen Vollzugsbeamten 
nicht zum Schöffenamt berufen werden. 

Nach geltendem Recht ist es z. B. möglich, daß ein 
Bediensteter des Strafvollzugs einen Beschuldigten, 
der in Untersuchungshaft genommen worden ist, 
schon vor der Hauptverhandlung in dienstlicher 
Eigenschaft kennenlernt, bewacht oder zu einem Ge-
richtstermin vorführt. Gleichwohl könnte dieser Be-
dienstete des Strafvollzugs nach der heutigen Rechts-
lage später als Schöffe an der Hauptverhandlung 
teilnehmen. Hierdurch würde das Vertrauen des be-
treffenden Angeklagten in die Unbefangenheit des 
Gerichts beeinträchtigt werden. Auch erscheint es 
unvertretbar, daß ein Verurteilter im Vollzug einem 
seiner Richter nunmehr in der Eigenschaft des Voll-
zugsbeamten wiederbegegnet. 

Ähnliche Unzuträglichkeiten können sich für die 
hauptamtlichen Bewährungs- und Gerichtshelfer er-
geben. 
Die neue Nummer 7 soll verhindern, daß ständig 
dieselben Personen zum ehrenamtlichen Richter in 
Strafsachen gewählt werden, und damit zugleich eine 
Mitwirkung der Bevölkerung an der Strafrechts-
pflege in weiterem Umfang als bisher sichern. Es 
wird deshalb vorgesehen, daß künftig auch solche 
Personen nicht zum Amt eines Schöffen berufen wer-
den sollen, die sechs Jahre lang als Schöffen oder 
Geschworene tätig gewesen sind. 

Im Hinblick auf die zu beachtende Übung, ständig 
dieselben Personen zu ehrenamtlichen Richtern in 
der Strafrechtspflege zu wählen, könnte die Rege-
lung der neuen Nummer 7 dazu führen, daß bei der 
ersten, nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfin-
denden Wahl der Schöffen ein großer Teil der bisher 
in der Strafrechtspflege tätig gewesenen und erfah-
renen ehrenamtlichen Richter nicht mehr zur Wahl 
aufgestellt werden darf. Um dieses unerwünschte 
Ergebnis zu vermeiden, ist in der Überleitungsvor-
schrift (Artikel 11 Abs. 8) vorgesehen, daß bei dieser 
Wahl nur solche Personen ausgeschlossen werden, 
die zehn Jahre lang als ehrenamtliche Richter in der 
Strafrechtspflege tätig gewesen sind. 

Zu Nummer 4 (§ 35 GVG) 

Die Vorschriften über die Ablehnung des Schöffen-
amtes sollen den gesellschaftlichen Veränderungen 
angepaßt werden. 

Das Ablehnungsrecht wegen früherer ehrenamtlicher 
Richtertätigkeit nach Nummer 2 wird neu ge-
regelt. Dabei ist es geboten, auf die gesamte vorher-
gehende Amtsperiode und nicht nur auf das letzte 
Geschäftsjahr abzustellen. Die derzeit geltende Be-
schränkung des Ablehnungsrechts auf die Fälle, in 
denen im letzten Jahr eine bestimmte Belastung vor-
gelegen hat, kann zu unbilligen Ergebnissen führen, 
wenn ein Schöffe im ersten Jahr seiner zweijährigen 
Amtszeit an zahlreichen Hauptverhandlungen mit-
gewirkt, im letzten Jahr aber an weniger als zehn 
Sitzungstagen teilgenommen hat. 

Der Entwurf orientiert sich an der bisher in Num-
mer 2 vorausgesetzten Belastung von zehn Sitzun-
gen im Geschäftsjahr und stellt deshalb darauf ab, 
ob die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters 
in der Strafrechtspflege während der Amtsperiode, 
die auf drei Jahre verlängert wird, an dreißig 
Tagen erfüllt worden ist. Die bisherige differen-
zierte Bewertung des Amtes der Schöffen beim 
Schöffengericht und bei der Strafkammer einerseits 
und des Amtes des Geschworenen beim Schwur-
gericht andererseits wird aufgegeben, weil auch in 
den Verfahren vor dem Schöffengericht und ins-
besondere vor der Strafkammer Fallgestaltungen 
denkbar sind, die der Belastung eines ehrenamt-
lichen Richters beim Schwurgericht durchaus ent-
sprechen. 

Ein Ablehnungsrecht muß billigerweise auch solchen 
Personen zuerkannt werden, die bereits bei ande-
ren Gerichten als ehrenamtliche Richter tätig sind. 
Entsprechende Bestimmungen enthalten § 23 Abs. 1 
Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung und § 20 
Abs. 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung. 

Die geltende Regelung in Nummer 3 ist ver-
altet und ist deshalb der tatsächlichen Entwicklung 
auf dem Gebiet des Rechts der Heil- und Heilhilfs-
berufe anzupassen. Aus diesem Grunde sollen künf-
tig auch die Zahnärzte zur Ablehnung des Schöffen-
amts berechtigt sein. Dies gilt auch für die Kranken-
schwestern und Kinderkrankenschwestern, die dem 
Krankenpfleger gleichzustellen sind (vgl. § 1 des 
Krankenpflegegesetzes i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 29. September 1965, Bundesgesetzbl. I S. 1443). 

Ferner wird das Ablehnungsrecht der Apotheker 
neu geregelt. Durch Nummer 4 soll die Versor-
gung der Bevölkerung mit Heilmitteln sichergestellt 
werden. Ablehnungsberechtigt sollen jedoch nur 
Apothekenleiter sein, die keinen weiteren Apothe-
ker beschäftigen. Hierdurch wird § 2 Abs. 4 der 
Apothekenbetriebsordnung vom 7. August 1968 
(Bundesgesetzbl. I S. 939), geändert durch die 
Verordnung vom 3. November 1970 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1510), Rechnung getragen, wonach 
der Apothekenleiter verpflichtet ist, die pharma-
zeutische Tätigkeit von Personen zu beaufsichtig en, 
die nicht Apotheker sind. 
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Das Ablehnungsrecht der Nummer 5, das bisher 
nur auf Frauen beschränkt war, wird auf alle Per-
sonen erweitert, denen die unmittelbare persönliche 
Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Schöf-
fenamtes in besonderem Maße erschwert. Da die un-
mittelbare persönliche Fürsorge für die Familie zur 
Ablehnung des Schöffenamtes berechtigt, bleiben 
Tätigkeiten, die nur mittelbar der Fürsorge für die 
Familie dienen, wie z. B. alle Berufstätigkeiten zum 
Gelderwerb, außer Betracht. Durch die Erweiterung 
des Ablehnungsrechtes auf Personen beiderlei Ge-
schlechts wird der soziologisch veränderten Stellung 
von Mann und Frau in der modernen Gesellschaft 
Rechnung getragen. Damit werden z. B. auch die 
Fälle erfaßt, in denen in einer Familie die Ehefrau 
berufstätig ist und der Ehemann die Fürsorge für 
die Familie im Hause übernimmt. 

Durch die neuen N u m m e r n 6 und 7 wird die 
bisher in Nummer 6 enthaltene Regelung präzisiert. 
In der neuen Nummer 6 wird das Ablehnungsrecht 
für die Personen geregelt, die zu Beginn der Amts-
periode das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 
haben. Die neue Nummer 7 bestimmt, daß die Per-
sonen, die während der nunmehr dreijährigen 
Amtsperiode das fünfundsechzigste Lebensjahr 
vollenden, für die darauf folgenden Geschäftsjahre 
das Schöffenamt ablehnen können. 

Zu Nummern 5, 7 und 8 (§§ 36, 40 und 42 GVG) 

§ 36 Abs. 1 und § 42 Abs. 1 sehen eine Verlänge-
rung der Amtsperiode der ehrenamtlichen Richter 
von bisher zwei auf drei Jahre vor; Absatz 1 
des § 40 enthält eine entsprechende Umstellung für 
das Zusammentreten des Schöffenwahlausschusses 
beim Amtsgericht. 
Die Verlängerung der Amtsperiode der Schöffen 
und Geschworenen dient ,einerseits der Verwal-
tungsvereinfachung in den Gemeinden, berücksich-
tigt daneben aber auch das Interesse der Recht-
sprechung an einer nicht übermäßig langen Amts-
periode der ehrenamtlichen Richter. 

Durch den neuen Absatz  2 Satz  1 des ,§ 36 
soll eine angemessene Repräsentation aller Grup-
pen der Bevölkerung beim Schöffenamt erreicht 
werden. 
Für die Repräsentation des Volkes bei der Recht-
sprechung ist es wünschenswert, daß die ehren-
amtlichen Richter nach Geschlecht, Alter, Beruf und 
sozialer Stellung der Struktur der Gesamtbevölke-
rung weitgehend entsprechen. Dann können die 
Anschauungen des Volkes von Recht und Gerechtig-
keit in der Rechtsprechung am besten ihren Nieder-
schlag finden. Nimmtdagegen der Anteil einer 
bestimmten Berufs- oder Altersgruppe unverhält-
nismäßig zu, so kann dies für die Rechtsprechung 
ungünstige Folgen haben. Es entspricht insbeson-
dere .dem Gebot der in Artikel 3 Abs. 2 des Grund-
gesetzes verankerten Gleichberechtigung von Mann 
und Frau, wenn nach Möglichkeit Frauen und Män-
ner in gleicher Zahl zum Schöffenamt vorgeschlagen 
und berufen werden. 

Eine exakte Beachtung dieser Grundsätze bei der 
Aufstellung der Vorschlagsliste und bei der Wahl 

der Schöffen könnte nur durch besondere Listen 
für ,alle Alters- und Berufsgruppen sowie für Frauen 
und Männer erreicht werden. Dies wäre jedoch mit 
einer nicht zu vertretenden Vermehrung des Ar-
beitsaufwands für ,die Verwaltung verbunden. Eine 
an  § 35 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 des Jugendgerichts-
gesetzes orientierte Lösung wird deshalb nicht in 
Betracht gezogen. Deshalb wird lediglich eine an-
gemessene Berücksichtigung ,aller Bevölkerungs-
gruppen nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung sowohl bei der Aufstellung der Vorschlags-
liste (§ 36 Abs. 2) als auch bei der Wahl der Schöf-
fen (§ 42 Abs. 2) gefordert. Dabei handelt es sich 
um Soll-Vorschriften, deren Verletzung unschädlich 
ist. 

In Erweiterung ,des bisherigen § 36 Abs. 1 Satz 2 
wird ferner vorgesehen, daß auch die Wohnung 
des Schöffen in der Schöffenliste vermerkt wird. 
Dies erscheint zweckmäßig, da das Einsichtsrecht 
in die Liste (nunmehr § 36 Abs. 3) nur dann sinnvoll 
ist, wenn die Eintragungen eine schnelle Identifi-
zierung der vorgeschlagenen Personen ermöglichen. 

Zu Nummer 6 (§ 39 GVG) 

Aus Satz 1 ergibt sich in Verbindung mit § 41, ,daß 
der Amtsrichter aus ,den Vorschlagslisten ,der Ge-
meinden eine einheitliche Liste für den Bezirk des 
Amtsgerichts zusammenstellt, auf Grund deren die 
Schöffenwahl vorgenommen wird. Die Änderung 
in Satz 1 stellt dies ausdrücklich klar. 

Satz 2 muß in  der Verweisung auf § 36 Abs. 2 
der dort vorgenommenen Änderung angepaßt wer-
den. 

Zu Nummer 9 (§ 51 GVG) 

In Absatz 1 Satz 2 wird, wie in § 33 Nummer 1 und 2 
sowie in § 35 Nr. 2 und 6, nunmehr der Begriff 
Amtsperiode verwendet. 

Zu Nummer 10 (§ 54 GVG) 

Absatz 2 des  geltenden Rechts soll nicht mehr 
beibehalten werden. 

Während Absatz 1 die Entbindung eines Schöffen 
von der Dienstleistung nur „wegen eingetretener 
Hinderungsgründe" zuläßt, eröffnet der bisherige 
Absatz 2 nach den Motiven zum Regierungsentwurf 
eines Gerichtsverfassungsgesetzes (dort § 42 Abs. 2) 
„dem Amtsrichter für Fälle, die er nicht geeignet 
erachtet, um zum Vorteil des Entbindung nachsu-
chenden Schöffen einen anderen von Amts wegen 
zu belästigen, in denen es aber  hart sein würde, 
das Gesuch abzulehnen, den Ausweg, die Entbin-
dung zu bewilligen, wenn ein anderer Haupt- oder 
Hilfsschöffe zum Ersatz einzutreten bereit ist" 
(Hahn, Materialien zu dem Gerichtsverfassungsge-
setz Bd. 1 S. 92). 

Der bisherige Absatz 2 bedeutet einen Einbruch in 
den Grundsatz, daß die Bestimmung der Sitzungs-
tage der Schöffen einer gezielten Einflußnahme 
entzogen sein soll. Hiergegen sind in der Literatur 
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erhebliche Bedenken aus Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes geäußert worden (Eb. Schmidt, 
Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung und zum 
Gerichtsverfassungsgesetz, Teil III, § 54 GVG Er-
läuterung 2 a; Müller-Sax, Kommentar zur Straf-
prozeßordnung und zum Gerichtsverfassungs- und 
Ordnungswidrigkeitengesetz, Band 2, § 54 GVG 
Anm. 2) . 

Der Entwurf trägt diesen Bedenken Rechnung und 
läßt die Befreiung der ehrenamtlichen Richter von 
der Dienstleistung nur noch bei Vorliegen von 
Hinderungsgründen zu. 

Zu Nummern 11 und 12 (§§ 61, 65 GVG) 

Die Aufhebung des § 61 und die Änderung des 
§ 65 sind erforderlich, weil mit der Voruntersuchung, 
deren Abschaffung der Entwurf vorsieht, auch das 
Amt des Untersuchungsrichters entfällt. 

Zu Nummer 13 (§ 73 GVG) 

Der Wegfall der auf die Voruntersuchung und den 
Untersuchungsrichter bezogenen Regelungen ist 
durch die vorgesehene Abschaffung der gerichtlichen 
Voruntersuchung bedingt. Im übrigen werden nun-
mehr in Absatz 1 auch die den Landgerichten 
durch den neuen § 161 a Abs. 3 StPO zugewiesenen 
Aufgaben genannt. Dies erscheint trotz der General-
klausel des Absatzes 2 schon deswegen zweckmäßig, 
weil dadurch eine entsprechende Änderung des für 
Staatsschutz-Strafverfahren geltenden § 120 Abs. 3 
Satz 1 GVG, der auf § 73 Abs. 1 GVG verweist, 
entbehrlich wird. 

Zu Nummer 14 (§ 74 GVG) 

Absatz 1 beschreibt die erstinstanzliche Zustän-
digkeit der Strafkammern. Wie in § 24 Abs. 1 muß 
im geltenden Recht auch hier bei der Abgrenzung 
gegenüber den anderen Gerichten das Schwurgericht 
als eigenständiger Spruchkörper berücksichtigt wer-
den. Das selbständige Schwurgericht wird jedoch 
nunmehr als ständig tagender Spruchkörper in das 
Landgericht integriert. Aus diesem Grunde entfällt 
künftig die Anführung des Schwurgerichts in Ab-
satz 1 Satz 1. 

Die Bedeutung, die der Beurteilung der Schwerst-
kriminalität beizumessen ist, soll auch künftig da-
durch zum Ausdruck kommen, daß die Zuständig-
keit eines besonderen Spruchkörpers begründet 
wird. Eine Regelung, nach der die Verteilung der 
Fälle der Schwerstkriminalität auf alle erstinstanz-
lichen Strafkammern möglich wäre, wird nicht in 
Betracht gezogen, weil eine einheitliche Beurteilung 
von Fällen der Schwerstkriminalität durch einen 
Spruchkörper besser gewährleistet erscheint. 

Die Zuständigkeit des Schwurgerichts wird nunmehr 
in Absatz 2 Satz 1 in einem besonderen Kata-
log festgelegt, in den neben den bisher in § 80 auf-
geführten Straftaten auch die Verbrechen nach §§ 40, 
41 Abs. 2 des Atomgesetzes aufgenommen werden, 
für die schon bisher auf Grund des § 51 Abs. 4 dieses 
Gesetzes das Schwurgericht zuständig war. 

Die Konzentration dieser Schwerstkriminalität wird 
dadurch herbeigeführt, daß für diese Straftaten eine 
Strafkammer als Schwurgericht zuständig ist. Dies 
bedeutet, daß, wie in § 74 a GVG für das Präsidium 
zwingend die Einrichtung eines besonderen Spruch-
körpers vorgeschrieben ist. Bei Bedarf können wei-
tere Schwurgerichte gebildet werden. 

Durch den neuen Satz 2 soll das Verhältnis zwi-
schen § 80 und § 120, insbesondere im Hinblick auf 
die nach § 120 Abs. 2 zur Zuständigkeit der Ober-
landesgerichte gelangten Sachen, geklärt werden. 

Zu Nummer 15 (§ 74 d GVG) 

Die neue Vorschrift des § 74 d soll, wie bisher § 92, 
die Konzentration von Schwurgerichtssachen ermög-
lichen. 

Absatz 1 entspricht § 92 Abs. 1; die Regelungen 
über die Ermächtigung und ihre Übertragung ist an 
§ 58 orientiert. 

Absatz 2 entspricht § 92 Abs. 4. 

Zu Nummer 16 (§ 76 GVG) 

Mit der Änderung des Absatzes 2 wird der 
Integration des Schwurgerichts in das Landgericht 
Rechnung getragen. 

Zu Nummer 17 (§ 77 GVG) 

Die Vorschrift enthält bisher Regelungen über die 
Schöffen bei den Strafkammern. Aus der Integration 
des Schwurgerichts in das Strafkammersystem ergibt 
sich die Notwendigkeit, Regelungen über die Schöf-
fen des Schwurgerichts zu treffen. Die bisher in den 
§§ 84 bis 90 getroffenen Regelungen waren auf das 
periodisch tagende Schwurgericht abgestellt und 
können deshalb nicht mehr verwendet werden. 

Daher wird in Absatz 1 vorgesehen, daß grund-
sätzlich die Vorschriften über Schöffen des Schöf-
fengerichts auch für die Schöffen des Schwurgerichts 
entsprechend gelten. 

Die bisher in den Absätzen 2 und 3 getroffenen 
Regelungen bedürfen der Ergänzung hinsichtlich 
der Schöffen beim Schwurgericht. In Absatz 3 
Satz 1 letzter Halbsatz wirdzugleichklar-
gestellt, daß der Präsident des Landgerichts — nicht 
etwa der Vorsitzende der Strafkammer — die Schöf-
fen entsprechend § 46 Abs. 1 von der Auslosung und 
den Sitzungstagen unterrichtet. 

Absatz 4 wird um die bisher in § 90 Abs. 1 und 2 
getroffene Regelung über die ehrenamtlichen Richter 
beim Schwurgericht ergänzt und neu gefaßt. 

Absatz 5 bestimmt wie bisher § 85 die Grund-
sätze für die Bemessung der Zahl der Hauptschöffen 
beim Schwurgericht. Da mit der Reform des Schwur-
gerichts der Wechsel vom Tagungs- zum Sitzungs-
prinzip verbunden ist, muß ein neues Belastungs-
kriterium eingeführt werden. 

Die Dauer der Hauptverhandlung in Schwurgerichts

-

sachen ist relativ unbestimmt; sie nimmt in aller 
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Regel mehrere Tage in Anspruch. Der Entwurf geht 
davon aus, daß der bisherigen Belastung der ehren-
amtlichen Richter durch eine „Tagung" des Schwur-
gerichts eine Teilnahme der Schöffen an sechs Sit-
zungen des nunmehr fortlaufend tagenden Schwur-
gerichts entspricht. 

Zu Nummer 18 (§ 78 GVG) 

Die in dem bisherigen Absatz 1 „der Landes-
justizverwaltung" vom Gesetzgeber des Jahres 1877 
eingeräumte Befugnis zur Einrichtung auswärtiger 
Strafkammern ist auf Grund des § 1 des Gesetzes 
über Rechtsverordnungen im Bereich der Gerichts-
barkeit vom 1. Juli 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 481) 
auf die Landesregierungen übergegangen, die diese 
Ermächtigung auf die oberste Landesbehörde über-
tragen können. Der Entwurf sieht deshalb eine An-
gleichung des Absatzes 1 vor. 

Für das Schwurgericht gilt § 78 nicht. Hieran 
soll auch nach der Integrierung des Schwurgerichts 
in das Landgericht festgehalten werden. Absatz 1 
Satz 2 stellt klar, daß der auswärtigen Straf-
kammer die Aufgaben des Schwurgerichts nicht 
übertragen werden dürfen. 

Zu Nummer 19 (Sechster Titel „Schwurgerichte") 

Nummer 19 ordnet die Aufhebung der bisherigen 
Vorschriften über das periodisch tagende Schwur-
gericht an. Die Gründe hierfür sind in der Allgemei-
nen Begründung (Abschnitt E IV 1) dargelegt. Hier-
auf wird verwiesen. 

Zu Nummer 20 (§ 120 GVG) 

Die Änderung folgt aus der Umstellung des § 168 a 
StPO (vgl. Artikel 1 Nr. 48). 

Zu Nummer 21 (§ 121 GVG) 

Absatz 1 beschreibt die Zuständigkeit der Ober-
landesgerichte. Die vorgesehene Änderung trägt 
dem Umstand Rechnung, daß das Schwurgericht 
künftig zu den erstinstanzlichen Spruchkörpern des 
Landgerichts gehört und es deshalb seiner beson-
deren Erwähnung nicht mehr bedarf. 

Zu Nummer 22 (§ 122 GVG) 

Die Bezeichnung „außer Verfolgung setzen" hat 
außerhalb der Voruntersuchung, deren Abschaffung 
der Entwurf vorsieht, keine Bedeutung (vgl. den 
geltenden § 204 Abs. 2 StPO) und ist daher zu strei-
chen. 

Zu Nummer 23 (§ 135 GVG) 

Absatz 1 beschreibt die Zuständigkeit des Bun

-

desgerichtshofes als Rechtsmittelgericht in Straf

-

sachen. Die vorgesehene Änderung trägt dem Um

-

stand Rechnung, daß das Schwurgericht künftig zu 
den erstinstanzlichen Spruchkörpern des Land-
gerichts gehört und es deshalb seiner besonderen 
Erwähnung nicht mehr bedarf. 

Die Änderung des Klammerzusatzes in Absatz 2 
folgt aus der Umstellung des § 168 a StPO (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 48). Im übrigen werden dem Bundesge-
richtshof die Entscheidungen über Anträge gegen 
Entscheidungen des Generalbundesanwalts nach 
Maßgabe des neuen § 161 a StPO zugewiesen. Auf 
die Begründung zu Artikel 1 Nr. 43 wird Bezug 
genommen. 

Zu Nummer 24 (§ 139 GVG) 

Bei der Änderung des Absatzes 1 handelt es 
sich um eine Anpassung an den Sprachgebrauch des 
Absatzes 2 Satz 1. Die Ergänzung des Abs  a t-
z e s 2 Satz 1 ist erforderlich, weil die dem Bun-
desgerichtshof durch den neuen § 135 Abs. 2 GVG 
zugewiesene Entscheidung über Anträge auf gericht-
liche Entscheidung in den Fällen des neuen § 161 a 
Abs. 3 StPO nicht als eine Entscheidung über eine 
Beschwerde angesehen werden kann, jedoch für 
beide Fälle die gleiche Besetzung vorgesehen wer-
den soll. Wegen der Änderung des Absatzes 2 
Satz 2 wird auf die Begründung zu der Num-
mer 22 (§ 122 GVG) verwiesen. 

Zu Nummer 25 (§ 153 GVG) 

Nach § 168 b Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 168 
und 168 a StPO in der Fassung des Entwurfs soll die 
Staatsanwaltschaft bei der Vernehmung eines Be-
schuldigten sowie von Zeugen und Sachverständi-
gen einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle als 
Protokollführer hinzuziehen, soweit dies ohne er-
hebliche Verzögerung der Ermittlungen geschehen 
kann. Hierdurch wird der Urkundsbeamte der Ge-
schäftsstelle, den es als gesetzlich geregelte Insti-
tution bisher nur bei den Gerichten gibt (vgl. §§ 153, 
161 GVG, § 31 Abs. 1, §§ 168, 187, 271 StPO in der 
geltenden Fassung), auch für die Staatsanwaltschaf-
ten verankert. Bisher ist die Einrichtung von Ge-
schäftsstellen bei den Staatsanwaltschaften eine im 
Gesetz nicht ausdrücklich geregelte Angelegenheit 
der Organisationsgewalt der Justizverwaltungen. 
Die Neuregelung des Entwurfs in § 168 b Abs. 2 
StPO macht eine entsprechende gerichtsverfassungs-
rechtliche Regelung erforderlich, als deren Standort 
sich der 11. Titel des Gerichtsverfassungsgesetzes 
anbietet. Die dort in § 153 über die Geschäftsstellen 
der Gerichte getroffene Bestimmung soll daher auf 
die Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaft erstreckt 
werden. 

Zu Nummer 26 (§ 166 GVG) 

Mit der Voruntersuchung, deren Abschaffung der 
Entwurf vorsieht, entfällt auch das Amt des Unter-
suchungsrichters. Die Änderung des Klammerzitats 
folgt aus der Umstellung des § 168 a StPO (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 48). 
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Artikel 3 
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 35 JGG) 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll die bishe-
rige zweijährige Amtsperiode der Jugendschöffen 
im gleichen Maß wie die Amtsperiode der ehren-
amtlichen Richter der allgemeinen Strafrechtspflege 
auf drei Jahre verlängert werden. Auf die Begrün-
dung zu Artikel 2 Nummer 5 wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 2 (§ 40 JGG) 

In Absatz 3 sind die Worte „oder eine Vorunter-
suchung (§ 178 der Strafprozeßordnung) " zu strei-
chen, weil der Entwurf die Abschaffung der Vor-
untersuchung vorsieht. 

Zu Nummer 3 (§ 44 a JGG) 

Der neue § 44 a soll sicherstellen, daß die allgemei-
nen Vorschriften über Schlußanhörung und Schluß

-

gehör (§ 169 a Abs. 2, §§ 169 b, 169 c StPO) auch 
im Jugendstrafverfahren anzuwenden sind. Nach 
der Neuregelung des § 169 a Abs. 2 in Verbindung 
mit § 169 b StPO kommen Schlußanhörung und 
Schlußgehör nur noch in Betracht, wenn die Staats-
anwaltschaft die Zuständigkeit des Oberlandes-
gerichts im ersten Rechtszug oder des Schwur-
gerichts für begründet ansieht. Da es in Jugend-
strafsachen eine Zuständigkeit des Schwurgerichts 
nicht gibt, in diesen Fällen vielmehr Anklage zur 
Jugendkammer zu erheben ist (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 JGG), 
müssen die in  § 44a JGG genannten Vorschriften der 
Strafprozeßordnung im Jugendstrafverfahren aus-
drücklich für anwendbar erklärt werden, soweit es 
sich um eine nach den  allgemeinen Vorschriften zur 
Zuständigkeit des Schwurgerichts gehörende Sache 
handelt. Eine solche besondere Regelung war bisher 
nicht erforderlich, da die geltenden Vorschriften 
über Schlußanhörung und Schlußgehör keine Sonder-
bestimmungen für den Fall enthalten, daß erwogen 
wird, die Anklageschrift beim Schwurgericht ein-
zureichen. 

Einer dem § 44 a entsprechenden Vorschrift für 
St aatsschutz-Strafsachen gegen Jugendliche bedarf 
es nach der Neuregelung des § 169 a Abs. 2 StPO 
nicht. Da die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts 
im ersten Rechtszug durch +die Vorschriften des 

 Jugendgerichtsgesetzes nicht berührt wird (§ 102 
Satz 1 JGG), sind — wie bisher — § 169 a Abs. 2, 
§§ 169 b und 169 c StPO schon auf Grund der Ver-
weisung des § 2 JGG anzuwenden, wenn erwogen 
wird,  die  Anklageschrift beim Oberlandesgericht 
einzureichen. 

Zu Nummer 4 (§ 61 JGG) 

Nach geltendem Recht kann ein Haftbefehl zur 
Sicherung der Strafvollstreckung bei zu erwarten-
dem Widerruf der  Strafaussetzung nur in Verfahren 
nach dem Jugendgerichtsgesetz erlassen werden 

(§§ 61, 104 Abs. 1 Nr. 8, § 109 Abs. 2 JGG). Diese 
Sonderregelung ist nunmehr entbehrlich, da der 
Entwurf in dem neuen § 453 c StPO den Erlaß eines 
Haftbefehls zur Sicherung der Strafvollstreckung 
auch für das allgemeine Strafverfahren vorsieht 
und sich die Anwendbarkeit des neuen § 453 c StPO 
im Jugendstrafverfahren auf Grund der Verweisung 
des § 2 JGG ergeben wird. Unterschiedlicher Vor-
aussetzungen für den Erlaß eines solchen Haftbe-
fehls im Jugendstrafverfahren und im allgemeinen 
Strafverfahren bedarf es nicht. § 61 JGG ist daher 
zu streichen. 

Zu Nummer 5 (§ 69 JGG) 

Es handelt sich um eine Änderung, die aus der 
vorgesehenen Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs von Schlußanhörung und Schlußgehör folgt. 
Der geltende Absatz 3 Satz 2 betrifft  die  Rechte 
des Beistands beim Schlußgehör und in der Haupt-
verhandlung. Die Regelung über den Beistand beim 
Schlußgehör muß nunmehr entfallen, weil das 
Schlußgehör nur noch in Fällen der nach § 140 
Abs. 1 Nr. 1 StPO notwendigen Verteidigung in 
Betracht kommt (§ 169 b in  Verbindung mit dem 
neuen § 169 a Abs. 2 StPO), in diesen Fällen jedoch 
die Bestellung eines Beistandes nach § 69 Abs. 1 
JGG unzulässig ist. 

Zu Nummer 6 (§ 109 JGG) 

In Absatz 1 ist die Verweisung auf den neuen § 44 a 
JGG aufzunehmen, weil auch im Verfahren gegen 
Heranwachsende die Jugendkammer anstelle des 

 Schwurgerichts als erkennendes Gericht des ersten 
Rechtszuges zuständig ist (§ 108 Abs. 1 in Verbin-
dung  mit § 41 Abs. 1 Nr. 1 JGG). 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über Ordnungs

-

widrigkeiten 

— Allgemeines — 

In  diesem Artikel sieht der  Entwurf für ,das Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten die  Folgeänderungen 
vor, die wegen der Änderungen der Strafprozeß-
ordnung notwendig oder die im Zusammenhang mit 
diesen Änderungen zumindest angezeigt sind. 

Da die Strafprozeßordnung im Bußgeldverfahren 
sinngemäß gilt, sind deren zahlreiche Änderungen 
für das Bußgeldverfahren von großer praktischer 
Bedeutung. Dies gilt auch für eine Reihe von Vor-
schriften, die in der Strafprozeßordnung geändert 
werden, ohne daß deswegen eine Änderung des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten veranlaßt ist. 
Zu diesen Vorschriften rechnen namentlich § 101 a 
Abs. 2, §§ 110, 161 a Abs. 3, § 163a Abs. 3 sowie 
§ 168 b StPO. Hierzu wird im einzelnen bemerkt: 

Nach § 101 a Abs. 2 StPO i. d. F. des Entwurfs i. V. m. 
§ 46 Abs. 1, 2 OWiG steht die Befugnis, die  Not

-

veräußerung anzuordnen, künftig im Bußgeldver- 
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fahren der Verwaltungsbehörde zu. Da gegen ihre 
Entscheidung das Gericht angerufen werden kann 
und ihr auch die Entscheidung in der Hauptsache 
zusteht, bestehen gegen diese Erweiterung ihrer 
Befugnisse, die zu einer Entlastung der Gerichte 
führen kann, keine Bedenken. 

Die Durchsicht der Papiere des von der Unter-
suchung Betroffenen steht nach § 110 StPO i. d. F. 
des Entwurfs künftig ganz allgemein der Staatsan-
waltschaft zu, im Bußgeldverfahren also auch der 
Verwaltungsbehörde, der die Verfolgung obliegt 
(§ 46 Abs. 2 OWiG). Jedoch werden nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Bußgeld-
verfahren die Voraussetzungen für dieses Eingriffs-
recht nur in seltenen Fällen bejaht werden können, 
so z.3. bei Papieren, die im Verfahren wegen be-
deutsamer Ordnungswidrigkeiten nach dem Wirt-
schaftsrecht als Beweismittel in Betracht kommen. 
In diesem Umfange auch den Verwaltungsbehörden 
die Möglichkeit der Durchsicht von Papieren zu er-
öffnen, hält der Entwurf für vertretbar und — auch 
im Vergleich zu den  Befugnissen der Staatsanwalt-
schaft im Strafverfahren — für angemessen. 

Gegen die Festsetzung des Ordnungsgeldes und der 
Kosten durch die Staatsanwaltschaft ist nach § 161 a 
Abs. 3 StPO i. d. F. des Entwurfs die Anrufung des 
Landgerichts zulässig, während nach § 62 OWiG 
gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung an das Amts-
gericht zulässig ist. Diese Regelung wird auch 
künftig als die speziellere Regelung des Bußgeld-
verfahrens anzusehen sein, so daß § 161 a Abs. 3 
StPO im Bußgeldverfahren nicht entsprechend gilt. 
Aus § 168 b StPO i. d. F. des Entwurfs i. V. m. § 46 
Abs. 1, 2 OWiG folgt 'schließlich, daß die Verwal-
tungsbehörde ihre Untersuchungshandlungen akten-
kundig zu machen und in der Regel über die Ver-
nehmung eines Zeugen eine Niederschrift aufzu-
nehmen hat. Diese Regelung dient der Beweis-
sicherung, ohne daß 'dadurch die Verwaltungsbe-
hörden unangemessen belastet werden. 

Zu den vorgeschlagenen Änderungen des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten wird im einzelnen fol-
gendes bemerkt: 

Zu Nummer 1 (.§ 46 OWiG) 

Nach § 161 a Abs. 2 i. V. m. § 51 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 163 a Abs. 3 i. V. m. § 133 Abs. 2 StPO 1. d. F. 
des Entwurfs kann die Staatsanwaltschaft künftig 
im Strafverfahren die Vorführung der Zeugen und 
des Beschuldigten anordnen, soweit sie einer Ladung 
unentschuldigt nicht nachkommen. Es erscheint we-
der geboten noch angemessen, auch den Verfol-
gungsbehörden im Bußgeldverfahren diese Ein-
griffsbefugnis zu geben. Deshalb bestimmt der neue 
Absatz 5 des § 46 OWiG ausdrücklich, daß die 
Anordnung der Vorführung des Betroffenen und 
der Zeugen dem Richter vorbehalten bleibt. 

Zu Nummer 2 (§ 48 OWiG) 

Der Entwurf will im Strafverfahren den Vereidi

-

gungszwang einschränken, um dadurch das Ver

-

fahren zu beschleunigen und die Möglichkeit er-
folgreicher Revisionsrügen formaler Art zu verrin-
gern (vgl. die Begründung zu Artikel 1 Nr. 14). Das 
Gericht soll deshalb von der Vereidigung auch dann 
absehen können, wenn die Beteiligten darauf ver-
zichten. Diese Vorschrift wird im Bußgeldverfahren 
wohl nicht sinngemäß anwendbar sein, da sie von 
dem im Strafprozeß bestehenden Grundsatz der 
Vereidigung ausgeht und diesen Grundsatz nur 
beschränkt, während im Bußgeldverfahren der 
Grundsatz der Nichtvereidigung gilt. Für das Buß-
geldverfahren kann jedoch das vom Entwurf ver-
folgte Ziel, den Umfang der Vereidigung einzu-
schränken, in anderer Weise erreicht werden, näm-
lich durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 48 
Abs. 1 OWiG. 

Auf der Grundlage der bisherigen Fassung des § 48 
Abs. 1 OWiG wird in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung angenommen, daß der Grund für die 
Nichtvereidigung im Protokoll anzugeben sei 
(BGHSt 24, 69), obwohl die Vereidigung im Buß-
geldverfahren die Ausnahme bilden soll. Da die Be-
gründung dafür, daß die Voraussetzungen für eine 
Vereidigung nicht vorliegen, angesichts der in § 48 
Abs. 1 OWiG verwendeten unbestimmten Rechtsbe-
griffe nicht selten auf Schwierigkeiten stoßen wird, 
liegt es nahe, daß sich der Begründungszwang in der 
Praxis zu einem Vereidigungszwang auswirkt mit 
der Folge, daß dadurch die Verfahren verzögert und 
die Möglichkeiten erfolgreicher Rechtsbeschwerde

-

rügen formaler Art vergrößert werden. Ob sich 
die mit der neuen Vorschrift des § 61 Nr. 5 StPO 
erstrebte Verfahrensvereinfachung im Bußgeldver-
fahren zumindest in den Fällen auswirken kann, in 
denen die Verfahrensbeteiligten auf die Vereidigung 
verzichten, erscheint wegen der Umkehr von Regel-
und Ausnahmeverhältnis im Bußgeldverfahren (vgl. 
die obigen Ausführungen) zweifelhaft. Es besteht 
danach — im Gegenteil — sogar die Gefahr, daß der 
neue § 61 Nr. 5 StPO dazu beiträgt, die Rechtslage 
zur Vereidigung im Bußgeldverfahren noch undurch-
sichtiger zu machen. Deshalb ist es geboten, im Ge-
setz ausdrücklich zur Begründung der Vereidigung 
oder Nichtvereidigung Stellung zu nehmen. 

Die Bedenken, die in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung gegen den Verzicht auf den Begrün-
dungszwang geltend gemacht worden sind (vgl. 
BGHSt 24, 69 ff.), erscheinen nicht überzeugend. Aus 
rechtsstaatlichen Gründen ist es weder geboten, den 
Beteiligten durch die Begründung der Nichtvereidi-
gung die Möglichkeit einer besonderen Mitprüfung 
der Vereidigungsfrage und des Beweiserhebungs-
verfahrens schlechthin zu geben, noch ist es notwen-
dig, dem Rechtsbeschwerdegericht die Möglichkeit 
der Nachprüfung einzuräumen, ob das Gericht die 
Voraussetzungen für die Nichtvereidigung mit Recht 
bejaht hat oder nicht. Die Beteiligten können im 
Bußgeldverfahren davon ausgehen, daß die Zeugen 
grundsätzlich nicht vereidigt werden und daß die 
Vereidigung „nur" in ganz besonders gelagerten 
Ausnahmefällen in Betracht kommt. Die Rechtslage 
ist danach so durchschaubar, daß die Beteiligten ihre 
Anträge zur Beweiserhebung darauf einrichten kön-
nen. Da der Richter, der die Voraussetzungen für 



Drucksache VI/ 3478 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

die Vereidigung für gegeben hält, nach seinem Er-
messen darüber entscheidet, ob er die Vereidigung 
vornimmt, kann die Kenntnis davon, ob der Richter 
den Regelfall (Nichtvereidigung) oder den Aus-
nahmefall (Möglichkeit der Vereidigung) für gege-
ben hält, für das Prozeßverhalten der Beteiligten 
nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein. Das 
gleiche gilt für die Nachprüfung durch das Revi-
sionsgericht. Gegen die Ansicht der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung ist im übrigen im Schrifttum 
mit Recht eingewandt worden, daß es nicht über-
zeugend sei, aus einer Regelung, bei der die Ver-
eidigung die Ausnahme bilden soll, für die Beteilig-
ten größere Verfahrensgarantien abzuleiten als aus 
einer solchen, bei der die Vereidigung im Ermessen 
des Gerichts liege und bei der deshalb kein Begrün-
dungszwang bestehe (vgl. Göhler MDR 1970, 1867). 

Zu Nummer 3 (§ 52 OWiG) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die sich aus 
der Neufassung der §§ 44, und 45 StPO ergeben. 
Hervorzuheben ist lediglich die Änderung des 
Wortlauts des Satzes 2, die sicherstellt, daß künf-
tig auch im Bußgeldverfahren über die Gewährung 
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter 
bestimmten Voraussetzungen von Amts wegen ent-
schieden wird (vgl. § 45 Abs. 2 Satz 3 StPO i. d. F. 
des Entwurfs). 

Zu Nummer 4 (§ 55 OWiG) 

Der Entwurf sieht als Ausgleich dafür, daß das 
Schlußgehör weitgehend eingeschränkt wird, in 
§ 136 Abs. 1 Satz 3 StPO vor, daß der Betroffene bei 
seiner Vernehmung oder Anhörung über sein Recht, 
einzelne Beweiserhebungen zu beantragen, zu be-
lehren ist. Die Vorschriften über das Schlußgehör 
sind im Bußgeldverfahren nicht anzuwenden, da sie 
für dieses Verfahren nicht passen. Deshalb kommt 
im Bußgeldverfahren auch keine Ausgleichslösung 
für die Einschränkung des Schlußgehörs in Betracht. 
Die in § 136 Abs. 1 Satz 3 StPO i. d. F. des Entwurfs 
vorgesehene Belehrung würde im übrigen zu einer 
Verzögerung des Bußgeldverfahrens führen, ohne 
daß hierfür berechtigte Gründe vorliegen. Der Ent-
wurf schließt deshalb die Anwendung des § 136 
Abs. 1 Satz 3 für das Bußgeldverfahren ausdrücklich 
aus. Das gilt auch soweit der § 163 a StPO diese 
Vorschrift für anwendbar erklärt. 

Zu Nummer 5 (§ 59 OWiG) 

Die allgemeine Regelung des § 161 a StPO i. d. F. 
des Entwurfs, wonach Zeugen und Sachverständige 
zum Erscheinen und zur Aussage oder zur Erstat-
tung des Gutachtens auch vor der Staatsanwaltschaft 
verpflichtet sind und hierzu durch Ordnungsgelder 
der Staatsanwaltschaft angehalten werden können, 
macht die bisherige besondere Vorschrift des § 59 
Abs. 1 und 2 OWiG entbehrlich (vgl. § 46 Abs. 2 
OWiG). In der neuen Fassung des § 59 OWiG wird 
deshalb nur noch die Regelung des bisherigen § 59 
Abs. 3 OWiG aufgenommen. 

Zu Nummer 6 (§ 72 OWiG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus 
der Neufassung des § 267 Abs. 5 StPO ergibt. Ist 
gegen den Beschluß keine Rechtsbeschwerde gege-
ben, weil in dem vorangegangenen Bußgeldbescheid 
keine höhere Geldbuße als fünfhundert Deutsche 
Mark festgesetzt war (vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 3 OWiG), 
so sollen an die Abfassung der Gründe des Be-
schlusses keine höheren Anforderungen als an die 
eines freisprechenden Urteils im Strafverfahren, das 
rechtskräftig geworden ist, gestellt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 74 OWiG) 
 

Der Entwurf erweitert in den §§ 329 und 412 StPO 
die Möglichkeit, die Berufung und den Einspruch 
des Angeklagten bei unentschuldigtem Ausbleiben 
zu verwerfen: Während nach geltendem Recht diese 
Möglichkeit nur für die erste Hauptverhandlung 
gilt, soll künftig die Verwerfung des Rechtsbehelfs 
zu Beginn jeder weiteren Hauptverhandlung mög-
lich sein, wenn der Angeklagte unentschuldigt aus-
bleibt. Dadurch soll das Verfahren rascher zum Ab-
schluß gebracht werden können. 

Diese Änderung der Strafprozeßordnung veranlaßt 
auch eine Anpassung des § 74 Abs. 2 Satz 1 OWiG. 
Nach dieser Vorschrift kann das Gericht den Ein-
spruch bei Abwesenheit des Betroffenen „ohne Be-
weisaufnahme" verwerfen. Im Schrifttum wird dar-
aus gefolgert, daß die Verwerfung des Einspruchs 
nach Beginn einer Beweisaufnahme nicht mehr mög-
lich sei (vgl. Rebmann-Roth-Herrmann, Komm. zum 
OWiG, Anm. 13 zu § 74; Rotberg, Komm. zum 
OWiG, 4. Aufl., Anm. 7 zu § 74; zw. Göhler, Komm. 
zum OWiG , 2. Aufl., Anm. 3 A b zu § 74). Wird aber 
die Möglichkeit der Verwerfung des Einspruchs und 
der Berufung in der Strafprozeßordnung erweitert, 
um die Durchführung des Verfahrens zu vereinfa-
chen, so ist es folgerichtig, dies auch für das auf 
Vereinfachung bedachte Bußgeldverfahren zu be-
stimmen. Deshalb werden in § 74 Abs. 2 Satz 1 
OWiG die Worte „ohne Beweisaufnahme" gestri-
chen. 

Wenn der Einspruch künftig noch nach Beginn der 
Beweisaufnahme verworfen werden kann, so könnte 
dies u. U. bei einer Prozeßlage geschehen, bei der 
der Vertreter des öffentlichen Interesses die Durch-
führung des Verfahrens für notwendig hält. Deshalb 
bestimmt der Entwurf, daß die Verwerfung des Ein-
spruchs nach Beginn der Hauptverhandlung nur mit 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft zulässig ist. Das 
entspricht der Regelung, die auch für die Rücknahme 
des Einspruchs gilt, die ebenfalls nach Beginn der 
Hauptverhandlung nur mit Zustimmung der Staats-
anwaltschaft wirksam erklärt werden kann. Durch 
das Zustimmungserfordernis wird die erstrebte Ver-
einfachung nicht in Frage gestellt, weil es nach 
§ 75 Abs. 2 OWiG i. d. F. des Entwurfs entfällt, 
wenn die Staatsanwaltschaft der Hauptverhandlung 
fernbleibt. 

In § 74 Abs. 2 OWiG wird der Satz 2 gestrichen, 
weil der Entwurf auch die entsprechende Vorschrift 
des § 412 Abs. 2 StPO beseitigt. 
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Zu Nummer 8 (§ 75 OWiG) 

Die Änderung des § 75 Abs. 2 OWiG berücksichtigt, 
daß künftig die Verwerfung des Einspruchs in wei-
terem Umfange als bisher möglich ist, jedoch von 
der Zustimmung der Staatsanwaltschaft abhängig 
gemacht wird. Deshalb ist in § 75 Abs. 2 OWiG auch 
dieser Fall zu berücksichtigen. Bei dem Zustim-
mungserfordernis zur Rücknahme des Einspruchs 
kann künftig nicht mehr auf § 77 Abs. 2 OWiG ver-
wiesen werden, weil diese Vorschrift wegen der 
neuen Regelung des § 411 Abs. 3 Satz 2 StPO als 
entbehrlich gestrichen wird. 

 
Zu Nummern 9 bis 11 (§§ 76 bis 78 OWiG) 

Es handelt sich hier um redaktionelle Änderungen, 
die sich daraus ergeben, daß § 77 Abs. 1 und 2 
OWiG im Hinblick auf die entsprechende Regelung 
in § 411 Abs. 3 StPO i. d. F. des Entwurfs als ent-
behrlich zu streichen ist. Redaktionelle Gründe spre-
chen dann dafür, den Inhalt des § 77 Abs. 3 OWiG 
wegen des engen Zusammenhanges mit § 76 OWiG 
in diese Vorschrift aufzunehmen. Um keine Lücke in 
der Paragraphenfolge entstehen zu lassen, schlägt 
der Entwurf vor, den Inhalt des bisherigen § 78 
Abs. 1 OWiG als § 77 OWiG einzustellen. 

Zu Nummer 12 (§ 90 OWiG) 

Der bisherige § 90 Abs. 4 OWiG muß deshalb neu 
gefaßt werden, weil die Festsetzung von Ordnungs-
mitteln nicht mehr selbständig in dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten geregelt ist, sondern künftig 
die neue Regelung der Strafprozeßordnung im Buß-
geldverfahren sinngemäß gilt. Bei der  vorgeschla-
genen Fassung erscheint eine Bezugnahme auf die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung entbehrlich. Es 
versteht sich von selbst, daß hier nur die Ordnungs-
gelder gemeint sein können, die von der Verwal-
tungsbehörde im Bußgeldverfahren festgesetzt wer-
den. 

Artikel 5 
Änderung strafrechtlicher Vorschriften 

Zu Nummer 1 (§ 153 StGB) 

Das Ziel, das staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
verfahren zu straffen, verfolgt der Entwurf einer-
seits dadurch, daß der Staatsanwaltschaft Zwangsbe-
fugnisse zur Herbeiführung einer Zeugenaussage 
oder eines Gutachtens gegeben werden sollen. Die-
sem Ziel dient darüber hinaus aber auch die von dem 
Entwurf angestrebte Steigerung der Bedeutung 
einer solchen Aussage und eines solchen Gutach-
tens. Diese Bekundungen vor dem für das Ermitt-
lungsverfahren verantwortlichen, über das bishe-
rige . Ergebnis der Ermittlungen aus erster Hand 
unterrichteten und ebenso wie der Richter rechts-
kundigen Staatsanwalt werden für dessen Entschei-
dung über den Abschluß des Ermittlungsverfahrens 
in der Regel die gleiche Bedeutung haben wie ent-
sprechende Bekundungen gegenüber einem Richter. 
Allerdings ist nicht beabsichtigt, dem Staatsanwalt 
auch die Befugnis zur Abnahme von Eiden zu ge

-

ben (vgl. den neuen § 161 a Abs. 1 Satz 3 StPO — 
Artikel 1 Nr. 43 — sowie die Begründung hierzu). 
Die Staatsanwaltschaft ist somit nach wie vor keine 
zur eidlichen Vernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen zuständige Stelle im Sinne des § 153 
StGB. Es empfiehlt sich aber, diese Vorschrift dahin 
zu erweitern, daß auch die vorsätzlich falsche Aus-
sage und das vorsätzlich falsch erstattete Gutachten 
vor der Staatsanwaltschaft in gleicher Weise wie 
die uneidlich vorsätzlich falsche Aussage und das 
uneidlich vorsätzlich falsch erstattete Gutachten vor 
Gericht unter Strafe gestellt werden. Die vorge-
schlagene Fassung berücksichtigt zugleich die Fas-
sung, die sich aus Artikel 18 Nr. 54 des Entwurfs 
eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
(Bundesratsdrucksache 1/72) ergibt. 

Zu Nummer 2 (§ 78 c StGB i. d. F. des 2. StrRG) 

Es erscheint sachgerecht, in Zukunft jeder staats-
anwaltschaftlichen Vernehmung des Beschuldigten 
eine die Verjährung unterbrechende Wirkung bei-
zumessen. Nach dem neuen § 163 a Abs. 3 StPO 
kann der Beschuldigte auch zum Erscheinen vor der 
Staatsanwaltschaft gezwungen werden. Die richter-
liche Vernehmung des Beschuldigten soll künftig 
nur noch der Ausnahmefall sein. Dieser Neurege-
lung entspricht es, wenn auch hinsichtlich der Unter-
brechungswirkung die staatsanwaltschaftliche Ver-
nehmung der richterlichen Vernehmung gleichge-
stellt wird. Die vorgeschlagene Änderung des § 78 c 
Abs. 1 Nr. 1 wird durch die neue Nummer 1, die in 
Artikel 17 Nr. 34 Buchstabe a des Entwurfs eines 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundes-
ratsdrucksache 1/72) vorgesehen ist, nicht entbehr-
lich. 

Artikel 6 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

Die der Staatsanwaltschaft und dem Gericht nach 
dem neuen § 101 a StPO zustehende Befugnis zur 
Anordnung der Notveräußerung soll dem Rechts-
pfleger übertragen werden. 

Nach § 101 a Abs. 1 StPO, der auch für das gericht-
liche Bußgeldverfahren gilt (§ 46 Abs. 1 OWiG), ist 
die Notveräußerung zulässig, wenn bei sicherge-
stellten oder beschlagnahmten Gegenständen, die 
eingezogen werden können, der Verderb oder eine 
wesentliche Wertminderung droht oder wenn ihre 
Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung mit unver-
hältnismäßig großen Kosten oder Schwierigkeiten 
verbunden ist. Der Rechtspfleger ist auf Grund sei-
ner Ausbildung und Berufserfahrung in der Lage, 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen festzustel-
len und die sachgerechte Entscheidungen zu treffen. 

Artikel 6 enthält die Änderungen des Rechtspfleger-
gesetzes, die zur Übertragung der Anordnung der 
Notveräußerung auf den Rechtspfleger erforderlich 
sind. Zugleich zieht er die Folgerungen, die sich 
aus der Übertragung für das Verfahren bei der 
Durchführung der Notveräußerung ergeben. 

Die Notveräußerung wird nach den Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung über die Verwertung einer 
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gepfändeten Sache durchgeführt (§ 101 a Abs. 5 
Satz 1 StPO i. d. F. des Entwurfs). Diese Vorschriften 
sehen namentlich in den §§ 766, 825 ZPO eine Zu-
ständigkeit des Vollstreckungsgerichts vor, die nach 
dem neuen § 101 a Abs. 5 Satz 2 StPO in Straf- und 
Bußgeldsachen der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht zufällt. Der Rechtspfleger soll in diesem 
Bereich die Aufgaben wahrnehmen, die ihm in der 
Zwangsvollstreckung nach dem Achten Buch der 
Zivilprozeßordnung durch § 20 Nr. 17 des Rechts-
pflegergesetzes bereits übertragen sind. Hiernach 
wird der Rechtspfleger die Anordnungen nach § 825 
ZPO über besondere Verwertungsarten zu treffen 
haben, während die Entscheidung über Erinnerungen 
gegen Maßnahmen des Gerichtsvollziehers bei der 
Verwertung (§ 766 ZPO) dem Staatsanwalt oder dem 
Strafgericht vorbehalten bleibt (vgl. § 20 Nr. 17 
Satz 2 Buchstabe a Rpf1G). Dem trägt die vorgeschla-
gene Fassung des § 22 Abs. 1 und des § 31 Abs. 1 
RpflG Rechnung. 
Der neue § 22 Abs. 1 RpflG regelt die Übertragung 
der gerichtlichen, der neue § 31 RpflG die Übertra-
gung der staatsanwaltschaftlichen Aufgaben auf 
den Rechtspfleger, beides in Verbindung mit den 
Änderungen in § 3 Rpf1G. Die übrigen Änderungen 
sind dadurch bedingte Folgeänderungen. 

Will der Betroffene gegen die Entscheidungen des 
Rechtspflegers vorgehen, so stehen ihm die Rechts-
behelfe des Rechtspflegergesetzes in § 11 und in 
§ 31 neuer Abs. 6 zur Verfügung. 

Artikel 7 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

— Allgemeines — 

Wird von dem neuen § 153 a StPO in der Fassung 
des Entwurfs künftig in dem_ gewünschten Umfang 
Gebrauch gemacht, so wird es regelmäßig an einer 
Grundlage für die Feststellung fehlen, daß die 
Schuld des Täters deswegen nicht als gering anzu-
sehen ist, weil es sich um einen Gewohnheitstäter 
handelt, der ständig gegen die gleichen Vorschrif-
ten verstößt. Die Einstellung des Verfahrens nach 
§ 153 a StPO soll daher in Zukunft in das Bundes-
zentralregister eingetragen werden. 
Eine resozialisierungshindernde Wirkung der Ein-
tragung wird dadurch vermieden, daß die Eintra-
gung ausschließlich den Gerichten, Staatsanwalt-
schaften und Finanzbehörden für ein gegen den Be-
troffenen gerichtetes Strafverfahren, nicht aber 
anderen Behörden oder Privatpersonen bekanntge-
geben wird. Die Tilgungsfrist kann verhältnismäßig 
kurz sei. Es genügt die im Bundeszentralregister-
gesetz vorgesehene Mindesteintragungsdauer von 
5 Jahren. Im Einzelfall mögliche Härten einer relativ 
groben Gruppierung der Tilgungsfristen können im 
Interesse der Überschaubarkeit des Tilgungsvor-
gangs und der Anwendbarkeit der Vorschriften im 
Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung in 
Einstellungen nach dem neuen § 153 a sollen auch 
in das Verkehrszentralregister eingetragen werden. 
Kauf genommen werden. 

Die hierzu erforderliche Änderung des § 28 des 
Straßenverkehrsgesetzes wird bereits in Artikel 244 
Nr. 6 Buchstabe b des Entwurfs eines Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch (Bundesratsdruck-
sache 1/72) vorgeschlagen. Der vorliegende Entwurf 
sieht daher von einer Bleichlautenden Änderung 
des § 28 des Straßenverkehrsgesetzes ab. 

Zu Nummer 1 (§ 3 BZRG) 

Die neue Nummer 5 des § 3 BZRG regelt in Verbin-
dung mit dem neuen § 12 a BZRG die Eintragung 
von Einstellungen nach dem neuen § 153 a StPO in 
das Bundeszentralregister. Wegen des Bedürfnisses 
hierfür wird auf die Begründung vor Nummer 1 ver-
wiesen. Durch die Einstellung der neuen Nummer 5 
in § 3 BZRG ist es erforderlich, die bisherigen Vor-
schriften in den Nummern 5 und 6 in die neuen 
Nummern 6 und 7 des § 3 BZRG zu übernehmen. 

Zu Nummer 2 (§ 12 BZRG) 

Die Änderung ist durch den vorgesehenen Wegfall 
der gerichtlichen Voruntersuchung bedingt. Die Be-
zeichnung „außer Verfolgung setzen" hat außerhalb 
der Voruntersuchung keine Bedeutung (vgl. den gel-
tenden § 204 Abs. 2 StPO) und kann daher gestri-
chen werden. 

Zu Nummer 3 (§ 12 a BZRG) 

Absatz 1 des neuen § 12 a BZRG regelt die Eintra-
gung, Absatz 2 den Zeitpunkt der Entfernung der 
Eintragung von Einstellungen nach dem neuen 
§ 153 a StPO. Auf die Begründung vor Nummer 1 
wird verwiesen. Die Kenntnis mehrerer Eintragun-
gen nach dem neuen § 12 a BZRG ist kriminalpoli-
tisch wünschenswert, damit gerade solche Beschul-
digte, deren Taten sich ihrer Schwere nach stets 
unter einer bestimmten Schwelle halten, rechtzei-
tig erkannt werden. Diesem Ziel dient die dem 
geltenden § 45 Abs. 2 Satz 1 BZRG nachgebildete 
Fassung des neuen § 12 a Abs. 2 Satz 2 BZRG. 

Zu Nummer 4 (§ 23 BZRG) 

Der Generalbundesanwalt kann die Nichtaufnahme 
(§ 37 BZRG) und die Tilgung von Verurteilungen 
(§ 47 BZRG) in besonderen Fällen anordnen. Da es 
sich bei den Eintragungen nach § 12 a BZRG nicht 
um Verurteilungen handelt, andererseits aber ein 
Bedürfnis dafür besteht, dem Generalbundesanwalt 
die Möglichkeit vorzeitiger Entfernung auch solcher 
Vermerke aus dem Register einzuräumen, ist § 23 
BZRG entsprechend zu erweitern. Andernfalls 
könnte es geschehen, daß trotz nachträglich erwie-
sener Unschuld des Betroffenen die Eintragung über 
die Einstellung nach § 153 a StPO 5 Jahre lang im 
Register bleiben müßte. 

Zu Nummer 5 (§ 30 BZRG) 

Die neue Fassung des § 30 Abs. 2 Nr. 9 BZRG ist 
erforderlich, um Eintragungen über Einstellungen 
nach dem neuen § 153 a StPO von der Aufnahme in 
das Führungszeugnis auszuschließen. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/ 3478 

Zu Nummer 6 (§ 39 BZRG) 

Durch den neuen Satz 2 des § 39 Abs. 3 BZRG soll 
erreicht werden, daß Eintragungen über Einstellun-
gen nach dem neuen § 153 a nur Strafgerichten, 
Staatsanwaltschaften und Finanzbehörden für ein 
Strafverfahren gegen den Betroffenen mitgeteilt 
werden. Die — vorwiegend kriminalpolitisch be-
dingte — Aufnahme von Einstellungen gemäß dem 
neuen § 153 a StPO in das Zentralregister erfordert 
keinen weiteren Rahmen, da Auskünfte dieser Art 
in anderen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren 
nicht bedeutsam sein dürften. Die enge Begrenzung 
des Kreises der Auskunfsberechtigten soll auch 
eine resozialisierungshindernde Wirkung der Ein-
tragung vermeiden. 

Artikel 8 

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, 
der Patentanwaltsordnung und des 

Steuerberatungsgesetzes 

Artikel 8 enthält ,die insbesondere durch die Ab-
schaffung der gerichtlichen Voruntersuchung im 
Strafverfahren veranlaßten Änderungen der Bundes-
rechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung 
und des Steuerberatungsgesetzes. Von einer ent-
sprechenden Novellierung der Wirtschaftsprüfer-
ordnung ist abgesehen worden, weil beabsichtigt 
ist, diese Änderungen zusammen mit anderen An-
derungen in einem besonderen Gesetzentwurf vor-
zuschlagen. 

Zu I (Bundesrechtsanwaltsordnung) 

— Allgemeines — 

a) Das ehrengerichtliche Verfahren nach der Bun-
desrechtsanwaltordnung, in dem die schuldhafte 
Verletzung der Berufspflichten eines Rechtsan-
walts geahndet wird, ist weitgehend an das 
Strafverfahren angelehnt. Daher ist auch vorge-
sehen, daß die der Erhebung der öffentlichen 
Klage entsprechende Einleitung des  ehrengericht-
lichen Verfahrens entweder durch den Antrag 
auf Eröffnung der ehrengerichtlichen Vorunter-
suchung oder das Einreichen einer Anschuldi-
gungsschrift erfolgt (§ 121 BRAO). Im Vorder-
grund steht hierbei der Antrag auf Eröffnung 
der ehrengerichtlichen Voruntersuchung, denn 
von diesem Antrag soll zugunsten des Einrei-
chens einer Anschuldigungsschrift nur abgese-
hen werden, wenn der Sachverhalt einfach liegt 
und bereits hinreichend geklärt erscheint. 

Die Verwandtschaft zwischen Strafverfahren und 
ehrengerichtlichem Verfahren wirft die Frage 
auf, ob auch im ehrengerichtlichen Verfahren 
auf die  gerichtliche Voruntersuchung verzichtet 
werden soll. Diese Frage ist aus den gleichen 
Gründen, wie sie bereits für das Strafverfahren 
dargelegt wurden, zu bejahen: 

Auch im ehrengerichtlichen Verfahren ist e s  für 
eine ausgewogenere verfahrensrechtliche Stel-
lung des beschuldigten Rechtsanwalts nicht un-
erläßlich, daß die Aufklärung des Sachverhalts 
vor dem Hauptverfahren weitgehend der Staats-
anwaltschaft entzogen und einem Richter über

-

tragen wird. 

Die Staatsanwaltschaft hat sich der Aufgabe ge-
wachsen gezeigt, ehrengerichtliche Fälle unter 
der gebotenen Wahrung der Rechte des betrof-
fenen Rechtsanwalts sachgerecht aufzuklären. 
Wie die Erfahrungen der Praxis zeigen, wird — 
anders als ,dies gegenwärtig die gesetzliche 
Regelung in § 121 BRAO erwarten läßt — ganz 
überwiegend das Verfahren vor den Ehrenge-
richten durch das Einreichen einer Anschuldi-
gungsschrift eingeleitet. Auf Grund dieser Er-
fahrungen erscheint es gerechtfertigt, den ge-
wandelten Auffassungen über die verfahrens-
rechtlichen Aufgaben der Staatsanwaltschaft, 
insbesondere bei der Aufklärung eines Sach-
verhalts, auch im ehrengerichtlichen Verfahren 
Rechnung zu tragen. Der Wegfall ,der Vorunter-
suchung hat zudem wie im Strafverfahren den 
Vorteil, zu der Beschleunigung des Verfahrens 
wesentlich beizutragen. 

Der Antrag auf Eröffnung der ehrengerichtlichen 
Voruntersuchung ist meistens dann gestellt wor-
den, wenn ein vorläufiges Berufs- oder Vertre-
tungsverbot (§ 150 BRAO) erwirkt werden sollte. 
Für ein derartiges Verbot ist gegenwärtig not-
wendig, ,daß das ehrengerichtliche Verfahren 
eingeleitet ist. Dies konnte in dringenden Fällen 
dafür sprechen, nicht abzuwarten, bis nach einem 
vollständigen Abschluß der Ermittlungen das 
ehrengerichtliche Verfahren durch Einreichen 
einer Anschuldigungsschrift eingeleitet werden 
konnte. Es wurde daher das ehrengerichtliche 
Verfahren durch den Antrag auf Eröffnung der 
ehrengerichtlichen Voruntersuchung eingeleitet, 
obwohl die Voruntersuchung zu einer Verzöge-
rung des weiteren Verfahrens führen konnte. 
Es ist aber nicht notwendig, die ehrengerichtliche 
Voruntersuchung im Hinblick auf das alsbaldige 
Erwirken eines Berufs- oder Vertretungsverbots 
beizubehalten. Es empfiehlt sich vielmehr, dem 
Ehrengericht die Möglichkeit zu geben, das Be-
rufs- oder Vertretungsverbot zu erlassen, wäh-
rend die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft 
noch andauern. 

b) Die in Artikel 8 enthaltenen Änderungen der 
Bundesrechtsanwaltsordnung sind sämtlich durch 
den Wegfall der ehrengerichtlichen Vorunter-
suchung bedingt. Soweit es die Nummern 2, 3, 
5 bis 9 angeht, handelt es sich um Anpassungen 
rechtstechnischer Art,  die  einer weiteren Er-
läuterung nicht bedürfen. 

Zu den übrigen Bestimmungen ist folgendes zu 
bemerken: 

Zu Nummer 1 (§ 74 BRAO) 

Pflichtverletzungen leichtester Art können statt 
durch eine ehrengerichtliche Maßnahme durch eine 
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Rüge ides Vorstandes der Rechtsanwaltskammer 
geahndet werden (§ 74 Abs. 1). Um widersprüch-
liche Maßnahmen infolge des Nebeneinanders von 
Rügeverfahren und ehrengerichtlichem Verfahren 
zu verhindern, ist das Verhältnis beider Verfahren 
in § 74 Abs. 2 besonders geregelt worden. Diese 
Regelung bedarf einer Ergänzung wegen der in dem 
neuen § 123 dem Rechtsanwalt eröffneten Möglich-
keit, bei der Staatsanwaltschaft, unter bestimmten 
Voraussetzungen auch bei dem Ehrengerichtshof, 
die Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfahrens 
gegen sich zu beantragen, um sich von idem Ver-
dacht einer Pflichtverletzung zu reinigen. Der Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer soll daher eine 
Rüge nicht erteilen dürfen, solange das Verfahren 
nach § 123 anhängig ist. Ist dieses Verfahren vor 
dem Ehrengerichtshof mit dem Ergebnis abgeschlos-
sen worden, daß ein schuldhafte Pflichtverletzung 
verneint wird, dann kann nur bei idem Vorliegen 
neuer Tatsachen oder Beweismittel eine Rüge wegen 
desselben Verhaltens erteilt werden (§ 123 Abs. 4). 
Hat der Vorstand der Rechtsanwaltskammer das 
Verhalten ides Rechtsanwalts gerügt, so kann ein 
Verfahren nach § 123 nicht in G ang gesetzt werden 
(§ 123 Abs. 1 Satz 2). Der Rechtsanwalt kann in 
diesem Fall eine gerichtliche Prüfung durch den 
Antrag auf ehrengerichtliche Entscheidung über die 
Rüge nach § 74 a herbeiführen. 

Zu Nummer 4 (§ 123 BRAO) 

Ein Rechtsanwalt, der sich von dem Verdacht einer 
Pflichtverletzung reinigen wollte, konnte bisher eine 
gerichtliche Prüfung dadurch herbeiführen, daß er 
durch einen Antrag auf Eröffnung der ehrengericht-
lichen Voruntersuchung gegen sich selbst das ehren-
gerichtliche Verfahren einleitete (§ 121 Abs. 3). Von 
dieser Möglichkeit ist nicht oft Gebrauch gemacht 
worden. Gleichwohl sollte sie in — wegen des 
Fortfalls der ehrengerichtlichen Voruntersuchung 
— veränderter Form beibehalten werden. Hierfür 
spricht nicht nur der Vergleich mit § 34 der Bundes-
disziplinarordnung, der es dem Beamten ermöglicht, 
gegen ihn erhobene Vorwürfe in einem gesetzlich 
geordneten Verfahren zu entkräften. Ein derartiges 
Verfahren kann für einen Rechtsanwalt vor allem 
deshalb von Bedeutung sein, weil idem Vorwurf 
einer Pflichtverletzung in der Öffentlichkeit leichter 
entgegengetreten werden kann, wenn die Berechti-
gung des Vorwurfs von einer Stelle geprüft wurde, 
die von der Berufsorganisation, der Rechtsanwalts-
kammer, unabhängig ist. Schließlich sind auch die 
Fälle zu berücksichtigen, in denen es zwischen dem 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer und dem 
Rechtsanwalt zu Meinungsverschiedenheiten über 
berufliche Pflichten kommt, gleichwohl aber weder 
eine Rüge erteilt noch ein Antrag auf Einleitung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens gestellt wird. 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 soll daher der Rechtsanwalt 
bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gegen sich 
die Einleitung des ehrengerichtlichen Verfahrens 
beantragen können, um sich von dem Verdacht 
einer Pflichtverletzung zu reinigen. Der Rechtsan-
walt soll diese Möglichkeit jedoch nur dann haben, 
wenn er nicht bereits wegen des umstrittenen Ver

-

haltens von dem Vorstand der Rechtsanwaltkammer 
gerügt oder wegen dieses Verhaltens Zwangsgeld 
angedroht oder festgesetzt wurde (§ 123 Abs. 1 
Satz 2). In diesen Fällen kann nämlich der Rechts-
anwalt von den zulässigen Rechtsbehelfen (§ 57 
Abs. 3, § 74 a) Gebrauch machen, die zu einer ge-
richtlichen Prüfung des gegen ihn erhobenen Vor-
wurfs führen. 
Nach Absatz 2 hat die Staatsanwaltschaft durch 
begründeten Beschluß über den Antrag ides  Rechts-
anwalts zu befinden. Stellt sie fest, daß der ihrer 
Entschließung unterliegende Sachverhalt keine 
schuldhafte Pflichtverletzung enthält, so ist damit 
dem Interesse ides Rechtsanwalts an einer Klärung 
genügt und das Verfahren beendet. Bejaht die 
Staatsanwaltschaft eine schuldhafte Pflichtverletzung 
und leitet sie im Anschluß hieran das ehrengericht-
liche Verfahren ein, so wird der Vorwurf gegen 
den Rechtsanwalt abschließend in dem ehrenge-
richtlichen Verfahren geprüft. Ein Recht auf gericht-
liche Überprüfung der staatsanwaltschaftlichen Ent-
schließung ist für den Rechtsanwalt nur vorgesehen, 
sofern in dem Beschluß der Staatsanwaltschaft offen-
gelassen wird, ob eine schuldhafte Pflichtverletzung 
vorliegt oder eine solche Pflichtverletzung zwar 
bejaht, gleichwohl aber kein ehrengerichtliches 
Verfahren eingeleitet wird, so etwa, weil das Ver-
fahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wird 
oder eine ehrengerichtliche Maßnahme nach § 115 b 
nicht erforderlich erscheint. In diesen Fällen kann 
binnen eines Monats die Entscheidung des  Ehren-
gerichshofs beantragt werden. Der Ehrengerichts-
hof entscheidet nach Absatz 3 durch Beschluß, ob 
eine schuldhafte Pflichtverletzung festzustellen ist. 
Seine Entscheidung kann gemäß § 304 Abs. 4 StPO, 
der nach § 116 Satz 2 BRAO sinngemäß anzuwenden 
ist, nicht angefochten werden. Da es zweifelhaft 
sein kann, ob die Entscheidung ohne weiteres dem 
Zwang zur Begründung nach dem im ehrengericht-
lichen Verfahren sinngemäß anzuwendenden § 34 
StPO unterliegt, wird bestimmt, daß die Entschei-
dung  zu begründen ist. Der Ehrengerichtshof be-
schließt die Einleitung ides ehrengerichtlichen Ver-
fahrens, wenn er den Rechtsanwalt für hinreichend 
verdächtig hält, eine im Verfahren vor den Ehren-
gerichten zu ahndende Pflichtverletzung begangen 
zu haben. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft 
das weitere Verfahren vor dem Ehrengericht zu be-
treiben. 
Um sich widersprechende Entscheidungen zu ver-
meiden, wird in Absatz 4 dem Beschluß des Ehren-
gerichtshofs, der eine schuldhafte Pflichtverletzung 
verneint hat, eine begrenzte Sperrwirkung hinsicht-
lich der Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfah-
rens oder der Erteilung einer Rüge durch den Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer wegen desselben 
Verhaltens beigelegt. 

Zu Nummer 10 (§ 148 BRAO) 

In dem Verfahren zur Sicherung von Beweisen 
(§ 148) war es bisher Aufgabe des Untersuchungs-
richters, die Beweise aufzunehmen. Da die Insti-
tution des Untersuchungsrichters wegfällt, soll künf-
tig diese Aufgabe dem Ehrengericht übertragen 
werden, gleichgültig in welcher Instanz die Siche- 
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rung der Beweise nach Einstellung des ehrengericht-
lichen Verfahrens angeordnet wurde. Für die 
Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof verbleibt 
es allerdings bei der sich aus § 163 Satz 2 ergeben-
den Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes. Das 
Ehrengericht hat die Möglichkeit, eines seiner Mit-
glieder mit der Beweisaufnahme zu beauftragen. 

Zu Nummer 11 (§ 149 BRAO) 

Soweit in Absatz 1 das „Ehrengericht" erwähnt 
wird, ist hiermit auch das gemäß § 148 Abs. 2 
mit der Beweisaufnahme beauftragte Mitglied des 
Ehrengerichts gemeint. 

Da die Beweise von dem Ehrengericht oder einem 
seiner Mitglieder aufgenommen werden, ist § 149 
Abs. 4 entbehrlich. 

Zu Nummer 12 (§ 150 BRAO) 

Da die ehrengerichtliche Voruntersuchung entfällt, 
kann das einer Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft vorangehende vorläufige Berufs- oder Vertre-
tungsverbot (§ 150) nicht mehr davon abhängig ge-
macht werden, daß das ehrengerichtliche Verfahren 
eingeleitet ist. Künftig kann das ehrengerichtliche 
Verfahren nur noch durch Einreichen einer Anschul-
digungsschrift eingeleitet werden. Dies setzt jedoch 
den vollständigen Abschluß der Ermittlungen durch 
die Staatsanwaltschaft voraus, so daß das vorläufige 
Berufs- oder Vertretungsverbot erst zu einem in 
dringlichen Fällen zu späten Zeitpunkt verhängt 
werden könnte. In der neuen Fassung des § 150 
Abs. 1 durch den Entwurf wird daher vorgesehen, 
daß das vorläufige Berufs- oder Vertretungsverbot 
dann in Betracht kommt, wenn dringende Gründe 
für die Annahme vorhanden sind, gegen einen 
Rechtsanwalt werde auf Ausschließung aus. der 
Rechtsanwaltschaft erkannt werden. Auf die Einlei-
tung des ehrengerichtlichen Verfahrens kommt es 
nicht mehr an. 

Während des staatsanwaltschaftlichen Vorverfah-
rens kann das vorläufige Berufs- oder Vertretungs-
verbot auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhängt 
werden. Zuständig für die Entscheidung über den 
Antrag, in dem die dem Rechtsanwalt zur Last ge-
legte Pflichtverletzung und die Beweismittel anzu-
geben sind, ist das Ehrengericht (Absatz 2). 

In Absatz 3 wird für die Bestimmung des im Einzel-
fall zuständigen Gerichts die Folgerung daraus ge-
zogen, daß das Berufs- oder Vertretungsverbot 
schon während des staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahrens verhängt werden kann. Es ent-
scheidet daher vor der Einleitung des ehrengericht-
lichen Verfahrens das Ehrengericht, das in dem 
weiteren Verlauf des Verfahrens über die Eröff-
nung des Hauptverfahrens zu entscheiden hätte 
(§ 119 Abs. 2 BRAO), nach der Einleitung des ehren-
gerichtlichen Verfahrens das Ehrengericht, dem die 
Anschuldungsschrift zur Entscheidung über die Er-
öffnung des Hauptverfahrens vorliegt, sonst das 
Gericht, vor dem das ehrengerichtliche Verfahren 
anhängig ist. 

Zu Nummer 13 (§ 158 BRAO) 

Da das Berufs- oder Vertretungsverbot schon wäh-
rend des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsver-
fahrens erwirkt werden kann, ist vorzusehen, daß 
dieses Verbot außer Kraft tritt, wenn das Ehrenge-
richt die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt. 

Zu Nummer 14 (§ 159 BRAO) 

Bei der Bestimmung des für die Aufhebung des Be-
rufs- oder Vertretungsverbots zuständigen Gerichts 
ist zu berücksichtigen, daß das Verbot künftig schon 
vor der Einleitung des ehrengerichtlichen Verfah-
rens verhängt werden kann. 

Zu Nummer 15 (§ 196 BRAO) 

In § 196 Abs. 1 wird die bisherige Regelung über die 
Kosten in dem Verfahren, das der Rechtsanwalt 
eingeleitet hat, der sich von dem Verdacht einer 
Pflichtverletzung reinigen möchte, für das in Num-
mer 4 (§ 123) neu geregelte Verfahren übernommen. 

Zu II (Patentanwaltsordnung) 

Die Patentanwaltsordnung baut bei der Regelung 
des ehrengerichtlichen Verfahrens auf den gleichen 
Prinzipien auf wie die Bundesrechtsanwaltsordnung. 
Sie ist daher in dem gleichen Umfang wie die Bun-
desrechtsanwaltsordnung wegen des Wegfalls der 
Voruntersuchung zu ändern. Für die Begründung 
der einzelnen Änderungen wird auf die Erläuterung 
zu den entsprechenden Änderungen der Bundes-
rechtsanwaltsordnung Bezug genommen. 

Zu III (Steuerberatungsgesetz) 

— Allgemeines — 

Die Bestimmungen über die Berufsgerichtsbarkeit 
der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten 
(§§ 46 bis 107 des Steuerberatungsgesetzes) sind 
weitgehend den Vorschriften der Bundesrechtsan-
waltsordnung über die Ehrengerichtsbarkeit der 
Rechtsanwälte nachgebildet worden. Dies gilt auch 
für die Bestimmungen über die berufsgerichtliche 
Voruntersuchung (§§ 65 und 67 bis 73), die sich an 
die entsprechenden Regelungen der §§ 121 und 123 
bis 129 der Bundesrechtsanwaltsordnung anlehnen. 
Der Entwurf sieht in Artikel 8 Nr. I, 3 bis 5 vor, 
die gerichtliche Voruntersuchung für das ehrenge-
richtliche Verfahren der Rechtsanwälte abzuschaf-
fen. Da die gerichtliche Voruntersuchung für die 
Berufsgerichtsbarkeit der Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigten ebenfalls keine wesentliche Be-
deutung erlangt hat, besteht kein Anlaß, sie im Be-
reich des Steuerberatungsgesetzes beizubehalten. 

Darüber hinaus läßt eine gleichzeitige Änderung 
der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Steuerbe-
ratungsgesetzes es sachlich geboten erscheinen, die 
berufsgerichtlichen Vorschriften des Steuerbera- 
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tungsgesetzes an die durch das Gesetz zur Ände-
rung der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Pa-
tentanwaltsordnung vom 13. Januar 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 25) geänderten Vorschriften der Bun-
desrechtsanwaltsordnung anzupassen. Hierbei geht 
es vornehmlich um die Angleichung von Verfah-
rensregelungen an die Neuregelung des Strafpro-
zeßrechts durch das Gesetz zur Änderung der Straf-
prozeßordnung und des Gerichtsverfassungsgeset-
zes (StPÄG) vom 19. Dezember 1964 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1067) sowie um die Übernahme neuer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Disziplinarrechts 
nach dem Gesetz zur Neuordnung des Bundesdiszi-
plinarrechts vom 20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 725), welche die Stellung des Berufsangehörigen 
in dem gegen ihn gerichteten Verfahren ausgewo-
gener gestalten und das berufsgerichtliche Verfah-
ren schärfer von dem Strafverfahren abgrenzen. 
Daneben werden die neugefaßten Bestimmungen 
der Bundesrechtsanwaltsordnung über die von dem 
Vorstand der Berufskammer im Rahmen seiner Auf-
sichtsbefugnisse erteilte Rüge und das Verfahren 
zur Prüfung der Rüge auf ihre Berechtigung über-
nommen. Außerdem wird eine geringe Anzahl von 
Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes, die bis-
her von denen der Bundesrechtsanwaltsordnung ab-
weichen (wie z. B. die Regelung des berufsgericht-
lichen Revisionsverfahrens) an die Bundesrechts-
anwaltsordnung angeglichen, nachdem eine unter-
schiedliche Regelung nicht mehr gerechtfertigt er-
scheint. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu den Nummern 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 
23, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 43, 44, 45 

Die vorgesehenen Änderungen des Steuerbera-
tungsgesetzes enthalten wie oben unter - Allge-
meines - ausgeführt die Anpassung an die auf 
Grund des Gesetzes zur Änderung der Bundes-
rechtsanwaltsordnung und der Patentanwaltsord-
nung vom 13. Januar 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 25) 
geänderten Vorschriften der Bundesrechtsanwalts-
ordnung. 

Es entsprechen 

die Nummer 2 dem Artikel I Nr. 13 des Gesetzes 
zur Änderung der Bundesrechts-
anwaltsordnung und der Patent-
anwaltsordnung, 

die Nummer 3 dem Artikel I Nr. 20, 
die Nummer 4 dem Artikel I Nr. 21, 
die Nummer 5 dem Artikel I Nr. 22, 
die Nummer 7 dem Artikel I Nr. 24 

(§ 115b BRAO), 
die Nummer 8 dem Artikel I Nr. 23, 
die Nummer 13 dem Artikel I Nr. 25, 
die Nummer 14 dem Artikel I Nr. 26, 
die Nummer 15 dem Artikel I Nr. 27, 
die Nummer 16 dem Artikel I Nr. 28, 
die Nummer 19 dem Artikel I Nr. 30, 

die Nummer 23 dem Artikel I Nr. 35, 
die Nummer 24 dem Artikel I Nr. 36 (unter Be-

rücksichtigung der durch den Weg-
fall der gerichtlichen Vorunter-
suchung notwendigen Änderung), 

die Nummer 26 dem Artikel I Nr. 37, 
die Nummer 28 dem Artikel I Nr. 38, 
die Nummer 34 dem Artikel I Nr. 40, 
die Nummer 40 dem Artikel I Nr. 43, 
die Nummer 42 dem Artikel I Nr. 45, 
die Nummer 43 dem Artikel I Nr. 46, 
die Nummer 44 dem Artikel I Nr. 48 Buchstabe a 

und 
die Nummer 45 dem Artikel I Nr. 49 des genann-

ten Gesetzes. 

Zu Nummer 1 (§ 39 StBerG) 

Mit der Änderung von § 39 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
und Abs. 5 StBerG werden die in der Bundesrechts-
anwaltsordnnug durch Artikel I Nr. 12 des Gesetzes 
zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung und 
der Patentanwaltsordnung vorgenommenen Ände-
rungen im Rügeverfahren nachvollzogen. Wegen 
der Anfügung eines Satzes 2 in § 39 Abs. 2 wird auf 
die Begründung zu Artikel 8 Nr. I, 1 verwiesen. 

Zu Nummer 6 (§ 48 StBerG) 

Die Änderungen des § 48 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 
StBerG gehen zurück auf Artikel I Nr. 24 (§ 115 a 
BRAO) des Gesetzes zur Änderung der Bundes-
rechtsanwaltsordnung und der Patentanwaltsord-
nung. Zu § 48 Abs. 2 Satz 2 StBerG wird auf die 
Begründung zu Artikel 8 Nr. I, 2 verwiesen. 

Zu Nummer 9 (§ 50 StBerG)  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummern 10 und 11 (§§ 54 und 57 StBerG) 

§ 54 Abs. 1 StBerG und § 57 Abs. 1 StBerG werden 
hinsichtlich der Rechtsstellung der Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigten an die entsprechenden 
Vorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung (§ 95 
Abs. 1 Satz 1 und 2, § 103 Abs. 2 Satz 1, § 110 Abs. 1 
BRAO) angeglichen. § 54 Abs. 2 StBerG und § 57 
Abs. 2 Satz 1 StBerG werden redaktionell angepaßt. 

Zu Nummer 12 (§ 60 StBerG) 

Für § 60 StBerG wird der Wortlaut des § 116 BRAO 
übernommen. Dadurch wird die Vorschrift des § 107 
StBerG entbehrlich. 

Zu Nummer 17 (§ 63 StBerG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 18 (§ 65 StBerG) 

Auf die entsprechende Begründung zu Artikel 8 
Nr. I, 3 wird Bezug genommen. 
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Zu Nummern 20, 21, 22 (§§ 67 bis 74 StBerG) 

Diese Änderungen gehen auf den Wegfall der ge-
richtlichen Voruntersuchung zurück. Auf die Be-
gründung zur Bundesrechtsanwaltsordnung (Arti-
kel 8 Nr. I, 4 bis 6) wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 25 (§ 79 StBerG) 

Die Vorschrift des § 79 Abs. 2 StBerG wird hinsicht-
lich des Zutrittsrechts von Berufsangehörigen an 
§ 135 Abs. 2 BRAO angeglichen. 

Zu Nummer 27 (§§ 81, 82 und 85 StBerG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummern 29 und 30 (§§ 87, 87 a StBerG) 

In Anpassung an § 145 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BRAO 
soll die Revision auch zulässig sein, wenn das Ober-
landesgericht über Rechtsfragen oder Fragen der 
Berufspflichten entschieden hat, die von grundsätz-
licher Bedeutung sind, und deshalb das Oberlandes-
gericht die Revision im Urteil zugelassen hat. Eine 
von der Bundesrechtsanwaltsordnung abweichende 
Regelung erscheint sachlich nicht mehr vertretbar, 
zumal wegen Verletzung solcher Pflichten nunmehr 
auch Geldbußen bis zu 10 000 DM (bisher 3000 DM) 
verhängt werden können. Daneben werden in dem 
neu eingefügten § 87 a StBerG in Anlehnung an § 146 
BRAO die Einlegung der Revision und das Ver-
fahren geregelt. 

Zu Nummer 31 (§ 89 StBerG) 

Auf die entsprechende Begründung zu Artikel 8 
Nr. I, 10 wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 32 (§ 90 StBerG) 

Die Änderung des § 90 ist eine Folge der Neurege-
lung der Zuständigkeit fur das Beweissicherungsver-
fahren in § 89 Abs. 2 StBerG. Auf die Begründung 
zu Artikel 8 Nr. I, 11 wird verwiesen. 

Zu Nummer 33 (§ 91 StBerG) 

Auf die entsprechende Begründung zu Artikel 8 
Nr. I, 12 wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 35 (§ 98 StBerG) 

Durch die Änderung des § 98 Abs. 1 StBerG wird in 
Abweichung vom bisherigen Rechtszustand die so-
fortige Beschwerde gegen ein Berufs- und Vertre-
tungsverbot auch dann eröffnet, wenn dieses nicht 
von der Kammer für Steuerberater- und Steuerbe-
vollmächtigtensachen beim Landgericht, sondern in 
zweiter Instanz vom Senat des Oberlandesgerichts 
ausgesprochen wird. Die Eröffnung dieses Rechts-
mittels erscheint aus Gründen der Rechtsstaatlich-
keit geboten. Angesichts der wenigen Fälle ist eine 
ins Gewicht fallende Mehrbelastung des Bundes-
gerichtshofes nicht zu befürchten. 

Zu Nummer 36 (§ 99 StBerG) 

Es handelt sich um eine Folge des Wegfalls der ge-
richtlichen Voruntersuchung. Auf die Begründung 
zu Artikel 8 Nr. I, 13 wird verwiesen. 

Zu Nummer 37 (§ 100 StBerG) 

Auf die entsprechende Begründung zu Artikel 8 
Nr. I, 14 wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 38 (§ 100 a StBerG) 

Die neu eingefügte Vorschrift entspricht § 160 BRAO. 

Zu Nummer 39 (Vierter Abschnitt des Fünften Teils 
StBergG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 41 (§ 103 StBerG) 

Auf die entsprechende Begründung zu Artikel 8 
Nr. I, 15 wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 46 (Fünfter Abschnitt StBerG) 

Auf die Begründung zu Artikel 8 Nr. III, 12 wird 
Bezug genommen. 

Artikel 9 

Änderung von Kostengesetzen 

Zu I (Gerichtskostengesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 74 GKG) 

Durch die vorgeschlagene Änderung wird das in dem 
neuen § 364 c Abs. 3 StPO vorgesehene gerichtliche 
Verfahren zur Erzwingung staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungen gebührenrechtlich dem Klageerzwin-
gungsverfahren gleichgestellt. 

Zu Nummer 2 (§ 85 GKG) 

Durch die vorgeschlagene Änderung wird die Zu-
rückweisung eines Antrags auf gerichtliche Ent-
scheidung gegen Maßnahmen der Staatsanwaltschaft 
nach dem neuen § 161 a Abs. 3 StPO gebührenrecht-
lich der Zurückweisung einer Beschwerde gleichge-
stellt. Es entspricht allgemeinen Grundsätzen, daß 
derjenige, der das Gericht gegen Maßnahmen einer 
Behörde anruft, das Kostenrisiko trägt. 

Zu II (Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte) 

Zu Nummer 1 (§ 90 BRAGebO) 

Die Gebühr des § 90 der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte ist eine Verfahrenspauschgebühr, 
durch die die gesamte Tätigkeit des Verteidigers 
von der Auftragserteilung bis zur Entscheidung über 
die Begründetheit des Antrags abgegolten wird. Sie 



Drucksache VI /3478 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

setzt voraus, daß der Verteidiger sowohl beauftragt 
ist, den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
zu stellen, als auch den Verurteilten in dem sich an-
schließenden Verfahren zu vertreten. 

Die neue Regelung des § 364 b StPO sieht die Be-
stellung des Verteidigers schon für die Vorprüfung 
des Wiederaufnahmeantrags vor. Danach wird es 
künftig öfter als bisher in Betracht kommen, daß der 
Verteidiger nur oder zunächst nur mit der Vorberei-
tung des Antrags auf Wiederaufnahme des Verfah-
rens beauftragt wird. Das macht es notwendig, für 
den Fall, daß sich der Auftrag auf die Vorbereitung 
des Wiederaufnahmegesuchs beschränkt, dieselbe 
Gebührenvorschrift vorzusehen wie im Falle der 
Erteilung eines umfassenden Auftrags. Der größere 
Umfang der Tätigkeit des Verteidigers bei der Vor-
bereitung des Wiederaufnahmeantrags, wie dies der 
Zweck des neuen § 364 b StPO ist, rechtfertigt die 
Gleichbehandlung der Fälle. Dabei soll es auch kei-
nen Unterschied machen, ob der Verteidiger von 
der Stellung des Wiederaufnahmeantrags abrät oder 
ob er ihn stellt. 

Zu Nummer 2 (§ 91 BRAGebO) 

Durch die unter Buchstabe a vorgeschlagene Ände-
rung wird die Beistandsleistung des Rechtsanwalts 
für den Beschuldigten bei einer staatsanwaltschaft-
lichen Vernehmung gebührenrechtlich der Bei-
standsleistung bei einer richterlichen Vernehmung 
gleichgestellt. Dies erscheint deswegen geboten, 
weil der neue § 163 a Abs. 3 StPO den Beschuldig-
ten verpflichtet, nunmehr auch vor der Staatsan-
waltschaft zu erscheinen. 

Durch die unter Buchstabe b vorgeschlagene Ände-
rung wird die Tätigkeit des Rechtsanwalts in dem 
neu eingeführten gerichtlichen Verfahren zur Er-
zwingung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen ge-
bührenrechtlich der Tätigkeit des Rechtsanwalts in 
dem Klageerzwingungsverfahren gleichgestellt. 

Zu Nummer 3 (§ 97 BRAGebO) 

Der nach dem neuen § 364 b StPO bestellte Vertei-
diger soll selbst Ermittlungen anstellen können. 
Dazu ist es erforderlich, den Verteidiger von dem 
Risiko, die entstehenden Auslagen selbst tragen 
zu müssen, freizustellen. Andererseits erscheint es 
aber auch nicht tragbar, dem Verteidiger Auslagen-
ersatz für alle Ermittlungen zuzubilligen, die er für 
erforderlich hält. 

Die vorgeschlagene Neuregelung des § 97 Abs. 2 
übernimmt zunächst die bisher in Bezug genom-
mene Bestimmung des § 126 Abs. 1 in sinngemäßer 
Fassung. Danach werden Auslagen, insbesondere 
Reisekosten, nicht vergütet, wenn sie zur sachge-
mäßen Wahrnehmung der Interessen des Verurteil-
ten nicht erforderlich waren. 

Unter dieser Voraussetzung wird der nach den 
Vorschriften der Strafprozeßordnung für die Vor-
bereitung eines Antrags auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens bestellte Verteidiger in die Regelung 
einbezogen. Er kann nun einen Auslagenvorschuß 
entsprechend § 127 Abs. 2 fordern sowie die Er-
stattung von Reisekosten und von Auslagen, die 

er im Zusammenhang mit Ermittlungshandlungen 
für erforderlich hält, verlangen. Für die Erstattung 
von Auslagen beabsichtigter Ermittlungshandlun-
gen gilt dabei, wie bisher schon für Reisekosten, 
§ 126 Abs. 2: zuvor stellt das Gericht auf Antrag 
fest, ob die Ermittlungshandlung erforderlich ist. 
Auf diese Weise werden die insoweit widerstreiten-
den Interessen sachgerecht ausgeglichen. 

Artikel 10 

Änderung sonstiger Vorschriften 

Zu I (Reichsabgabenordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 426 AO) 

Diese Änderung wird durch die Einfügung des 
neuen § 153 a StPO erforderlich. Das Amtsgericht, 
das örtlich zuständig ist für die Erteilung der Zu-
stimmung zur Einstellung des Verfahrens nach dem 
geltenden § 153 Abs. 2 StPO, soll auch örtlich zu-
ständig sein für die Erteilung der Zustimmung zu 
der in dem neuen § 153 a StPO vorgesehenen Ein-
stellung des Verfahrens unter Auflagen und Wei-
sungen. 

Zu Nummer 2 (§ 439 AO) 

Die Neufassung ist durch die Änderung des § 110 
StPO bedingt. Die Zollfahndungsämter und die mit 
der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Landesfinanzbehörden haben schon nach geltendem 
Recht die der Staatsanwaltschaft nach § 110 StPO 
zustehende Befugnis zur Durchsicht von Papieren, 
wenn der Richter die Durchsuchung angeordnet hat. 
Es bestehen keine Bedenken, das erweiterte Durch-
sichtsrecht nach dem neuen § 110 Abs. 1 StPO auch 
den Steuerfahndungsstellen einzuräumen, zumal im 
Steuerstrafverfahren die berechtigten Belange des 
Betroffenen durch das Steuergeheimnis zusätzlich 
geschützt werden. Wegen des dringenden Bedürf-
nisses für die vorgeschlagene Änderung wird auf 
die Begründung zu dem neuen § 110 Abs. 1 StPO 
(Artikel 1 Nr. 28) verwiesen. Der Wegfall der nach 
dem geltenden § 439 Satz 2 AO noch bestehenden 
Einschränkung der Durchsichtsbefugnis — Anord-
nung der Durchsuchung durch einen Richter — ist 
von der Bundesregierung bereits in dem Entwurf 
einer neuen Abgabenordnung (§ 388 Satz 2 AO 
1974 Bundestagsdrucksache VI/ 1982) vorgeschlagen 
worden. 

Zu Nummer 3 (§ 441 AO) 

Die Änderung ist durch die Einfügung des neuen 
§ 153 a StPO erforderlich. 

Zu II (Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die sich aus 
der Abschaffung der gerichtlichen Voruntersuchung 
ergeben. Auf die Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 29 (§ 120 StPO) wird verwiesen. 
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Zu In (Gesetz über die Einrichtung eines 
Bundeskriminalpolizeiamtes 
[Bundeskriminalamtes]) 

Der Wegfall der auf den Untersuchungsrichter be-
zogenen Regelung ist erforderlich, weil mit der vor-
gesehenen Abschaffung der Voruntersuchung auch 
das Amt des Untersuchungsrichters entfällt. 

Zu IV (Atomgesetz) 

§ 51 Abs. 4 des Atomgesetzes vom 23. Dezember 
1969 (Bundesgesetzbl. I S. 814), zuletzt geändert 
durch das Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz 
vom 23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 805) enthält 
eine Regelung dahin, daß für die Verbrechen der 
Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie 
und des Mißbrauchs ionisierender Strahlen (§§ 40, 
41 Abs. 2 des Gesetzes) das Schwurgericht zuständig 
ist. Dies wird nunmehr durch § 74 Abs. 2 GVG ge-
regelt, so daß § 51 Abs. 4 des Atomgesetzes ent-
fällt. Im übrigen wird auf Artikel 175 des Entwurfs 
eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
(Bundesratsdrucksache 1/72) hingewiesen, der noch 
weitergehende Änderungen im Bereich der genann-
ten Änderungen des Atomgesetzes vorsieht. 

Artikel 11 

Überleitungsvorschriften 

Nach allgemeinen Grundsätzen ist die Änderung 
von Verfahrensgesetzen auch in den anhängigen 
Verfahren zu beachten. Absatz 1 legt diesen 
Grundsatz für die Artikel 1 bis 10 fest. Die Ab-
sätze 2 bis 8 regeln die Ausnahmen, die hiervon 
zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten er-
forderlich sind. 

Absatz 2 regelt die Überleitung von anhängigen 
Voruntersuchungen. Sie ist im Hinblick auf die 
weitreichenden Folgen erforderlich, die das geltende 
Recht an die in der Eröffnung der Voruntersuchung 
liegende öffentliche Klage knüpft. Ferner war zu 
bedenken, daß anhängige Voruntersuchungen oft 
vom Untersuchungsrichter nach einem langfristigen 
Ermittlungsplan geführt werden und daß teilweise 
auf längere Zeit im voraus Termine für Zeugenver-
nehmungen im Ausland bestimmt sind. Satz 1 
sieht daher vor, daß bereits eröffnete Voruntersu-
chungen nach geltendem Recht zu Ende geführt 
werden. Aus der Weitergeltung des bisherigen 
Rechts folgt weiter, daß in allen Fällen, in denen 
bereits eine Voruntersuchung eröffnet war, die 
Staatsanwaltschaft nicht mehr von sich aus das Ver-
fahren einstellen kann, sondern daß eine gericht-
liche Außerverfolgungsetzung mit der in § 211 StPO 
bestimmten Rechtskraftwirkung zu erfolgen hat. Um 
trotz dieser Regelung die anhängigen Voruntersu-
chungen möglichst schnell abzuschließen, bestimmt 
Satz 2, daß eine Ergänzung der Voruntersuchung 
(§ 197 Abs. 2, § 202 Abs. 2 und § 208 Abs. 1 StPO) 
nicht mehr stattfindet. Mit der Schließung der Vor-
untersuchung ist die Zuständigkeit des Untersu-
chungsrichters für diese Sache entfallen und kann 

nicht wieder begründet werden. Deshalb gibt 
Satz 3 der Staatsanwaltschaft das Recht zu ergän-
zenden Ermittlungen. 

Absatz 3 regelt die Gewährung des Schlußge-
hörs in dem Sinne, daß es in allen Verfahren, in 
denen der Abschluß der Ermittlungen bereits in den 
Akten vermerkt war, bei der bisherigen Rechtslage 
bleibt, da nicht auszuschließen ist, daß der Beschul-
digte sich bei seiner Verteidigung auf das zu erwar-
tende Schlußanhörungsverfahren eingestellt hat. 

Eine Überleitungsregelung für die neue Urteilsab-
setzungsfrist ist schon deshalb erforderlich, weil 
andernfalls alle vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes verkündeten Urteile, bei denen die Frist 
nicht eingehalten ist, aufgehoben werden müßten, 
soweit sie mit der Revision angegriffen sind. Ab

-

satz 4 bestimmt darüber hinaus, daß die neuen 
Fristen erst für Urteile gelten, die später als einen 
Monat nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ver-
kündet werden, um den Gerichten die Möglichkeit 
zu geben, sich organisatorisch auf die neue Situation 
einzustellen. 

Absatz 5 will der weiteren Rationalisierung die-
nen. Er ermöglicht, daß in den Fällen, in denen die 
Hauptverhandlung beim Inkrafttreten dieses Geset-
zes möglicherweise schon lange angedauert hat, die 
zeitraubende Übertragung der Notizen des Proto-
kollführers für die gesamte Hauptverhandlung un-
terbleibt. 

Ab s a t z 6 enthält die durch die Neuregelung der 
Nebenklage erforderlich gewordenen Übergangs-
regelungen. Satz 1 bestimmt, daß die vorgesehene 
Einschränkung der Anschlußbefugnisse nur dann 
eintritt, wenn die öffentliche Klage, die die An-
schlußbefugnis begründet, nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erhoben wird. Es wäre unbillig, 
wollte man dem Anschlußberechtigten seine einmal 
entstandene Anschlußbefugnis wieder entziehen. 
Die Sätze 2 und 3 ordnen an, daß die Neuregelun-
gen bei der Zustellung erst dann gelten, wenn der 
Nebenkläger sich auf die neue Lage einstellen kann. 

Absatz 7 enthält eine Übergangsregelung für die 
Verfahren vor den Schwurgerichten, in denen bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Hauptverhandlung 
bereits begonnen hat. Bisher war in § 89 GVG ge-
regelt, daß dann, wenn eine Tagung des Schwur-
gerichts über den Endtermin des Geschäftsjahres 
hinaus dauert, die Geschworenen bis zum Schluß 
der Tagung zur Mitwirkung verpflichtet sind. Es 
liegt auf der Hand, daß die in § 76 Abs. 2 GVG 
vorgesehene Neuregelung in der Besetzung des 
Schwurgerichts keine Auswirkungen auf bereits im 
Stadium der Hauptverhandlung befindliche Verfah-
ren haben darf. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, 
daß es in den vorbezeichneten Verfahren bei der 
bisherigen Besetzung des Schwurgerichts verbleibt. 

Absatz 8 trifft eine Übergangsregelung für die 
erste nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfin-
dende Wahl der Schöffen. 

Auf die Erläuterung zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 34 
Abs. 1 Nr. 7) letzter Absatz wird Bezug genommen. 
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Artikel 12 
Ermächtigung an die Landesjustizverwaltungen 

Die vorgesehene Neufassung des § 36 Abs. 1 und 
des § 214 Abs. 1 der Strafprozeßordnung werden 
zwar insgesamt nicht mehr Kräfte im mittleren und 
im Kanzleidienst der Justiz erfordern. Indessen wird 
eine Überprüfung des bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften vorhandenen Personalbestandes 
notwendig sein, die gegebenenfalls organisatori-
sche Maßnahmen im personellen Bereich zur Folge 
haben kann. 

Um den Landesjustizverwaltungen zu ermöglichen, 
diese Vorkehrungen ohne Zeitdruck zu treffen, 
sieht Artikel 12, der § 34 des Rechtspflegergesetzes 
vom 5. November 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 2065) 
nachgebildet ist, für eine Übergangszeit von einem 
Jahr vor, daß die auf den Vorsitzenden und die Ge-
schäftsstelle des Gerichts übertragenen Geschäfte 
nach entsprechender Anordnung durch die Landes-
justizverwaltungen wie bisher ganz oder teilweise 
von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen werden 
können. 

Artikel 13 
Verweisungen 

Artikel 13 sorgt dafür, daß bei einer Verweisung 
auf die durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften 
an die Stelle der bisherigen Bestimmungen die ent-
sprechenden Vorschriften des neuen Rechts treten. 

Artikel 14 
Einschränkung von Grundrechten 

Artikel 14 enthält die nach Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 
des Grundgesetzes vorgeschriebene Benennung der 

durch einzelne Vorschriften dieses Gesetzes einge-
schränkten Grundrechte. 

Artikel 15 

Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Diese Vorschrift enthält eine Ermächtigung zur 
Neubekanntmachung, die durch die zahlreichen 
Änderungen der Strafprozeßordnung notwendig 
wird. Die Ermächtigung ist weit gefaßt, um auch die 
Änderungen bei der Neubekanntmachung berück-
sichtigen zu können, die durch andere bereits im 
Gesetzgebungsverfahren befindliche Entwürfe vor-
genommen werden. 

Artikel 16 

Berlin-Klausel 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Die durch das Gesetz geschaffenen erheblichen ver-
fahrensrechtlichen Erleichterungen sollten möglichst 
bald nach seiner Verkündung wirksam werden. Ab-
satz 1 sieht daher vor, daß das Gesetz am Ersten des 
auf seine Verkündung folgenden Monats in Kraft 
tritt. Hiervon macht Absatz 2 eine Ausnahme für 
die die Umwandlung des Schwurgerichts betreffen-
den Vorschriften, da diese Umwandlung zweck-
mäßigerweise am Beginn eines Geschäftsjahres vor-
genommen werden sollte. 
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Tabellenanhang 

Ubersicht 

Tabelle 
 

A. Tabellen zur Verfahrensdauer 

1 Durchschnittliche Dauer des gerichtlichen Verfahrens erster 
Instanz, 1970 

2 Durchschnittliche Dauer des gerichtlichen Verfahrens erster 
Instanz einschließlich Ermittlungsverfahren, 1970 

3 Durchschnittliche Dauer des Verfahrens in Berufungssachen, 1970 

4 Dauer des Gerichtsverfahrens bei den amtsgerichtlichen Spruch-
körpern, 1970 

5 Dauer des Gerichtsverfahrens einschließlich des Ermittlungsver-
fahrens bei den amtsgerichtlichen Spruchkörpern, 1970 

6 Dauer des Gerichtsverfahrens bei den landgerichtlichen Spruch-
körpern erster Instanz, 1970 

7 Dauer des Gerichtsverfahrens einschließlich des Ermittlungs-
verfahrens bei den landgerichtlichen Spruchkörpern erster In-
stanz, 1970 

8 Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Eingang 
beim Berufungsgericht, 1970 

9 Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Verkün-
dung des angefochtenen Urteils, 1970 

10 Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Einleitung 
des Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, 1970 

11 Dauer des Verfahrens in Revisionssachen beim Oberlandes-
gericht, 1970 

B. Tabellen zur Häufigkeit der Voruntersuchung 

12 Häufigkeit der Voruntersuchung in den einzelnen Ländern, 1970 

13 Häufigkeit der Voruntersuchung im Bundesgebiet in Sachen des 
Schöffengerichts, des Landgerichts und des Oberlandesgerichts, 
1959 bis 1969 

14 Häufigkeit der Voruntersuchung in Preußen von 1890 bis 1930 

C. Sonstige Tabellen 

15 Dauer des Zeitraums zwischen Verkündung des Urteils und der 
Niederlegung der Urteilsgründe in den Akten (Urteile des  Land-
gerichts erster Instanz, in denen Revision eingelegt wurde) 

16 Zahl der Berufungsverwerfungen nach § 329 StPO; der Be-
rufungserledigungen und der Berufungsurteile, 1970 

D. Tabelle zur Reform des Schwurgerichts 

17 Einhaltung der Urteilsabsetzungsfrist gemäß § 275 StPO durch 
die Gerichte der Länder 

Quelle, soweit nicht auf den einzelnen Tabellen anders angegeben, Länder-
ergebnisse der Zählkartenstatistik in Straf- und Bußgeldsachen 
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Tabelle 1 

Durchschnittliche Dauer des gerichtlichen Verfahrens erster Instanz, 1970 *) 

Amtsgerichtlicher Landgerichtlicher 
Dauer Spruchkörper Spruchkörper 

Zahl  % Zahl % 

bis 3 Monate 	  402 601 67,80 5 619 55,60 

mehr als 3 bis 6 Monate 	  128 364 21,62 2 464 24,38 

mehr als 6 bis 12 Monate 	  46 370 7,81 1 323 13,09 

mehr als 12 bis 24 Monate 	  13 121 2,21 528 5,22 

mehr als 24 bis 36 Monate 	  2 558 0,43 120 1,19 

mehr als 36 Monate 	  794 0,13 53 0,52 

insgesamt 	 593 808 100 10 107 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland -Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 

Tabelle 2 

Durchschnittliche Dauer des gerichtlichen Verfahrens erster Instanz 
einschließlich Ermittlungsverfahren, 1970 *) 

Amtsgerichtlicher Landgerichtlicher 
Dauer Spruchkörper Spruchkörper 

Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	  258 240 44,55, 996 9,85 

mehr als 3 bis 6 Monate 	  193 209 33,33 2 680 26,52 

mehr als 6 bis 12 Monate 	  92 112 15,89 3 261 32,26 

mehr als 12 bis 24 Monate 	  27 864 4,81 2 126 21,03 

mehr als 24 bis 36 Monate 	  6 302 1,09 617 6,10 

mehr als 36 Monate 	  1 949 0,67 427 4,22 

insgesamt 	 579 676 100 10 107 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 3 

Durchschnittliche Dauer des Verfahrens in Berufungssachen, 19701 

Dauer
ab E

inleitung Dauer  ab Verkündung des  des angefochtenen Dauer ab Eingang 
Dauer verfahrens bei der Urteils beim Berufungsgericht 

Staatsanwaltschaft 

Zahl 	%  Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	  427 	0,93 13 956 30,40 30 240 65,86 

mehr als 3 bis 6 Monate 	 7 126 	15,52 19 159 41,73 9 889 21,54 

mehr als 6 bis 12 Monate 	 20 648 	44,97 8 875 19,33 4 101 8,93 

mehr als 12 bis 24 Monate 	 12 233 	26,67 3 187 6,94 1 421 3,09 

mehr als 24 bis 36 Monate 	 2 794 	6,09 536 1,17 205 0,45 

mehr als 36 Monate 	 2 674 	5,82 200 0,44 57 0,12 

insgesamt 	 45 913 	100 45 913 100 45 913 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 

Tabelle 4 

Dauer des Gerichtsverfahrens bei den amtsgerichtlichen Spruchkörpern, 1970 *) 

Einzelrichter Schöffengericht erweitertes 
schöffengericht Jugendrichter Jugend

-

schöffenger
gend- 

icht 

Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	 277 480 66,6 26 202 60,4 791 42,8 84 745 74,9 13 383 68,3 

mehr als 3 bis 6 Monate 93 062 22,3 9 467 21,8 499 27,0 21 116 18,7 4 220 21,6 

mehr als 6 bis 12 Monate 34 383 8,3 4 991 11,5 318 17,2 6 016 5,3 1 564 8,0 

mehr 
als 12 bis 24 Monate 	. . 9 347 2,2 2 129 4,9 159 8,6 1 120 1,0 366 1,9 

mehr 
als 24 bis 36 Monate 	. . 1 872 0,4 479 1,1 54 2,9 116 0,1 40 0,2 

mehr als 36 Monate 	. . 588 0,1 135 0,3 27 1,5 33 0,0 8 0,0 

insgesamt 	 416 732 100 43 403 100 1 848 100 113 149 100 19 581 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 5 

Dauer des Gerichtsverfahrens einschließlich des Ermittlungsverfahrens 
bei den amtsgerichtlichen Spruchkörpern, 1970 *) 

Einzelrichter Schöffengericht erweitertes 
Schöffengericht 

 Jugendrichter Jugend

-

schöffengericht 

Zahl % Zahl  % Zahl % Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	 186 995 46,5 7 895 18,2 117 6,3 57 982 51,4 5 252 26,8 

mehr als 3 bis 6 Monate 132 573 33,0 13 932 32,1 370 20,0 38 745 34,3 7 589 38,8 

mehr als 6 bis 12 Monate 60 354 15,0 12 699 29,3 603 32,6 13 296 11,8 5 160 26,4 

mehr 
als 12 bis 24 Monate 	. . 17 095 4,3 6 462 14,9 432 23,4 2 492 2,2 1 382 7,1 

mehr 
als 24 bis 36 Monate 	. . 3 807 0,9 1 834 4,2 237 12,8 264 0,2 160 0,8 

mehr als 36 Monate 	. . 1 166 0,3 581 1,3 89 4,8 75 0,1 38 0,2 

insgesamt 	 401 990 100 43 403 100 1 848 100 112 854 100 19 581 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 

Tabelle 6 

Dauer des Gerichtsverfahrens bei den landgerichtlichen Spruchkörpern 
erster Instanz, 1970 *) 

Große Strafkammer Jugendkammer Schwurgericht 

Zahl % Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	  4 321 56,7 1 035 55,1 263 43,3 

mehr als 3 bis 6 Monate 	 1 709 22,4 544 28,9 211 34,7 

mehr als 6 bis 12 Monate 	 991 13,0 229 12,2 103 16,9 

mehr als 12 bis 24 Monate 	 453 5,9 58 3,1 17 2,8 

mehr als 24 bis 36 Monate 	 100 1,3 11 0,6  9 1,5 

mehr als 36 Monate 	 45 0,6 3 0,2 5 0,8 

insgesamt . . 7 619 100 1 880 
 

100 608 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 7 

Dauer des Gerichtsverfahrens einschließlich des Ermittlungsverfahrens 
bei den landgerichtlichen Spruchkörpern erster Instanz, 1970 *) 

Große Strafkammer Jugendkammer Schwurgericht 

Zahl % Zahl  % Zahl % 

bis 3 Monate 	  808 10,6 173 9,2 15 2,5 

mehr als 3 bis 6 Monate 	 1 989 26,1 613 32,6 78 12,8 

mehr als 6 bis 12 Monate 	 2 314 30,4 667 35,5  280 46,1 
mehr als 12 bis 24 Monate 	 1 620 21,3 340 18,1 166 27,3 
mehr als 24 bis 36 Monate 	 529 6,9 59 3,1 29 4,8 
mehr als 36 Monate 	 359 4,7 28 1,5 40 6,6 

insgesamt 	 7 619 100 1 880 100 608 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 

Tabelle 8 

Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Eingang 
beim Berufungsgericht, 1970 *) 

Große Strafkammer Kleine Strafkammer Jugendkammer 

Zahl % Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	  6 700 63,6 19 889 65,5 3 651 73,0 

mehr als 3 bis 6 Monate 	 2 194 20,8 6 717 22,1 978 19,6 

mehr als 6 bis 12 Monate 	 1 068 10,1 2 725 9,0 308 6,2 
mehr als 12 bis 24 Monate 	 485 4,6 877 2,9 59 1,2 
mehr als 24 bis 36 Monate 	 66 0,6 129 0,4 4 0,1 
mehr als 36 Monate 	 22 0,2 34 0,1 1 0,0 

insgesamt 	 10 535 100 30 371 100 5 001 100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 9  

Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Verkündung  
des angefochtenen Urteils, 1970 *)  

Große Strafkammer Kleine Strafkammer Jugendkammer 

Zahl % Zahl % Zahl % 

bis 3 Monate 	  3 413 32,4 8 708 28,7 1 837 36,7  

mehr als 3 bis 6 Monate 	 3 748 35,6 13 240 43,6 2 173 43,5  

mehr als 6 bis 12 Monate 	 1 999 19,0 6 070 20,0 
 

806 16,1  

mehr als 12 bis 24 Monate 	 1 092 10,4 1 934 6,4 162 3,2  

mehr als 24 bis 36 Monate 	 214 2,0 305 1,0 17 0,3  

mehr als 36 Monate 	 69 0,7 114 0,4 6 0,1  

insgesamt 	 10 535 100 30 371 100 5 001 100  

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 

Tabelle 10  

Dauer des Gerichtsverfahrens in Berufungssachen ab Einleitung  
des Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, 19701  

Große Strafkammer Kleine Strafkammer Jugendkammer 
 

Zahl % Zahl  % Zahl % 

bis 3 Monate 	  76 0,7 303 1,0 48 1,0  

mehr als 3 bis 6 Monate 	 1 220 11,6 4 880 16,1 1 022 20,4  

mehr als 6 bis 12 Monate 	 3 931 37,3 14 109 46,5 2 606 52,1  

mehr als 12 bis 24 Monate 	 3 511 33,3 7 636 25,1 1 097 21,9  

mehr als 24 bis 36 Monate 	 1 089 10,3 1 534 5,,1 162 3,2  

mehr als 36 Monate 	 708 6,7 1 900 6,3 66 1,3  

insgesamt 	 10 535 100 30 371 100 5 001 100  

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 11 

Dauer des Verfahrens in Revisionssachen beim Oberlandesgericht, 1970 *) 

Dauer ab Eingang Dauer ab Verkündung Dauer ab Einleitung 

beim Oberlandesgericht der angefochtenen des Verfahrens bei der 
Urteile **) Staatsanwaltschaft 

Zahl % Zahl % Zahl 	% 

bis 3 Monate 	  9 052 91,1 1 449 14,6 39 	0,4 

mehr als 3 bis 6 Monate 	 669 6,7 5 934 59,7 1 050 	10,9 

mehr als 6 bis 12 Monate 	 183 1,8 2 282 23,0 3 290 	34,2 

mehr als 12 bis 24 Monate 	 34 0,3 262 2,6 3 603 	37,4 

mehr als 24 bis 36 Monate 	 — — 9 0,1 957 	9,9 

mehr als 36 Monate 	 — — 2 0,0 694 	7,2 

9 633 	100 insgesamt 	  9 938 	100 9 938 	100 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
Si  ohne Hamburg (Fehler im Maschinenprogramm) 
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Tabelle 12 

Häufigkeit der Voruntersuchung in den einzelnen Ländern, 1970 *) 

Landgericht 

insgesamt Große Strafkammer 

erledigte davon mit erledigte davon mit 

Verfahren Vorunter- % Verfahren Vorunter- % 
suchung insgesamt suchung 

Baden-Württemberg 	 694 32 4,61 527 11 2,09 

Bayern 	  1 238 18 1,45 929 9 0,97 

Berlin 	  639 18 2,82 368 6 1,63 

Bremen 	  196 4 2,04 153 2 1,31 

Hamburg 	  511 27 5,28 451 19 4,21 

Hessen 	  714 25 3,50 553 11 1,99 

Niedersachsen 	  1 437 31 2,16 1 043 15 1,44 

Nordrhein-Westfalen 	 3 918 37 0,94 3 019 21 0,70 

Rheinland-Pfalz 	  399 6 1,50 313 5 1,60 

Schleswig-Holstein 	 361 35 9,70 263 8 3,04 

insgesamt 	 10 107 233 2,31 7 619 107 1,40 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 12 

Landgericht _ Oberlandesgericht 
1. Instanz Schwurgericht Jugendkammer 

erledigte davon mit erledigte davon mit erledigte davon mit 
Verfahren Vorunter-  Verfahren Vorunter- % Verfahren Vorunter- % 
insgesamt suchung insgesamt suchung insgesamt suchung 

87 19 21,84 80 2 2,50 7 6 85,71 

106 7 6,6 203 2 0,90 13 9 69,23 

58 11 18,97 213 1 0,47 13 11 84,62 

13 1 7,69 30 1 3,33 1 - 0,00 

33 8 24,24 27 - 0,00 3 2 66,67 

44 13 29,55 117 1 0,85 8 5 62,50 

47 15 31,91 347 1 0,29 2 2 100,00 

178 11 6,18 721 5 0,69 6 5 83,33 

24 1 4,76 62 - 0,00 6 - 0,00 

18 14 77,78  80 13 16,25 4 3 75,00 

608 100 16,45 1 880 26 1,38 63 43 68,25 
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Tabelle 13  

Häufigkeit der Voruntersuchung im Bundesgebiet in Sachen des Schöffengerichts,  

des Landgerichts und des Oberlandesgerichts, 1959 bis 1969  

Amtsgericht  Landgericht Oberlandesgericht *)  

Zahl der 
Hauptver- 

Zahl der 
Anklagen Verhältnis 

der Vor- 

Verhältnis 
der Vor- 

fahren in 
1. Instanz Verhältnis 

der Vor- 
Jahr vor dem 

Schöffen- 
Anzahl der 
Vorunter- 

unter- 
suchungen 

Zahl der 
Hauptver- 

Anzahl der 
Vorunter- 

unter- 
suchungen 

einschlieli- 
lich der 

Anzahl der 
Vorunter- 

unter- 
suchungen 

und 
Jugend- 

suchungen zu den 
Anklagen 

fahren in 
1. Instanz 

suchungen zu den 
Hauptver- 

vom 
General- 

suchungen zu den 
Verfahren 

schöffen- 
Bericht in % 

fahren 
1. Instanz 

bundes- 
anwalt ab- 1. Instanz 

gegebenen  
Sachen 

1959 keine genauen Angaben 15 492 643 4,15 keine genauen Angaben 

1960 keine genauen Angaben 14 089 731 5,19 2 495 	528 	21,16  

1961 105 978 81 0,08 13 198 669 5,07 keine genauen Angaben 

1962 101 315 57 0,06 14 344 526 3,67 1 720 	334 	19,42  

1963 104 764 52 0,05 13 165 543 4,12 1 527 	292 	19,12  

1964 105 031 25 0,02 13 183 257 1,95 keine genauen Angaben 

1965 74 214 17 0,03 keine genauen Angaben keine genauen Angaben 

1966 86 203 137 0,16 11 798 334 2,83 969 	153 	15,79  

1967 88 064 122 0,14 12 279 343 2,79 855 	176 	20,58  

1968 88 579 75 0,08 11 609 317 2,73 621 	85 	13,69  

1969 69 143 38 0,06 11 285 226 2,00  382 	56 	14,66  

*) in Bayern nur das Bayerische Oberste Landesgericht  

Quelle: Geschäftsübersichten der Länder  

Tabelle 14  

Häufigkeit der Voruntersuchung in Preußen von 1890 bis 1930  

Jahr Amtsgericht Landgericht Oberlandesgericht 

1890 3 703 15 316 keine Angaben  

1900 2 527 15 493 keine Angaben  

1908 1 619 16 760 keine Angaben  

1910 1 654 16 786 keine Angaben  

1917 584 8 887 keine Angaben  

1920 1 954 19 929 keine Angaben  

1925 1 593 15 313 keine Angaben  

1930 514 9 415 46  
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Tabelle 15 

Dauer des Zeitraums zwischen Verkündung des Urteils 
und der Niederlegung der Urteilsgründe in den Akten 

(Urteile des Landgerichts erster Instanz, in denen Revision eingelegt wurde) 

Ausgewertete 
Verfahren 

Verfahren mit einer Hauptverhandlungsdauer 
erster Instanz .  

- 	- - 	--- 
von 1 bis 3 von 4 bis 10 von mehr als Dauer der Urteilsabsetzungsfrist insgesamt 

Tagen Tagen 10 Tagen 

Zahl % Zahl 	% Zahl % Zahl % 

bis 1 Woche 	  118 6,34 112 7,26 5 1,92 1 1,72 

mehr als 1 bis 2 Wochen 	 164 8,81 157 10,17 7 2,69 - - 

mehr als 2 bis 3 Wochen 	 260 13,97 245 15,88 15 5,77 - - 

mehr als 3 Wochen bis 1 Monat 	 277 14,89 260 16,85 16 6,15 1 1,72 

mehr als 1 bis 2 Monate 	 566 30,41 465 30,14 96 36,92 5 8,62 

mehr als 2 bis 3 Monate 	 195 10,48 140 9,07 54 20,77 1 1,72 

mehr als 3 bis 4 Monate 	 115 6,18 68 4,41 39 15,00 8 13,79 

mehr als 4 bis 7 Monate 	 119 6,39 79 5,12 25 9,62 15 25,87 

mehr als 7 bis 8 Monate 	 17 0,92 9 0,58 1 0,38 7 12,07 

mehr als 8 Monate bis 1 Jahr 	 9 0,48 2 0,13 1 0,38 6 10,34 

mehr als 1 Jahr 	  14 0,75 - - - - 14 24,15 

Zeitraum nicht angegeben 	 7 0,38 6 0,39 1 0,38 - - 

insgesamt 	 1 861 100 1 543 100 260 100 58 100 

Quelle: Auswertung der vom Bundesgerichtshof im ersten Halbjahr 1971 entschiedenen Revisionsverfahren 

Tabelle 16 

Zahl der Berufungsverwerfungen nach § 329 StPO; der Berufungserledigungen 
und der Berufungsurteile, 1970*) 

Prozentualer Anteil 
der Erledigung 

Zahl durch Verwerfung 
der Berufung 

nach § 329 StPO 

Erledigte Berufungsverfahren insgesamt 	 45 913 7,16 

Nach Hauptverhandlung erledigte Berufungen 	 38 634 8,50 

Erledigung durch Urteil insgesamt 	  31 970 10,28 

Erledigung durch Urteil ohne Urteile nach § 329 StPO 28 645 - 

Erledigung durch Verwerfung nach § 329 StPO 	 3 285 - 

*) Bundesgebiet ohne Saarland; Hessen und Rheinland-Pfalz nur 2. bis 4. Quartal 
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Tabelle 17 

Einhaltung der Urteilsabsetzungsfrist gemäß § 275 StPO durch die Gerichte 
der Länder 

Schwurgericht Große Strafkammer 

Anzahl  a b ç Anzahl  a b c 

Frist gemäß § 275 StPO 
bis 1 Woche 	  6 2,48 2,48 0,32 98 7,04 7,04 5,27 

bis 2 Wochen 	  7 2,89 5,37 0,38 137 9,84 16,88 7,36 

bis 3 Wochen 	  17 7,02 12,39 0,91 199 14,30 31,18 10,69 

bis 1 Monat 	  18 7,44 19,83 0,97 213 15,30 46,48 11,45 

bis 2 Monate 	  81 33,47 53,30 4,35 419 30,11 76,59 22,51 

bis 3 Monate 	  31 12,80 66,10 1,67 147 10,56 87,15 7,90 

bis 4 Monate 	  27 11,16 77,26 1,45 77 5,53 92,68 4,14 

bis  7 Monate 	  28 11,57 88,83 1,50 83 5,96 98,64 4,46 

bis 8 Monate 	  9 3,72 92,55 0,48 8 0,57 99,21 0,43 

bis 1 Jahr 	  2 0,83 93,38 0,11 7 0,50 99,71 0,38 

mehr als 1 Jahr 	  14 5,79 99,17 0,75 - - - - 

Frist nicht festgestellt 	 2 0,83 100 0,11 4 0,29 100 0,21 

Gesamt: 	 242 100 13,00 1 392 100 74,80 
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Tabelle 17 

Jugendkammer Spruchkörper insgesamt 

Anzahl  a b c Anzahl  a b 	c 

14 6,17 6,17 0,75 118 6,34 6,34 

20 8,81 14,98 1,07 164 8,81 15,15 

44 19,38 34,36 2,36 260 13,97 29,12 

46 20,26 54,62 2,48 277 14,89 44,01 

66 29,08 83,70 3,56 566 30,42 74,43 

17 7,49 91,19 0,91 195 10,48 84,91 

11 4,85 96,04 0,59 115 6,18 91,09 

8 3,52 99,56 0,43 119 6,39 97,48 

- - - - 17 0,91 98,39 

- - - - 9 0,48 98,87 

- - - - 14 0,75 99,62 

1 0,44 100 0,05  7 0,38 100 

227 100 12,20 1 861 100 

Erklärung zu den Spalten a), b) und c) : 
Prozentuales Verhältnis zur Ge-
samtzahl der Revisionsverfahren 
des jeweiligen erstinstanzlichen 
Spruchkörpers innerhalb der ein-
zelnen Tabellen 

b) fortgeschriebener Prozentsatz 
c) prozentuales Verhältnis zur Ge-

samtzahl der Verfahren 
Quelle: Zählkartenerhebung in Re-

visionsstrafsachen (BGH) 
Auswertungsergebnis 
1. Halbjahr 1971 
(1861 Revisionen) 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Die Eingangsworte sind wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:". 

Begründung 

Die Zustimmungsbedürftigkeit ergibt sich schon im 
Hinblick auf die in Artikel 6 und Artikel 7 vorge-
sehenen förmlichen Änderungen des Rechtspfleger-
gesetzes und des Bundeszentralregistergesetzes, die 
mit Zustimmung des Bundesrates ergangen sind. 

Artikel 1 

Änderung der Strafprozeßordnung 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 und 3 (§§ 16 bis 18 StPO) 

Die Nummern 2 und 3 sind wie folgt zu fassen: 

,2. § 16 erhält folgende Fassung: 

„§ 16 

Das Gericht prüft den Gerichtsstand bis zum 
Beginn der Vernehmung des Angeklagten zur 
Sache. Danach darf es seine Unzuständigkeit nur 
auf einen Antrag aussprechen, den der Ange-
klagte bis zu diesem Zeitpunkt gestellt hat. Hat 
das Gericht seine Zuständigkeit einmal ausdrück-
lich festgestellt, findet keine weitere Prüfung 
statt." 

3. §§ 17 und 18 entfallen.' 

Begründung 

Nachdem § 16 geändert und § J7 gestrichen werden 
sollen, sollte die Gelegenheit benutzt werden, auch 
die mit diesen beiden Bestimmungen im Zusammen-
hang stehende Regelung des § 18 im Hinblick auf 
einen einheitlichen Zeitpunkt der Entscheidungen 
über die Zuständigkeit anzupassen. Zugleich sollte 
dabei die Bindungswirkung einer einmal getroffenen 
Feststellung über die Zuständigkeit, die jetzt in § 17 
wenigstens für die Entscheidung während der Vor-
untersuchung angeordnet ist, im Gesetz zum Aus-
druck kommen. Bei der beabsichtigten ersatzlosen 
Streichung des § 17 würde in Zukunft jeder Anhalts-
punkt für eine sinnvolle Auslegung fehlen. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 47 StPO) 

Nummer 11 ist wie folgt zu fassen: 

,11. § 47 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden die Worte „das Gesuch um" 
durch die Worte „den Antrag auf" ersetzt.' 

Begründung 

Sprachliche Richtigstellung. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 52 StPO) 

Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 

,13. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 
und 3 eingefügt: 

„(2) Haben Minderjährige oder wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ent-
mündigte Personen wegen fehlender Ver-
standesreife von der Bedeutung des Zeugnis-
verweigerungsrechts keine genügende Vor-
stellung, so dürfen sie nur vernommen wer-
den, wenn sie aussagebereit sind und ihr 
gesetzlicher Vertreter für sie auf die Aus-
übung des Zeugnisverweigerungsrechts ver-
zichtet. 

(3) . . . (wie Regierungsvorlage)." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird durch folgende 
Absätze 4 und 5 ersetzt: 

„(4) Die in Absatz 1 bezeichneten Perso-
nen sind vor jeder Vernehmung über ihr 
Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu 
belehren. In den Fällen der Absätze 2 und 3 
sind auch die zur Entscheidung über die Aus-
übung des Zeugnisverweigerungsrechts be-
fugten Personen über dieses Recht sowie 
über ihre Befugnis zu belehren. 

(5) Der Verzicht auf die Ausübung des 
Zeugnisverweigerungsrechts kann auch wäh-
rend der Vernehmung widerrufen werden."' 

Begründung 

Die in dem Entwurf vorgesehene Formulierung be-
rücksichtigt nicht, daß die Aussagebereitschaft des 
Minderjährigen usw. nur faktische Bedeutung hat, 
während rechtliche Relevanz nur der Erklärung des 
gesetzlichen Vertreters über die Ausübung oder 
Nichtausübung des Zeugnisverweigerungsrechts zu-
kommt. In der Formulierung unter Buchstabe b in 
Absatz 4 Satz 1: „... über ihr Recht zu belehren" ist 
nicht unterschieden zwischen dem Zeugnisverweige-
rungsrecht als solchem und der Befugnis des gesetz-
lichen Vertreters, auf dieses Recht anstelle des Zeu-
gen rechtswirksam zu verzichten. 

Der Regelungsgehalt des Absatzes 4 Satz 2 (nach 
der Fassung des Entwurfs = Absatz 2 Satz 2 der 
bisherigen Fassung) hat mit dem des Satzes 1 un-
mittelbar nichts zu tun und sollte deshalb in einen 
besonderen Absatz 5 verwiesen werden. Der vorge-
schlagene Absatz 5 bezieht sich, wie sich aus seiner 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/ 3478  

Stellung und aus dem Zusammenhang mit dem letz-
ten Halbsatz des vorgeschlagenen Absatzes ergibt, 
sowohl auf die zeugnisverweigerungsberechtigten 
Personen als auch auf die zur stellvertretenden Aus-
übung des Zeugnisverweigerungsrechts befugten ge-
setzlichen Vertreter. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 87 StPO) 

In Nummer 21 sind die Buchstaben d und e durch den 
folgenden Buchstaben d zu ersetzen: 

,d) Als Absatz 4 wird angefügt: 

„ (4) Die Leichenöffnung und die Ausgrabung 
einer beerdigten Leiche werden vom Richter an-
geordnet; die Staatsanwaltschaft ist zu der An-
ordnung befugt, wenn der Untersuchungserfolg 
durch Verzögerung gefährdet würde. Wird die 
Ausgrabung angeordnet, so ist zugleich die Be-
nachrichtigung eines Angehörigen des Toten an-
zuordnen, wenn der Angehörige ohne besondere 
Schwierigkeiten ermittelt werden kann und der 
Untersuchungszweck durch die Benachrichtigung 
nicht gefährdet wird."' 

Begründung 

Es ist zweckmäßig, die bei der Anordnung der Aus-
grabung einer Leiche zusätzlich zu treffende Anord-
nung über die Benachrichtigung eines Angehörigen 
in dem Absatz zu regeln, der von der Anordnung der 
Ausgrabung handelt. Andernfalls ist auch nicht ganz 
klar, wer die Anordnung über die Benachrichtigung 
eines Angehörigen zu treffen hat. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 25 (§ 100 a StPO) 

Nummer 25 ist wie folgt zu fassen: 

,25. In § 100 a Nr. 2 werden nach der Angabe „§ 138 
des Strafgesetzbuches" das Wort „oder" durch 
einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort „Er-
pressung" die Worte „oder gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande ein Vergehen nach § 11 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 6 Buchstabe a, Nr. 7 oder 8 des 
Betäubungsmittelgesetzes" eingefügt.' 

Begründung 

Die Ergänzung des § 100 a Nr. 2 StPO will erklärter-
maßen in besonders schwerwiegenden Fällen von 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz die 
Überwachung des Fernsprechverkehrs zulassen. § 11 
Abs. 4 Nr. 4 des Betäubungsmittelgesetzes bezeich-
net aber auch die gewerbsmäßig oder durch ein Mit-
glied einer Bande begangene Verwirklichung der 
Tatbestände des Absatzes 1 Nr. 7 und 8 als beson-
ders schwere Fälle. Dem sollte bei der Zulassung der 
Überwachung des Fernsprechverkehrs Rechnung ge-
tragen werden. Auch der vom Bundesrat einge-
brachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Strafprozeßordnung — Haftnovelle — (BT-Druck-
sache VI /3248) hat sich zur Kennzeichnung der Fälle, 
in denen die besondere Sanktion der Sicherungshaft 
zulässig sein soll, an § 11 Abs. 4 Nr. 4 des Betäu-
bungsmittelgesetzes angelehnt. 

Die Aufnahme des § 11 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe b des 
Betäubungsmittelgesetzes in den Katalog des § 100 a 
Nr. 2 StPO erscheint nicht gerechtfertigt. Ein ge-
werbsmäßiges Besitzen ist schwer vorstellbar, da 
'sich jemand durch den bloßen Besitz von Betäu-
bungsmitteln keine Einnahmequelle verschaffen 
kann. Es erscheint auch wenig sinnvoll, das Besitzen 
von Betäubungsmitteln als Mitglied einer Bande her-
auszustellen, da es eine Bande, die nichts tut als 
Rauschgift zu besitzen, nicht geben dürfte. Aus die-
sen Erwägungen ist auch in § 11 Abs. 4 Nr. 4 des Be-
täubungsmittelgesetzes der Buchstabe b des Absat-
zes 1 Nr. 6 ausgeklammert worden. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 36 (§ 153 a StPO) 

a) In § 153 a Abs. 1 Satz 1 sind nach den Worten 
„geeignet sind," die Worte „bei geringer Schuld" 
einzufügen. 

Begründung 

§ 153 a StPO soll — entsprechend dem Vorschlag des 
Bundesrates zum EGStGB — nur anwendbar sein, 
wenn — wie in § 153 StPO — die Schuld des Täters 
gering ist; bei geringer Schuld soll durch Auflagen 
oder Weisungen das öffentliche Interesse an der 
Strafverfolgung kompensiert werden können. Der 
Wortlaut der Vorschrift i. d. F. des Entwurfs bringt 
die hiermit umschriebene Sinngebung und systema-
tische Stellung der Vorschrift ebenso wie die Be-
gründung (vgl. S. 73) nicht klar zum Ausdruck. Die 
Einfügung der Worte „bei geringer Schuld" ist da-
her zur Klarstellung geboten. 

b) In § 153 a Abs. 1 ist nach Satz 1 folgender Satz 2 
einzufügen: 

„Dabei dürfen an den Beschuldigten keine unzu-
mutbaren Anforderungen gestellt werden." 

Begründung 

Angleichung an § 24 a Abs. 1 Satz 2 und an § 24 b 
Abs. 1 Satz 2 StGB. 

c) In § 153 a Abs. 1 ist nach Satz 3 (bisher Satz 2) 
folgender Satz 4 einzufügen: 

„Ist der Beschuldigte ohne Verschulden außer-
stande, eine Auflage innerhalb der Frist zu er-
füllen, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zu-
stimmung des Gerichts und des Beschuldigten die 
Auflage nachträglich ändern oder aufheben oder 
die Frist einmal bis zu höchstens drei Monaten 
verlängern." 

Begründung 

Die Ergänzung, die § 24 d StGB entspricht, ist er-
forderlich, um Härten zu vermeiden. 

Die Frist sollte nicht um mehr als drei Monate ver-
längert werden können, damit die Durchführung des 
Verfahrens nicht zu sehr verzögert wird. 

d) In § 153 a Abs. 1 ist folgender Satz 6 anzufügen: 

„Leistungen, die der Beschuldigte nach Satz 1 
Nr. 2 oder 3 erbracht hat, werden nicht zurück-
erstattet." 
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Begründung 

Klarstellung entsprechend § 25 Abs. 3 Satz 1 StGB. 
Eine dem § 25 Abs. 3 Satz 2 StGB entsprechende 
Regelung sollte nicht aufgenommen werden, da sie 
zur Folge haben müßte, daß im Falle eines Frei-
spruchs nach vorangegangener vorläufiger Einstel-
lung die aufgrund einer Auflage nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2, 3 erbrachten Leistungen stets zurück-
zuerstatten wären. Dadurch würde die Auflage in 
die Nähe einer unrechtmäßigen Strafverfolgungs-
maßnahme gerückt. 

e) § 153 a Abs. 2 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Absatz 1 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend." 

Begründung 

Folge der vorgeschlagenen Ergänzung des § 153 a 
Abs. 1 um drei weitere Sätze. 

f) Zu Artikel 1 Nr. 36 (§ 153 a StPO), § 24 a StGB, 
§ 15 JGG 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob eine 
Änderung und Ergänzung des § 153 a StPO (i. d. F. 
des Entwurfs), § 24 a StGB und § 15 JGG in folgender 
Hinsicht vorgenommen werden sollte: 

1. Gerichte und Staatsanwaltschaften bestimmen 
nicht die gemeinnützige Einrichtung, welcher 
der Geldbetrag zufließen soll, sondern den 
gemeinnützigen Zweck, für den der Betroffene 
einen Geldbetrag zu leisten hat. 

2. Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung eine Regelung über 
die zentrale Ansammlung und Verteilung der 
für gemeinnützige Zwecke bestimmten Geld-
beträge, über den Nachweis der sachgemäßen 
Verwendung dieser Beträge durch die gemein-
nützigen Einrichtungen sowie über die Rechen-
schaftslegung hinsichtlich der angesammelten 
Beträge und ihrer Verteilung zu treffen. 

3. Hat eine Landesregierung von dieser Ermäch-
tigung Gebrauch gemacht, so sind die auf-
erlegten Geldbeträge an die von ihr be-
stimmte Stelle zu zahlen. Andernfalls be-
stimmt das Gericht die gemeinnützige Ein-
richtung, an die der Geldbetrag zu zahlen ist. 

4. Bei der Bestimmung des gemeinnützigen Ver-
wendungszweckes soll das Gericht nach Mög-
lichkeit die Art der Straftat und die durch sie 
verschuldeten Auswirkungen berücksichtigen. 

5. Der Begriff der Gemeinnützigkeit bestimmt 
sich nach den steuerrechtlichen Vorschriften. 

Begründung 

Durch die in Artikel 1 Nr. 36 (§ 153 a StPO) des 
Entwurfs vorgesehene Regelung werden die be-
reits nach geltendem Recht bestehenden gesetz-
lichen Möglichkeiten, dem Verurteilten die Zah-
lung eines Geldbetrages zugunsten einer gemein-
nützigen Einrichtung aufzuerlegen, hinsichtlich 
des Beschuldigten um den Fall der vorläufigen 
Einstellung eines Ermittlungs- oder Strafverfah-
rens erweitert. Bereits anläßlich der Beratung des 

Entwurfs eines Einführungsgesetzes zum Straf-
gesetzbuch (BR-Drucksache 1/72), der in Ar-
tikel 19 Nr. 41 eine entsprechende Vorschrift 
enthält, hat der Bundesrat in einer einstimmig 
gefaßten Entschließung die Bundesregierung ge-
beten, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens zu prüfen, ob die Verteilung von 
Geldbußen „einer gesetzlichen Regelung in der 
Richtung bedarf, daß in der Regel eine Beziehung 
zwischen der Straftat und der Zielsetzung der in 
Betracht kommenden Empfänger hergestellt und 
das Verfahren der Verteilung von Geldbußen 
näher ausgestaltet wird". Ein Tätigwerden des 
Gesetzgebers in dieser Richtung erscheint dring-
lich. 

Die vorgeschlagene Regelung konkretisiert den 
Inhalt der vorerwähnten Entschließung. Der spe-
zialpräventive Zweck der hier in Frage stehen-
den Auflagen sollte stärker als bisher dadurch 
verdeutlicht werden, daß das Gericht bestimmt, 
für welchen gemeinnützigen Zweck der Geldbe-
trag zu zahlen ist. Bei der Bestimmung dieses 
Zweckes sollte das Gericht nach Möglichkeit eine 
Beziehung zwischen der Art der Straftat und 
ihren Auswirkungen und dem gemeinnützigen 
Zweck herstellen. 

Es sollte den Ländern ermöglicht werden, künftig 
eine zentrale Stelle zur Ansammlung und Vertei-
lung der zur Verwendung für gemeinnützige 
Zwecke bestimmten Geldbeträge einzurichten, 
ohne sie indessen zu einer solchen Einrichtung 
zu verpflichten. Die Form, in der dies geschieht 
(dabei könnte sowohl an eine unselbständige 
Organisationseinheit innerhalb der Landesver-
waltung als auch an eine juristische Person des 
Privatrechts oder des öffentlichen Rechts oder 
auch nur an die Einrichtung eines Treuhandkon-
tos gedacht werden), sowie die Ausgestaltung des 
Verteilungsverfahrens sollte den Ländern über-
lassen bleiben. Macht ein Land von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch, so wären die auferlegten Geld-
beträge an die von der Landesregierung bezeich-
nete Stelle zu zahlen. Besteht eine zentrale Stelle 
nicht, so wäre wie bisher vom Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft die Einrichtung zu benennen, 
an die der Geldbetrag zu zahlen ist. 

Schließlich erscheint es geboten, den Kreis der 
Empfängerorganisationen dadurch zu begrenzen, 
daß der Begriff der Gemeinnützigkeit durch An-
knüpfung an die entsprechenden steuerrechtlichen 
Vorschriften (vgl. § 17 Steueranpassungsgesetz 
und die dazu erlassene Gemeinnützigkeitsver-
ordnung vom 24. Dezember 1953) näher konkre-
tisiert wird. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 38 (§ 153 f StPO) 

Der Bundesrat ist mit der Bundesregierung der Auf-
fassung, daß alle rechtsstaatlich zulässigen und er-
folgversprechenden Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um dem äußerst bedrohlichen Rauschgift-
mißbrauch auch mit strafrechtlichen Mitteln wirksam 
zu begegnen. 
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Die Durchbrechung des Legalitätsprinzips durch die 
Einführung des „Kronzeugen" im Rahmen der straf-
rechtlichen Bekämpfung des Rauschgifthandels wirft 
jedoch Fragen von erheblicher grundsätzlicher Be-
deutung für das Strafverfahrensrecht auf, die weite-
rer Prüfung bedürfen. Auch die Ausgestaltung des 
§ 153 f StPO im einzelnen, insbesondere der Verzicht 
auf die Zustimmung des Gerichts für das Absehen 
von der Strafverfolgung, muß noch mit der Praxis 
erörtert werden. Zu einer solchen Prüfung und Er-
örterung bestand bisher keine Möglichkeit, da die 
Vorschrift ohne vorherige Ankündigung in den Ent-
wurf eingefügt wurde. 

Der Bundesrat behält sich daher eine Stellungnahme 
zu Artikel 1 Nr. 38 des Entwurfs ausdrücklich vor. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 41 (§ 159 Abs. 2 StPO) 

Nummer 41 ist wie folgt zu fassen: 

,41. In § 159 Abs. 2 StPO werden nach dem Wort 
„Amtsrichters" die Worte „mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft" eingefügt? 

Begründung 

Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod wer-
den den Polizei- und Gemeindebehörden nicht selten 
erst kurze Zeit vor der vorgesehenen oder anbe-
raumten Beerdigung bekannt (z. B. daß der Verstor-
bene einige Tage vor seinem Ableben gestürzt sein 
soll). In solchen Fällen kommt es besonders auf eine 
rasche Erlangung der schriftlichen Genehmigung zur 
Bestattung an. In ländlichen Gegenden ist diese we-
sentlich einfacher und schneller zu erreichen, wenn 
sie vom Amtsrichter erteilt werden kann, als wenn 
sie bei der Staatsanwaltschaft am entfernten Sitz des 
Landgerichts eingeholt werden muß. Da nunmehr 
sichergestellt ist, daß der Amtsrichter nur mit Zu-
stimmung der Staatsanwaltschaft die Bestattungs-
genehmigung erteilen kann, bestehen keine Beden-
ken dagegen, dem Amtsrichter auch in Zukunft die 
Erteilung der Bestattungsgenehmigung zu belassen. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 43 (§ 161 a StPO) 

Zu Artikel 1 Nr. 45 Buchstabe a (§ 163 a StPO) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob 
eine Änderung und Ergänzung der §§ 161 a und 163 a 
StPO dahin geboten erscheint, daß im Interesse einer 
Intensivierung der Verbrechensbekämpfung und 
einer Beschleunigung des Ermittlungsverfahrens die 
Befugnisse der Staatsanwaltschaft zur Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen auf Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft erweitert werden sollte. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 43 (§ 161 a StPO) und Nr. 45 
(§ 163 a StPO) 

a) In § 161 a Abs. 2 ist folgender Satz 3 anzufügen: 

„Kann ein Zeuge, der vorgeführt wird, nicht un-
verzüglich von der Staatsanwaltschaft vernom-
men werden, so ist er zu entlassen." 

Begründung 

Die Ergänzung des § 161 a Abs. 2 i. d. F. des Ent-
wurfs ist notwendig, um zu verhindern, daß die 
in der Vorführung eines Zeugen liegende Frei-
heitsbeschränkung (Artikel 104 Abs. 1 GG) zu 
einer Freiheitsentziehung (Artikel 104 Abs. 2 GG) 
wird, die dem Richter vorbehalten ist. Nach § 135 
Satz 2 StPO kann der Richter den vorgeführten 
Beschuldigten, dessen richterliche Vernehmung 
nicht sofort ausführbar ist, bis zu seiner Verneh-
mung, jedoch nicht über den nächstfolgenden 
Tag hinaus, festhalten. Ein solches Festhalterecht 
steht dem Richter auch gegenüber dem zwangs-
weise vorgeführten Zeugen zu (Loewe-Rosen-
berg, 22. Aufl., Bemerkung 3 zu § 51 StPO mit 
weiteren Nachweisen). Der Staatsanwaltschaft 
darf nach Artikel 104 GG ein Festhalterecht weder 
gegenüber dem Beschuldigten noch gegenüber 
dem Zeugen zugestanden werden. Der Entwurf 
sieht deshalb folgerichtig in § 163 a Abs. 3 Satz 4 
hinsichtlich des vorgeführten Beschuldigten den 
Ausschluß dieses Rechtes vor. Dieselbe Bestim-
mung muß auch hinsichtlich des vorgeführten 
Zeugen getroffen werden. Andernfalls würde 
durch die Inbezugnahme des § 51 StPO in § 161 a 
Abs. 2 der Staatsanwaltschaft das Festhalterecht 
gegeben werden, das dem Richter nach § 51 StPO 
zusteht. 

b) In § 163 a Abs. 3 Satz 4 ist das Wort „sofort" 
durch das Wort „unverzüglich" zu ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an die vorgeschlagene Ergänzung zu 
§ 161 a Abs. 2 StPO. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 46 (§ 168 c StPO) 

§ 168 c Abs. 5 ist wie folgt zu fassen: 

„ (5) Von den Terminen sind die zur Anwesenheit 
Berechtigten vorher zu benachrichtigen. Die Benach-
richtigung unterbleibt, wenn sie den Untersuchungs-
erfolg gefährden würde. Auf die Verlegung eines 
Termins wegen Verhinderung haben die zur Anwe-
senheit Berechtigten keinen Anspruch." 

Begründung 

Angesichts der Bedeutung des Rechts zur Anwesen-
heit bei richterlichen Vernehmungen — die künftig 
nur noch in besonders wichtigen Fällen herbeige-
führt werden sollen — ist es notwendig, die Aus-
übung des Anwesenheitsrechts durch vorherige Be-
nachrichtigung grundsätzlich zu gewährleisten und 
zum Ausdruck zu bringen, daß die Benachrichtigung 
nur ausnahmsweise unterbleiben darf. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 49, 50 und 51 

(§§ 169 a, 169 b, .169 c StPO) 

a) Die Nummern 49 und 50 sind wie folgt zu fassen: 

,49. § 169 a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Ab-
satz; in ihm werden die Worte „durch 
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Einreichung einer Anklageschrift" ge-
strichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

50. Die §§ 169 b und 169 c werden aufgehoben.' 

b) Nummer 51 ist zu streichen. 

c) Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sind die 
sich aus den Änderungen zu a) und b) ergeben-
den Folgeänderungen vorzunehmen, und zwar 
in Artikel 1 (Strafprozeßordnung), Artikel 3 (Ju-
gendgerichtsgesetz), Artikel 8 (Bundesrechtsan-
waltsordnung, Patentanwaltsordnung und Steuer-
beratungsgesetz), Artikel 9 Abschnitt II (Bundes-
gebührenordnung für Rechtsanwälte) sowie in 
Artikel 10 Abschnitt I (Reichsabgabenordnung) 
und Abschnitt II (Gesetz über die Entschädigung 
für Strafverfolgungsmaßnahmen). 

Begründung 

In der Begründung zu dem Gesetzentwurf wird zu-
treffend dargelegt, daß sich die an die Einführung 
der Schlußanhörung und des Schlußgehörs geknüpf-
ten Erwartungen in der Praxis nicht erfüllt haben 
und daß die mit dieser Einrichtung in wenigen Ver-
fahren erreichbaren Vorteile in keinem tragbaren 
Verhältnis zu den erheblichen Nachteilen in der 
Mehrzahl aller Fälle stehen. Da die getroffenen 
negativen Feststellungen für sämtliche Verfahren 
gelten, in denen die Gewährung der Schlußanhörung 
und des Schlußgehörs in Betracht kommt, erscheint 
es geboten, dieses Rechtsinstitut ersatzlos zu be-
seitigen. Auch im Interesse des Beschuldigten be-
steht kein Bedürfnis, die mit der Schlußanhörung 
und dem Schlußgehör zwangsläufig verbundenen 
erheblichen Verzögerungen künftig noch in den-
jenigen Verfahren in Kauf zu nehmen, in denen die 
Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit des Oberlan-
desgerichts im ersten Rechtszug oder die Zuständig-
keit des Schwurgerichts für begründet hält. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 71 (§ 256 Abs. 1 StPO) 

Nummer 71 ist wie folgt zu fassen: 

71. § 256 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Worten „Erklärungen öffentlicher 
Behörden" werden die Worte „sowie der 
Ärzte eines gerichtsärztlichen Dienstes" ein-
gefügt. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„. . . (wie Regierungsvorlage) . . .".. 

Begründung 

In Bayern sind auf Grund des Gesetzes über den 
gerichtsärztlichen Dienst vom 27. Juli 1950 (GVBl. 
S. 110) Landgerichtsärzte bestellt. Nach der Recht-
sprechung dürfen zwar die Gutachten von Amts-
ärzten bei der staatlichen Gesundheitsverwaltung 
verlesen werden (vgl. BGHSt 1, 94, 97), nicht aber 
die Gutachten der Landgerichtsärzte, weil sie 
zwar einer Behörde angehören, diese aber nicht 
vertreten (RGSt 64, 78, 80; BayObLG 51, 305; Müller- 

Sax [KMR] 6. Aufl. § 256 Anm. 3 b). Dieser Unter-
schied gegenüber den Ärzten der Gesundheitsämter 
ist in der gerichtlichen Praxis höchst unbefriedigend. 
Er soll durch die vorgeschlagene Änderung beseitigt 
werden. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 76 (§ 275 StPO) 

In § 275 Abs. 1 Satz 4 sind die Worte „nicht voraus-
sehbaren" zu streichen 

Begründung 

Bei der in § 275 Abs. 1 Satz 4 vorgesehenen „Not-
fallklausel" sollte auf das Merkmal der Unvorher-
sehbarkeit verzichtet und allein auf die Unabwend-
barkeit der die Einhaltung der Frist hindernden Um-
stände abgestellt werden, um für besonders gela-
gerte Ausnahmefälle, insbesondere bei sogenannten 
Monstresachen, eine größere Flexibilität in der An-
wendbarkeit dieser Klausel zu erreichen. 

16. Zu Artikel 1 nach Nummer 76 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, 
ob es sich nicht empfiehlt, in § 290 StPO den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit hinsichtlich der Mög-
lichkeit, das im Geltungsbereich der StPO befindliche 
Vermögen zu beschlagnahmen, zu konkretisieren. 

17. Zu Artikel 1 Nr. 80 und Nr. 80 a — neu — 

(§§ 306, 311 StPO) 

a) Nummer 80 ist wie folgt zu fassen: 

,80. § 306 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 3 werden der Beistrich durch 
das Wort „und" ersetzt sowie die Worte 
„und des Untersuchungsrichters" ge-
strichen.' 

b) Nach Nummer 80 ist folgende neue Nummer 80 a 
einzufügen: 

,80 a. § 311 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Ab-
sätze 3 und 4 eingefügt: 

„(3) Ist die sofortige Beschwerde 
verspätet eingelegt, so hat das Gericht 
das Rechtsmittel als unzulässig zu ver-
werfen. 

"(4) Der Beschwerdeführer kann bin-
nen einer Woche nach Zustellung des 
Beschlusses die Entscheidung des Be-
schwerdegerichts beantragen. Die Vor-
schrift des § 35 a gilt entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

Begründung 

Die in Übereinstimmung mit dem Entwurf des Bun

-

desrates (Drucksache VI/1954) vorgeschlagene Auf- 
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hebung des § 306 Abs. 1 Satz 2 StPO führt dazu, daß 
die Beschwerde nur noch bei dem Gericht eingelegt 
werden kann, das die angefochtene Entscheidung 
erlassen hat. Damit wird das Verfahren nicht nur 
beschleunigt, weil die in der Regel erforderliche 
Rückgabe der Beschwerde durch das Beschwerdege-
richt zur Prüfung im Abhilfeverfahren entfällt, son-
dern auch innerhalb der Strafprozeßordnung im Zu-
sammenhang mit der Einlegung von Rechtsmitteln 
vereinheitlicht. Die vorgeschlagene Aufhebung prä-
judiziert im übrigen weder die Entscheidung dar-
über, bei welchem Gericht das zukünftige Rechts-
mittel in Strafsachen einzulegen sein wird, noch eine 
Vereinheitlichung der Vorschriften über die Ein-
legung der Beschwerde in allen Verfahrensordnun-
gen. 

Die zur Feststellung der Rechtskraft und damit der 
Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Entscheidung er-
forderliche Anfrage beim Beschwerdegericht, ob 
dort eine Beschwerde eingegangen ist, kann zu er-
heblichem Arbeitsaufwand und damit zu unange-
messenen Verzögerungen des Verfahrens führen. 
Deshalb ist in Übereinstimmung mit dem Entwurf 
des Bundesrates die Aufhebung des § 311 Abs. 2 
Satz 2 zweckmäßig. Diese gesetzgeberische Maß-
nahme dient ebenfalls der Vereinheitlichung des 
Verfahrens innerhalb der Strafprozeßordnung. 

Die vorgesehene Aufhebung des § 311 Abs. 2 Satz 2 
eröffnet die Möglichkeit zuzulassen, daß das Ge-
richt, das die angefochtene Entscheidung erlassen 
hat, eine verspätet eingelegte sofortige Beschwerde 
selbst als unzulässig verwirft. Gleiches sieht das 
geltende Recht bereits für die Berufung in § 319 
Abs. 1 und für die Revision in § 346 Abs. 1 vor; 
diese Vorschriften haben sich bewährt. Die für die 
sofortige Beschwerde vorgesehene Neuregelung 
dient ebenfalls der Beschleunigung des Verfahrens 
und zugleich der Entlastung des Beschwerdegerichts. 

In dem neuen § 311 Abs. 4 ist — entsprechend § 319 
Abs. 2 und § 346 Abs. 2 — vorgesehen, daß der 
Betroffene die Entscheidung des Rechtsmittelge-
richts über die rechtzeitige Einlegung der sofortigen 
Beschwerde herbeiführen kann. 

18. Zu Artikel 1 Nr. 81 Buchstabe a 

(§ 329 Abs. 1 StPO) 

In § 329 Abs. 1 Satz 1 sind nach den Worten „das 
Gericht" die Worte „auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft" einzufügen. 

Begründung 

Die Verwerfung der Berufung kann dann bedenklich 
sein, wenn das angefochtene Urteil offensichtlich un-
richtig ist. Zum Schutze des Angeklagten ist es da-
her angezeigt, die Verwerfung an einen Antrag der 
zur Objektivität verpflichteten Staatsanwaltschaft 
zu binden. 

19. Zu Artikel 1 Nr. 84 (§§ 364 a, 364 b, 364 c StPO) 

Nummer 84 ist zu streichen mit der Folge, daß auch 
in Artikel 1 die Nummer 4 Buchstabe a, Nummern 

86, 101, in Artikel 9 Abschnitt I die Nummer 1 und in 
Artikel 9 Abschnitt II die Nummern 1, 2 Buchstabe b 
und Nummer 3 zu streichen sind. 

Begründung 

Die Reform des Wiederaufnahmerechts ist dringend 
geboten. Sie sollte aber geschlossen in einem beson-
deren Gesetzesvorhaben durchgeführt werden. Die 
Vorwegregelung einzelner Teilstücke sollte schon 
aus diesem Grunde vermieden werden. Eine vor-
zeitige Regelung in dem im Entwurf vorgeschlage-
nen Umfang ist auch noch nicht unumgänglich not-
wendig, weil die vorgesehenen Verbesserungen 
regelmäßig schon von dem geltenden Recht erfaßt 
werden. So sind die §§ 364 a und 364 b deshalb über-
flüssig, weil — wie in der Begründung ausdrücklich 
betont wird — zumindest in der Rechtsprechung all-
gemein (und im Schrifttum überwiegend) anerkannt 
ist, daß die Bestellung eines Verteidigers auch dann 
im Wiederaufnahmeverfahren möglich ist, wenn im 
wiederaufzunehmenden Verfahren kein Verteidiger 
bestellt worden war. Für den Fall, daß im alten 
Verfahren schon ein Verteidiger beigeordnet war, 
bedarf es schon deshalb keiner besonderen Rege-
lung, weil die Bestellung regelmäßig das Wieder-
aufnahmeverfahren bis zu der Anordnung der Wie-
deraufnahme und der Erneuerung der Hauptver-
handlung umfaßt. 

Das Gebot des § 364 c geht zu weit. Die Staatsan-
waltschaft prüft bei privatschriftlichen Wiederauf-
nahmeanträgern ohnehin, ob von Amts wegen ein 
Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten ist. Die Ent-
wurfsregelung führt praktisch — namentlich wegen 
der gerichtlichen Kontrollmöglichkeit — dazu, daß 
die Staatsanwaltschaft in eine Monopolrolle ge-
drängt wird, die bisher nur für die Anklageerhebung 
galt. 
Aus der Streichung der im Entwurf in Nummer 84 
vorgesehenen Teilregelung ergeben sich als Folge

-

änderungen die aufgeführten weiteren Streichungen. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 95 (§ 407 StPO) 

Nummer 95 ist wie folgt zu fassen: 

,95. § 407 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „Frei-
heitsstrafe bis zu drei Monaten," gestrichen. 

2. In Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte „ein 
Jahr" durch die Worte „zwei Jahre" ersetzt. 

3. § 407 Abs. 4 Sätze 1 und 2 entfällt. 

Begründung 

Die Möglichkeit, im Strafbefehlsverfahren auf Frei-
heitsstrafe zu erkennen, widerspricht den Grund-
sätzen des § 14 Abs. 1 StGB. Die nach § 14 Abs. 1 
StGB geforderte Feststellung, daß die Freiheitsstrafe 
zur Einwirkung auf den Täter unerläßlich ist, setzt 
eine Würdigung des Werdeganges und der Persön-
lichkeit des Täters voraus, die im Strafbefehlsver-
fahren schlechterdings nicht möglich ist. Die Ver-
hängung einer kurzen Freiheitsstrafe aus dem Ge-
sichtspunkt der Verteidigung der Rechtsordnung 
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setzt ebenfalls die Feststellung besonderer Um-
stände in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters 
voraus. Auch insoweit ist das Strafbefehlsverfahren 
ungeeignet. Da nach § 14 StGB die Verhängung von 
kurzen Freiheitsstrafen nur noch in Ausnahmefällen 
zulässig ist, läßt der Ausschluß der Möglichkeit, im 
Strafbefehlsverfahren Freiheitsstrafe zu verhängen, 
eine Mehrbelastung der Gerichte durch eine ins Ge-
wicht fallende Zunahme von Hauptverhandlungen 
nicht erwarten. Vielmehr dürfte die umgekehrte 
Wirkung eintreten. Während nämlich nach der gel-
tenden Regelung Geldstrafen nur mit einer Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu drei Monaten im Strafbefehls

-

verfahren verhängt werden können, soll nach der 
vorgeschlagenen Änderung des § 407 StPO die Fest-
setzung von Geldstrafen schlechthin zulässig sein, 
weil für die Beschränkung auf Geldstrafen mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Monaten kein ein-
leuchtender Grund ersichtlich ist. Die Erweiterung 
des § 407 Abs. 2 Nr. 1 auf Geldstrafe schlechthin 
schafft die Möglichkeit, in weiten Bereichen der 
unteren Kriminalität einfach gelagerte Fälle mittels 
Strafbefehls zu erledigen. Sie dient auch dem Inter-
esse des Beschuldigten, dem in der Regel daran ge-
legen ist, einfachere Straffälle verhältnismäßig billig 
und auch diskret ohne Zeitverlust und ohne Auf-
sehen erledigen zu können (BVerfGE 25; 158, 165). 

Die vorgeschlagene Erhöhung der Sperrfrist für die 
Neuerteilung einer Fahrerlaubnis auf zwei Jahre 
ist geboten, da es nicht selten Verkehrsdelikte gibt, 
die noch mit einer Geldstrafe geahndet werden kön-
nen, bei denen aber eine Sperre von einem Jahr als 
nicht ausreichend erscheint. Für solche Fälle sollte 
das Strafbefehlsverfahren zur Verfügung stehen. 

Für die hier vorgeschlagene Regelung hat sich der 
Bundesrat bereits bei der Beratung des Entwurfs 
des EGStGB ausgesprochen. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 102 (§ 467 Abs. 1 StPO) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in den 
Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht das Verfahren aufgrund einer Vorschrift 
einstellt, die dies nach ihrem Ermessen zuläßt, der 
Beschuldigte stets die Kosten tragen bzw. eine er-
gangene Kostenentscheidung der Nachprüfung durch 
ein Rechtsmittel entzogen sein soll. 

Die Bundesregierung wird weiter gebeten, eine Re-
gelung über die Kosten für die Fälle zu treffen, in 
denen das Verfahren nach vorangegangener vorläu-
figer Einstellung gemäß § 153 a StPO endgültig 
durch das Gericht eingestellt wird. 

Begründung 

Bei der gegenwärtigen Rechtslage ist die Frage der 
Kostentragung bei einer Einstellung des Verfahrens 
aufgrund einer Vorschrift, die die Einstellung nach 
dem Ermessen der entscheidenden Stelle zuläßt, im 
Schrifttum strittig. Die Folge ist eine unterschied-
liche Gerichtspraxis. Für die Frage, wer bei endgülti-
ger Einstellung durch das Gericht nach vorangegan-
gener vorläufiger Einstellung gemäß § 153 a StPO 

die Kosten zu tragen hat, besteht keine gesetzliche 
Regelung. Die Regelung der Kostentragung ist drin-
gend geboten. 

Artikel 2 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

22. Zu Artikel 2 Nr. 2 (§ 33 GVG) 

a) In Nummer 2 Buchstabe a ist in § 33 Nr. 1 GVG 
das Wort „dreißigste" durch das Wort „sieben-
undzwanzigste" zu ersetzen. 

Begründung 

Im Hinblick auf die Herabsetzung des Voll-
jährigkeitsalters und die Herabsetzung des Le-
bensalters für die Übernahme sonstiger verant-
wortlicher Tätigkeiten in Staat und Gesellschaft 
erscheint es erwünscht, auch für die Übernahme 
eines Laienrichteramtes das Mindestalter von 30 
auf 27 Jahre herabzusetzen. 

b) In Nummer 2 Buchstabe b ist in § 33 Nr. 2 GVG 
das Wort „siebzigste" durch das Wort „achtund-
sechzigste" zu ersetzen. 

Begründung 

Personen, die das 68. Lebensjahr vollendet ha-
ben, sollte nicht zugemutet werden, die Tätigkeit 
als ehrenamtlicher Richter übernehmen zu müs-
sen, zumal diese Personen bei der Übernahme 
dann jeweils für die gesamte Dauer der Amts-
periode als Laienrichter herangezogen werden 
können. 

23. Zu Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a 

(§ 34 Abs. 1 Nr. 5 GVG) 

Der Bundesrat macht darauf aufmerksam, daß nach 
der im Polizeirecht von Bund und Ländern einge-
führten Terminologie nicht von polizeilichen Voll-
streckungsbeamten, sondern von Polizeivollzugs-
beamten gesprochen wird. 

24. Zu Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b 

(§ 34 Abs. 1 Nr. 7 GVG) 

Nummer 3 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

,b) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 ange-
fügt: 

„7. Personen, die neun Jahre lang als ehrenamt-
liche Richter in der Strafrechtspflege tätig ge-
wesen sind, es sei denn, daß seit dem Ende 
ihrer letzten Amtsperiode sechs Jahre vergan-
gen sind."  

Begründung 

Durch die Tätigkeit von länger amtierenden, einge-
arbeiteten und sicherer gewordenen Schöffen wird 
der Wert der Laienbeteiligung in der Strafrechts-
pflege erhöht. Negative Auswirkungen einer län-
gere Zeit währenden Tätigkeit von Laienrichtern 
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sind nicht bekanntgeworden. Der Anteil von Schöf-
fen an der Gesamtbevölkerung würde auch nach der 
vorgeschlagenen Beschränkung der Amtszeit wohl 
sehr gering bleiben. Einer weitgehenden Entfrem-
dung der Bevölkerung von der Strafrechtspflege 
wird deshalb wohl nicht so sehr durch ständiges 
Nachrücken neuer Schöffen, sondern vielmehr durch 
eine möglichst effektive Mitwirkung von Laien bei 
der Rechtsprechung entgegengetreten werden kön-
nen. Angesichts der von der Praxis immer wieder 
betonten Schwierigkeit, geeignete Laienrichter zu 
finden, würde sich eine Beschränkung der Amts-
dauer auf sechs Jahre insgesamt gesehen nachteilig 
auswirken. Es kommt hinzu, daß bei Verwirklichung 
des Entwurfs wohl die meisten Schöffen mittleren 
und höheren Alters zum selben Zeitpunkt ihr Amt 
verlassen müßten, was sich sehr nachteilig auf die 
Strafrechtspflege auswirken müßte. 

25. Zu Artikel 2 Nr. 4 Buchstaben b und c 

(§ 35 Nr. 3 bis 7 GVG) 

a) In Buchstabe b ist die Nummer 6 wie folgt zu 
fassen: 

„6. Personen, die bis zum Ende der Amtsperiode 
das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 
haben würden." 

b) Buchstabe c ist zu streichen. 

Begründung 

Da die Schöffen mit der Wahl gemäß § 42 GVG 
i. d. F. des Artikels 2 Nr. 8 des Entwurfs für eine 
Amtsperiode von 3 Jahren berufen werden, erscheint 
es unsystematisch, denjenigen Personen, die wäh

-

rend einer solchen Amtsperiode das fünfundsech

-

zigste Lebensjahr vollenden, das Recht einzuräumen, 
noch nachträglich für den restlichen Teil der Amts

-

periode die Berufung abzulehnen. Dagegen erscheint 
es wünschenswert, diesen Personen von vornherein 
die Ablehnung des Schöffenamtes für die ganze 
Amtsperiode zu ermöglichen. 

26. Zu Artikel 2 Nr. 8 a und 8 b — neu —

(§§ 43, 45 GVG) 

Nach Nummer 8 sind folgende neue Nummern 8 a 
und 8 b einzufügen: 

,8 a. § 43 Abs. 2 wird aufgehoben; der bisherige 
Absatz 1 wird einziger Absatz. 

8 b. In § 45 Abs. 2 werden folgende Sätze 2 und 3 
angefügt: 

„Die Auslosung ist so vorzunehmen, daß jeder 
ausgeloste Hauptschöffe möglichst zu zwölf 
Sitzungstagen herangezogen wird. Die nicht 
ausgelosten Hauptschöffen sind bei der Aus-
losung außerordentlicher Sitzungen heranzu-
ziehen." ' 

Begründung 

Während die Zahl der für eine Schöffenwahlperiode 
auszuwählenden Schöffen von dem Amtsgerichts- 

oder Landgerichtspräsidenten vor Beginn einer 
Schöffenwahlperiode nach den voraussichtlichen Sit-
zungstagen in den kommenden zwei (künftig drei) 
Jahren bestimmt wird, stellt sich die Zahl der tat-
sächlich benötigten Schöffen erst bei der jährlichen 
Feststellung der Sitzungstage heraus. Oft stimmt 
der der Bestimmung der Schöffenzahl zugrunde ge-
legte voraussichtliche Geschäftsanfall nicht mit dem 
tatsächlichen Geschäftsanfall überein. Wird die Zahl 
der Schöffen nach der „Minimalrechnung", wie sie 
von der herrschenden Rechtslehre zu § 43 GVG ver-
treten wird, bestimmt, kann es dazu kommen, daß 
die Schöffen an unzumutbar vielen Sitzungstagen 
herangezogen werden. Die Bestimmung, daß die 
an der Rechtsprechung tatsächlich mitwirkenden 
Schöffen an 12 Sitzungstagen mitwirken sollten, 
sollte beibehalten bleiben. Dagegen sollte die durch 
§ 43 Abs. 2 GVG hergestellte Beziehung zwischen 
diesem Erfordernis und der Bestimmung der Schöf-
fenzahl durch den Amtsgerichts- oder Landgerichts-
präsidenten aufgehoben werden. Den Amtsgerichts-
oder Landgerichtspräsidenten sollte ermöglicht wer-
den, eine „Maximalrechnung" anzustellen. Durch die 
Aufnahme des Erfordernisses der 12 Sitzungstage 
für jeden ausgelosten Schöffen in die Bestimmungen 
über die Auslosung sollen die Landesjustizverwal-
tungen angehalten werden, ein Auslosungsverfahren 
(etwa entsprechend der Entscheidung des BGH vom 
31. März 1955 — 3 StR 4/55 — Leitsatz in NJW 55, 
997) einzuführen, das dem Erfordernis Rechnung 
trägt, daß jeder Schöffe, der an der Rechtsprechung 
mitwirkt, zu 12 Sitzungstagen herangezogen wird. 

27. Zu Artikel 2 Nr. 14 Buchstabe b 

(§ 74 Abs. 2 GVG) 

a) In § 74 Abs. 2 GVG ist folgender Satz 2 einzu-
fügen: 

„Sachen nach Satz 1 können weiteren Strafkam-
mern als Schwurgerichten zugewiesen werden, 
soweit dies wegen des Umfangs der Geschäfte 
notwendig ist."; 

b) der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

Begründung 

Schwurgerichtssachen sollen durch die Geschäftsver-
teilung nicht auf mehrere Kammern aufgeteilt wer-
den können, wenn und soweit ihre Behandlung 
durch eine einzige Strafkammer des Landgerichts 
möglich ist. Das wird durch die Fassung des Ent-
wurfs zumindest nicht mit der notwendigen Eindeu-
tigkeit sichergestellt (vgl. auch die Fassung des 
§ 23 b Abs. 2 GVG nach dem Entwurf eines 2. EheRG 
— BR-Drucksache 77/72 — für eine ähnlich gelagerte 
Problematik). 

28. Zu Artikel 2 Nr. 16 (§ 76 Abs. 2 GVG) 

In § 76 Abs. 2 GVG ist der 2. Halbsatz wie folgt zu 
fassen: 

„mit drei Richtern einschließlich des Vorsitzenden 
und vier Schöffen bei den in § 74 Abs. 2 bezeichneten 
Strafsachen (Schwurgerichte);". 
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Begründung 

Es ist nicht angemessen, die Laienbeteiligung im 
Schwurgericht von sechs auf zwei Schöffen (Ge-
schworene) zu reduzieren. Eine so einschneidende 
Änderung des in der deutschen Rechtstradition ver-
ankerten Spruchkörpers würde nicht nur im Volke 
wenig verstanden; sie wäre auch in einer Zeit, die 
nach gesteigerter demokratischer Betätigung ver-
langt, wenig angebracht. Die Laienbeteiligung muß 
so stark sein, daß sich die Stimme der Laien wirksam 
artikulieren kann. Dies ist erst bei einer Anzahl 
von vier Schöffen zu erwarten. Andererseits kann 
auch bei vier Schöffen eine Verurteilung nicht gegen 
die Stimmen aller Berufsrichter erfolgen. 

29. Zu Artikel 2 Nr. 17 (§ 77 GVG) und Nr. 15 

(§ 74 d GVG) 

a) Zu Nummer 17 Buchstabe b und Nummer 15 

aa) Nummer 17 Buchstabe b ist wie folgt zu 
fassen: 

,b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Worte „Die 

Landesjustizverwaltung" durch die 
Worte „Der Landgerichtspräsident" 
ersetzt und nach dem Wort „Haupt-
schöffen" die Worte „für das Schwur-
gericht und für die Strafkammer" 
eingefügt. 

bb) — wie Regierungsvorlage. 

bb) In Nummer 15 ist als Folgeänderung § 74 d 
Abs. 2 GVG wie folgt zu fassen: 

„(2) Die Landesjustizverwaltung verteilt 
die Zahl der erforderlichen Hauptschöffen 
auf sämtliche Amtsgerichte des durch Rechts-
verordnung nach Absatz 1 gebildeten Be-
zirks." 

Begründung 

Nach § 77 Abs. 2 GVG hat die Landesjustizver-
waltung die Zahl der erforderlichen Hauptschöf-
fen auf die zum Bezirk des Landgerichts gehö-
renden Amtsgerichtsbezirke zu verteilen. Diese 
Aufgabe sollte auf die Landgerichtspräsidenten 
delegiert werden. 
Eine solche Delegation ist nur im Falle des § 74 d 
Abs. 2 nicht möglich, zumindest nicht zweck-
mäßig. Die geeignete Stelle ist hier die Landes-
justizverwaltung. 

b) Zu Nummer 17 Buchstabe e 

Nummer 17 Buchstabe e ist wie folgt zu fassen: 
,e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 an-

gefügt: 
„ (5) Die Auslosung der Hauptschöffen beim 

Schwurgericht ist so vorzunehmen, daß jeder 
Hauptschöffe nur zu zwölf Sitzungstagen im 
Geschäftsjahr herangezogen wird." ' 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung entspricht für das 
Schwurgericht den zu §§ 43, 45 GVG für das 

Schöffengericht und die Strafkammer vorgeschla-
genen Änderungen. 
Der Entwurf scheint mit dem Wort „Sitzung" eine 
zu verhandelnde Strafsache zu meinen. Da vor 
Beginn der Amtsperiode der Schöffen weder die 
Zahl der in der Amtsperiode vom Schwurgericht 
zu verhandelnden Strafsachen noch deren Dauer 
feststeht, würde die Feststellung der erforder-
lichen Anzahl der Schöffen bei der Verwendung 
des Begriffs „Sitzung" in der Praxis mit Schwie-
rigkeiten verbunden sein. Im übrigen könnten 
die Schöffen aus dem gleichen Grunde auch nicht 
vor Beginn des Geschäftsjahres auf die einzelnen 
Spruchkörper verteilt, sondern müßten ad hoc 
bestellt werden. Dies wäre aber wegen der in 
§ 77 Abs. 1 GVG enthaltenen Verweisung auf 
§ 45 Abs. 2 GVG unzulässig. Mit der Verwen-
dung des Begriffs „Sitzungstag" werden diese 
Unzuträglichkeiten vermieden. Der Vorschlag 
bezüglich der Anzahl der Sitzungstage geht da-
von aus, daß sich eine Sitzung in Schwurgerichts-
sachen durchschnittlich mindestens über zwei 
Sitzungstage erstreckt. 

Artikel 7 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

30. Zu Artikel 7 Nr. 1 und 3 (§§ 3, 12 a BZRG) 

a) In Nummer 1 Buchstabe a ist in § 3 Nr. 5 BZRG 
das Wort „endgültige" durch das Wort ,,.vorläu-
fige" zu ersetzen; 

b) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

,3. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt: 

„§ 12 a 
Vorläufige Einstellungen nach § 153 a der 

Strafprozeßordnung 

(1) In das Register werden die Verfügungen 
der Staatsanwaltschaft und die Entscheidun-
gen des Gerichts eingetragen, durch die ein 
Verfahren nach § 153 a der Strafprozeßord-
nung vorläufig eingestellt wird. 

(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 werden 
entfernt 
a) bei vorläufiger Einstellung nach § 153 a 

Abs. 1 der Strafprozeßordnung, wenn we-
gen der Tat gegen den Beschuldigten An-
trag auf Erlaß eines Strafbefehls gestellt, 
die öffentliche Klage erhoben oder das 
Verfahren aus einem anderen als dem in 
§ 153 a Abs. 1 Satz 3 *) der Strafprozeß-
ordnung angeführten Grund endgültig ein-
gestellt worden ist, 

b) bei vorläufiger Einstellung nach § 153 a 
Abs. 2 der Strafprozeßordnung, wenn we-
gen der Tat der Beschuldigte rechtskräftig 
abgeurteilt oder das Verfahren aus einem 
anderen als dem in § 153 a Abs. 1 Satz 3 *) 

*) Satz 5 nach dem Vorschlag des Bundesrates zu § 153 a 
Abs. 1 StPO 
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der Strafprozeßordnung angeführten 
Grund endgültig eingestellt worden ist 
oder 

c) nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag 
der vorläufigen Einstellung. 

Enthält das Register mehrere Eintragungen 
nach Absatz 1, so ist die Entfernung einer 
Eintragung nach Buchstabe c erst zulässig, 
wenn für alle Eintragungen nach Absatz 1 die 
Voraussetzungen der Entfernung vorliegen." ' 

Begründung 

Die Eintragung der Entscheidungen nach § 153 a 
StPO in das Zentralregister soll den Zweck haben, 
eine Grundlage für die Feststellung zu schaffen, ob 
„die Schuld des Täters deswegen nicht als gering an-
zusehen ist, weil es sich um einen Gewohnheitstäter 
handelt, der ständig gegen die gleichen Vorschriften 
verstößt" (Begründung zu Artikel 7 — Allgemeines 
— S. 108). Dieser Zweck kann aber nicht erreicht 
werden, wenn erst, wie es der Entwurf vorsieht, die 
endgültige Einstellung des Verfahrens im Zentral-
register eingetragen wird. Zwischen der vorläufigen 
und der endgültigen Einstellung kann nämlich nach 
§ 153 a StPO ein Zeitraum von mehr als einem Jahr 
liegen. Innerhalb dieser Zeit kann der Täter nach 
der vorläufigen Einstellung nach § 153 a StPO wie-
derholt gleichartige Straftaten begangen haben, 
ohne daß davon die Strafverfolgungsbehörde nach 
der vorgesehenen Regelung Kenntnis erlangen 
würde. Der mit der Eintragung im Zentralregister 
verfolgte Zweck kann daher nur erreicht werden, 
wenn die vorläufige Einstellung nach § 153 a StPO 
im Zentralregister erfaßt wird. 
Die Erfassung der vorläufigen Einstellung macht 
eine Regelung notwendig, die gewährleistet, daß die 
Eintragung nicht nur nach Ablauf einer bestimmten 
Frist, sondern auch dann entfernt wird, wenn der 
vorläufigen Einstellung keine endgültige Einstellung 
auf der Grundlage des § 153 a Abs. 1 Satz 3 *) folgt. 
Eine solche Regelung ist in dem neu gefaßten § 12 a 
Abs. 2 Buchstaben a und b vorgesehen. 
Die Einstellung eines Verfahrens nach § 153 a StPO 
kann nicht einer Verurteilung gleichgestellt werden. 
Die kürzeste Frist für die Entfernung einer Verurtei-
lung aus dem Zentralregister beträgt fünf Jahre. 
Die Frist für die Entfernung einer Einstellung nach 
§ 153 a StPO sollte daher kürzer sein. Eine Frist von 
drei Jahren, die auch sonst im Bundeszentral-
registergesetz vorgesehen ist (vgl. § 32 Abs. 1 Nr. 1 
BZRG), entspricht den kriminalpolitischen Bedürf-
nissen für die Erfassung der Einstellungen nach 
§ 153 a StPO. 

Artikel 10 

Änderung sonstiger Vorschriften 

31. Zu Artikel 10 Abschnitt V — neu — 

In  Artikel 10 ist nach Abschnitt IV folgender Ab-
schnitt V anzufügen: 

*) Satz 5 nach dem Vorschlag des Bundesrates zu § 153 a 
Abs. 1 StPO 

,V. Das Gesetz über die Zuständigkeit der Gerichte 
bei Änderungen der Gerichtseinteilung vom 
6. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1037) wird 
wie folgt geändert: 
Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3 a einge-
fügt: 

„Artikel 3a 

Ergibt sich bei der Änderung des Bezirks oder 
der örtlichen Zuständigkeit eines Gerichts, daß 
Schöffen nicht in der für die Fortführung der 
strafrechtlichen Aufgaben erforderlichen Zahl zur 
Verfügung stehen, so findet für die laufende 
Amtsperiode eine Nachwahl auf Grund der Vor-
schlagslisten der Gemeinden statt." ' 

Begründung 

Bei der Neugliederung von Gerichtsbezirken kann 
ein Fehlbestand an Schöffen entstehen. So können 
bei der Bildung neuer Schöffengerichtsbezirke den 
Landesjustizverwaltungen für die Zuweisung von 
Schöffen gemäß Artikel 3 des Gesetzes über die Zu-
ständigkeit der Gerichte bei Änderungen der Ge-
richtseinteilung vom 6. Dezember 1933 Schöffen 
fehlen. Das gilt insbesondere für Jugendschöffen 
und — als Folge der gesetzlichen Regelung des § 42 
Nr. 2 Satz 2 GVG — für Hilfsschöffen. 

Die Reform der Gerichtsorganisation dauert an. 
Wenn die Bezirke der Schöffengerichte nicht wäh-
rend der Dauer einer Schöffenwahlperiode „verstei-
nert" werden sollen, muß die Möglichkeit eröffnet 
werden, im Bedarfsfalle weitere Schöffen zu gewin-
nen. Der Vorschlag sieht vor, eine Nachwahl zuzu-
lassen, wenn sich ergibt, daß bei der Änderung des 
Bezirkes eines Gerichts oder der örtlichen Zuständig-
keit eines Gerichts die für die Fortführung der 
strafrechtlichen Aufgaben erforderliche Zahl von 
Schöffen nicht zur Verfügung steht. Aus praktischen 
Gründen sollte das Schöffenwahlverfahren nicht von 
Beginn an neu durchgeführt werden (§§ 36 ff. GVG), 
sondern auf eine Nachwahl aus der bestehenden 
Vorschlagsliste im Verfahren nach § 42 GVG, § 35 
JGG beschränkt werden. 
Der Vorschlag läßt die Nachwahl nicht nur bei 
Schöffengerichten zu. Seine Fassung eröffnet diese 
Möglichkeit auch im Falle der Bildung einer aus-
wärtigen Strafkammer nach § 78 GVG. 

Artikel 11 

Ü berleitungsvorschriften 

32. Zu Artikel 11 Abs. 7 

In Artikel 11 Abs. 7 sind die Worte „die Hauptver-
handlung vor einem Schwurgericht" durch die Worte 
„die Tagung eines Schwurgerichts" zu ersetzen. 

Begründung 

Es erscheint nicht sachgemäß, daß die vorgesehene 
Überleitungsvorschrift nur solche Verfahren betref-
fen soll, in denen die Hauptverhandlung bereits 
begonnen hat. Vielmehr sollten alle Verfahren ein-
bezogen werden, die zu einer Schwurgerichtstagung 
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gehören, welche zur Zeit des Inkrafttretens von 
Artikel 2 Nr. 14 und 16 bereits begonnen hat, aber 
noch nicht abgeschlossen ist. Andernfalls würden 
sich insbesondere für die Vorbereitung und Ver-
handlung von Verfahren wegen nationalsozialisti-
scher Gewaltverbrechen schwerwiegende und uner-
wünschte Konsequenzen ergeben. Z. B. müßte eine 
in eine Schwurgerichtstagung des bisherigen Rechts 
fallende Sache, deren Verhandlungsbeginn erst nach 
Inkrafttreten der vorgenannten Vorschriften liegen 
könnte, abgesetzt, aus der Tagung herausgenommen 
und an den nunmehr zuständigen Spruchkörper 
(Schwurgerichtskammer) abgegeben werden. Das 
würde namentlich in Verfahren wegen national-
sozialistischer Gewaltverbrechen zu ganz erheb-
lichen Verzögerungen und zu nutzloser Mehrarbeit 
führen. Wenn z. B. im Herbst 1973 eine Tagung 
zwecks Hauptverhandlung in einer solchen Sache 
einberufen wird, so wird es wegen der notwendigen 
mehrmonatigen Vorbereitung auf die Sache regel-
mäßig nicht möglich sein, die Hauptverhandlung vor 
dem 1. Januar 1974 (dem vorgesehenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens von Artikel 2 Nr. 14 und 16) zu 
beginnen. Der gesamte mehrmonatige Arbeitsauf-
wand, den die der Schwurgerichtstagung angehören- 

den Richter seit Einberufung der Tagung für die 
Vorbereitung der Hauptverhandlung verwendet ha-
ben, wäre umsonst, wenn die Sache nach dem 1. Ja-
nuar 1974 an den nunmehr zuständigen, personell 
anders besetzten neuen Spruchkörper abgegeben 
werden müßte. Derartige Konsequenzen sollten un-
bedingt vermieden werden. 

Artikel 12 

Ermächtigung an die Landesjustizverwaltungen 

33. Zu Artikel 12 Abs. 2 

In Artikel 12 Abs. 2 sind die Worte „ein Jahr" durch 
die Worte „zwei Jahre" zu ersetzen. 

Begründung 

Der Übergangszeitraum von einem Jahr kann sich 
vor allem dann als zu kurz erweisen, wenn, was 
nicht auszuschließen ist, der Gesetzentwurf gleich-
zeitig mit dem Einführungsgesetz zum Strafgesetz-
buch in Kraft tritt. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/ 3478 

Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des 
Bundesrates wie folgt Stellung: 

Zu 1. (Eingangsworte) 

Der Auffassung, daß das Gesetz der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung vertritt in ständiger Praxis die 
Auffassung, daß ein Gesetz nicht schon deshalb der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, weil es ein 
Gesetz ausdrücklich ändert, das mit Zustimmung des 
Bundesrates ergangen ist. Die Zustimmung ist viel-
mehr nur dann erforderlich, wenn das Änderungs-
gesetz selbst einen Tatbestand erfüllt, der die Zu-
stimmungsbedürftigkeit auslöst. Das ist hier nicht 
der Fall. 

Zu 2. (Artikel 1 Nr. 2 und 3 — §§ 16 bis 18 StPO) 

Der Vorschlag des Bundesrates geht über die vom 
Entwurf vorgesehene Anpassung der §§ 16 und 17 
an die Abschaffung der gerichtlichen Vorunter-
suchung hinaus. Es wird im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prüfen sein, ob es erforderlich ist, be-
reits in diesem Gesetz die Vorschriften darüber zu 
ändern, wann und unter welchen Voraussetzungen 
das Gericht die örtliche Zuständigkeit prüfen muß 
und bejahendenfalls welchen Inhalt solche Änderun-
gen haben sollten. 

Zu 3. (Artikel 1 Nr. 11 — § 47 StPO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 4. (Artikel 1 Nr. 14 — § 52 StPO) 

Die vorwiegend redaktionellen Vorschläge werden 
im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
geprüft werden. 

Zu 5. (Artikel 1 Nr. 21 — § 87 StPO) 

Dem redaktionellen Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 6. (Artikel 1 Nr. 25 — § 100 a Nr. 2 StPO) 

Dem Vorschlag wird insoweit zugestimmt, als er die 
Einbeziehung von § 11 Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Be-
täubungsmittelgesetzes in den Kreis der Delikte vor-
sieht, bei deren Verdacht eine Überwachung des 
Fernmeldeverkehrs nach § 100 a Nr. 2 StPO ermög-
licht werden soll. 

Im übrigen wird dem Vorschlag widersprochen. Die 
Aufnahme des § 11 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe b des 
Betäubungsmittelgesetzes in den Katalog des § 100 a 

Nr. 2 StPO erscheint deshalb geboten, weil ein ge-
werbsmäßiger Besitz von Betäubungsmitteln in 
Form regelmäßiger entgeltlicher Lagerung des 
Rauschgiftes für Importeure und Händler durchaus 
denkbar ist und auch insoweit zur Bekämpfung der 
Betäubungsmittelkriminalität die Überwachung des 
Fernmeldeverkehrs notwendig sein kann. 

 

Zu 7. (Artikel 1 Nr. 36 — § 153 a StPO) 

a) Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

b) Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft und des 
Gerichts, an den Beschuldigten bei der Festset-
zung von Auflagen und Weisungen keine unzu-
mutbaren Anforderungen zu stellen, ergibt sich 
bereits aus dem für das gesamte Strafverfahren 
geltenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

c) bis e) Die Vorschläge werden im weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens geprüft wer-
den. 

f) Die Bundesregierung prüft zur Zeit in enger Zu-
sammenarbeit mit den Landesjustizverwaltungen 
die mit der Zuweisung von Geldbeträgen an ge-
meinnützige Einrichtungen verbundenen Fragen, 
um befriedigende Lösungen zu finden. Die vom 
Bundesrat skizzierte Lösung wird in diese Prü-
fung einbezogen werden. Auf die Vielschichtig-
keit der Problematik, die umfassende Erhebun-
gen notwendig macht, ist bereits in der Gegen-
äußerung zur Stellungnahme des Bundesrates 
zum Entwurf eines Einführungsgesetzes zum 
Strafgesetzbuch (Drucksache V1/3250 S. 477) hin-
gewiesen worden. 

Zu 8. (Artikel 1 Nr. 38 — § 153 f StPO) 

Die Bundesregierung hat nicht verkannt, daß die 
Einführung einer Regelung, wonach von der Straf-
verfolgung bei bestimmten Straftaten nach dem Be-
täubungsmittelgesetz abgesehen werden kann, wenn 
der Täter sein Wissen offenbart und damit zur Auf-
deckung oder Verfolgung besonders schwerer 
Rauschgiftdelikte beiträgt, rechtspolitisch bedeut-
same Fragen aufwirft. Sie hat sich gleichwohl zu 
diesem Gesetzesvorschlag entschlossen, weil er — 
wie schon aus der Begründung zum Gesetzentwurf 
hervorgeht — die Aufklärung schwerer Fälle des 
illegalen Rauschgifthandels erleichtern soll, die von 
besonders gravierender Sozialschädlichkeit sind. Die 
Bundesregierung hält nach sorgfältiger Güterabwä-
gung die vorgeschlagene Regelung, die an ähnliche 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung anknüpft, für 
dringend erforderlich. 
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Zu 9. (Artikel 1 Nr. 41 — § 159 StPO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 10. (Artikel 1 Nr. 43 und 45 — 
§§ 161 a und 163 a StPO) 

Die Frage wird im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens geprüft werden. 

Zu 11. (Artikel 1 Nr. 43 und 45 — 
§§ 161 a und 163 a StPO) 

Die Bundesregierung teilt die in dem Vorschlag 
des Bundesrates zum Ausdruck kommende Auffas-
sung, daß der Festhaltung auf Grund eines Vor-
führungsbefehls enge zeitliche Grenzen gezogen 
sind. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens wird zu prüfen sein, ob es erforderlich ist, 
dies in § 161 a Abs. 2 ausdrücklich klarzustellen und 
welche Auswirkungen sich aus der Aufnahme einer 
derartigen Bestimmung für die zeitlichen Grenzen 
einer Vorführung eines Zeugen auf Grund eines 
richterlichen Vorführungsbefehls ergeben können. 
Für den Fall einer solchen Bestimmung wird geprüft 
werden müssen, ob das Wort „unverzüglich" insbe-
sondere im Hinblick auf die einer Freiheitsbeschrän-
kung verfassungsrechtlich gezogenen Grenzen eine 
ausreichende zeitliche Begrenzung darstellt. 

Bei der Ersetzung des Wortes „sofort" durch „unver-
züglich" im § 163 a könnten darüber hinaus Span-
nungen zum Wortlaut des § 135 auftreten, dessen 
Satz 1 im § 163 a Abs. 3 für entsprechend anwendbar 
erklärt wird. 

Zu 12. (Artikel 1 Nr. 46 — § 168 c StPO) 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß es bei 
der Formulierung des Entwurfs verbleiben sollte; 
auch sie bringt deutlich zum Ausdruck, daß die Be-
nachrichtigung nur ausnahmsweise unterbleiben 
darf. Die Formulierung des Entwurfs stimmt weit-
gehend mit der des § 224 Abs. 1 überein, der eben-
falls Benachrichtungen über Beweistermine betrifft; 
so wird eine unterschiedliche Auslegung beider 
Vorschriften verhindert, die nach dem Fassungsvor-
schlag des Bundesrates nicht auszuschließen wäre. 

Zu 13. (Artikel 1 Nr. 49 bis 51 —
§§ 169 a bis 169 c StPO) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Zwar trifft es zu, daß die bisherigen negativen Er-
fahrungen mit Schlußanhörung und Schlußgehör 
auch in den Ermittlungsverfahren gemacht worden 
sind, in denen die Staatsanwaltschaft die Zuständig-
keit des Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug 
oder des Schwurgerichts für begründet hielt. Diese 
Erfahrungen sind aber auf der Grundlage des gelten-
den Rechts gewonnen worden, nach dem in diesen 
Verfahren die Voruntersuchung in einer nennens-
werten Zahl von Fällen stattfindet. Hier sind bisher 
Schlußanhörung und Schlußgehör nach Abschluß der 

gerichtlichen Voruntersuchung angeboten worden. 
Fällt jedoch die Voruntersuchung ersatzlos weg, so 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß nunmehr in 
bestimmten Fällen der Schwerstkriminalität ein Be-
dürfnis für Schlußanhörung und Schlußgehör ent-
steht. 

Eine vollständige Abschaffung dieser Rechtseinrich-
tung sollte im Interesse eines umfassenden Schutzes 
der Belange des Beschuldigten daher erst in Betracht 
gezogen werden, wenn auch nach Abschaffung der 
Voruntersuchung die bisherigen Erfahrungen be-
stätigt worden sind. 

Zu 14. (Artikel 1 Nr. 71 — § 256 StPO) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, ob dem Anliegen 
des Bundesrates Rechnung getragen werden kann, 
ohne Grundsätze des Beweisaufnahmerechts zu be-
einträchtigen und ohne Angehörige eines gerichts-
ärztlichen Dienstes besser zu stellen als Sachver-
ständige, die in vergleichbarer Weise bei anderen 
Behörden tätig sind. 

Zu 15. (Artikel 1 Nr. 76 — § 275 StPO) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Die im Entwurf vorgeschlagenen Fristen sind lang 
genug, um voraussehbare Schwierigkeiten im Ge-
schäftsbetrieb zu berücksichtigen. Es besteht die Ge-
fahr, daß bei Streichung der Worte „nicht voraus-
sehbar" sich in zahlreichen Fällen an dem jetzigen 
unbefriedigenden Zustand nichts ändern würde. 

Zu 16. (Artikel 1 nach Nummer 76 — § 290 StPO) 

Die Frage wird im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens geprüft werden. 

Zu 17. (Artikel 1 Nr. 80 und Nr. 80 a — neu —
§ § 306, 311 StPO) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Im geltenden Recht kann Beschwerde nicht nur im 
Strafverfahren, sondern auch nach anderen Verfah-
rensordnungen sowohl bei dem Gericht, von dem 
oder von dessen Vorsitzenden die angefochtene 
Entscheidung erlassen ist, als auch bei dem Be-
schwerdegericht eingelegt werden (§ 306 Abs. 1, 
§ 311 Abs. 2 Satz 2 StPO; vgl. § 569 Abs. 1, § 577 
Abs. 2 Satz 2 ZPO, § 21 Abs. 1 FGG, § 78 Abs. 1 
Satz 1 ArbGG in Verbindung mit § 569 Abs. 1 bzw. 
§ 577 Abs. 2 Satz 2 ZPO, § 147 VwGO, § 129 FGO). 
Die Bundesregierung ist bestrebt, alle Verfahrens-
ordnungen zu vereinfachen und — soweit dies der 
Sache nach gerechtfertigt ist — einander anzuglei-
chen. Deshalb besteht keine Veranlassung, für die 
Strafprozeßordnung nunmehr eine von den meisten 
anderen Verfahrensordnungen abweichende Rege-
lung einzuführen und damit eine — hinsichtlich der 
Beschwerdeeinlegung — weitgehend bestehende 
Rechtseinheit preiszugeben. 
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Zu 18. (Artikel 1 Nr. 81 — § 329 StPO) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Das geltende Recht kennt einen Antrag der Staats-
anwaltschaft als Voraussetzung der Berufungsver-
werfung bei unentschuldigtem Ausbleiben des Be-
rufungsführers nicht. Nach dem Vorschlag des Bun-
desrates soll das Antragserfordernis dazu dienen, 
die Verwerfung der Berufung bei offenbar unrichti-
gen Urteilen zu vermeiden. Das prozessuale „Ver-
säumnisurteil" des § 329, das der Entwurf lediglich 
auf die Fälle des Ausbleibens in einer wiederholten 
Hauptverhandlung erweitert, kann von seiner Struk-
tur her die materielle Richtigkeit der angefochtenen 
Entscheidung nicht berücksichtigen. Sollte dies bei 
der Verwerfung geschehen, so müßte § 329 grund-
legend umgestaltet werden, wobei auch andere 
Möglichkeiten als der vom Bundesrat vorgeschla-
gene Weg der Bindung des Gerichts an einen Antrag 
der Staatsanwaltschaft geprüft werden müßten. Aus 
den in der Begründung (vgl. S. 53) dargelegten 
Gründen ist die Bundesregierung der Auffassung, 
daß eine derartig tiefgreifende Änderung der Vor-
schrift über das Berufungsverfahren beim Ausblei-
ben des Angeklagten erst in einem weiteren Straf-
verfahrensreformgesetz im Zusammenhang mit der 
Gesamtreform der Rechtsmittel in Betracht gezogen 
werden sollte. 

Zu 19. (Artikel 1 Nr. 84 —
§ § 364 a, 364 b, 364 c StPO) 

Dem Vorschlag, die zur Verbesserung des Rechts der 
Wiederaufnahme des Verfahrens vorgesehenen 
Vorschriften zu streichen, wird widersprochen. 

Der Bundesrat selbst hält eine Reform des Wieder-
aufnahmerechts für dringend geboten. Die Prüfung 
von Notwendigkeit und Art einer umfassenden Re-
form wird angesichts der Schwierigkeit der Materie 
und ihrer Verflechtung mit Fragen des erstinstanz-
lichen Verfahrens und des Rechtsmittels noch ge-
raume Zeit in Anspruch nehmen. Die von der Bun-
desregierung vorgeschlagenen gesetzgeberischen 
Maßnahmen berühren nur einen abgrenzbaren Teil-
bereich des gesamten Wiederaufnahmerechts. Sie 
sollen einerseits das bisher nicht ausreichend ge-
regelte Verfahren zur Gewinnung von Material für 
einen erfolgversprechenden Wiederaufnahmeantrag 
verbessern. Andererseits enthalten sie an bewährte 
Vorbilder innerhalb der Strafprozeßordnung ange-
lehnte Regelungen, die dem Veurteilten seine mög-
licherweise bestehende Furcht davor nehmen sollen, 
das Gericht werde im weiteren Verfahren seiner 
Sache nicht gänzlich unbefangen gegenüberstehen. 

Durch diese Maßnahmen wird der Prüfung, welche 
Schritte zu einer Verbesserung des Wiederauf-
nahmerechts im übrigen — insbesondere hinsichtlich 
der Wiederaufnahmegründe — unternommen wer-
den sollten, nicht vorgegriffen. 

Zu 20. (Artikel 1 Nr. 95 — § 407 StPO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 21. (Artikel 1 Nr. 102 — § 467 StPO) 

Die Fragen werden im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens geprüft werden. 

Zu 22. (Artikel 2 Nr. 2 — § 33 GVG) 

a) Der Vorschlag wird im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens geprüft werden. Mög-
licherweise ergeben sich aus dem Gesetz zur 
Neuregelung des Volljährigkeitsalters (BR-
Drucksache 130/72) weitere Folgerungen für die 
Ausgestaltung der Regelung über das Mindest-
alter der Schöffen. 

b) Der Vorschlag wird, im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens geprüft werden. 

Zu 24. (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b —
§ 34 Abs. 1 Nr. 7 GVG) 

Der vorgeschlagenen Fassung wird widersprochen, 
soweit vorgesehen ist, daß Personen nicht zum 
Schöffenamt berufen werden sollen, die neun Jahre 
lang als ehrenamtliche Richter in der Strafrechts-
pflege tätig waren. Diese Regelung läuft der Ten-
denz des Entwurfs zuwider, bei den ehrenamtlichen 
Richtern einen hinreichenden Wechsel zu sichern. 
Die „Unbefangenheit" des ehrenamtlichen Richters 
erscheint gefährdet, wenn er länger als sechs Jahre 
an der Strafrechtspflege teilnimmt. Es könnte jedoch 
erwogen werden, eine erneute Berufung zuzulassen, 
wenn seit der letzten Amtstätigkeit sechs Jahre ver-
gangen sind. 

Zu 25. (Artikel 2 Nr. 4 Buchstaben b und c —
§ 35 Nr. 3 bis 7 GVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 26. (Artikel 2 Nr. 8 a und 8 b — neu —
§§ 43, 45 GVG) 

Die Frage wird im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens geprüft werden. 

In der Zielrichtung wird der vorgeschlagenen Rege-
lung zugestimmt. Es bedarf jedoch der Klärung, ob 
durch sie der angestrebte Erfolg, die erforderliche 
Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen im Sinne einer 
Maximalrechnung zu bestimmen, erreicht werden 
kann. 

Zu 27. (Artikel 2 Nr. 14 Buchstabe b — 
§ 74 Abs. 2 GVG) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Bereits der Entwurf ermöglicht die Einrichtung wei-
terer Schwurgerichte, falls dies wegen des Umfangs 
der Geschäfte notwendig ist. Die Fassung des Ent-
wurfs stimmt insoweit mit der Regelung des § 74 a 
Abs. 1 GVG überein. Eine Klarstellung erscheint 
deshalb nicht erforderlich. Sie würde zudem auch 
eine entsprechende Änderung mindestens des § 74 a 
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Abs. 1 GVG erforderlich machen. Die Bestimmung 
des § 23 b GVG im Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Reform des Ehe- und Familienrechts (BR-Druck-
sache 77/72) regelt im übrigen einen anderen Tatbe-
stand. 

Zu 28. (Artikel 2 Nr. 16 — § 76 Abs. 2 GVG) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, 
daß das Schwurgericht mit drei Berufsrichtern und 
zwei Schöffen besetzt werden sollte. Diese Besetzung 
gewährleistet eine ausreichende Mitwirkung des 
Volkes auch in den Fällen der Schwerkriminalität. 
Ohne die Zustimmung wenigstens eines Schöffen 
können keine wichtigen, dem Angeklagten nach-
teiligen Entscheidungen getroffen werden (§ 263 
Abs. 1 StPO). Der Funktion der ehrenamtlichen 
Richter, die Rechtsprechung zu beeinflussen und ver-
ständlicher zu machen, ist damit hinreichend Rech-
nung getragen. Eine weitergehende Beteiligung von 
ehrenamtlichen Richtern erscheint deshalb nicht 
erforderlich. 

Zu 29. (Artikel 2 Nr. 17 — § 77 GVG — und Nr. 15 
— § 74 d GVG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 30. (Artikel 7 Nr. 1 und 3 — §§ 3 und 12 a BZRG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag, den sie 
grundsätzlich befürwortet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren prüfen. 

Die Eintragung der vorläufigen Einstellung und 
deren Löschung, die aus unterschiedlichen Gründen 
notwendig werden können, dürften gegenüber den 
Vorschlägen des Entwurfs einen erheblichen ver-
waltungstechnischen Mehraufwand erfordern. Die 
hiermit in Zusammenhang stehenden Probleme, ins-
besondere auf dem Gebiet der elektronischen Da-
tenverarbeitung, bedürfen noch umfassender Prü-
fung. 

Zu 31. (Artikel 10 Abschnitt V — neu) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 32. (Artikel 11 Abs. 7) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. 

Die im Entwurf vorgesehene Überleitungsregelung 
in Verbindung mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Artikel 2 Nr. 14 und 16 ermöglicht es den Ge-
richten, sich rechtzeitig auf die neue Gesetzeslage 
einzustellen. Verzögerungen können deshalb ver-
mieden werden. Es wäre nicht wünschenswert, wenn 
sich die Neuregelungen über Zuständigkeit und Be-
setzung des Schwurgerichts von Gericht zu Gericht 
unterschiedlich auswirken könnten. 

Zu 33. (Artikel 12 Abs. 2) 

Gegen den Vorschlag werden keine Bedenken er-
hoben. 


